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West-Berlin durch die DDR beim Beitritt 
zu älteren, multilateralen Übereinkünften 
mit den drei Westmächten und der Bundes-
republik Deutschland 

SchrAnfr B4 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Czaja CDU/CSU 
SchrAntw StMin Wischnewski AA . . . 16557* C 

Anlage 39 

Vereinbarkeit der abfragbaren Speicherda-
ten für die Überprüfung durch den Verfas-
sungsschutz mit den verfassungsrechtlich 
garantierten Persönlichkeitsrechten und den 
politischen Betätigungsrechten 

SchrAnfr B5 02.04.76 Drs 07/4963 
Hansen SPD 

SchrAnfr B6 02.04.76 Drs 07/4963 
Hansen SPD 
SchrAntw StMin Wischnewski AA . . . 16557* D 

Anlage 40 

Änderung des § 2 Abs. 6 des Bundesum-
zugskostengesetzes zur Vermeidung von 
Nachteilen für Bundesbedienstete bei einem 
Wechsel des Dienstorts in ländlichen Be-
reichen 

SchrAnfr 137 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Jobst CDU/CSU 
SchrAntw PStSekr Baum BMI 	16558* B 

Anlage 41 

Veröffentlichung des Nichtraucherschutz-
erlasses im Gemeinsamen Ministerialblatt 

SchrAnfr B8 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Blüm CDU/CSU 
SchrAntw PStSekr Baum BMI 	16558* C 
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Anlage 42 

Konsequenzen aus der im Anwaltsblatt 
(März 1976) veröffentlichten Untersuchung 
über die berufliche Situation der Rechts-
anwälte 

SchrAnfr B9 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Wittmann (München) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 16558* D 

Anlage 43 

Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen 
bei Überweisungen von Guthaben aus der 
DDR an in der Bundesrepublik Deutschland 
lebende Kontoinhaber gemäß der Verein-
barung vom 25. April 1974 über den Gut-
haben-Transfer 

SchrAnfr B10 02.04.76 Drs 07/4963 
Wohlrabe CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16559* C 

Anlage 44 

Einführung einer neuen Meldepflicht für 
Kreditzusagen an Inländer und Ausländer, 
insbesondere Staatshandelsländer 

SchrAnfr B11 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16559* D 

Anlage 45 

Verteuerung der Tabake nach der Höhe des 
Teer- und Nikotingehalts 

SchrAnfr B12 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Blüm CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Offergeld BMF . . . . 16560* A 

Anlage 46 

Interventionen der Bundesbank in „Schlan-
gen"-Währungen sowie Höhe der zur Ab-
schöpfung binnenwirtschaftlicher Liquidi-
tät getätigten Offenmarkt-Geschäfte seit 
Jahresbeginn 

SchrAnfr B13 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Sprung CDU/CSU 

SchrAnfr B14 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Sprung CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16560* B 

Anlage 47  

Angaben über die Wohnungsversorgung 
der Bundesbediensteten in München 

SchrAnfr B15 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Wittmann (München) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. Haack BMBau . . . 16560* D 

Anlage 48 

Erhebung einer Mehrwertsteuer auf Arznei-
mittel in EG-Staaten 

SchrAnfr B16 02.04.76 Drs 07/4963 
Müller (Berlin) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Offergeld BMF . . . . 16560* D 

Anlage 49 

Steuerliche Erleichterungen für Aufwen

-

dungen für Besucher aus der DDR sowie 
für Sonderausgaben bei Reisen in die DDR 

SchrAnfr B17 02.04.76 Drs 07/4963 
Böhm (Melsungen) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Offergeld BMF . . . . 16561* B 

Anlage 50 

Ausbau der Kraftwerks- und Kernreaktor-
kapazität bis 1985; Einfluß der Unbedenk-
lichkeit der Kernkraftwerke auf den Be-
trieb der gebauten oder geplanten Kern-
kraftwerke, Stillegung von Kernkraftwer-
ken beim Fehlen großer neuer Lagerbek-
ken für abgebrannte Brennelemente 

SchrAnfr B18 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Zeitel CDU/CSU 

SchrAnfr B19 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Zeitel CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 16561* D 

Anlage 51 

Haltung der Bundesregierung zu dem von 
der Kommission der EG dem Rat vorgeleg-
ten Aktionsprogramm für die europäische 
Luftfahrtindustrie und Luftfahrt; Erhaltung 
der technologischen Eigenständigkeit Euro-
pas im Flugzeugbau 

SchrAnfr B20 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Jahn (Braunschweig) CDU/CSU 

SchrAnfr B21 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Jahn (Braunschweig) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . 	. 16562* C 

Anlage 52 

Reduzierung der Einfuhrkontingente für 
Natursteine aus dem Ostblock und anderen 
Nicht-EG-Ländern zur Erhaltung der Ar-
beitsplätze in der Natursteinindustrie so-
wie Gewährung von Frachthilfe für den 
Lkw-Transport von Natursteinen; Gestal-
tung der Ausschreibung öffentlicher Bau-
maßnahmen des Bundes zur Rettung der 
Arbeitsplätze in der Natursteinindustrie 

SchrAnfr B22 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Kunz (Weiden) CDU/CSU 

SchrAnfr B23 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Kunz (Weiden) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . 	. . 16563* A 
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Anlage 53 

Konsequenzen aus der ARD-Sendung „Be-
merkungen über den Hund als Ware" für 
die Hundezucht und den Hundehandel 

SchrAnfr B24 02.04.76 Drs 07/4963 
Sund SPD 

SchrAntw PStSekr Logemann BML . . . . 16563* D 

Anlage 54 

Verkauf finnischer Butter in PX-Dienst-
stellen der amerikanischen Armee in der 
Bundesrepublik Deutschland 

SchrAnfr B25 02.04.76 Drs 07/4963 
Kiechle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Logemann BML . . . . 16564* B 

Anlage 55 

Hilfen der Bundesregierung für kleinere 
Landwirtschaftsbetriebe; Objektivität des 
Berichts der Bundesregierung über die Lage 
der Landwirtschaft 

SchrAnfr B26 02.04.76 Drs 07/4963 
Geldner FDP 

SchrAnfr B27 02.04.76 Drs 07/4963 
Geldner FDP 

SchrAntw PStSekr Logemann BML . . . . 16564* C 

Anlage 56 

Anspruch von Studenten mit einer priva-
ten Krankenversicherung auf den Bundes-
zuschuß nach § 8 des Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Studenten bei 
Zahlung eines Monatsbeitrags von minde-
stens 25 DM 

SchrAnfr B28 02.04.76 Drs 07/4963 
Schmidt (Kempten) FDP 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 16564* D 

Anlage 57 

Kürzung des Unterhaltsgelds für Umschüler 
seit Inkrafttreten des Haushaltsstruktur-
gesetzes 

SchrAnfr B29 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Köhler (Wolfsburg) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 16565* C 

Anlage 58 

Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für 
zwei marokkanische Studenten zur Auf-
nahme einer Beschäftigung als Kellner in 
einer Oberstdorfer Gaststätte 

SchrAnfr B30 02.04.76 Drs 07/4963 
Kiechle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 16565* D 

Anlage 59 

Position der Bundesregierung hinsichtlich 
der Stiftung für die Alterssicherung älterer 
Selbständiger und ihrer Finanzierung 

SchrAnfr B31 02.04.76 Drs 07/4963 
Hauser (Krefeld) CDU/CSU 

SchrAnfr B32 02.04.76 Drs 07/4963 
Hauser (Krefeld) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 16566* B 

Anlage 60 

Erhöhung der Geldbußen in besonders gra-
vierenden Fällen von Verletzungen der 
Unterrichtspflichten nach § 121 des  Be-
triebsverfassungsgesetzes ; Ermöglichung 
einer zügigen Bearbeitung der anhängigen 
Fälle von Ordnungswidrigkeiten 

SchrAnfr B33 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Wernitz SPD 

SchrAnfr B34 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Wernitz SPD 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 16566* C 

Anlage 61 

Pressemeldungen über eine Strafandrohung 
der Bundesanstalt für Arbeit gegen einen 
Diakon der Stadtmission wegen seiner Be-
mühungen um berufliche Eingliederung 
sogenannter randständiger Jugendlicher 

SchrAnfr B35 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Franz CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 16566* D 

Anlage 62 

Kürzung der Trennungsgelder für verhei-
ratete Soldaten 

SchrAnfr B36 02.04.76 Drs 07/4963 
Biehle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Schmidt BMVg . . . 16567* A 

Anlage 63 

Ergebnis der Verhandlungen über die Wie-
derbelegung der Karl-von-Müller-Kaserne 
in Emden 

SchrAnfr B37 02.04.76 Drs 07/4963 
Schröder (Wilhelminenhof) CDU/CSU 

SchrAnfr B38 02.04.76 Drs 07/4963 
Schröder (Wilhelminenhof) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Schmidt BMVg . . . 16567* C 

Anlage 64 

Verringerung der Zahl der Vergiftungs-
unfälle insbesondere bei Kindern 

SchrAnfr B39 02.04.76 Drs 07/4963 
Rollmann CDU/CSU 
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SchrAnfr B40 02.04.76 Drs 07/4963 
Rollmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 16568* A 

Anlage 65 

Entwicklung der Pflegekosten in Alten- und 
Pflegeheimen 

SchrAnfr B41 02.04.76 Drs 07/4963 
Sund SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 16568* C 

Anlage 66 

Gesundheitsgefährdung aller Lebewesen 
durch die als Treibmittel in Spraydosen 
verwendeten Chlorfluorkohlenwasserstoffe 

SchrAnfr B42 02.04.76 Drs 07/4963 
Biechle CDU/CSU 

SchrAnfr B43 02.04.76 Drs 07/4963 
Biechle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 16568* D 

Anlage 67 

Angabe der Anschrift der Hersteller bzw. 
Abpacker von Tabakwaren auf der Packung 

SchrAnfr B44 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Blüm CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 16569* B 

Anlage 68 

Begründung der Pflegesatzerhöhungen der 
Träger von Altenheimen und Altenpflege-
heimen mit Auswirkungen des Heimgeset-
zes 

SchrAnfr B45 02.04.76 Drs 07/4963 
Egert SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 16569* B 

Anlage 69 

Entwicklung der Unterbringungskosten in 
Heimen in den letzten fünf Jahren im Ver-
hältnis zu Renten, Pensionen und Sozial-
hilferegelsätzen 

SchrAnfr B46 02.04.76 Drs 07/4963 
Gansel SPD 

SchrAnfr B47 02.04.76 Drs 07/4963 
Gansel SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16569* C 

Anlage 70 

Vorlage der Rechtsverordnung zu § 4 zum 
Gesetz über Altenheime, Altenwohnheime 
und Pflegeheime für Volljährige 

SchrAnfr B48 02.04.76 Drs 07/4963 
Glombig SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16570* A 

Anlage 71 

Vorlage des Forschungsprogramms „For-
schung und Technologie im Dienst der Ge-
sundheit"; Absage der Pressekonferenz für 
den 31. März 1976 zu diesem Programm so-
wie Einwendungen des Bundesfinanzmini-
sters gegen dieses Konzept 

SchrAnfr B49 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Stavenhagen CDU/CSU 

SchrAnfr B50 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Stavenhagen CDU/CSU 

SchrAntw BMin Matthöfer BMFT . . . .16570* B 

Anlage 72 

Überprüfung der auf den Bundesautobah-
nen im Winter 1975/1976 verwendeten 
Streusalze im Hinblick auf ihren Tau- und 
Verschmutzungseffekt 

SchrAnfr B51 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Schmitt-Vockenhausen SPD 

SchrAntw PStSekr Jung BMV 	16570* C 

Anlage 73 

Übertragung der Festsetzung der Dringlich

-

keitsstufen für den Ausbau der Bundes

-

fernstraßen auf die einzelnen Bundesländer 

SchrAnfr B52 02.04.76 Drs 07/4963 
Pfeifer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Jung BMV 	16570* D 

Anlage 74 

Bau der Emsland-Autobahn 

SchrAnfr B53 02.04.76 Drs 07/4963 
Seiters CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Jung BMV . . . . . 16571* A 

Anlage 75 

Verschlechterung der Tarifermäßigung der 
Bundesbahn für Rentner gegenüber dem 
Jahr 1975 

SchrAnfr B54 02.04.76 Drs 07/4963 
Härzschel CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Jung BMV . . . . . 16571* B 

Anlage 76 

Erhaltung der D-Zug- und Eilzug-Halte-
punkte auf der Bundesbahnstrecke Aschaf-
fenburg–Würzburg in Lohr 

SchrAnfr B55 02.04.76 Drs 07/4963 
Biehle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Jung BMV 	16571* C 

Anlage 77 

Festsetzung des Begrenzungswerts bei der 
zu erstellenden Durchführungsverordnung 
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zum Imissionsschutzgesetz im Zusammen-
hang mit der Einbeziehung von Imissions-
schutzmaßnahmen an Bundesautobahnen; 
Berücksichtigung der erforderlichen Lärm

-schutzmaßnahmen beim Bau des Autobahn-
teilstücks der A 61 von Kerpen-Süd bis 
Thorr/Bergheim; Tunnelführung im Bereich 
zwischen Horrem/Sindorf 

SchrAnfr B56 02.04.76 Drs 07/4963 
Milz CDU/CSU 

SchrAnfr B57 02.04.76 Drs 07/4963 
Milz CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Jung BMV 	16571* C 

Anlage  78 

Einstellung von Referendaren für die Lauf-
bahn des höheren technischen Verwaltungs-
dienstes in der Wasser- und Schiffahrtsver-
waltung des Bundes 

SchrAnfr B58 02.04.76 Drs 07/4963 
Dreyer CDU/CSU 

SchrAnfr B59 02.04.76 Drs 07/4963 
Dreyer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Jung BMV ... . . . 16572* A 

Anlage 79 

Freisetzung von Arbeitskräften der Deut-
schen Bundespost durch die Übertragung 
des Gebühreneinzugs für Fernsehen und 
Rundfunk an die GEZ in Köln 

SchrAnfr B60 02.04.76 Drs 07/4963 
Pfeffermann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Jung BMP 	16572* C 

Anlage 80 

Schließung der An- und Abmeldestelle für 
Fernmeldeeinrichtungen im Fernmeldebe-
zirk Helmstedt 

SchrAnfr B61 02.04.76 Drs 07/4963 
Dr. Köhler (Wolfsburg) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Jung BMP 	16572* D 

Anlage 81 

Arbeitsplatzverluste im Zonenrandgebiet 
durch die Neuorganisation der Ämter im 
Bereich der Stadt Hofgeismar, Landkreis 
Kassel 

SchrAnfr B62 02.04.76 Drs 07/4963 
Walther SPD 

SchrAnfr B63 02.04.76 Drs 07/4963 
Walther SPD 

SchrAntw PStSekr Jung BMP . . . . . 1657 3* A 

Anlage 82 

Nichtbeantwortung der Schreiben von Bun

-

destagsabgeordneten aus den Jahren 1973 
und  1975 an den Vorsitzenden des Mini

-

sterrats der DDR bezüglich eines Übersied-
lungsfalls 

SchrAnfr B64 02.04.76 Drs 07/4963 
Spranger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Herold BMB 	16573* C 

Anlage 83 

Entwicklung des jährlichen Buchexports 
von der Bundesrepublik Deutschland in 
die DDR und des Buchimports aus der DDR 
in die Bundesrepublik seit 1971; Anteil der 
wissenschaftlichen Bücher an dieser Ein-
bzw. Ausfuhr 

SchrAnfr B65 02.04.76 Drs 07/4963 
Pfeifer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Herold BMB 	16573* D 

Anlage 84 

Verteilung von Fragebögen in Betrieben 
Ost-Berlins zur Angabe sogenannter West-
kontakte; Schikanierung von Rentnern beim 
Empfang von Besuchern aus der Bundes-
republik Deutschland 

SchrAnfr B66 02.04.76 Drs 07/4963 
Hösl CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Herold BMB 	16574* A 

Anlage 85 

Veröffentlichung der Dokumentation „Zur 
Geschichte der politischen Verfolgung in 
Mitteldeutschland" 

SchrAnfr B67 02.04.76 Drs 07/4963 
Windelen CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Herold BMB 	16574* B 

Anlage 86 

Reduzierung der Barbeihilfen an Besucher 
aus der DDR 

SchrAnfr B68 02.04.76 Drs 07/4963 
Böhm (Melsungen) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Herold BMB 	16574* C 

Anlage 87 

Schaffung eines Europäischen Instituts für 
Meereskunde 

SchrAnfr B69 02.04.76 Drs 07/4963 
Richter SPD 

SchrAntw BMin Matthöfer BMFT . . . . 16574* D 

Anlage 88 

Erteilung von Forschungsaufträgen der ein-
zelnen Ministerien direkt oder indirekt 
an Mitglieder des Bundestages in den Jah-
ren 1969 bis 1972 

SchrAnfr B70 02.04.76 Drs 07/4963 
Pfeifer CDU/CSU 

SchrAntw BMin Matthöfer BMFT . . . . 16575* C 
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236. Sitzung 

Bonn, den 9. April 1976 

Beginn: 9 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist eröffnet. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden oh-
ne Verlesung in den Stenographischen Bericht auf-
genommen: 

Überwelsung von EG-Vorlagen 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Mitteilung der Kommission an den Rat über eine Nahrungs-
mittelsoforthilfe zugunsten der Zivilbevölkerung der West

-

Sahara durch Einschaltung des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz (Drucksache 7/4970) 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Ausschuß für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung des Anhangs IV 
der Verordnung (EWG) Nr. 816/70 zur Festlegung ergän-
zender Vorschriften für die gemeinsame Marktorganisation 
für Wein und zur Änderung des Gemeinsamen Zolltarifs in 
bezug auf die bei den Weinzollsätzen anzuwendenden 
Wechselkurse (Drucksache 7/4971) 

überwiesen an den Wirtschaftsausschuß mit der Bitte um Vorlage 
des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im 
Rat 

Mitteilung der Kommission an den Rat betr. Erneuerung des 
Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für die 
Palästinaflüchtlinge (UNWRA) 

betr. Änderung des mit der UNRWA am 18. Dezember 1972 
geschlossenen Abkommens (Drucksache 7/4972) 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Ausschuß für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Empfehlung der Kommission für eine Verordnung des Rates 
betr. Abschluß eines Abkommens zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und Malaysia über den Handel mit 
Textilerzeugnissen (Drucksache 7/4973) 

überwiesen an den Wirtschaftsausschuß (federführend), Ausschuß 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Bitte um Vorlage 
des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im 
Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung des in der Land-
wirtschaft anzuwendenden Umrechnungskurses für den fran-
zösischen Franken (Drucksache 7/4986) 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Mitteilung der Kommission an den Rat betreffend eine Nah-
rungsmittelsoforthilfe zugunsten von Angola und der nach 
Zaire geflüchteten angolanischen Bevölkerung (Drucksache 
7/4987) 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Meine Damen und Herren, nach der Feststellung 
des amtierenden Präsidenten von gestern abend be-
ginnen wir heute früh, wie ursprünglich vorgesehen, 
mit Punkt 20 der Tagesordnung. 

Ich rufe also Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
— Drucksachen 7/3714, 7/3732 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/4961 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Althammer 

bb) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Bildung und Wissenschaft (18. Ausschuß) 
— Drucksachen 7/4949, 7/4976 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Engholm 
Abgeordneter Dr. Gölter 
Abgeordneter Schedl 
Abgeordnete Frau Schuchardt 
Abgeordneter Wüster 

(Erste Beratung 181. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Berufsbildungsge

-

setzes 
— Drucksache 7/4574 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/4961 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Althammer 

bb) Bericht und Antrag des Ausschussees "für 
Bildung und Wissenschaft (18. AuSSchuß) 
- Drucksachen 7/4949, 7/4976 —

Berichterstatter: 
Abgeordneter Engholm 
Abgeordneter Dr. Gölter  
Abgeordneter Schedl  
Abgeordnete Frau Schuchardt 
Abgeordneter Wüster 

(Erste Beratung 216. Sitzung) 
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c) Zweite Beratung des vom Bundesrat einge-

brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ä nde

-

rung des Berufsbildungsgesetzes 

— Drucksachen 7/4823, 7/4937 — 

aa) Bericht des  Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/4961 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Althammer 

bb) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Bildung und Wissenschaft (18. Ausschuß) 
— Drucksachen 7/4949, 7/4976 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Engholm 
Abgeordneter Dr. Gölter 
Abgeordneter Schedl 
Abgeordnete Frau Schuchardt 
Abgeordneter Wüster 

(Erste Beratung 227. Sitzung) 

Ich danke den zahlreichen Berichterstattern für 
ihre Vorlagen und frage, ob noch eine mündliche 
Ergänzung veranlaßt ist. — Das ist nicht der Fall. 

Dann komme ich zur zweiten Beratung. Ich habe 
die Frage, ob die zweite Beratung mit einer allge-
meinen Aussprache eröffnet werden soll. 

(Lenders [SPD] : Jawohl!) 

— Dann eröffne ich die allgemeine Aussprache. 

Ich erteile das Wort dem Abgeordneten Wüster. 

Wüster (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Generalkonferenz 
der Organisation für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur der Vereinten Nationen hat auf ihrer 18. Ta-
gung in Paris eine wichtige Empfehlung zur beruf-
lichen Bildung verabschiedet. Dort heißt es: 

Der rasche Wandel der Technologie und Bil-
dung innerhalb des letzten Jahrzehnts macht 
neue schöpferische und wirksame Anstrengun-
gen in der beruflichen Bildung erforderlich, um 
die Bildung insgesamt zum Zwecke der so-
zialen, wirtschaftlichen, kulturellen Entwicklung 
zu verbessern. 

Der heute in zweiter und dritter Lesung zu ver-
abschiedende Entwurf eines Berufsbildungsgesetzes 
trägt diesen Forderungen Rechnung. Die Bildungs

-

bedürfnisse der 1,3 Millionen Jugendlichen in der 
Berufsausbildung, ihr berechtigter Anspruch auf eine 
Bildung, die Chancengleichheit ermöglicht, wurden 
bisher nicht ausreichend berücksichtigt. Die Bildungs-
politik hat sich in verengender Sicht bisher haupt-
sächlich mit Fragen des Schul- und Hochschulwesens 
befaßt. In diesem Bereich fanden die großen Inve-
stionen statt, nun muß die berufliche Bildung aus 
dem Schattendasein der allgemeinen Bildungs- und 
Gesellschaftspolitik herausgebracht werden. Das ist 
für Sozialdemokraten durchaus keine neue For

-

derung. Wir sind immer für eine optimale Förde-
rung der Begabungen und Interessen aller Jugend-
lichen und Erwachsenen in allen Bereichen des Bil-
dungswesens eingetreten. Hinzu kommt die wesent-
liche Funktion beruflicher Bildung: Mobilität und 
Flexibilität zu stärken, die Voraussetzungen der 
Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft 
zu erfüllen und gleichzeitig die sozialen Chancen 
des einzelnen zu verbessern. 

Die sozialliberale Koalition hat der beruflichen 
Bildung deshalb besondere Präferenz eingeräumt 
und sie als eine wichtige Aufgabe herausgestellt, 
die der Staat nicht den Zufälligkeiten regionaler 
Wirtschaftsstrukturen und den privatwirtschaft-
lichen Interessen einzelner Betriebe oder Verbände 
allein überlassen darf. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Berufsbildungsgesetz von 1969 war zwar ein 
Fortschritt, es war aber, wie sich erwiesen hat, nicht 
geeignet, die uns bekannten Probleme der Berufs-
bildung zu lösen. Dieses Gesetz ist hauptsächlich 
an wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen 
Grundsätzen ausgerichtet. Es enthält deshalb auch 
erhebliche bildungspolitische Mängel. Eine Novellie-
rung dieses Gesetzes reicht nicht aus und kann für 
uns deshalb auch nicht in Frage kommen. Der 
vorliegende Entwurf enthält demgegenüber eine 
völlig neue bildungspolitische Konzeption. 

Bei unseren Beratungen haben wir uns von zwei 
Hauptgesichtspunkten leiten lassen. Erstens. Das 
Angebot an qualifizierten betrieblichen Ausbil-
dungsplätzen soll gesichert und verstärkt werden. 
Zweitens. Die Ausbildung in Betrieb und Berufs-
schule muß als gleichberechtigter Teil des Bildungs-
wesens verbessert und durch ein offenes System 
beruflicher Weiterbildung ergänzt werden. 

Meine Damen und Herren, im Rahmen dieser 
Zielsetzung liegen auch die in den Ausschußbera-
tungen beschlossenen Änderungen des Regierungs-
entwurfes. Mit ihnen wurden vor allem die Ergeb-
nisse des Anhörungsverfahrens, die Anträge des 
Bundesrates, die Anregungen sogar der Opposition 
im ersten Durchgang der Ausschußberatungen und 
auch die Ergebnisse vieler Gespräche der Koalitions-
abgeordneten mit allen Beteiligten, verwertet. Die 
von uns vorgenommenen Änderungen sollen im we-
sentlichen die Praktikabilität des Gesetzes für die 
ausbildenden Betriebe und die mit der Durchführung 
des Gesetzes befaßte Verwaltung verbessern und 
den Aufwand vertretbar reduzieren. 

Wenn ich kurz auf die wesentlichen Schwer-
punkte und die Grundzüge des Ihnen vorliegenden 
Gesetzentwurfes eingehen darf, so lassen Sie mich 
folgendes sagen. - 

Erstens. Ausbildungsordnungen und Rahmenlehr-
pläne: Ausgehend von der grundlegenden Ent-
scheidung, daß sich auch künftig die berufliche 
Bildung in Betrieb und Schule vollziehen wird, führt 
der Entwurf die erforderlichen Instrumente ein, da-
mit die Partner im dualen System so weit wie mög-
lich zusammenarbeiten und ihre bildungspolitischen 
Aktivitäten gegenseitig zur Kenntnis nehmen und 
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auch berücksichtigen. Konkret bedeutet dies, Aus-
bildungsordnungen und schulische Rahmenlehrpläne 
miteinander abzustimmen. 

Der Entwurf enthält die notwendigen Vorausset-
zungen, um die Qualität der Ausbildung kontinuier-
lich zu verbessern. Hierzu tragen vor allen Dingen 
einmal die generelle Gliederung der Ausbildungs-
ordnungen in eine breit angelegte Grundbildung 
und eine darauf aufbauende Fachbildung sowie zum 
anderen die Möglichkeit bei, in den einzelnen Aus-
bildungsordnungen den Ausbildungsinhalt zu stuf en 
und die besonderen Bedingungen einzelner Aus-
bildungsstätten hinreichend zu berücksichtigen. 

Zweitens. Prüfungswesen: Der Entwurf fördert auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
pädagogische Erfahrungen ein flexibleres Prüfungs-
system. Er ermöglicht auch die Einführung neuer 
Formen der Leistungsbeurteilung und die Anrech-
nung von Prüfungsleistungen, die im Schulsystem 
erbracht wurden. Die vom Ausschuß beschlossenen 
Änderungen sorgen für eine leichte Handhabung der 
Anrechnungsmöglichkeiten, weil sie differenzierter 
gestaltet wurden. Die zwingende Anrechnung haben 
wir nur für typische Tatbestände festgelegt. 

Drittens. Vertragsrecht: Der Entwurf stellt diffe-
renzierte Kooperationsformen für die Beteiligungen 
mehrerer Ausbildungsbetriebe hinsichtlich der Aus-
bildung zur Verfügung. Damit soll die Zusammen-
arbeit mehrerer Betriebe in der Berufsausbildung — 
wie sie auch vom Deutschen Industrie- und Handels-
tag gefordert wird — ermöglicht werden. Das Aus-
bildungsplatzangebot — insbesondere in regional 
oder sektoral schwach strukturierten Gebieten — 
wird dadurch erweitert, daß auch Ausbildungsstät-
ten, die nur Teile eines Ausbildungsganges vermit-
teln können, in Kooperation mit anderen Ausbil-
dungsstätten ausbilden können. 

Viertens. Berufliche Weiterbildung: Der Entwurf 
sieht im Bereich der beruflichen Weiterbildung ab-
gestufte Regelungen vor, die zu einem offenen 
und anpassungsfähigen System beruflicher Weiter-
bildung als notwendiger Ergänzung der Berufsaus-
bildung im Sinne des lebenslangen Lernens führen. 
Er sieht im wesentlichen drei Regelungsmöglich-
keiten vor: 

Weiterbildungseinrichtungen können beantragen, 
daß von ihnen freiwillig durchgeführte Weiterbil-
dung als geeignet anerkannt wird. Das ist das soge-
nannte Gütesiegelverfahren. 

Die zuständigen Stellen können heute schon im 
Bereich der beruflichen Weiterbildung eigene Prü-
fungen durchführen. Diese Prüfungen sollen sowohl 
dem regionalen Bedarf als auch der Erprobung neuer 
Weiterbildungsmaßnahmen dienen. 

Durch Rechtsverordnung können Weiterbildungs-
berufe und -ordnungen anerkannt werden. Diese 
Regelungsmöglichkeit wird hauptsächlich für länger 
dauernde, dem beruflichen Aufstieg dienende Wei-
terbildungnsmaßnahmen in Betracht kommen. 

In den Ausschußberatungen ist — Anregungen 
im Anhörungsverfahrend folgend — das Gütesiegel

-

verfahren auf Maßnahmen von mindestens 50stündi

-

ger Dauer begrenzt worden. Damit kommen von den 
zur Zeit durchgeführten Weiterbildungsmaßnah-
men nur noch ca. 20 % für dieses Verfahren in Be-
tracht. Die große Zahl der innerbetrieblichen so-
genannten Anpassungsweiterbildungsmaßnahmen 
bleibt also völlig unberührt. 

Fünftens. Aufgabe und Stellung der Ausbilder: 
Der Entwurf trägt deutlicher als das geltende Be-
rufsbildungsgesetz der Tatsache Rechnung, daß für 
die Weiterentwicklung der Berufsausbildung das 
Engagement und die Qualifikation der Ausbilder 
wesentliche Voraussetzungen sind. Ausgehend von 
den heute geltenden Eignungsbestimmungen haben 
wir Instrumente vorgesehen, die Ausbilderqualifika-
tion kontinuierlich den Entwicklungen in Wirt-
schaft und Technik anzupassen. Die besondere Ver-
antwortung des Ausbilders für die betriebliche Be-
rufsausbildung wird auch ausdrücklich anerkannt. 
Der Ausbilder soll an der Planung der Ausbildung 
mitwirken und im Rahmen seiner Aufgaben für die 
Durchführung der Ausbildungsmaßnahmen auch 
voll verantwortlich sein. Die Betriebe werden ver-
pflichtet, dem Ausbilder die Erfüllung seiner Auf-
gaben zu ermöglichen. In den Ausschußberatungen 
ist besonderer Wert darauf gelegt worden, die Mit-
wirkungsmöglichkeiten in der Berufsausbildung zu-
gunsten erfahrener Praktiker zu erweitern, die 
Gleichstellungsmöglichkeiten sonstiger Prüfungen 
mit den Ausbilderprüfungen zu verbessern und 
Übergangsvorschriften zugunsten bereits heute täti-
ger Ausbilder zu lockern. 

Sechstens. Berufliche Bildung Behinderter: Der 
Bildungsanspruch auch der Behinderten lag uns be-
sonders am Herzen. Er wird dadurch gesichert, daß 
soweit wie möglich der Zugang zu staatlich verord-
neten Ausbildungsberufen auch geöffnet wird. Zu-
gleich werden die speziellen Bedürfnisse und Not-
wendigkeiten dieser Personengruppe im Hinblick 
auf die Ausbildungsinhalte, das Ausbildungsniveau, 
die Art der Ausbildungsstätten und die Vertrags-
gestaltung berücksichtigt. Ebenso werden durch be-
sondere Anforderungen an die Ausbildungsstätten 
und das Ausbildungspersonal sowie durch die Mög-
lichkeit, behindertengerechte Ausbildungswege zu 
ordnen, die Voraussetzungen geschaffen, den Be-
hinderten auf Dauer in Beruf und Gesellschaft ein-
zugliedern. 

Siebentens. Planung und Statistik: Zur Zeit sind 
keine Instrumente vorhanden, um die qualitativen 
und quantitativen Entwicklungen im Bereich der 
beruflichen Bildung zu erkennen. Ein frühzeitiges 
Handeln aller Beteiligten ist deshalb auch nicht 
möglich. Der Entwurf führt eine amtliche Statistik 
ein, die von den statistischen Ämtern in enger Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Stellen erhoben 
werden. 

Er verpflichtet den Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft, jährlich einen Berufsbildungs-
bericht vorzulegen. Dieser Bericht soll die mit Hilfe 
der Berufsbildungsstatistik erhobenen Daten über 
die Entwicklung der beruflichen Bildung insgesamt, 
sowie in den einzelnen Regionen und Wirtschafts-
bereichen auch für alle Beteiligten, aufbereiten. Bei 
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drohender Fehlentwicklung im Ausbildungsplatzan-
gebot müssen konkrete Vorschläge für die notwen-
digen Maßnahmen gemacht werden. 

In den Ausschußberatungen haben wir die jewei-
ligen Datenschuldner eindeutig festgelegt. Dabei 
wurden die Erhebungen über die Zahl der nicht be-
setzten Ausbildungsplätze und die Zahl der Nachfra-
genden auf solche Daten beschränkt, die bei der Bun-
desanstalt für Arbeit ohnehin bereits verfügbar sind. 
Weiterhin wurde der Katalog der Erhebungstatbe-
stände im statistischen Teil des Entwurfs erheblich 
reduziert. Wir haben sechs Tatbestände und einen 
Erhebungsbereich gestrichen und zwei Tatbestände 
eingeschränkt. 

Achtens. Finanzierung: Die Bundesregierung hat 
die von der Sachverständigenkommission „Kosten 
und Finanzierung der beruflichen Bildung" vorge-
schlagene umfassende Fondslösung für die Dauer-
finanzierung der Berufsausbildung wegen des hohen 
Finanzvolumens — in 1975 wären es 7 Milliarden 
DM gewesen — nicht übernommen. Auch die mög-
lichen volkswirtschaftlichen Auswirkungen und der 
erhebliche Verwaltungsaufwand spielten bei dieser 
Betrachtung eine Rolle. Dafür sieht der von der 
sozialliberalen Koalition gefundene Finanzierungs-
kompromiß ein Konzept vor, das primär der Siche-
rung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebo-
tes dient und nur dann eingesetzt wird, wenn es zu 
nicht vertretbaren Störungen im Angebot an Aus-
bildungsplätzen kommen sollte. Wenn also das Ge-
samtangebot die Gesamtnachfrage nach Ausbil-
dungsplätzen weniger als 12,5 % übersteigt, wird 
für alle privaten und öffentlichen Arbeitgeber mit 
einer Lohn- und Gehaltssumme von über 400 000 DM 
jährlich durch Rechtsverordnung eine Berufsausbil-
dungsabgabe eingeführt. Aus dieser Abgabe können 
Zuschüsse für zusätzlich angebotene Ausbildungs-
plätze und Hilfen für gefährdete Ausbildungsplätze 
geleistet werden. Außerdem können alle Betriebe, 
die einen Ausbildungsplatz anbieten, auch wenn sie 
ihr Angebot nicht vermehren, Zuschüsse erhalten. 

In den Ausschußberatungen haben wir ergänzende 
Vorschriften aufgenommen, um eine tarifvertrag-
lich vereinbarte Regelung — wie sie z. B. für den 
Bereich der Bauwirtschaft vorliegt — mit den Finan-
zierungsregelungen des Gesetzentwurfes zu harmo-
nisieren. Die Finanzierungsregelungen sollen regio-
nale Engpässe ausgleichen und den Jugendlichen 
eine begrenzte Berufsausbildungswahl ermöglichen. 

Neuntens. Organisation: Es wird eine Organisation 
geschaffen, die die Verantwortung der Beteiligten 
und die öffentliche Verantwortung zur Ordnung 
und Durchführung der beruflichen Bildung mitein-
ander verbindet. Entscheidungsprozesse werden er-
leichtert, und eine bessere Abstimmung zwischen 
Staat und Wirtschaft, Schule und Betrieb, erreicht. 
Die vielfältigen Zuständigkeiten und die Gremien 
auf Bundesebene werden in dem neuen Bundesin-
stitut für Berufsausbildung zusammengeführt. Im 
Hauptausschuß des Berufsinstitutes sind Bund und 
Länder n  die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer, 
gleichberechtigt beteiligt. 

In den Fachausschüssen werden zusätzlich Lehrer, 
Ausbilder und Auszubildende einbezogen. Vertreter 

der Opposition haben versucht, bezüglich der Berufs-
schullehrer gegen die Regierungsvorlage Wider-
stand zu mobilisieren, indem sie auf die angeblich 
fehlenden Mitwirkungsmöglichkeiten der Lehrer ver-
wiesen. Ich stelle dazu eindeutig fest: Die Lehrer, 
sowohl im Bundesinstitut als auch auf der Kammer-
ebene, können aus rechtlichen Gründen nicht wie 
die Tarifpartner oder die Vertretung des Staates 
behandelt werden. Auch Ihre Novelle beweist das, 
meine Damen und Herren von der CDU/CSU: Zwar 
werden den Lehrern auf dem Papier Mitbestim-
mungsrechte eingeräumt; dafür haben aber die ent-
sprechenden Ausschüsse konsequenterweise nichts 
mehr zu sagen, sondern werden nach meiner Mei-
nung zu reinen Debattierklubs. Wir dagegen 
bauen den fachlichen Rat der Lehrer an den richtigen 
Stellen auf allen Ebenen ein. Wir haben das getan, 
um auch berechtigte Forderungen der Berufsschulleh-
rer zu erfüllen. 

Auf Landesebene wird die Aufgabenstellung der 
Ausschüsse erweitert. Vor allem wird die heute 
nahezu fehlende Abstimmung zwischen wirtschaft-
licher, arbeitsmarkt- und berufspolitischer Entwick-
lung in die Aufgabenstellung der Ausschüsse einbe-
zogen. Bei den zuständigen Stellen werden die Auf-
gaben und Rechte der Berufsausbildungsausschüsse 
gestärkt. Außerdem erfolgt eine Gleichstellung der 
Prüfungsausschüsse mit allen übrigen Ausschüssen 
im Bildungswesen als staatliche Ausschüsse, ohne 
daß sich deren Zusammensetzung aus Praktikern 
von Schule und Betrieb grundsätzlich etwas ändert. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Ich hoffe, 
hinreichend belegt zu haben, daß für die Sozialde-
mokraten eine Novellierung des 69er-Gesetzes nicht 
in Frage kommen kann. Ihre Novellen aus Bundes-
rat und Bundestag, meine sehr verehrten Damen und 
Herren von der Union, sind doch äußerst enttäu-
schend sowohl für die Jugendlichen als auch für 
deren Eltern. 

(Beifall bei der SPD — Stücklen [CDU/CSU] : 
Ist das Berichterstattung?) 

Diese Ihre Doppelzeugung führte zur Geburt sia-
mesischer Zwillinge, Herr Stücklen, die im Brutka-
sten des Wahlkampfes kaum Lebensfähigkeit erlan-
gen dürften. Jedenfalls ist dieses Produkt so kurz-
atmig, daß Fachleute seinen Garaus zum 3. Oktober 
voraussagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Pfeifer. 

Pfeifer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir führen diese Debatte um das Be-
rufsbildungsgesetz zu einer Zeit, die gekennzeichnet 
ist durch Schlagworte wie Jugendarbeitslosigkeit, 
Jugendliche ohne Ausbildungsstelle, ausgebildete 
Jugendliche ohne adäquaten Arbeitsplatz, die aber 
auch gekennzeichnet ist durch Probleme wie Nume-
rus clausus, stellungslose Lehrer trotz Lehrerbedarfs 
vor allem in den Berufsschulen und rückläufige Be-
rufschancen für die Hochschulabsolventen. 
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Dies alles steht untereinander in einem engen Zu

-

sammenhang und macht zunächst einmal eines deut-
lich, womit ich meinen Debattenbeitrag beginnen 
will: Viele junge Menschen sehen sich heute in 
ihren Lebens-, Berufs- und Zukunftschancen ent-
täuscht. Sie stehen, was ihren späteren Berufs- und 
Lebensweg angeht, zunehmend vor verschlossenen 
Türen. Dies ist die nüchterne Bilanz der Bildungs-
politik dieser Regierung. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Bildungs

-

politik ist Sache der Länder!) 

Jugendarbeitslosigkeit, drohender Mangel an Aus-
bildungsplätzen, stellungslose Lehrer, rückläufige 
Berufschancen für Hochschulabsolventen — meine 
Damen und Herren, dies alles waren in unserem 
Lande im Jahre 1969 keine Probleme. 

(Katzer [CDU/CSU] : Sehr wahr!) 

Dies ist alles erst zum Problem geworden unter der 
Regierungsverantwortung der derzeitigen Regie-
rungskoalition. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Vogel [Enne

-

petal] [CDU/CSU] : Traurig, aber wahr!) 

Wer sich zurückerinnert, mit welchen Erwartungen 
1969 und 1972 junge Menschen in diesem Lande auf 
die Koalitionsparteien gesetzt haben, der kann mei-
ner Feststellung nicht widersprechen, 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: „Wir schaffen das 
moderne Deutschland"!) 

daß zu keiner Zeit in der vergangenen 30 Jahren die 
junge Generation durch Partei- und Regierungspro-
gramme so geblendet und enttäuscht worden ist wie 
in diesen letzten Jahren. 

(Zuruf des Abg. Wüster [SPD] — Mölle-
mann [FDP]: Immer dieselben Sprüche!) 

Ich sage dies zu Beginn dieser Debatte, um eines 
hinzuzufügen: SPD und FDP haben im Wahlkampf 
von Baden-Württemberg so getan, als müsse man 
nur das von ihnen vorgelegte Berufsbildungsgesetz 
verabschieden und den dent vorgeschlagenen Ord-
nungs- und Finanzierungsmechanismus in Kraft set-
zen, und schon seien entscheidende Voraussetzun-
gen zur Überwindung von Jugendarbeitslosigkeit 
und Lehrstellenmangel in die Wege geleitet. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]) 

Es wird sich zeigen, ob auch die Bundesregierung — 
so,  wie es eben der Herr Kollege Wüster getan hat 
— in den nächsten Monaten diese Argumentation 
übernehmen wird. 

Aber eines ist sicher: Wer so argumentiert, blen-
det und täuscht die jungen Menschen erneut. Wahl-
erfolge bringt dies allerdings, wie Baden-Württem-
berg zeigt, nicht; denn eine solche Argumentation 
entspricht am wenigsten dem Maßstab, den junge 
Menschen zu Recht besonders hoch anlegen, 

(Vogel [Ennepetal] [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

nämlich dem Maßstab der Glaubwürdigkeit. 

(Katzer [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Und in ihrer Glaubwürdigkeit ist am meisten die 
Bildungspolitik der derzeitigen Bundesregierung er-
schüttert. 

(von Bockelberg [CDU/CSU]: Hört! Hört!) 

Meine Damen und Herren, die Jugendarbeitslosig-
keit hat gewiß viele Gründe. Sie hat vor allem kon-
junkturelle und strukturelle Ursachen. Nicht eine 
dieser Ursachen wird durch dieses Gesetz beseitigt 
oder abgemindert werden können. Dazu vier Be-
merkungen. 

Erstens. Jugendarbeitslosigkeit ist in erster Linie 
ein konjunkturelles, im Gefolge der insgesamt ho-
hen Arbeitslosigkeit entstandenes Problem. 

(Wüster [SPD]: Aha!) 

Das heißt, Jugendarbeitslosigkeit läßt sich zu einem 
beträchtlichen Teil nur durch einen wirtschaftlichen 
Aufschwung von Dauer beseitigen. 

(Dr. Meinecke [Hamburg] [SPD]: Ja, bitte!) 

Genau dazu trägt dieses Gesetz nicht bei, kann es 
nicht beitragen. 

(Dr. Meinecke [Hamburg] [SPD]: Es ist ja 
auch kein Wirtschaftsförderungsgesetz!) 

Ganz im Gegenteil: Ihnen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren von der Koalition, wurde doch 
in der Bundestagsanhörung vom September letzten 
Jahres vorgehalten, daß dieser Gesetzentwurf, 
würde er Gesetz, neue zusätzliche Belastungen in 
Milliardenhöhe für die gewerbliche Wirtschaft, vor 
allem für den Mittelstand, mit sich brächte. Diese 
zusätzliche Kostenbelastung kann sich aber doch nur 
negativ beispielsweise auf die Investitionsbereit-
schaft auswirken. Sie wird angesichts der nach wie 
vor unsicheren Wirtschaftslage eher in manchen Be-
reichen bestehende Arbeits- und Ausbildungsplätze 
gefährden. 

Ich frage mich . eigentlich seit jenem . Hearing im 
Herbst letzten Jahres immer wieder, wann endlid 
der Bundeswirtschaftsminister und seine Partei die-
sen beabsichtigten zusätzlichen finanziellen Bela-
stungen für die mittelständische Wirtschaft, die in 
diesem Gesetz vorgesehen sind, entgegentreten 
wollen; denn diese Belastungen passen doch gewiß 
nicht in die gegenwärtige konjunkturelle Landschaft. 
Heute diesem Berufsbildungsgesetz zuzustimmen 
und dann über das Wochenende in Sonntagsreden 
wieder von notwendigen Entlastungen für die mit-
telständische Wirtschaft zu sprechen, paßt beim be-
sten Willen nicht zusammen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zweitens. Die Jugendarbeitslosigkeit hat struk-
turelle Ursachen. Auch diese lösen Sie mit diesem 
Gesetz nicht. Im Gegenteil, der zusätzliche bürokra-
tische Aufwand und die komplizierte inhaltliche 
Reglementierung dieses Gesetzes 

(Möllemann [FDP] : Jetzt kommt wieder die 
Mottenkiste!) 

werden sich verheerend negativ auf die notwen

-

digen strukturellen Veränderungen und Anpas- 
sungsprozesse in der Wirtschaft auswirken. Herr 
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Möllemann, auch dies hat man Ihnen im Hearing 
detailliert nachgewiesen. 

(Möllemann [FDP] : Nachgewiesen?) 

Es wäre an der Zeit, daß Sie endlich einmal dazu 
argumentierten und darstellten, warum das nicht 
so ist. 

(Möllemann [FDP] : Das werden wir auch 
tun! Keine Ungeduld! — Vogel [Ennepetal] 
[CDU/CSU] : Der Möllemann kann doch gar 

nicht argumentieren!) 

Drittens. Zur Minderung der Jugendarbeitslosig-
keit kann deshalb nicht dieses Gesetz, sondern nur 
— wie einige Länder im Jahre 1975 nachge-
wiesen haben — ein konsequentes Dringlichkeits-
programm schnell und wirksam helfen. Allein in 
Baden-Württemberg sind im letzten Jahr mit einem 
gezielten Programm dieser Art für mehrere tausend 
Jugendliche Arbeits- und Ausbildungsplätze neu ge-
schaffen oder gefährdete Arbeits- und Ausbildungs-
plätze erhalten worden. 

Seit dem 31. Januar 1975 schlagen wir hier im 
Bundestag ein ähnliches Programm auch der Bun-
desregierung vor. Aber wie haben Sie darauf rea-
giert? Sie sind allen unseren Initiativen dieser Art 
entgegengetreten. Der Parlamentarische Staatssekre-
tär Buschfort erklärte beispielsweise am 23. April 
1975 vor dem Wirtschaftsausschuß, daß konkrete 
Maßnahmen für die Einrichtung eines Dringlichkeits-
programms zur Überwindung des Lehrstellenman-
gels und zur Verringerung der Jugendarbeitslosig-
keit nicht notwendig seien. Er bat ausdrücklich, von 
einem Sonderprogramm Abstand zu nehmen. Meine 
Damen und Herren, dies ist für mich auch heute 
noch ein völlig unbegreiflicher Vorgang. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

Wenn sich die Bundesregierung jetzt, im Januar 
1976, endlich zu einem Dringlichkeitsprogramm ent-
schlossen hat, ist das für die jungen Menschen in 
diesem Lande, die Arbeitsplätze wollen, eben ein 
Jahr zu spät geschehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Carstens 
[Fehmarn] [CDU/CSU]: Leider wahr!) 

Aber warum hat es denn ein Jahr gedauert, ehe 
die Bundesregierung überhaupt dem Gedanken für 
ein solches Dringlichkeitsprogramm nähergetreten 
ist? Wir wissen doch, daß es auch in der Koalition 
Kollegen gegeben hat, die schon seit fünfzehn 
Monaten an ein solches Dringlichkeitsprogramm 
denken. Es kam nicht zustande, weil der Bundes-
minister für Bildung und Wissenschaft ein solches 
Programm nicht wollte. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Na also!) 

Er hat sich bis in den Januar 1976 gegen ein solches 
Programm gewehrt. Das legt doch den Verdacht 
nahe, daß der Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft hoffte, aus der sich für die jungen Men-
schen zuspitzenden Situation eine Position gewin-
nen zu können, in der er — vor allem im Wahljahr 
— der Union die Zustimmung zu diesem Berufs-
bildungsgesetz glaubte abpressen zu können. Ein 
solches taktisches Spiel auf dem Rücken der jungen 

Menschen und zu Lasten des dualen Ausbildungs-
systems halte ich für nicht verantwortbar. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Carstens 
[Fehmarn] [CDU/CSU] : Sehr gut!) 

Aber noch unbegreiflicher ist mir, daß die FDP, in 
der viele Kollegen es besser gewußt haben, dieses 
taktische Spiel bis zum Januar 1976 mitgespielt hat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Blockpartei! — 
Dr.  Probst [CDU/CSU] : Friderichs macht's 

nicht möglich!) 

Viertens. Schließlich eine grundsätzliche Berner-
kung zur gegenwärtigen Jugendarbeitslosigkeit. 
Meine Damen und Herren, es fällt auf, daß sechs 
von zehn Arbeitslosen in der Bundesrepublik keine 
abgeschlossene Berufsausbildung haben. Bei den 
jugendlichen Arbeitslosen liegt dieser Anteil sogar 
mit 70 % noch wesentlich höher. Jugendliche ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung sind also im Falle 
einer Krise besonders von der Arbeitslosigkeit be-
troffen. Dies heißt aber doch, daß es besser gewe-
sen wäre, wenn sich die Bildungspolitik der Bundes-
regierung in den letzten Jahren mehr darauf kon-
zentriert hätte, einer größeren Zahl junger Men-
schen zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu 
verhelfen, statt, wie im Bildungsbericht 1970 vorge-
schlagen, die Zahl und den Anteil der Abiturienten 
in einer im Interesse der jungen Menschen nicht. 
mehr zu verantwortenden Weise zu steigern. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Dregger 
[CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Einerseits die Abiturientenquote als nahezu allei-
nigen Maßstab für die Qualität des Bildungswesens 
zu nehmen, andererseits jahrelang berufliche Bil-
dung und etwa auch die Hauptschule zu vernachläs-
sigen, 

(Wüster [SPD] : Wer hat denn das getan?) 

dies offenbart doch schonungslos die falsche Sym-
metrie, in der sich die Bildungspolitik dieser Bun-
desregierung bewegt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Diese falsche Symmetrie ändern Sie nicht mit die-
sem neuen Berufsbildungsgesetz; 

(Wüster [SPD]: Sie bauen ja Pappkamera

-

den auf!) 

diese ändern Sie nur mit einer grundlegenden Kurs-
korrektur in der gesamten Bildungspolitik. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Dregger 
[CDU/CSU] : So ist es richtig! Bravo!)  

Meine Damen und Herren, nun haben wir ja mit 
Genugtuung festgestellt, daß der Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft inzwischen auch sagt, was 
der hier anwesende Kultusminister von  Rheinland-
Pfalz schon vor Jahren formuliert hat, nämlich daß 
die Hauptschule wieder zur Hauptsache werden muß. 
Inzwischen spricht auch der Bundesminister für Bil-
dung und Wissenschaft von der Gleichwertigkeit 
und der Gleichrangigkeit der beruflichen Bildung, 
fordert den Ausbau der Berufsschulen und beklagt, 
daß trotz Lehrermangels ausgebildete Berufsschul- 
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lehrer ohne Anstellung bleiben. Aber, meine Damen 
und Herren, es ist doch geradezu grotesk, wenn dann 
zur gleichen Zeit hier ein Gesetz verabschiedet wird, 
für dessen Vollzug, angefangen von den möglichen 
Landesanstalten zur Berufsbildung bis hin zu den 
staatlichen Prüfungsausschüssen, zunächst einmal 
nichts anderes als neue Personalstellen, mehr Büro-
kratie und mehr Verwaltungsaufwand notwendig 
sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wüster [SPD] : 
Dasselbe wollen Sie doch auch!) 

Um nur eine Zahl zu nennen: Gegenwärtig gibt es 
in der beruflichen Bildung bei den zuständigen Stel-
len in der Bundesrepublik ca. 16 000 Prüfungsaus-
schüsse mit über 100 000 Prüfern. Daraus sollen nun 
staatlich berufene Prüfungsausschüsse werden. Was 
heißt das? Das heißt, über 100 000 Akten müssen neu 
angelegt, verwaltet, die Prüfer berufen, zur Prüfung 
einberufen, abberufen, ihre Amtszeit verlängert, 
Prüfungsausschüsse ergänzt werden usw. — ein 
völlig sinnloser Verwaltungsaufwand, 

(Vogel [Ennepetal] [CDU/CSU]: Sehr rich

-

tig!) 

und mir ist schlechterdings unbegreiflich, wie Sie 
dies beschließen wollen, wo beispielsweise in den 
Ländern überall die Stellen selbst für die Berufs-
schullehrer fehlen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie können doch nicht auf der einen Seite die Län-
der anklagen, weil sie die Lehrer nicht einstellen 
können, und auf der anderen Seite diesen Ländern 
einen solchen völlig sinnlosen Verwaltungsaufwand 
zumuten! Das paßt doch nicht zusammen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Carstens 
[Fehmarn] [CDU/CSU] : Das ist das einzige, 
was die können! — Maucher [CDU/CSU] : 

Die können überhaupt nichts, die Kerle!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte auf einen 
weiteren kardinalen Punkt in der Diskussion um die-
ses Gesetz zu sprechen kommen. Landauf, landab 
wird der Rückgang an Ausbildungsplätzen beklagt. 
Zwar hat bisher noch jeder Jugendliche, der sich dar-
um bemüht hat, einen Ausbildungsplatz erhalten, 
und wir erkennen ausdrücklich und dankbar die 
Anstrengungen an, die Handwerk, Industrie und 
Handel im letzten Jahr unternommen haben und ge-
genwärtig unternehmen, um die Zahl der Ausbil-
dungsplätze zu steigern. Dennoch besteht die Gefahr, 
daß angesichts der höheren Zahl der Schulabgänger 
in den kommenden Jahren ein ausreichendes Aus-
bildungsplatzangebot nicht mehr zur Verfügung 
steht. 

(Wüster [SPD] : 5 % mehr!) 

Meine Damen und Herren, was sind hierfür die Ur-
sachen? Sicher der zu erwartende „Schülerberg", si-
cher auch, daß seit 1973 ca. 22 500 Betriebe pleite 
gegangen sind und mit ihnen auch die Ausbildungs-
plätze in den Betrieben verlorengegangen sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Natürlich sind die Betriebe in Zeiten des konjunk

-

turellen Abschwungs auch in ihren Aufwendungen 

für Ausbildung zu anderen Rechnungen gezwungen 
als in Zeiten des Aufschwungs. Aber, meine Damen 
und Herren, war nicht mindestens ebenso ursäch-
lich, daß über Jahre hinweg die betriebliche Ausbil-
dung als Ausbeutung diffamiert worden ist? 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

War nicht genauso ursächlich, daß bis in den Land-
tagswahlkampf von Baden-Württemberg hinein in 
allen möglichen Konferenzen der SPD zwar nicht 
von allen, aber doch von vielen sehr massiv ge-
fordert wurde, mittelfristig müsse die betriebliche 
Ausbildung überhaupt durch ein anderes System 
abgelöst werden? Und nicht zu bestreiten ist doch, 
daß die Bundesregierung durch ihre Berufsbildungs-
politik der letzten Jahre, angefangen von den soge-
nannten Markierungspunkten über die Ausbilder-
eignungsverordnung bis hin zu diesem Berufs-
bildungsgesetz wesentlich dazu beigetragen hat, die 
Wirtschaft in ihrer Ausbildungsbereitschaft zu ver-
unsichern. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich sehe zwar den Herrn Kollegen von Dohnanyi 
nicht im Saal, 

(Dr. Carstens [Fehmarn] [CDU/CSU] : Wohl

-

weislich!) 

will es aber trotzdem sagen: alles auf den Kopf 
stellen zu wollen, war eben irre. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Vogel [En

-

nepetal] [CDU/CSU] : Das ist sogar gespal

-

tenes Irresein!) 

CDU und CSU haben in allen ihren parlamentari-
schen Initiativen zur beruflichen Bildung immer 
wieder betont, daß es das absolut vorrangige Ziel 
in der Berufsbildungspolitik sein muß, ein qualitativ 
und quantitativ ausreichendes Angebot an Ausbil-
dungsplätzen zu sichern. Dies und ausschließlich dies 
liegt im Interese der jungen Generation und ihrer 
Zukunftschancen. Diese Zielsetzung kann aber nur 
verwirklichen, wer alles tut, um die Ausbildungs-
bereitschaft der Betriebe zu stärken, und wer alles 
unterläßt, was zwangsläufig zu einer Reduzierung 
der Ausbildungsbereitschaft und damit der Aus-
bildungsplätze in den Betrieben führt. Dies aber 
setzt zunächst und zuerst das vorbehaltlose Ja zur 
betrieblichen Ausbildung und das vorbehaltlose Ja 
zum dualen System von Betrieb und Schule vor-
aus. Genau hieran hat es in der Vergangenheit vie-
lerorts gefehlt. Wer das vorliegende Gesetz vor-
urteilslos liest, kann zwar nicht bestreiten, daß es 
auch vom dualen System ausgeht, es öffnet aber, 
je nachdem, wie es gehandhabt wird, gerade bei-
spielsweise durch die Aussagen zur Struktur der 
beruflichen Erstausbildung, den Weg zum laut-
losen Abrücken, zum langsamen Aushöhlen und zum 
allmählichen Ablösen der betrieblichen Ausbildung 
in den Klein- und Mittelbetrieben, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Jawohl!) 

beispielsweise durch über- und außerbetriebliche 
Einrichtungen. Meine Damen und Herren, genau das 
wollen wir nicht! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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Im Hearing des Bundestagsausschusses für Bil-

dung und Wissenschaft wurde, angefangen von den 
Wirtschaftsverbänden über die Lehrerverbände bis 
zu den sachverständigen Professoren, vorgerechnet 
und prophezeit, daß die im Regierungsentwurf vor-
geschlagene Grundstruktur der beruflichen Erst-
ausbildung zu einer Zersplitterung der beruflichen 
Bildung führen muß mit der Folge, daß allein 230 000 
der insgesamt 600 000 Ausbildungsplätze für Mäd-
chen im Einzelhandel und in den freien Berufen in 
ihrem Bestand gefährdet wären. Meine Damen und 
Herren, ich verstehe nicht, daß Sie heute diesem Ge-
setz zustimmen wollen, ohne daß dieser Einwand 
ausgeräumt ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dieses Gesetz mit dieser Grundstruktur der beruf-
lichen Erstausbildung ist, um es klar zu sagen, ein 
Ausbildungsverhinderungsgesetz. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Meinecke 
[Hamburg] [SPD] : Das glauben Sie doch 

selber nicht!) 

— Herr Kollege Meinecke, es kommt nicht darauf 
an, ob ich das glaube, sondern dies sagen alle, die 
im beruflichen Bildungswesen Verantwortung ha-
ben; das ist keine Glaubensfragen, sondern das ist 
etwas, was man ausräumen muß, ehe man dieses Ge-
setz verabschiedet. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Meinecke 
[Hamburg] [SPD] : Sie unterschlagen die 
ganzen Gewerkschaften! Das entspricht Ih

-

rer Mentalität!) 

Die Union tritt für ein Gesetz ein, das unter Wah-
rung der Einheitlichkeit beruflicher Bildung die 
Grundstrukturen beruflicher Erstausbildung, soweit 
sie durch Ausbildungsordnungen zu regeln sind, auf 
einen Beruf hin verbindlich vorschreibt und sich 
in Inhalt, Dauer und Zielsetzung der Ausbildung zu-
gleich an tatsächlichen Möglichkeiten orientiert. 
Nur so läßt sich ein ausreichendes Ausbildungs-
platzangebot in der Zukunft sichern. Auch das ist 
eine klare Aussage der Sachverständigen gewesen. 
Meine Damen und Herren, warum gehen Sie dann 
den Weg dieses Gesetzes und nicht den Weg, den 
die Sachverständigen hier empfohlen haben? 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

An dieser Stelle ist min  auch ein Wort  zum 
Finanzierungsmodell dieses Gesetzentwurfs am 
Platze; Herr Kollege Wüster hat es ja nochmals ver-
teidigt. Die Bundesregierung ließ am Mittwoch er-
klären, daß sie an der in diesem Gesetz vorgeschla

-

genen Umlagefinanzierung festhalten will, und so 
soll es offenbar auch heute beschlossen werden. Ich 
will hier nicht noch einmal alle Argumente, die in 
der Sachverständigenanhörung von allen Beteilig-
ten gegen das Regierungsmodell vorgetragen wor-
den sind, wiederholen. Es gab nicht einen einzigen 
Sachverständigen, der bereit gewesen wäre, das 
Regierungsmodell als sinnvolle Lösung zu bezeich-
nen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU — Dr. Göl

-

ter [CDU/CSU] : Das spricht für die Sach

-

verständigen!) 

In jedem anderen Parlament der Welt hätte dies 
selbstverständlich zur Ablehnung dieses Regie-
rungsentwurfs geführt. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Aber die Koalition hat sich hier offenbar dem 
Grundsatz verschworen: Viel Feind', viel Ehr'. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU — 
Vogel  [Ennepetal] [CDU/CSU] : Aber von 

der Ehre bleibt nicht viel!) 

Es bestätigt sich auch hier, was wir in der Dis-
kussion über dieses Gesetz seit langem beobachten: 
Eher kann man einen Ochsen ins Ho rn  pfetzen, als 
daß diese Koalition einmal bereit wäre, auf den Rat 
derer zu hören, die durch dieses Gesetz betroffen 
sind und mit diesem Gesetz arbeiten müssen. 

(Beifall und Zurufe von der CDU/CSU) 

Da gilt weder das Argument, daß derartige Fonds-
finanzierungen bisher dort, wo sie eingeführt wor-
den sind, wie z. B. in England, genau das Gegenteil 
dessen bewirkt haben, was eigentlich beabsichtigt 
war. Bei Ihnen gilt auch nicht das Argument, daß 
bei dieser Art  der Fondsfinanzierung bürokrati-
scher Aufwand und Ertrag im umgekehrten Verhält-
nis zueinander stehen. Da gilt auch nicht das Argu-
ment, daß die beabsichtigte vorrangige Förderung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze doch genau die Be-
triebe bestrafen würde, die bisher kontinuierlich in 
gleichem Umfang ausgebildet haben und ihre Aus-
bildungskapazität deshalb gar nicht erhöhen kön-
nen. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Das ist ein ent

-
scheidender Punkt!) 

Mit allen diesen Argumenten haben Sie sich, meine 
Damen und Herren von der Koalition, bisher nicht 
auseinandergesetzt. Dies in aller Breite hier zu wie-
derholen, ist bei Ihrer Starrköpfigkeit eigentlich völ-
lig sinnlos. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Die sind 
wild zum Unsinn entschlossen!) 

Aber mit einem Argument möchte ich mich hier 
nochmals auseinandersetzen, weil es draußen im-
mer wieder gebraucht wird und weil es zeigt, wie 
mit eingängigen Formeln die falschen Gleise gelegt 
werden. Da wird immer wieder gesagt, ein Lasten-
ausgleich unter den Betrieben über einen Fonds sei 
notwendig, weil nur 16 % der Betriebe ausbilden, 
84 % der Betriebe aber nicht, so daß die nicht aus-
bildenden Betriebe ihren Nachwuchs auf Kosten der 
ausbildenden Betriebe erhalten. Ich will hier gar 
nicht im einzelnen darauf hinweisen, daß unter den 
84 % der nicht ausbildenden Bet riebe auch solche 
sind, von denen wir eigentlich gar nicht erwarten 
und die wir über ein solches System auch nicht 
zwingen sollten, sich neu in der Ausbildung zu en

-

gagieren, weil in ihrer Branche die Zukunftschan-
cen zurückgehen. 

(Stücklen [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Mit Nachdruck hinweisen möchte ich jedoch auf 
folgendes. Wer sagt: 16 % der Bet riebe bilden 
aus, 84 % nicht, der muß, wenn er redlich argu-
mentiert, hinzufügen, daß die 16 % ausbildenden 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 236. Sitzung. Bonn, Freitag, den 9. April 1976 	16509 

Pfeifer 
) Betriebe nach Schätzungen der Wi rtschaft und der 

Gewerkschaften ca. 80 % der in der gewerblichen 
Wirtschaft tätigen Arbeitnehmer beschäftigen. Das 
ist die entscheidende Zahl. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Stück

-

len [CDU/CSU]: So ist es! — Dr. Stark [Nür

-

tingen] [CDU/CSU] : Das sind die Tricks, 
mit denen man arbeitet!) 

Gehe ich von diesen Schätzungen und weiter davon 
aus, daß diese Betriebe damit auch ungefähr 80 °/o 
der Bruttolohnsumme zahlen, dann bedeutet eine 
Umlage doch, daß die 16 °/o ausmachenden Ausbil-
dungsbetriebe zunächst einmal zirka 80 °/o des vor-
gesehenen Fonds aufbringen müssen, 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

da .sich der Betrag, den der einzelne Betrieb in den 
Fonds zu zahlen hat, nach einem bestimmten 
Prozentsatz der Bruttolohnsumme richten soll. 

Das aber heißt doch, daß der ausbildende lohn-
intensive, meist mittelständische Betrieb relativ hö-
here Beträge zu zahlen haben wird als der weniger 
lohnintensive Großbetrieb. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Der Großbetrieb hingegen bekommt aus dem Fonds 
in der Regel einen größeren Teil des Geldes, da es 
ihm vielfach leichter fällt, eine relativ höhere Zahl 
von Auszubildenden einzustellen als dem lohninten-
siven Mittelbetrieb. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Das nen

-

nen die „Förderung des Mittelstands"!) 

Das Ganze erweist sich demnach in der Konse-
quenz weniger als ein Umlagesystem zwischen aus-
bildenden und nicht ausbildenden Betrieben, son-
dern eher als ein Umlagesystem unter den ausbil-
denden Betrieben, in dem die mittelständischen Be-
triebe die Ausbildung in den Großbetrieben mit-
finanzieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, ich will es klar sagen: 
Das entspricht natürlich dem Konzept, das viele in 
der SPD oft genug verkündet haben, nämlich der all-
mählichen Aushöhlung und Ablösung der betriebli-
chen Ausbildung, vor allem in den Klein- und mitt-
leren Betrieben. Daß die Kleinstbetriebe mit weniger 
als 12 bis 15 Beschäftigten von der Berufsbildungs-
abgabe befreit sind, ändert an diesem Prinzip gar 
nichts. 

Meine Frage ist: Was bewegt eigentlich die FDP 
dazu, hier und heute einem System zuzustimmen, 
welches im Ergebnis darauf hinausläuft, daß selbst 
die ausbildenden mittelständischen Unternehmen 
künftig die Ausbildung in den Großbetrieben mit 
finanzieren sollen? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Überzeugt in der FDP eigentlich nicht, Herr Mini-
ster Friderichs, daß eine wissenschaftliche Repräsen-
tativerhebung aus Nordrhein-Westfalen zum Ergeb-
nis hatte, daß bei einem derartigen Fondssystem je-
nach seiner Ausgestaltung zwischen 16 und 30 % 
der ausbildenden, vor allem mittelständischen Be- 

triebe eine Verringerung und nur 9 % eine Steige-
rung der Ausbildungsbereitschaft zeigen würden? 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Das von der Bundesregierung vorgeschlagene Fonds-
system wird nicht mehr, sondern weniger Ausbil-
dungsbereitschaft zur Folge haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
SPD: Das ist Ihre eigene Behauptung!) 

Deshalb werden wir nicht zulassen, daß das hier 
Gesetz wird. 

Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu dem 
vorliegenden Gesetzentwurf befürwortet die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion eine Finanzierungshilfe in 
Form einer steuerlichen Rücklage, weil dies die am 
schnellsten wirksame und effektivste Methode ist, 
um den ausbildenden Betrieben die Sicherung eines 
ausreichenden Ausbildungsplatzangebots zu erleich-
tern. 

Wir schlagen vor: Für alle Ausbildungsplätze wird 
den Betrieben eine steuerliche Rücklage je Ausbil-
dungsplatz gewährt. Für bestehende Ausbildungs-
plätze soll diese Rücklage je 3 000 DM, für zusätz-
liche Ausbildungsplätze je 5 000 DM betragen. Zur 
Finanzierung haben wir in dem Entschließungsan-
trag, den wir hier heute unterbreitet haben, im ein-
zelnen Angaben gemacht. Herr Kollege Schedl wird 
nachher nochmals auf die Finanzierung dieses Vor-
schlags im einzelnen zu sprechen kommen. 

Meine Damen und Herren, wir bringen diesen Ent-
schließungsantrag heute ein. Mit Interesse haben 
wir zur Kenntnis genommen, daß es offenbar auch 
in der FDP-Fraktion Überlegungen gibt, sich einer 
steuerlichen Lösung anzuschließen und auf die in 
dem Gesetzentwurf enthaltene Umlagefinanzierung 
endlich zu verzichten. Einer sorgfältigen Beratung 
unseres Entschließungsantrags sollte demnach nichts 
im Wege stehen. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Herr 
Friderichs macht nur Sprüche!) 

Lassen Sie mich einen letzten Komplex anspre-
chen. Am Anfang dieses Gesetzgebungsverfahrens 
stand die bereits mehrfach erwähnte große und um-
fassende Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung. In dieser Anhörung hat das Gesetz 
rundum — rundum! — eine vernichtende Kritik er-
fahren. 

(Stücklen [CDU/CSU]: Und zwar zu Recht!) 

Sämtliche Kernstücke des Gesetzentwurfs, egal, ob 
die vorgeschlagene Grundstruktur, die Abstimmung 
von Schule und Betrieb, das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung oder die Finanzierungsregelung, wurden 
quasi in der Luft zerrissen. 

Bei dieser Sachlage wäre es das Vernünftigste ge-
wesen, wenn sich die Bundesregierung und die Ko

-

alitionsfraktionen zunächst unserem Vorschlag an-
geschlossen und im vorigen Herbst eine gemein-
same Bestandsaufnahme des Hearings vorgenom-
men hätten, um dann zu prüfen, was noch in dieser 
Legislaturperiode an gesetzgeberischem Fortschritt 
bewältigt werden kann. 
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Pfeifer 
Das Ergebnis wäre sicher nicht ein umfassendes 

neues Berufsbildungsgesetz gewesen. Denn dafür 
besteht — auch das ist ja ein Ergebnis des Hearings 
gewesen — derzeit überhaupt keine Notwendig-
keit. 

(Stücklen [CDU/CSU]: So ist es!) 

Das Ergebnis wäre ein Gesetz zur Novellierung des 
geltenden Berufsbildungsgesetzes gewesen mit kla-
ren Aussagen zur künftigen Grundstruktur der be-
ruflichen Bildung, mit einem wirksamen Abstim-
mungsverfahren zwischen Bund und Ländern sowie 
Schule und Betrieb, mit einer deutlicheren Verant-
wortung des Staats bei der Überwachung und Durch-
führung der beruflichen Bildung, 

(Zuruf von der SPD: Das ist doch nur 
Flickwerk!) 

mit neuen Möglichkeiten des partnerschaftlichen 
Zusammenwirkens von Kammern und Berufsschu-
len beispielsweise im Prüfungswesen, mit besseren 
Voraussetzungen für die Berufsbildungsstatistik, mit 
Verbesserungen für die Berufsbildung Behinderter 
und mit einer gleichberechtigten Mitwirkung der an 
der beruflichen Bildung Beteiligten auf allen Ebenen 
von der Zentralstelle für berufliche Bildung über 
die Landesausschüsse bis zu den Berufsbildungsaus-
schüssen bei den Kammern. Das Ergebnis hätte ein 
konkretes, gemeinsam getragenes, detailliertes Pro-
gramm zur Sicherung des Ausbildungsplatzangebots 
sein können. 

Dies alles war möglich. Dies, Herr Minister Rohde, 
war im Grunde genommen Ihre Chance. Aber Sie 
blieben selbst nach der verheerenden Kritik an 
Ihrem Entwurf in der Sachverständigenanhörung un-
beweglich und starr bei Ihrem Entwurf. In dieser 
Unbeweglichkeit und Starrheit offenbart sich wie-
der einmal, warum Ihre Bildungspolitik, Herr Mi-
nister Rohde, letztlich erfolglos geblieben ist. 

Statt sich in die mögliche Kooperation mit der 
CDU/CSU und den in der beruflichen Bildung Ver-
antwortlichen zu begeben, begaben Sie sich, gedrängt 
von wem auch immer, in immer neue Sackgassen. 

Vielleicht haben Sie geglaubt und glauben es 
heute noch, Sie bekämen, wenn Sie schon kein 
neues Berufsbildungsgesetz bekommen, wenigstens 
ein Wahlkampfthema. Aber diese Rechnung geht 
nicht auf, Herr Rohde. Die jungen Menschen in 
diesem Land vertrauen nicht einer Bundesregierung 
mit einem Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft, der am Ende seiner Amtszeit mit leeren 
Händen dasteht, obwohl er die Chance hatte, ge-
setzgeberischen Fortschritt in der Berufsbildung zu 
erreichen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Und die jungen Menschen in diesem Land ver-
trauen schon gar nicht einem Minister für Bildung 
und Wissenschaft, der zwar Wahlkampfthemen pro-
duziert, aber den jungen Menschen die Hilfe, die 
sie bei der Bewältigung ihrer Zukunftsprobleme er-
warten, letztlich nicht zu geben vermag. 

Noch haben Sie die Möglichkeit, für diese jungen 
Menschen etwas zu erreichen. Aber dann lassen Sie 
von diesem verfehlten Ausbildungsverhinderungs

-

gesetz ab und konzentrieren Sie wie wir die Berufs

-

bildungspolitik endlich auf den zentralen Punkt, die 
Ausbildungsfähigkeit und die Ausbildungsbereit-
schaft in den Betrieben zu stärken und dadurch das 
Ausbildungsplatzangebot, vor allem in der mittel-
ständischen Wirtschaft, zu erhalten und zu verbrei-
tern. Das ist es, was die jungen Menschen im 
Interesse ihrer Bildungs- und Zukunftschancen von 
uns erwarten. 

Deshalb werden wir diesen Entwurf, den die Ko-
alition heute zur Abstimmung stellt, nicht die Zu-
stimmung geben. Deshalb werden wir weiter für 
das Konzept unseres Entwurfs und für ein sinn-
volles Programm zur Sicherung der Ausbildungs-
und Arbeitsplätze für die jungen Menschen in die-
sem Land eintreten. — Ich danke Ihnen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Herr 
Bundesminister für Wirtschaft. 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Herr Präsident! Sehr verehrte Damen! Meine Her-
ren! Ich habe mich, angeregt durch den Debatten-
beitrag, zu Wort gemeldet, weil eine Reihe ökono-
mischer Fragen angesprochen worden sind, die mit 
der Berufsausbildung zusammenhängen, in erster 
Linie die Frage der Finanzierung derselben. Die 
Oppositionsfraktion hat hierzu einen Entschlie-
ßungsantrag eingebracht. 

Meine Damen und Herren, ich möchte aber zu-
nächst einmal auf die Finanzierungsregelung, wie 
sie im Gesetzentwurf der Bundesregierung enthalten 
ist, eingehen. Nun haben wir uns einmal bei einer 
Sache nicht nur gründlich vorbereitet, sondern auch 
die Meinungen der Opposition vorher erkundet und 
zum Gegenstand eines Gesetzentwurfs gemacht. Zu 
unserer großen Überraschung wird nun auch wieder 
Kritik geübt. Auf dem 22. Parteitag der CDU im 
November 1973 in Hamburg wurde folgender Be-
schluß gefaßt — mit Erlaubnis des Herrn Präsiden-
ten zitiere ich ihn wörtlich —: 

(Stücklen [CDU/CSU] : Imperatives Mandat!) 

Die jetzige Form der Finanzierung der außer-
schulischen Berufsbildung durch die ausbilden-
den Betriebe führt zu Ungerechtigkeiten und 
zu Strukturverzerrungen. Sie ist durch ein 
Finanzierungsverfahren zu ersetzen, das die 
Verbesserung der Ausbildung durch eine ge-
rechte Verteilung der Ausbildungslasten unter 
Berücksichtigung des Prinzips der Selbstverwal-
tung gewährleistet. 

(Dr. Meinecke [Hamburg] [SPD] : Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, das ist nach dem Edding-
Gutachten so beschlossen worden, und in unserem 
Entwurf ist exakt diese Forderung des CDU-Partei-
tages erfüllt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

In dem Entwurf ist nämlich nicht eine Umlage zu

-

gunsten des Staates vorgesehen, sondern eine Um- 
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Bundesminister Dr. Friderichs 
lage, die anschließend den Betrieben zugewiesen 
wird, die ausbilden. Genau dies hat der CDU-Bun-
desparteitag beschlossen. Da ich längere Zeit Mit-
glied einer von der CDU geführten Landesregierung 
war, erlaube ich mir, den Kultusminister dieses 
Landes — er ist erfreulicherweise anwesend — zu 
zitieren. Er hat noch am 20. Februar 1976 gesagt 
— ich zitiere wörtlich —: 

In der Sache der Finanzierungsregelung gehen 
wir nicht von unserem Konzept ab, 

— er meint das Konzept von Hamburg; wir gehen 
davon auch nicht ab — 

aber wir nehmen Rücksicht auf die gegenwär-
tige wirtschaftspolitische Situation. Man kann 
darauf zurückkommen, 

— so Kultusminister Vogel — 

wenn es der Wirtschaft ein wenig bessergeht. 

Der Wirtschaft geht es im Augenblick, wie ich 
meine, ein wenig besser. Kommen wir also auf die 
Sache zurück. 

Meine Damen und Herren, ich will mich einen 
Moment mit dem auseinandersetzen, was Herr 
Pfeifer sagte. Wieso belastet die Finanzierungs-
regelung die mittelständischen Betriebe? Meine 
Damen und Herren, es wird eine Umlage in Höhe 
von maximal 0,25 v. H. der Bruttolohn- und -gehalts-
summe vorgesehen. Wir bauen in den Gesetzent-
wurf im Gegensatz zu dem CDU-Beschluß eine Frei-
grenze von 400 000 DM ein. Dies heißt doch aber 
schlicht und einfach nichts anderes als das: Alle 
Betriebe zahlen, außer denen, die weniger als 20 
Beschäftigte haben. Letztere zahlen nichts. Alle 
Betriebe — auch diejenigen, die weniger als 20 
Beschäftigte haben — bekommen aber etwas. Da 
wir wissen, daß im Handwerk — hier haben die 
Betriebe sehr oft weniger als 20 Beschäftigte — die 
Hauptlast der Berufsausbildung liegt und in den 
letzten Jahren sogar noch gesteigert worden ist, 
bedeutet dieses Verfahren doch nichts anderes als. 
eine Umverteilung zugunsten der Ausbildungsbe-
triebe und für diese wiederum eine besondere Pri-
vilegierung nach der Betriebsgrößenstruktur. Das 
steht im Regierungsentwurf. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zurufe 
von der CDU/CSU) 

Ich will mich gern damit auseinandersetzen. Ich bin 
für jede bessere Regelung offen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Bundesminister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Stücklen? 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Selbstverständlich, Herr Präsident. 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, wie 
erklären Sie es sich dann, daß der Zentralverband 
des deutschen Handwerks eine solche Lösung, die 
Sie geradezu als ideal für das Handwerk bezeichnen, 

mit allem Nachdruck, mit aller Hartnäckigkeit und 
mit den besten Gründen zurückweist? 

(Wüster [SPD] : Das hat der Zentralverband 
nie gesagt! — Weitere Zurufe von der SPD: 
Das stimmt ja gar nicht! — Er hat das 

Gesetz nicht gelesen!) 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Einen Moment, ich will ja gerne darauf eingehen. 
Die ursprüngliche Haltung der gewerblichen Wirt-
schaft einschließlich des Handwerks war: Wir wol-
len gar keine staatliche Hilfe haben, auch nicht die 
Umverteilung; wir machen das alles allein. Ich sage 
Ihnen, ganz offen, Herr Abgeordneter, aus der Sicht 
des Handwerks habe ich sogar Verständnis dafür. 
Denn das Handwerk hat die Zahl seiner Ausbil-
dungsplätze in den letzten Jahren kontinuierlich er-
höht. Die Tatsache, daß die Ausbildungskapazität 
insgesamt stagniert, ist darauf zurückzuführen, daß 
zwar das Handwerk die Zahl der Plätze erhöht hat, 
aber im Bereich der Industrie- und Handelskammern 
die Zahl der Ausbildungsverhältnisse gesunken ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Dann haben wir mit den Vertretern des Hand-
werks verhandelt — ich bin doch x-mal mit den Her-
ren zusammengewesen —, und sie haben — das war 
das Hauptgegenargument — gesagt: Ihr wollt das 
hier nur für die zusätzlichen Plätze machen. Damit 
benachteiligt ihr die, die ihre Ausbildungskapazität 
nicht erhöhen können, sondern nur ihre bisherige 
Kapazität halten können. Das ruft Unruhe im Hand-
werk hervor. — Ich habe diese Diskussion mit den 
Vertretern der Handwerkskammern geführt. Darauf-
hin haben wir den Entwurf dahin gehend geändert, 
daß auch ein Bestandsschutz gewährt werden kann. 

Aber, meine Damen und Herren, der Bestands-
schutz ist unverhältnismäßig teuer. Das muß man 
wissen. Wenn Sie nur die zusätzlichen Plätze prä-
mieren — ich gebe zu, hierin liegt ein gewisses Mo-
ment der Ungerechtigkeit —, ist das billiger und 
effektiver. Gehen Sie in den Bestandsschutz bei 
450 000 oder 430 000 neuen Ausbildungsverhältnis-
sen pro Jahr, dann kostet das eben eine ganze Men-
ge Geld. Das ist die Diskussion, die wir mit den 
Organisationen der gewerblichen Wirtschaft geführt 
haben. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Für den Bestands

-

schutz bleibt doch gar nichts Nennenswer

-

tes mehr übrig!) 

— Darauf können wir ja gleich eingehen. 

Ich wollte damit nur sagen, daß das, was im Ge-
setzentwurf steht, mit dem Beschluß des 22. Partei-
tages der CDU übereinstimmt. Wir wissen doch auch, 
daß es innerhalb der Unionsparteien eine Gruppe 
von Abgeordneten gab, die eine ähnliche Regelung 
wollten — das ist doch unbestritten —, und daß es 
eine andere Gruppe gibt, die weiter südlich ange-
siedelt ist als Rheinland-Pfalz, die es nicht wollte. 
Das ist ebenfalls unbestritten. 

(Stücklen [CDU/CSU] : Meinen Sie da uns?) 

— Ja, ich meine Sie. Ich meine den Teil der christ

-

lichen Parteien, der sich christlich-sozial nennt. Aus- 
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gerechnet der wollte es nicht — das gibt zu den-
ken —, 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Dr. 
Gölter [CDU/CSU]: Das war jetzt aber was!) 

während die Christlichen Demokraten der Meinung 
waren, man sollte sich mit dieser Frage einmal näher 
befassen. 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung 
ist dann bewußt nicht auf den Edding-Vorschlag ein-
gegangen, der vom CDU-Beschluß noch abgedeckt 
wird, weil der Edding-Vorschlag dann, wenn die 
gesamten Lasten der Berufsausbildung verteilt wür-
den, ein Umlageverfahren mit einem Volumen von 
rund 7 Milliarden DM pro Jahr erfordern würde. 
Dies kam für uns nicht in Frage. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch 
eine Frage stellen. Sie müssen doch die Frage beant-
worten, warum ein solches Umlagesystem, bei dem 
die aufkommenden Mittel der gewerblichen Wirt-
schaft, nämlich den Ausbildungsbetrieben, wieder 
voll zufließen — sie werden ja nicht für irgend-
welche anderen staatlichen Zwecke verwandt —, 
eine Belastung der Wirtschaft ist. Ich meine jetzt, 
Herr Abgeordneter Pfeifer, den Begriff „Belastung" : 
Warum ist es eine Belastung, wenn ich allen etwas 
wegnehme, um es denen, die die Ausbildung betrei-
ben, anschließend zur Verfügung zu stellen? 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Das Handwerk bildet auch heute noch mehr aus, 
als es braucht. Das heißt doch zu deutsch, das Hand-
werk übernimmt Ausbildungslasten der Industrie, 
auch der Großindustrie, um die ausgebildeten jun-
gen Leute anschließend derselben Industrie zur Ver-
fügung zu stellen. Hier sieht der Gesetzentwurf 
einen Ausgleich vor. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Bundesminister, 
,gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Abge-
ordneten Stücklen? 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Wenn es mir nicht auf die Redezeit angerechnet 
wird, Herr Präsident, immer. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ein Minister ist nicht 
beschränkt in seiner Redezeit. 

(Heiterkeit) 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, Sie 
gehen zu Recht davon aus, daß das H andwerk über 
den eigenen Bedarf hinaus ausbildet. Sind Sie nicht 
der Meinung, daß das, was Sie von der gewerb-
lichen Wirtschaft insgesamt erwarten, ja, im Inter-
esse der jungen Menschen fordern, in erster Linie 
beispielhaft von den staatlichen Einrichtungen prak-
tiziert werden sollte? Ich meine z. B. die völlige 
Ausschöpfung der 6 000 Ausbildungsplätze bei der 
Deutschen Bundespost, von denen nur 1 200 belegt 
sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Stücklen, es war ein Fragezeichen hörbar, aber zwei 
haben gefehlt. 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Herr Abgeordneter, ich bin in der Tat der Meinung, 
daß in den nächsten sechs Jahren — ich beschränke 
mich bewußt auf diesen Zeitraum — alle Ausbil-
dungskapazitäten genutzt werden sollten. Denn wir 
werden das Problem voraussichtlich bis 1981/82 ha-
ben; ich prophezeie, daß danach die Suche nach 
dem Lehrling wieder einsetzt, 

(Stücklen [CDU/CSU] : Jawohl! — Weitere 
Zurufe von der CDU/CSU: Sehr richtig!) 

weil danach geburtenschwächere Jahrgänge die 
Schule verlassen. 

Ich darf Ihnen auch eine offene Antwort geben: 
Ich bin nicht Bundesminister für Post und Eisen-
bahn, aber ich habe auch Ausbildungsplätze. Bei 
meinen nachgeordneten Behörden, beispielsweise 
der Bundesanstalt in Hannover, der Physikalisch

-

Technischen Bundesanstalt in Braunschweig und 
dem Bundesamt für Materialprüfung in Berlin wer-
den gewerbliche Lehrlinge ausgebildet. Aber ich 
darf dazu sagen: Dann muß einem der Haushalts-
ausschuß auch Plätze für die Ausbilder zur Verfü-
gung stellen; andernfalls kann ich die Kapazitäten 
nicht nutzen. Das ist bei mir nicht geschehen; ich 
hatte es beantragt. 

(Rawe [CDU/CSU] : Wer hat denn die Mehr

-

heit im Haushaltsausschuß?) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Bundesminister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? — Bitte! 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, ver-
stehe ich Sie richtig, daß Sie hier zur Entschul-
digung sagen, daß im Kabinett die Linke nicht weiß, 
was die Rechte tut, oder in diesem Falle die Rechte 
nicht weiß, was die Linke tut? 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Herr Abgeordneter, ich kann Ihre Frage leider nicht 
mit Ja beantworten, da es in diesem Kabinett keine 
Rechten und Linken gibt. 

(Heiterkeit — Beifall bei der FDP und der 
SPD — Dr. Carstens [Fehmarn] [CDU/CSU] : 

Da gibt's nur Linke!) 

Die gibt es außerhalb des Kabinetts; das ist unbe-
stritten. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Bundesminister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Westphal? 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Bitte, aber dann möchte ich doch einmal weiter-
machen. 
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Westphal (SPD) : Herr Minister, würden Sie be-
stätigen, daß die Bundesregierung im Rahmen des 
besonderen 300-Millionen-Programms Geld zur Ver-
fügung gestellt hat, um bei Post, Bahn und anderen 
Stellen Mittel für die Besetzung der dort vorhande-
nen Ausbildungsplätze bereit zu haben, und daß es 
andererseits ein völliger Unsinn wäre, 6 000 Fern-
meldehandwerker an einer Stelle auszubilden, wenn 
man sie nachher nicht brauchen kann, und daß man 
deshalb die Plätze nur so nutzen sollte, wie man 
sie für künftigen Bedarf braucht? 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Ich wollte auf die Frage des Sonderprogramms nicht 
eingehen, weil ich davon ausgehe, daß Herr Kol-
lege Rohde dies in seiner Rede zur Berufsausbildung 
tun wird. 

(Dr. Carstens [Fehmarn] [CDU/CSU] : Ach, 
der spricht auch noch? — Heiterkeit bei der 

CDU/CSU) 

— Herr Abgeordneter Dr. Carstens, ich nehme an, 
daß auch Sie als eine der herausragenden Persön-
lichkeiten des deutschen Parlaments der Regierung 
erlauben, daß sie in dieser Debatte durch zwei 
Bundesminister vertreten sein wird. 

(Dr. Carstens [Fehmarn] [CDU/CSU] : Ich 
war nur beruhigt, zu hören, daß Herr Rohde 

auch noch spricht!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich, da 
wir über die Finanzierung sprechen, ein Wort zu 
dem heute morgen vorgelegten Entschließungs-
antrag der CDU/CSU-Fraktion sagen, und zwar des-
wegen, weil ich hoffe, daß dieser Antrag im Ver-
lauf der Debatte präzisiert wird. Denn ich habe ihn, 
offen gestanden, nicht ganz verstanden. Ich will 
mich mit den Teilen beschäftigen, die ich verstanden 
zu haben glaube. 

Wenn man eine Rücklage von 3 000 DM für vor-
handene Plätze und von 5 000 DM für zusätzliche 
Plätze, wie sie in diesem Antrag vorgeschlagen ist, 
erlaubt, würde das bei etwa 60 000 zusätzlichen 
Plätzen — und das ist etwa das, was wir in den 
nächsten Jahren pro Jahr mehr brauchen — 300 Mil-
lionen DM pro Jahr und bei 450 000 bestehenden 
Plätzen à 3 000 DM 1 350 Millionen DM, zusammen 
also 1,65 Milliarden DM pro Jahr bedeuten. Wenn 
Sie das jährlich erlauben — und so ist der Antrag 
abgefaßt —, heißt das, daß Sie in den nächsten 
fünf Jahren ein Rücklagevolumen von 8,25 Milliar-
den DM erlauben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Falsch verstan

-

den! — Rawe [CDU/CSU] : Sie verstehen es 
wirklich nicht! — Pfeifer [CDU/CSU] : Das 

ist eine steuerfreie Rücklage!) 

— Ja, natürlich, davon habe ich gesprochen. Ich 
habe gesagt, daß Sie eine steuerfreie Rücklage in 
dieser Größenordnung gestatten. 

(Rawe [CDU/CSU] : Aber die fällt doch nicht 
jedes Jahr neu an!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Bundesminister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Gölter? 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Insbesondere dann, wenn sie den Antrag aufklärt. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
stimmen Sie mir zu, daß ein Betrieb, der beispiels-
weise 100 Ausbildungsplätze besetzt, dann einmal 
eine Rücklage in einer bestimmten Höhe bildet, daß 
sich dann, wenn sich die Zahl erhöht, die Rücklage 
erhöht oder, wenn die Zahl der Plätze verringert 
wird, sich die Rücklage ebenfalls verringert, daß 
somit in den kommenden Jahren lediglich eine Ver-
schiebung in der Höhe der einmal gebildeten Rüdc-
lage im Sinne einer Steuerstundung eintritt? 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Ich bedanke mich für die Aufklärung. Das heißt 
also, daß Sie die Rücklage für die Plätze nicht in 
der jährlichen Bilanz erlauben, sondern nur einmal. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Sie werden gleich begreifen, warum ich nicht 
gewagt habe, daran zu glauben, daß Sie es so mei-
nen. Das will ich Ihnen jetzt erklären. Denn was 
bedeutet das? Jetzt wollen wir einmal rechnen. 
Nehmen wir einmal an, 40 % Besteuerung bei 
3 000 DM Rücklage. Das sind 1 200 DM. Die legt er 
zurück. Er hat also einen Zinsgewinn — und nur 
darin besteht ja die Subvention - von 120 DM bei 
10 °/o Verzinsung. Das ist die Begünstigung, die Sie 
einräumen. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

— Das ist doch ganz selbstverständlich. Denn 
irgendwann muß er die Rücklage ja wohl wieder 
auflösen — etwa wenn der Platz wegfällt —, und 
dann muß er sie doch wohl versteuern. Oder wollen 
Sie ihm, wenn er den Platz vernichtet, sagen: du 
darfst die Rücklage auflösen und brauchst sie nicht 
zu versteuern? Dann prämieren Sie ja die Ausbil-
dungsplatzvernichtung. Das wollen Sie doch nicht. 

(Stücklen [CDU/CSU] : Sechs Jahre!) 

— Gut, sechs Jahre. Dann hat er also sechs Jahre 
lang, Herr Abgeordneter Stücklen — jetzt wollen 
wir doch einmal rechnen —, einen Zinsgewinn von 
120 DM. — Freundliche Grüße! Wenn Sie glauben, 
daß Sie damit das Ausbildungsplatzangebot nerinens-
wert erhöhen, ich bezweifle das. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zuruf 
des Abg. Stücklen [CDU/CSU]) 

Lassen Sie mich ein weiteres sagen. Hierbei kommt 
die mittelstandsfeindliche Komponente zum Vor-
schein: Wenn ich davon ausgehe, daß der Arbeit-
geber 60 °/o Besteuerung hat, profitiert er schon we-
sentlich, nämlich 50 °/o, mehr. Meine Damen und 
Herren, warum wollen wir denn eigentlich die-
jenigen, die wegen ihrer Rendite oder ihrer Gesell-
schaftsform hohe Steuern zahlen, auch für den Aus-
bildungsplatz hoch begünstigen? Ich vermag einfach 
nicht einzusehen, daß der Lehrling bei Daimler-Benz 
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etwa 70 % mehr wert ist als der Lehrling bei einem 
Handwerksmeister. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Das sehe ich nicht ein. Ich bin nicht bereit, einen 
solchen mittelstandsfeindlichen Weg zu gehen. 

Was machen Sie denn, Herr Gölter, mit einem Be-
trieb, der keinen Gewinn erzielt? Der hat doch von 
einer Rücklage überhaupt nichts, weil er keine 
Steuern zahlt. Der kriegt also nichts. Und der an-
dere, der eine Rendite hat, kriegt das Geld. Das ist 
das erste. 

Zweitens. Ich halte es nicht für vertretbar, daß Sie 
die Ausbildungsplätze mit extrem unterschiedlichen 
Nettoausbildungskosten so egalitär, so gleichmache-
risch behandeln. Warum? — Wir haben durchschnitt-
liche Nettoausbildungskosten von ungefähr 5 500 DM 
pro Jahr — aber, meine Damen und Herren, mit 
einer Schwankungsbreite bis zu 20000 DM! Es ist 
doch unbestritten, daß der Friseurlehrling spätestens 
im dritten, wahrscheinlich schon im zweiten Jahr 
keine Nettoausbildungskosten mehr verursacht, son-
dern bereits zur Produktivität beiträgt, daß der Lehr-
ling im Gaststättengewerbe spätestens im dritten 
Jahr, vielleicht schon im zweiten, keine Nettoaus-
bildungskosten mehr verursacht, sondern zur Pro-
duktivität des Unternehmens beiträgt. Und für die-
sen kriegt das Unternehmen dieselbe Rücklage, die 
es für den Elektroniklehrling gibt, der beispiels-
weise in einem kleinen, spezialisierten Betrieb be-
sonders hohe Nettoausbildungskosten verursacht? 

(Dr. Probst [CDU/CSU] : Sie kriegen doch 
auch Kindergeld, Herr Friderichs!) 

Sie strukturieren eine Fehlleitung des Ausbildungs-
potentials von den komplizierten in die einfachen 
Berufe — dem Bedarf der deutschen Wirtschaft ge-
nau entgegengesetzt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Dies vermag ich einfach nicht einzusehen. 

Sie können mit mir über jede Frage sprechen, wie 
man das steuertechnisch machen kann. Hätten wir, 
Herr Gölter, in Deutschland eine Negativsteuer, 
könnten Sie  das  machen. Da wir sie nicht haben, 
müssen Sie eben ein Zulagensystem wählen. 

Ich sage noch einmal: Der Handwerksmeister, der 
seine 60 000 DM oder meinetwegen auch 80 000 
oder 100 000 DM im Jahr als Nettoeinkommen ver-
steuert, ist in einer völlig anderen Steuerprogres-
sion als der, der 250 000 DM versteuert, und noch 
einmal in einer anderen Situation als die Körper-
schaft — sprich: die Aktiengesellschaft —, die mit 
Gewerbesteuer doch einen Steuersatz von über 
60 °/o hat. Ich vermag nicht einzusehen, daß Sie 
eine umgekehrte Begünstigung vornehmen wollen 
und dann den Mut haben, von Mittelstandsfreund-
lichkeit zu sprechen. Ich sehe das einfach nicht 
ein. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ringen wir doch um die Sache! Ich bin bereit, 
jeden Verbesserungsvorschlag zu akzeptieren, weil 
es um die Sache geht. Aber dies ist kein Verbesse-
rungsvorschlag. Auf die Idee — das kann ich Ihnen 

auf einem Papier meines eigenen Ministeriums von 
vor Monaten zeigen —, das durchzurechnen, sind 
wir längst gekommen. Aber die Referenten haben 
darunter geschrieben: „Falsch, weil gewünschte 
Wirkung nicht erzielt wird und die Begünstigung 
bei den Falschen landet." — Ende der Veranstal-
tung! Damit war es weg. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Dr. 
Probst [CDU/CSU] : War das alles, was die 
zu sagen hatten? — Stücklen [CDU/CSU] : 
Wie war denn die Haltung in Ihrer Frak

-

tion?) 

— Meine Fraktion hat an eine solche Frage über-
haupt nicht gedacht. Ich habe meiner Fraktion vor-
getragen, warum alles das, was an den Steuersatz 
gekoppelt ist, ausbildungspolitisch nicht vertretbar 
ist, und das hat die Fraktion einstimmig zur Kennt-
nis genommen. Die Fraktion hat ganz andere Über

-

legungen für den Fall, daß Sie wirklich den Mut 
haben, das Finanzierungsmodell, das Ihrem Partei-
tagsbeschluß angelehnt und von uns aus formuliert 
worden ist, im Bundesrat abzulehnen. Für den Fall 
allerdings werden wir uns Gedanken machen. Aber 
Ihr heutiger Vorschlag ist nicht die Problemlösung. 
Nicht ohne Grund haben Sie doch den Antrag von 
Herrn Filbinger im Bundesrat wieder zurückgenom

-

men: weil er nämlich dieselben Fehler enthalten hat. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

— Es war nicht derselbe Antrag, aber er hat die-
selben Fehler enthalten. 

Lassen Sie mich noch eine Bemerkung zu dem 
Problem der Ausbildungsordnungen machen. Drau-
ßen wird immer behauptet, daß die Ausbildungs-
ordnungen, die von der Regierung erlassen werden, 
die Ausbildung nicht förderten, weil sie zu kom-
pliziert seien. Das ist im baden-württembergischen 
Landtagswahlkampf landauf, landab behauptet wor-
den. Ich erkläre hiermit für den Bereich der gewerb-
lichen Wirtschaft, daß es keine einzige Ausbildungs-
ordnung gibt, die mein Haus verlassen hat, die nicht 
vorher die Zustimmung aller Beteiligten einschließ-
lich der aus der gewerblichen Wirtschaft gefunden 
hat. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich habe vor Wochen die Präsidenten der Organi-
sationen angeschrieben und sie gebeten, mir mit-
zuteilen, welche der Ausbildungsordnungen ihre 
Zustimmung vorher nicht gefunden hat. Ich habe bis 
heute keine genannt bekommen. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

So ist es gelaufen. De facto werden die Ausbildungs-
ordnungen gar nicht von meinen Mitarbeitern erar-
beitet, sondern es ist so, daß die Sozialpartner mit 
meinen Mitarbeitern die Ausbildungsordnungen er-
arbeiten und wir sie anschließend im Verordnungs-
wege erlassen. Das ist der Tatbestand. Ich habe es 
satt, diese Verketzerung und Verteufelung draußen 
länger auf mir sitzen zu lassen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Um Ihnen klar zu sagen, was wir getan haben: 
Ich habe Mitte 1974 alle Ausbildungsordnungen mit 
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einer sogenannten Flexibilitätsklausel versehen. Ich 
habe gesagt: Überall dort, wo der Einzelbetrieb den 
Inhalt der Ausbildungsordnung nicht voll erbringen 
kann, kann er den Lehrling trotzdem einstellen, 
wenn sichergestellt ist, daß die fehlenden Wissens-
bereiche in überbetrieblichen Lehrwerkstätten oder 
in der Berufsschule ersetzt werden können. Auch das 
haben wir getan. Insofern, glaube ich, brauchen wir 
uns hier nichts vorzuwerfen. 

Und noch eine Bemerkung: Herr Gölter, was ma-
chen Sie bei Ihrem Antrag eigentlich mit den Frei-
beruflern, die Lehrlinge ausbilden? 

(Stücklen [CDU/CSU] : Die werden wir auch 
einbeziehen!) 

— Ich bitte um Entschuldigung: Freiberufler mit 
Rücklage? 

(Stücklen [CDU/CSU]: Nein! Wir werden 
darauf noch eingehen!) 

— Na gut. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das steuer-
technisch machen wollen. Ich habe das bis jetzt 
nicht begriffen. Das steht auch nicht im Antrag. 

Ein weiterer Grund für Nichteinstellung von Lehr-
lingen in einer Reihe von Fällen ist die Tatsache, 
daß in der Verordnung über die Anrechnung des 
Berufsgrundbildungsjahres steht, daß das Berufs-
grundbildungsjahr auf die Ausbildungszeit ange-
rechnet werden muß. Auch das wurde der Regie-
rung im Wahlkampf mit der Begründung entgegen-
gehalten: Weil das Jahr angerechnet werden muß, 
sind viele Betriebe nicht bereit, einen jungen Men-
schen, der das Berufsgrundbildungsjahr durchlaufen 
hat, einzustellen. Das klang draußen alles sehr plau-
sibel. Ich nutze gerne die Chance, auch hier die 
Wahrheit zu sagen. Wir haben beantragt, diese An-
rechnungsverordnung dahin gehend zu ändern, daß 
das „muß" durch die Möglichkeit ersetzt wird, einen 
Teil des Grundbildungsjahres anzurechnen, aber 
nicht unbedingt das ganze Jahr. Dieser Antrag ist 
mit den Stimmen der Kultusminister der CDU- und 
CSU-regierten Länder abgelehnt worden. So ist die 
Wahrheit. Draußen wird einem vorgehalten, die An-
rechnungsverordnung verhindere die Neueinstellung 
von Lehrlingen. Die Bundesregierung hat eine Än-
derung beantragt und ist schlicht und einfach an der 
Mehrheit der Länder gescheitert. Auch das sollte 
einmal in aller Deutlichkeit gesagt werden. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, damit klar-
gemacht zu haben, daß es uns darum geht, das Aus-
bildungsplatzangebot zu erhöhen. Wir haben ein 
Finanzierungsmodell vorgelegt, das längst nicht so 
weit geht wie das, das die Edding-Kommission vor-
geschlagen hat, das — ich sage das noch einmal — 
bei extensiver Auslegung hinter dem Beschluß des 
CDU-Bundesparteitages zurückbleibt, aber in jedem 
Falle von ihm abgedeckt wird und dem entspricht, 
was der Kultusminister von Rheinland-Pfalz noch in 
diesem Jahr, wie ich meine, mit Recht vorgetragen 
hat. Wenn er die Einschränkung macht: „solange es 
der gewerblichen Wirtschaft so schlecht geht", kann 
ich nur sagen: Wir werden ja am Montag die neue 
Gemeinschaftsdiagnose der fünf wissenschaftlichen 
Forschungsinstitute zur Kenntnis nehmen. Dann kön-
nen wir sehen — ich darf heute noch nichts mittei

-

len —, wie schlecht es der gewerblichen Wirtschaft 
geht. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

— Nein, es ist das Recht der Institute, das selbst 
zu veröffentlichen. Das muß ich respektieren. 

Ich kann nur sagen: Da das ganze Geld, das allen 
weggenommen wird — außer den Kleinbetrieben —, 
allen, die ausbilden, wieder zur Verfügung gestellt 
wird, ist es doch unter dem Strich nur für diejenigen 
eine Belastung, die nicht entsprechend ihrem Be-
schäftigungsstand ausbilden. Für diejenigen, die ent-
sprechend ihrem Beschäftigtenstand ausbilden, ist 
es keine Belastung. Damit entspricht der Entwurf 
im Finanzierungsteil — nur zu diesem habe ich mich 
jetzt geäußert — der Beschlußlage des 22. ordent-
lichen Parteitages der christlich-demokratischen Op-
position. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und Her-
ren, auf der Diplomatentribüne hat inzwischen 
Mister Vyas, der Speaker des Parlaments von Ra-
jasthan, Platz genommen. Ich darf den bedeutenden 
indischen Parlamentarier hier begrüßen. 

(Beifall) 

Das Wort hat der Abgeordnete Schedl. 

Schedl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe die Aufgabe, vor allem 
auf Ihre Argumente, Herr Bundesminister Friderichs, 
einzugehen, die Sie in der Auseinandersetzung mit 
dem Entschließungsantrag der CDU/CSU hier vor-
getragen haben. Es hat uns außerordentlich und tief 
beeindruckt, daß Sie hier erklärt haben, Sie hätten 
eigentlich in Ihrer Finanzierungslösung gar nichts 
anderes getan, als Beschlüsse des 22. Parteitags der 
CDU/CSU — 

(Zuruf des Abg. Möllemann [FDP] — Wei

-

tere Zurufe) 

— Entschuldigung, des 22. Parteitags der CDU — 
auszuführen. So einig sind wir, CDU und CSU, Herr 
Möllemann. Wir können das auch sein. Der Binde-
strich, Kollege Möllemann, hat bei uns eine etwas 
andere Bedeutung als ihr Schrägstrich zwischen SPD 
und FDP. Deswegen ist der Versprecher, so meine 
ich, durchaus möglich. 

Herr Kollege Friderichs, Sie haben erklärt, dieses 
Ihr Finanzierungsmodell sei ein Finanzierungsmo-
dell, das den Beschluß des CDU-Parteitags in Ham-
burg ausfülle. Sie haben dazu angeführt, daß Herr 
Kultusminister Vogel noch vor kurzer Zeit erklärt 
hat, wenn es der Wirtschaft wieder besser ginge, 
würden wir bei diesem Konzept bleiben. Herr Bun-
desminister, hier ist doch der entscheidende Punkt. 
Sie sind ja zu diesem Konzept erst nach einem 
unglaublichen Hinundhergezerre gekommen zwi-
schen Ihrem Standpunkt, der uns nach draußen 
immer als der erklärt wurde, Sie wollten unter allen 
Umständen durch Modelle, die die Wirtschaft in der 
Zukunft nicht mehr belasten, die Ausbildung fördern, 
und dem anderen Standpunkt, der eine totale Um-
lagefinanzierung in einem gesamten Fonds installie

-

ren wollte. Das war doch die Ausgangsposition. 
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Wenn Herr Vogel sagt, wir hielten an den Vor-

stellungen des Parteitags fest, wenn es wieder bes-
ser gehe, dann muß man, Herr Bundesminister, fol-
gendes hinzufügen. Diese Position „wenn es wieder 
besser geht" sollte man vor allen Dingen in der 
Beurteilung — Sie haben das selber gesagt — mit 
denen draußen in der Wirtschaft abstimmen. Wir 
werden dann feststellen, wie gut es denen geht. 

Nur, eines müßte Ihnen doch zu denken geben. 
Wenn diese Umlagefinanzierung in Ihrem Modell 
auch nur ein denkbarer Ansatz für mehr, bessere 
und abgesicherte Ausbildungsplätze für die Zu-
kunft wäre, müßten Sie doch so viele positive Stim-
men für dieses Finanzierungsmodell haben, wie Sie 
im Gegensatz dazu derzeit negative Stimmen haben. 
Die eine Seite, die Gewerkschaften, die SPD-Partner, 
haben Ihnen erklärt: Wir wollen einen umfassenden 
Fonds. Die Wirtschaft hat Ihnen erklärt: Wir wollen 
und brauchen kein derartiges Finanzierungsmodell; 
reglementiert uns weniger, fördert uns, wenn es ein-
mal sein muß, dann werden wir auch an den Eng-
pässen in der Lage sein, die Dinge hinzubekommen! 

(Beifall bei der CDU/CSU)  

Herr Minister Friderichs, Sie werden doch nicht 
das bestreiten, was wir gestern in der deutschen 
Presse lesen konnten, nämlich daß Sie in einer be-
deutsamen Einlassung am Dienstag dieser Woche, 
die zu einer brisanten Stimmung in der Koalition 
geführt hat, erklärt haben: Wir werden alles tun, um 
zusätzliche Belastungen zu vermeiden. 

Ich muß Ihnen schon eines sagen: Ihr Umlagever-
ständnis verblüfft mich etwas. Ich kann doch sehr 
wohl sagen, daß es eine Belastung für einen Teil der 
Wirtschaft ist, wenn ich allen etwas wegnehme und 
einem Teil das wiedergebe. Es ist nämlich die Be-
lastung für den Teil, den ich zwar wegnehme, aber 
nicht wiedergebe. Das ist doch der entscheidende 
Punkt. Herr Bundesminister, Sie sagen: Dies gleicht 
er aus, weil er ausbildet; wenn er ausbildet, be-
kommt er Geld und der, der nicht ausbildet, muß 
Geld geben, bekommt aber keins. Also werden Sie 
unter dem Strich belasten, und zwar die, die nicht 
ausbilden; vielleicht sogar, weil Sie nicht mehr aus-
bilden können oder keine Auszubildenden bekom-
men. Wenn Sie aber die Wirtschaft nicht mehr bela-
sten wollen, dann müssen Sie einen Weg wie den 
unseren gehen. Der muß natürlich noch modifiziert 
werden. Sie müssen denen, die ausbilden, zusätzliche 
Anreize und Möglichkeiten geben. Das ist der grund-
legende Unterschied, Herr Bundesminister, in dem 
wir uns befinden und über den wir uns offensichtlich 
auch in der Form nicht einigen können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Möllemann zu einer Zusatzfrage. 

Möllemann (FDP) : Herr Kollege Schedl, da Sie vor-
hin auf den feinen Unterschied zwischen der pro-
grammatischen Aussage des Hamburger Parteitags 
der CDU und der Meinung, die Sie dann hinterher  
hier zu vertreten haben, hingewiesen haben, möchte 
ich Sie fragen, ob Sie hier dezidiert erklären wollen, 
daß die Opposition auf gar keinen Fall solche Be-
triebe, die nicht ausbilden wollen, belasten will. 

Schedi (CDU/CSU) : Herr Kollege Möllemann, ich 
möchte Ihnen dazu ganz konkret folgendes sagen. 
Es geht um die Frage, ob Betriebe ausbilden wollen 
oder ausbilden können. An diesem Punkt müssen 
Sie schon einmal ansetzen. Es geht auch darum, daß 
in wirtschaftlich besseren Zeiten, wie es einmal 
vor Jahren der Fall war, zur Zeit unserer Regie-
rungsverantwortung diese Frage anders zu beant-
worten wäre. Aber in Zeiten mit Konkurslisten mit 
10 000 und mehr Betrieben müssen Sie es vermei-
den, den Betrieben zusätzliche Belastungen aufzu-
erlegen. Sie können mit uns, Herr Bundesminister, 
auch über Ausgleichsmodelle reden. Aber dann 
schaffen Sie erst einmal wieder Verhältnisse, in 
denen Sie außer roten Zahlen in vielen Bereichen 
auch noch etwas anderes ausgleichen können. Dann 
können wir darüber reden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Schedl, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Stücklen? — Bitte sehr. 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Kollege Schedl, stim-
men Sie mit mir überein, wenn ich feststelle, daß 
wir nicht davon ausgehen wollen, Betriebe zu be-
lasten, um andere vielleicht in bescheidenem Maße 
zu entlasten, sondern daß Sie und wir davon aus-
gehen, die Betriebe, die ausbilden, und insbeson-
dere die Betriebe, die zusätzlich ausbilden, direkt 
und unmittelbar zu fördern? 

Schedl (CDU/CSU) : Herr Kollege Stücklen, uns 
geht es in dieser Zeit nicht darum, zu überlegen, 
wen wir mehr belasten und wem wir etwas abneh-
men, um es anderen geben zu können und um dafür 
vielleicht Ausbildungsplätze zu bekommen, sondern 
uns geht es darum, die Spitze in den nächsten vier 
Jahren dadurch zu erfüllen, daß wir denen, die 
ausbilden und vielleicht noch mehr ausbilden wol-
len, auch Förderungsmöglichkeiten anbieten. 

(Stüdklen [CDU/CSU] : Sehr gut! Das ist 
grundsätzlich richtig!) 

Herr Bundesminister, diesen Antrag der Fraktion 
der CDU/CSU, mit dem Sie sich hier auseinanderge-
setzt haben, haben Sie als ein sicherlich ausgezeich-
neter Sachkenner steuerlicher und wirtschaftlicher 
Zusammenhänge natürlich dort anzubohren versucht, 
wo es immer am einfachsten ist, bei Detailpunkten 
der Technik und der Durchführbarkeit einer solchen 
Regelung. Sie können mit uns davon ausgehen — 
darum möchte ich Sie bitten —, daß dies ein Ent-
schließungsantrag unserer Fraktion ist, der natür-
lich zur Folge haben wird, daß eine konkrete Vor-
lage in diesem Hause eingebracht wird, in der auch 
die Frage der Technik, der technischen Möglichkei-
ten Ihnen im Detail so dargetan wird, wie das nur 
möglich ist. Sie haben natürlich Recht, daß im Be-
reich freier Berufe noch überlegt und gefeilt werden 
muß. Sie werden mir aber genauso Recht geben, 
wenn ich behaupte, daß man nicht grundsätzlich sa-
gen kann, es gehe nicht, weil es hier technisch 
schwierig wird. Wenn wir Ihren Apparat und Ihr 
Haus hätten, hätten wir Ihnen in acht Stunden ei-
nen technisch perfekten Antrag vorgelegt. Es kann 
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mir kein Mensch sagen, Herr Minister, daß ein der-
artiger Antrag nicht vorgelegt werden kann, wenn 
man ihn politisch nur will. Hier muß ich Sie noch 
einmal ansprechen, Sie und Ihre Freunde; ich meine 
Sie fast persönlich. Wir haben doch aus Agentur-
meldungen entnommen, was sich in Ihrer Fraktion 
getan hat und was Sie vorgestern wollten. Wir ha-
ben allerdings auch entnommen, daß die SPD eine 
Stunde später eine Meldung abgesetzt hat: „in tie-
fer Sorge", „große Bedenken", dies könne doch nicht 
und dies dürfe doch nicht sein. Entscheidend ist 
doch nicht die Technik, ist auch nicht, daß irgend-
welche Referenten Ihres Hauses — sicher Spitzen-
fachleute — unter Steuermodelle geschrieben ha-
ben: „Der Weg ist falsch." Entscheidend ist viel-
mehr, daß Sie diesen Weg politisch nicht gehen 
können, daß Sie sich nicht so frei in diesem Raum 
bewegen können, wie Sie und Freunde von Ihnen 
vielleicht wollen, denn sonst würden Ihre Aussa-
gen — „keine Mehrbelastungen für die Wirtschaft" 
und auf der anderen Seite: „Nur dies ist der Weg" 
— überhaupt nicht auf einen Nenner zu bringen 
sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Schedl, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Ab-
geordneten Ewen? 

Schedi (CDU/CSU) : Ja. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! 

Ewen (SPD) : Herr Kollege Schedl, würden Sie 
zugeben, daß Sie zwar nicht einzelne Betriebe, aber 
durch die 2 Milliarden DM, die Sie in Ihrem Antrag 
ausgerechnet haben, alle Steuerzahler belasten wol-
len? 

Schedi (CDU/CSU) : Herr Kollege Ewen, dies ist 
völlig richtig. Nur darf ich Ihnen dazu eins sagen: 
Ihr Gesetz, das Ausbildungsplätze verhindert, bringt 
nicht in Mark, aber in viel schwierigeren Bereichen 
— nämlich in der Zukunft viel mehr sorgende 
Eltern mit Kindern ohne Ausbildungsplätze — we-
sentlich mehr Belastungen für den Bürger in diesem 
Land als die steuerliche Belastung in dem finan-
ziellen Bereich. 

(Abg. Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] 
meldet sich zu einer Zwischenfrage) 

— Herr Kollege Stark. 

Wird mir das auf die Redezeit angerechnet, Herr 
Präsident? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
wenn Sie so viele Zwischenfragen zulassen, dann 
erhalten Sie einen Zuschlag. 

Schedi (CDU/CSU) : Vielen Dank. 

Dr. Stark (Nürtingen) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Schedl, sind Sie mit mir der Meinung, daß, wenn für 
die allgemeine Bildung und die Hochschulbildung 

ca. 70 Milliarden DM vom Steuerzahler ausgegeben 
werden, dann auch 2 Milliarden DM für die Be-
rufsausbildung ausgegeben werden können? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Schedi (CDU/CSU) : Herr Kollege Stark, diese 
Zahlen sind zweifelsfrei richtig. Ich bin mit Ihnen 
auch der Meinung, daß diese 2 Milliarden DM dann 
durchaus gut angelegt sind. Ich bin darüber hinaus 
aber der Meinung — und das ist für mich das Ent-
scheidende —, daß es noch viel verderblicher wäre, 
Umlagen zu finanzieren, denen, die man wegen der 
Ausbildung beschimpft hat, Geld abzunehmen, am 
Ende weniger Ausbildungsplätze zu haben und dann 
zu sagen: dies alles kommt nur, weil es in diesem 
Bereich Leute gibt, die nicht wollen oder nicht kön-
nen. Das wäre der viel größere Schaden, Herr Kolle-
ge Ewen, als diese 2 Milliarden DM. Ich muß Ihnen 
auch eins sagen: Bei aller Verantwortlichkeit dem 
Haushalt in diesem Hause gegenüber hätten Sie vie-
le, viele Punkte, an denen Sie viel mehr und viel öfter 
und viel gründlicher nachdenken müßten über Ein-
sparungen von Beträgen in Größenordnungen, die 
in der Summe sehr schnell diesen Betrag ergeben. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf des Abg. 
Rappe [Hildesheim] [SPD]) 

— Herr Rappe, die Beispiele lasse ich zur Verein-
fachung und zur Zeitverkürzung weg. Aber darüber, 
Herr Rappe, daß es solche Beispiele gibt, wollen wir 
uns doch sicherlich nicht miteinander streiten. 

Herr Bundesminister, ich möchte noch auf zwei 
Argumente eingehen, die ich in Ihren Überlegungen 
für außerordentlich wichtig gehalten habe. Einmal 
haben Sie zu der wiederholten Forderung von uns, 
die Kollege Stücklen hier vorgetragen hat, Ausbil-
dungsplätze bei den öffentlichen Händen zu schaffen, 
erklärt, Sie seien nicht zuständig für Post und Bahn. 
Dies ist selbstverständlich klar. Herr Bundesminister 
Rohde, sagen Sie, werde darauf noch besonders ein-
gehen. Nur ist hier ein Punkt, Herr Minister, den Sie 
sehen müssen. Ich kenne in Bayern z. B. eine Aus-
bildungsstätte der Bundesbahn — eine hervorragen-
de, nahezu neu gebaute Einrichtung —, die vor we-
nigen Wochen geschlossen werden sollte — ob die 
Schließung schon vollzogen ist, kann ich Ihnen nicht 
sagen — auch mit dem Blick auf die Frage „Stellen-
pläne in diesem Bereich" und alles, was damit zu-
sammenhängt. Hier wird es auch eine unangenehme 
Entscheidung von Ihnen, Herr Bundesminister, 
als Mitverantwortlichem in der Regierung geben. Sie 
werden die Plätze besetzen können, Sie werden viel-
leicht den einen oder anderen sagen müssen: „Ihr 
könnt nicht mit einer anschließenden hundertpro-
zentigen Beschäftigungsgarantie rechnen." Aber ei-
ner, der eine dreijährige Ausbildung hinter sich hat, 
ist uns gemeinsam sicher lieber als einer, den wir 
draußen auf der Straße stehen haben. Dies meinte 
Richard Stücklen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Noch eine kurze Anmerkung. Sie haben von den 
Ausbildungsordnungen gesprochen, Herr Bundesmi-
nister, die — und das glaube ich Ihnen durchaus — 
niemals Ihr Haus ohne Zustimmung der Verbände 
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der Wirtschaft verlassen haben. Herr Bundesmini-
ster, wir haben oft und wiederholt festgestellt, daß 
es in Zeiten einer ganz anderen Landschaft in diesem 
Bereich — nämlich viele offene Stellen und wenig 
Auszubildende — natürlich auch Verbände gegeben 
hat, die durchaus der Meinung waren: Anhebung der 
Anforderungen; nicht nur mit dem Blick auf die 
Qualität der Ausbildungsergebnisse, sondern auch 
mit dem Blick auf die Konkurrenz der um Lehrlinge 
werbenden Unternehmen zustimmen zu können, d. h. 
auch hochgesteckte Anforderungen, um nur noch 
bestimmte Größenordnungen in der Ausbildung zum 
Zuge kommen zu lassen. Herr Bundesminister, wenn 
heutzutage Anordnungen Ihr Haus verlassen und 
wieder so angelegt sind, daß daraus weniger anstatt 
mehr Plätze resultieren, so meine ich, ist es Ihre 
politische Aufgabe, als mitverantwortlicher Minister 
zu sagen: Meine Herrschaften, so nicht!, weil wir 
beispielsweise durch die Forderung nach Ausbil-
dung am Computer, nach Ausbildung in Rechtslehre 
in gewissen Bereichen — Sie alle kennen das — we-
niger und nicht mehr Plätze haben werden. Dann 
müssen Sie sagen: Wir wollen mehr, denn wir 
können ja dies, was im Betrieb nicht vermittelt 
werden kann, in der überbetrieblichen betriebsbe-
gleitenden Ausbildung machen. Dies alles brauche 
ich nicht weiter auszuführen. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich hätte 
den Antrag der CDU/CSU sehr gerne im Detail be-
gründet, aber dies wird ein Kollege nach mir tun. 
Ich hätte sehr gerne darauf hingewiesen, daß unser 
Ansatz von Anfang an nicht Systemveränderung 
gewesen ist, sondern Novellierung und Reparatur 
eines Gesetzes, dessen Auswirkung von 1969 bis 
heute in fast allen Bereichen noch nicht angelaufen 
ist. Wir wußten genau, welches die Kernpunkte sind: 
Bessere Abstimmung zwischen Betrieb und Schule 
— dies ist ein ganz entscheidender Punkt —, eine 
funktionierende Abstimmung der Ausbildungsord-
nungen und der Rahmenlehrpläne. Wir haben Ihnen 
ganz genau dargetan, wie es sich mit dem ordnungs-
rechtlichen Teil Ihres Gesetzes verhält. Herr Bundes-
minister, Sie haben die Dinge unter Finanzierungs-
gesichtspunkten beleuchtet. Beleuchten Sie sie doch 
einmal unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Da wird es nämlich mit den zusätzlichen Belastungen 
noch bedenklicher als unter Finanzierungsgesichts-
punkten. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Erst machen Sie die 
Ausbildung kaputt, und dann versuchen Sie, 
sie mit einer fragwürdigen Regelung zu re

-

parieren!) 

Hierzu kann ich Ihnen nur eins sagen: bei 110 000 
arbeitslosen jungen Leuten und bei schwierigsten 
Verhältnissen in den kleinen und mittleren Betrie-
ben wollen wir Wege finden, Ausbildungsplätze zu 
erhalten, abzusichern und nach Möglichkeit neu zu 
schaffen. Dies kann nur durch eine sinnvolle Ver-
besserung, Reparatur, Ergänzung der bisherigen 69er 
Gesetze geschehen. Dies ist unsere Novellierung, 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

ergänzt durch Sofortmaßnahmen, in denen wir flexi-
bel sein müssen. Rechnen Sie dies doch nicht immer 
über Jahre hoch, Herr Kollege Friderichs. Sie wissen, 
in fünf Jahren sieht es wieder anders aus, weil die 
Zahlen sich verändern. Hier setzt doch auch die 
Kritik an Ihrer Feuerwehrlösung an. Feuerwehr ist 
doch etwas Schnelles, aber Ihr Finanzierungsappa-
rat funktioniert so langsam, daß das keine Feuer-
wehrlösung, sondern eine Schneckenlösung ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
CDU/CSU: Der Schlauch ist da, aber kein 

Wasser!) 

Das sind die entscheidenden Punkte, die wir sehen 
müssen. Wenn Sie in diesem Sinne helfen, die Wirt-
schaft nicht neu zu belasten, und zwar nicht nur im 
finanziellen, sondern auch im ordnungspolitischen 
Bereich, dann werden Sie die Partner haben, die 
Ihnen in den letzten Jahren pro Jahr 5 °/o mehr 
Plätze angeboten haben, obwohl sie mehr beschimpft 
als belobigt worden sind. Es hat nur ganz wenige ge-
geben, die diesen Leuten für ihre ganz vorzügliche 
Leistung, die sich auch in den Leistungen des Nach-
wuchses niederschlägt, den gebührenden Dank ab-
gestattet haben, was ich für meine Fraktion auch 
heute tun will, an alle Betriebe, kleine und große, 
Ausbilder, Lehrer und Beteiligte. 

Wir werden Ihren Weg ablehnen. Unsere Vor-
stellungen liegen auf dem Tisch. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Herr 
Bundesminister für Wirtschaft. 

Dr. Friderichs, Bundesminister für Wirtschaft: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte zur direkten Erwiderung noch ein paar 
Worte sagen, erstens zu dem, was ich in meiner 
Fraktion gesagt habe. Warum soll ich das hier nicht 
deutlich sagen? Bei der Vorbereitung dieser Debatte 
habe ich in meiner Fraktion die Meinung vertreten, 
daß damit zu rechnen sei — ich habe gesagt, daß zu 
befürchten sei —, daß die unionsregierten Länder 
diesen Gesetzentwurf im Bundesrat nicht passieren 
lassen. Dazu fühlte ich mich auf Grund von Gesprä-
chen mit ranghohen Persönlichkeiten aus den CDU/ 
CSU-regierten Ländern legitimiert. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Das stand sogar 
schon in der Zeitung!) 

— Ja, da war aber nie ganz klar, ob am Ende ein 
Vermittlungsverfahren oder eine harte Ablehnung 
insbesondere des Finanzierungsteils stehen würde. 
Nur zu diesem habe ich mich geäußert. Ich messe 
einer Ausweitung des Platzangebots in den näch-
sten sechs Jahren — ich sage das in aller Offenheit 
— gegenüber der Qualität die größere Bedeutung 
bei. 

(Rawe [CDU/CSU] : Das ist völlig richtig!) 

— Gut! Wenn Sie sich dann aber der Verantwortung 
entziehen und den Finanzierungsteil im Bundesrat 
ersatzlos ablehnen, müssen wir uns, habe ich meiner 
Fraktion gesagt, überlegen, ob wir nicht — Wahl-
kampf hin, Wahlkampf her — gezwungen sind, im 
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Interesse der jungen Leute, nicht der Ausbildungs-
betriebe ich betone: der jungen Leute —, irgend 
etwas zu tun, um das Ausbildungsplatzangebot zu 
vermehren. Ich habe meiner Fraktion in aller Offen-
heit gesagt: Wenn ihr das wollt, habe ich dafür ein 
Modell erarbeitet und durchgerechnet. 

(Stücklen [CDU/CSU] : Dann nähern wir uns 
einander! Dann sind wir uns ja einig!) 

— Ich bitte um Entschuldigung, Herr Stücklen! Las-
sen Sie mich doch bitte ausreden. — Nur muß ich 
darauf hinweisen: Dieses Modell kostet den Staat 
mehrere hundert Millionen DM im Jahr, jedenfalls 
dann, wenn Sie mit mir davon ausgehen, daß wir 
50 000 bis 60 000 zusätzliche Plätze und rund 450 000 
Bestandsschutzplätze fördern müssen, 

(Katzer [CDU/CSU] : Einverstanden!) 

wobei die mehreren hundert Millionen zum über-
wiegenden Teil für den Bestandsschutz und leider 
nicht für die zusätzlichen Plätze benötigt würden. 

(Katzer [CDU/CSU] : Sehr gut!) 

— Sie sagen „sehr gut!". Ich war mehrere Tage und 
Wochen in Baden-Württemberg im Wahlkampf und 
habe landauf, landab gehört, diese Republik befinde 
sich in einem Finanzchaos und müsse nun endlich 
sparen. Dann kann man doch nicht einfach sagen: 
400 Millionen, 700 Millionen her — etwa in diesem 
Stil. 

(Katzer [CDU/CSU] : Es kommt immer dar

-

auf an, wo! — Weitere Zurufe von der 
CDU/CSU) 

— Ich bitte um Entschuldigung: wenn Sie morgen 
hurra schreien und sagen, wir bewilligen Ihnen die 
Mehrwertsteuer, sind die 700 Millionen DM schon 
einmal finanziert; darauf können Sie sich verlas-
sen. Aber das nur nebenbei. 

Sie müssen zugeben, daß eine Regelung mit öf-
fentlichen Mitteln greifen muß. Ihre Regelung greift 
nicht. In einer Nummer des „Betriebsberaters" ist 
wissenschaftlich abgehandelt, warum Ihr Modell 
nicht funktioniert. Professor Albach hat dort darge-
legt — das können Sie alles nachlesen —, warum 
ein Steuermodell nicht funktioniert. 

Für den Fall, daß Sie den Regierungsentwurf trotz 
der Lage am Ausbildungsmarkt zum Scheitern brin-
gen, habe ich meine Vorstellungen entwickelt, habe 
aber klar gesagt: das kostet etliche hundert Millio-
nen DM öffentlicher Mittel. Dann müssen Sie uns 
helfen und uns sagen, woher wir sie nehmen sollen. 

(Stücklen [CDU/CSU] : 2 Milliarden!) 

— Nein, unser Modell kostet weniger. 

Außerdem hätte unser Modell den Vorteil, daß es 
nicht diejenigen, die viel Steuern zahlen und mehr 
verdienen, stärker begünstigt, sondern daß es eine 
für alle gleiche Vergünstigung gäbe, und es hätte 
den Vorteil, daß man auch die Nettoausbildungsko-
sten berücksichtigen könnte. 

Nun lassen Sie mich aber noch- eine Bemerkung 
an die Adresse der Klientel machen, für die Sie 
vorgeben hier zu sprechen. Die gewerbliche Wirt-
schaft, Herr Abgeordneter Stücklen, hat selbst ge

-

sagt: Wir wollen vom Staat kein Geld. Sie hat er-
klärt: Wenn uns der Staat Geld gibt, dann laufen 
wir auch Gefahr, daß er uns zunehmend in die Be-
rufsausbildung hineinredet. Ihr Modell und meine 
allerletzte Lösung bedeuten Steuermittel und be-
deuten Staat. Der Regierungsentwurf bedeutet eben 
nicht Staat, denn er bedeutet, daß die gesamte 
Wirtschaft die Ausbildung finanziert. 

(Abg. Dr. Probst [CDU/CSU] meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 

— Herr Abgeordneter, lassen Sie mich noch eine 
Bemerkung zu der Belastung machen. 

Belastet sind j e t z t diejenigen Betriebe, die 
mehr ausbilden, als sie für sich selbst brauchen. Das 
sind die belasteten Betriebe. Der Entwurf ist im 
Finanzierungsteil so angelegt, daß dies ausgeglichen 
wird. Ich glaube wirklich nicht, daß man so über 
die Belastung sprechen kann, wie Sie es tun. Dann 
sagen Sie doch offen, daß Sie den Ausbildungsbe-
trieben eine staatliche Subvention geben wollen. 
Darüber kann man diskutieren. Ich sage Ihnen, mir 
haben Handwerk, Industrie und Handel erklärt: 
Wir wollen keine staatliche Subvention; wir wollen 
die Ausbildung auch in Zukunft aus unseren eigenen 
Mitteln finanzieren, weil wir sie als eine Selbstver-
waltungsaufgabe betrachten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Stücklen. 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Bundesminister 
Friderichs, wir nähern uns allmählich einem ge-
meinsamen Standpunkt. Ich freue mich, daß Sie sich 
unserer Auffassung nähern. Es soll keine Recht-
haberei sein, wer letztlich wem nähergekommen 
ist. Entscheidend ist das gemeinsame Anliegen, daß 
wir 

(Rawe [CDU/CSU]: Schnell handeln!) 

im Hinblick auf die geburtenstarken Jahrgänge, die 
ab 1976 bis 1982 Ausbildungsplätze beanspruchen, 
dafür sorgen, daß alle notwendigen Maßnahmen 
ergriffen werden, um vermehrt Ausbildungsplätze 
zur Verfügung zu stellen. Das ist das Anliegen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nun ist die Frage, ob mit öffentlichen Mitteln, 
Steuermitteln, geholfen oder innerhalb der Wirt-
schaft ein kompliziertes, unzureichendes, von der 
Bürokratie beherrschtes Finanzierungssystem ein-
geführt werden soll. Man muß sich auch einmal die 
Frage stellen, ob nicht auch die Auszubildenden in 
der gewerblichen Wirtschaft einen Anspruch auf 
staatliche Förderung haben. Wird nicht allen Hoch-
schul- und Universitätsstudenten sowie allen Stu-
denten der Akademien durch staatliche Hilfe die 
Ausbildung ermöglicht? Warum wollen Sie nicht 
die Ausbildung in der gewerblichen Wirtschaft, 
deren betriebliche Kostenbelastung weit über die 
Produktivität der Ausbildung hinausgeht, steuerlich 
entlasten? Ich spreche von steuerlichen Maßnahmen 
in einem Zeitraum, wo mehr Schulabgänger in die 
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Ausbildung drängen, als die Wirtschaft normaler-
weise verkraften kann. 

Das, Herr Bundesminister Friderichs, sollte die 
gemeinsame Basis sein. Der Entschließungsantrag, 
den wir vorgelegt haben, enthält einen Vorschlag, 
von dem Sie sagen, daß er nicht ausreichend, nicht 
wirksam genug sei. Einverstanden, darüber sollte 
man sich unterhalten. Aber dieser Entschließungs-
antrag sieht auch vor, daß dafür 2 Milliarden DM 
zur Verfügung gestellt werden müssen. Da müßte 
es doch möglich sein, bei gutem Willen einen ge-
meinsamen Weg zu finden, damit diese 2 Milliarden 
DM so eingesetzt werden, daß unser Anliegen, 
mehr Ausbildungsplätze für unsere Jugend zu 
haben, erfüllt wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau Ab-
geordnete Schuchardt. 

Frau Schuchardt (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zunächst einige Worte zu der 
Rede von Herrn Pfeifer. 

Herr Pfeifer hat hier wieder einmal den Eindruck 
erweckt, als ob die Bildungspolitik vom Bund be-
stimmt würde. Er hat auf Abiturientenzahlen und 
auf die Hauptschule hingewiesen und uns wieder 
einmal als falsches Forum dafür benutzt. Aber wir 
kennen das aus den Landtagswahlkämpfen. Das ist 
mir besonders im Saarland und auch wieder in 
Baden-Württemberg aufgefallen. All das, was in 
den eigenen Reihen nicht gut gelaufen ist, schiebt 
man selbstverständlich auf den Bund, während man 
Leistungen, die der Bund in den Ländern erbracht 
hat, für sich reklamiert Diese Politik ist, wie wir 
festgestellt haben, leider auch noch erfolgreich, 
weil sie auf dem Unwissen unserer Bürger aufbaut; 
das ist offenbar weit verbreitet. 

(Eigen [CDU/CSU] : Das sagen Sie noch 
einmal! Das müssen Sie lauter sagen!  — 
Dr.  Ritz [CDU/CSU]: Unerhört! Die Bürger 
verdummen! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU: Arroganz! — Unerhört!) 

Ganz genau dies ist der Fall. Warum regen Sie 
sich denn auf? Offenbar stimmt das; sonst würden 
Sie nicht so aus sich herausgehen. Sie erwarten 
genau das, was zutrifft: daß der Bürger über die 
Kompetenzverhältnisse zwischen Bund und Ländern 
nicht hinreichend informiert ist. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — An

-

haltende Zurufe von der CDU/CSU) 

Dieses Unwissen nutzen Sie aus, um Politik zu ma-
chen und Wahlen zu gewinnen. Ich frage, ob das 
ein besonders faires Verfahren ist. 

Meine zweite Anmerkung. Herr Pfeifer hat — — 
Wo ist er überhaupt? — Aha, er hat geredet und ist 
dann davongegangen. Nun  ja.  

Die Jugendarbeitslosigkeit — da ist Herr Kol-
lege Wüster von Herrn Pfeifer total mißverstanden 
worden — — Oh, da sitzt er ja. Entschuldigung, 
Herr Pfeifer! — Sie haben Ihrerseits wieder einmal 

den Zusammenhang zwischen Jugendarbeitslosigkeit 
und Berufsbildungsreform hergestellt. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Sie ist wieder ganz 
süß verbissen!) 

Dies ist völlig unzulässig. Sie wissen ganz genau, 
daß ein großer Teil der Jugendarbeitslosigkeit an-
dere Ursachen hat, auf die Sie ja auch hingewiesen 
haben. Nur: dies im Zusammenhang mit der Berufs-
bildungsreform zu diskutieren, ergibt eine schiefe 
Schlachtordnung. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Wer tut das denn 
immer?) 

— Herr Gölter, von mir haben Sie das noch nie ge-
hört. Vielmehr habe ich schon mehrere Male — wir 
hatten ja schon genug Gelegenheit, darüber zu de-
battieren — auf dieses Mißverständnis des Zusam-
menhangs hingewiesen. 

Allerdings sollte man nicht verschweigen, daß die 
starken Jahrgänge, die in den nächsten Jahren die 
Schule verlassen werden, sicher den Anteil derer 
an der Jugendarbeitslosigkeit erhöhen werden, die 
einen Ausbildungsplatz suchen. Genau hierfür müs-
sen wir das Finanzierungsmodell im Berufsbildungs-
gesetz verabschieden. 

Es ist darauf hingewiesen worden — auch in den 
letzten Wortmeldungen wurde das sehr deutlich —, 
daß die Betriebe besonders belastet würden. Herr 
Gölter hat im Ausschuß den Antrag der CDU/CSU 
gerade mit inhaltlichen Verbesserungen begründet 
und sich für eine breite Grundbildung und eine dar-
auf aufgebaute qualifizierte Fachbildung ausgespro-
chen. So weit, so gut. Aber wenn man das fordert, 
muß man sich natürlich auch darüber klar sein, daß 
das etwas kostet. Und wenn für die betriebliche 
Ausbildung die Wirtschaft verantwortlich ist, dann 
bedeutet das, daß sie die Kosten tragen muß. Wenn 
also dieser Fonds lediglich einen Ausgleich zwischen 
denen schafft, die die Kosten der Ausbildung tragen, 
und denen, die anschließend von dieser Ausbildung 
profitieren, dann bedeutet das nicht eine Belastung 
der Wirtschaft. 

Herr Schedl meint, die CDU/CSU solle eine beruf-
liche Bildung durchsetzen, die die Wirtschaft nicht 
belaste. Aber damit widersprechen Sie sich nicht 
nur in der Finanzierung, sondern auch hier. 

Dieser Gesetzentwurf, den die Regierung einge-
bracht hat und den wir im Ausschuß beraten haben, 
war schon zum Scheitern verurteilt, bevor er im 
Kabinett überhaupt verabschiedet war. Die Opposi-
tion hat, noch ehe sie seine Inhalte kannte, ange-
kündigt, sie werde diesem Gesetz nicht zustim-
men. Aus dem Bundesrat hatten wir dann nicht etwa 
Änderungsanträge zu erwarten, sondern ein krasses 
Nein der Bundesratsmehrheit. Die CDU/CSU hat 
diese Politik im Ausschuß weiter betrieben. Obwohl 
sie im ersten Durchgang glauben gemacht hatte, sie 
sei zu konstruktiver Arbeit bereit, hat sie dann 
überhaupt keine Änderungsanträge gestellt und uns 
so der Chance einer möglichen Einigung beraubt. 

Dies ist nicht irgendein Gesetz, sondern ein Ge-
setz, das die Bildungs- und Berufschancen von Hun- 
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derttausenden wesentlich betrifft. Jene, die dieses 
Berufsbildungsgesetz gewählt haben, um politische 
Konfrontation zu betreiben, müssen sich wohl vor-
werfen lassen, daß sie sich an dieser großen Zahl 
von Jugendlichen schuldig machen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Bei einem Blick in die Parteiprogramme ist un-
schwer zu erkennen, daß alle Parteien sich darin 
einig waren, man müsse qualitative Verbesserungen 
bei der beruflichen Bildung einleiten. Besonders die 
CDU und sogar die CSU haben dies in Parteitagen 
und Kongressen zum großen Thema erhoben. Es 
wurde bereits darauf hingewiesen, wie unterschied-
lich die Aussagen aus der CDU zum Bereich der 
Finanzierung ausgefallen sind. Natürlich muß man 
sich fragen: Wieviel Geld muß eigentlich eine Par-
tei haben, die so aufwendige Veranstaltungen wie 
Kongresse und Parteitage durchführt und dort Be-
schlüsse faßt, an deren parlamentarische Umsetzung 
sie gar nicht denkt? Kongresse als Forum oder 
Spielwiese von Sozialausschüssen sind sicher nur 
dort möglich, wo viel Geld vorhanden ist. 

(Zuruf von der SPD: Das ist die Seriosität 
von der Union! — Zuruf von der CDU/CSU: 

Bei der Wahrheit bleiben, Helga!) 

Ich will nicht verkennen, daß — wie heute mor-
gen schon festgestellt wurde — ein besonders gro-
ßes Problem in der quantitativen Versorgung von 
Jugendlichen mit Ausbildungsplätzen besteht. Das 
bringt mit sich, daß man qualitative Verbesserun-
gen, die uns allen als wünschenwert erscheinen, ver-
langsamen muß, wenn sie dem Ziel zuwiderlaufen, 
ein hinreichendes Ausbildungsplatzangebot zu schaf-
fen. 

Was kann dieses Gesetz eigentlich leisten, und 
was will es leisten? Es muß zweierlei leisten, er-
stens den Mangel an Ausbildungsplätzen in den 
nächsten Jahren verhindern helfen und zweitens 
längerfristig mehr Qualität sichern. Wir alle wis-
sen, daß qualitative Verbesserungen gerade im Bil-
dungsbereich immer nur längerfristig wirken. Wenn 
wir uns heute allein auf Änderungsprogramme zur 
Gewährleistung eines hinreichenden Ausbildungs-
platzangebots beschränkten, würde dies gleichzei-
tig bedeuten, daß wir we rtvolle Jahre verschenkten, 
in denen die Inhalte hätten verbessert werden kön-
nen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Folglich muß dieses Gesetz beides leisten, das eine 
kurzfristig und das andere mittel- und längerfristig. 

Dieses Berufsbildungsgesetz kann aber nun lei-
der nur den betrieblichen Teil der Ausbildung re-
geln, was in den vergangenen Jahren in erhebli-
chem Maße zu einer schiefen Schlachtordnung 
führte. Wir sind nicht etwa der Auffassung, daß in 
den berufsbildenden Schulen alles in bester Ord-
nung sei; freilich dürfen wir in diesem Bereich par-
lamentarisch nicht wirksam werden. 

Das Berufsbildungsgesetz unternimmt nun den 
Versuch — dies ist einer der wichtigen Punkte —, 

eine wirksame Bildungsorganisation auszubauen, 
die gleichzeitig eine parlamentarische Kontrolle si-
cherstellt. Das Wichtigste — auch darin waren wir 
uns einig - ist die inhaltliche Abstimmung zwi-
schen den Ausbildungsordnungen für die Betriebe 
und den Rahmenlehrplänen für die Schule. Bund und 
Länder müssen also ein gemeinsames Organ bilden, 
und zwar — so ist es der Wille der Koalition — 
unter gleichberechtigter Teilhabe an der Entschei-
dung der Sozialpartner. 

(Zustimmung bei der FDP und der SPD) 

Diese Abstimmung kann nur von dem im Gesetz 
vorgesehenen Bundesinstitut für Berufsbildung ge-
leistet werden. In diesem Institut ist es möglich, 
die bundeseinheitliche Gestaltung der Inhalte vor-
zunehmen. 

Ich meine, daß die CDU/CSU-regierten Länder 
sich vorwerfen lassen müssen, auf Provinzialismus 
zu beharren. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der 
Opposition, sind der Auffassung, daß es für Parla-
mentarier offenbar hinnehmbar ist, Bildungsinhalte 
in der grauen Zone von Bund-Länder-Kommissionen 
und Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern, 
die sich total der Entscheidung und der Kontrolle 
dieses Parlaments und auch der Länderparlamente 
entziehen, zu belassen. Wenn Sie dem nicht ent-
gegenwirken, was Ihnen natürlich von Ihren Büro-
kratien aufoktroyiert worden ist, machen Sie sich 
mitschuldig daran, daß dieses Parlament und der 
Parlamentarismus der Exekutive einigermaßen hilf-
los gegenüberstehen. Ich meine, das wäre nicht gut 
für unsere parlamentarische Demokratie. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Dr. 
Jenninger [CDU/CSU] : Wer regiert denn in 

Deutschland?) 

Sie haben auch heute wieder den Vorwurf der 
Bürokratisierung erhoben. Ich habe diesen Vorwurf 
an dieser Stelle schon einmal widerlegt, aber das 
hilft natürlich nichts. Man sollte sich einmal dar-
über unterhalten, welchen Wert Reden, die m an  hier 
vorne hält, eigentlich haben, wenn nicht einmal 
diejenigen, die zugehört haben, sie zur Kenntnis 
nehmen. Wir haben heute eine außerordentlich um-
fangreiche Bürokratie, was die berufliche Bildung 
betrifft. Es gibt das Bundesinstitut für Berufsbil-
dungsforschung mit seinem Hauptausschuß, den 
Bundesausschuß für Berufsbildung, die Fachmini-
sterien des Bundes — es sind fast alle Ministerien 
betroffen —, die Kultusministerkonferenz, die Bund-
Länder-Kommission, elf Kultusministerien, die sich 
mit beruflicher Bildung befassen, und letztendlich 
die Fachministerien in den Ländern. Wenn dies 
keine Bürokratie ist, die Sie beibehalten wollen! 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Diese Bürokratie wollen wir vereinfachen, indem 
wir dem Bundesinstitut für Berufsbildung eine zen-
trale Rolle zuweisen. Wer ein solches Verfahren mit 
„Bürokratisierung" bezeichnet, dem muß man wohl 
unterstellen, daß er den Text des Gesetzentwurfes 
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entweder nicht gelesen hat oder ihn der Öffentlich-
keit falsch weitergibt. 

(Zustimmung bei der FDP) 

Ein weiterer Bereich, auf den heute noch nicht 
eingegangen worden ist, der aber deshalb so wich-
tig ist, weil dann, wenn er nicht Gegenstand einer 
gesetzlichen Regelung würde, sondern sozusagen im 
Gestrüpp zwischen Bundesrat und Bundestag unter-
ginge, erhebliche negative Folgen in den nächsten 
Jahren zu verzeichnen wären, ist der Bereich der 
Statistik. Wir haben zur Zeit keine Möglichkeiten, 
die genaue Entwicklung der nächsten Jahre, was 
den Angebotssektor betrifft, abzuschätzen. Dazu 
brauchen wir eine gesetzliche Grundlage. Wer die-
ses Gesetz zum Scheitern bringt — aus wahltak-
tischen oder aus welchen Gründen immer —, wird 
sich Vorwürfe gefallen lassen müssen, wenn so-
wohl die Wirtschaft als auch die öffentlichen Hände 
in den nächsten Jahren auf Grund fehlender Infor-
mationen nicht die Maßnahmen ergreifen, die not-
wendig sind. 

Der Inhalt des Berufsbildungsgesetzes, was die 
inhaltliche Gestaltung der Berufsbildung betrifft, 
kann natürlich nicht sehr umfangreich sein. Das, 
was das Berufsbildungsgesetz leisten kann, sind 
lediglich Grundforderungen an die Qualität der Aus-
bildungsorte, an die Qualität der Ausbilder, an An-
erkennung von Prüfungsleistungen usw. 

Auch dieses Gesetz hat sich den Vorwurf ma-
chen lassen müssen — nicht zuletzt von uns 
selbst —, zu viele Rechtsverordnungsermächtigun-
gen zu beinhalten und damit zu viele Möglich-
keiten der Auslegung durch Bürokratien zu ermög-
lichen. Nun haben wir uns, die beiden Koalitions-
partner, im Ausschuß intensiv darum bemüht, so 
viel wie möglich zu konkretisieren. Wenn wir aber 
kein Gesetz machen wollen, dem man Perfektionis-
mus unterstellen kann, so werden wir das Instru-
ment der Rechtsverordnung überhaupt nicht umge-
hen können. Wenn man sich einmal überlegt, meine 
Damen und Herren, wieviel Politiker meinen heute 
politisch lösen zu können, was eigentlich fachlich 
gelöst werden sollte, dann werden wir gar nicht 
darum herumkommen, die Ausgestaltung dieses 
Gesetzes den Fachleuten zu überlassen. 

Der Koalitionentwurf sieht vor — deshalb sind 
die Rechtsverordnungen für uns tragbar —, daß die 
Rechtsverordnungen im Bundesinstitut gestaltet 
werden. Hier sind durch die Beteiligung von Bund 
und Ländern und den Sozialpartnern hinreichende 
gegenseitige Kontrollen eingeführt — damit ist auch 
die Transparenz sichergestellt —, die unsere Ent-
scheidungen erleichtern. Schauen Sie sich einmal, 
meine Damen und Herren, den CDU/CSU-Entwurf 
an. Dabei werden Sie feststellen, daß auch in ihm 
das Rechtsverordnungsunwesen einen sehr großen 
Platz einnimmt. Wenn man dieses kritisiert, so 
sollte man meiner Meinung nach bei sich selber 
beginnen. 

Hinsichtlich der Finanzierung will ich mich ganz 
kurz fassen, weil dies bereits angeführt und hinrei-
chend ausdiskutiert worden ist. Doch kurz folgen-
des: Herr Stücklen, Ihre Wortmeldung hat deutlich  

gemacht, daß Sie — das ist kein Vorwurf; das kön-
nen Sie gar nicht geleistet haben — die verschiede-
nen Vorschläge, die aus Ihren Reihen zur Finanzie-
rung gekommen sind, das Berufsbildungsgesetz mit 
seiner Finanzierung und die Vorschläge, die Edding 
gemacht hat, im Detail selbstverständlich nicht ken-
nen können. 

(Stücklen [CDU/CSU] : Sie halten alle für 
unwissend! — Eigen [CDU/CSU] : Alle sind 

dumm!) 

Nur, Sie haben sich hier dazu geäußert, und leider 
ist diese Unkenntnis deutlich geworden. Ich meine, 
daß es Herrn Minister Friderichs hier eindeutig ge-
lungen ist, nachzuweisen, daß Sie immer wieder, je 
nachdem, wie es gerade günstig erscheint, mit einem 
neuen Vorschlag kommen, sei es nun der völlig 
untaugliche Vorschlag von Herrn Filbinger im 
Wahlkampf von Baden-Württemberg, ein Vorschlag, 
der dankenswerterweise von Herrn Gölter selber 
kritisiert worden ist, sei es der heutige, ein mit 
wirklich heißer Nadel genähter Vorschlag, der hin-
reichend widerlegt worden ist. 

Vizepräsident von Hassel: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Stücklen? 

Stücklen (CDU/CSU) : Verehrte Frau Kollegin 
Schuchardt, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 
daß sich außer Ihnen auch noch andere Abgeordnete 
mit diesem Problem befaßt haben? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Frau Schuchardt (FDP) : Es ist aus Ihren Worten 
nicht deutlich geworden, daß Sie, Herr Stücklen, zu 
diesen Abgeordneten gehören. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, natürlich ist in erster 
Linie das Ziel, das Ausbildungsplatzangebot zu er-
höhen. Sie von seiten der Opposition machen uns 
nun den Vorwurf, wir hätten hier ein Ausbildungs-
platzverhinderungsgesetz gemacht. Aber offenbar 
schauen Sie dann, wenn Sie zu dieser Kritik anset-
zen, immer in Ihren Entwurf. Denn in ihm ist nun in 
der Tat nicht die geringste Anregung dafür enthal-
ten, wie man mehr Ausbildungsplätze schafft. 

(Bewerunge [CDU/CSU] : Den sollten Sie 
einmal lesen!) 

In unserem Entwurf, dem Koalitionsentwurf, dage

-

gegen finden sich sehr wohl Anregungen, wie man 
für ein hinreichendes Ausbildungsplatzangebot sor-
gen kann. 

Ich meine, man sollte hier noch darauf hinweisen, 
daß ein Gesetz allein und auch eine noch so gute 
Finanzierungsregelung sicherlich nicht geeignet sind, 
das Ausbildungsplatzangebot zu sichern. Hinzu 
kommt eine gemeinsame Anstrengung der Wirt-
schaft, der öffentlichen Hände und der ihrer Unter-
nehmen, weil — und das ist das Entscheidende — 
wir erwarten müssen, daß in den nächsten Jahren 
über den prognostizierten Bedarf hinaus ausgebil-
det wird. Dies bedeutet, daß man die Gewerkschaf-
ten bitten muß, nicht etwa Forderungen zu erheben, 
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die auf anschließende Weiterbeschäftigung hinzie-
len, und man wird der Wirtschaft sagen müssen, daß 
sie die heutigen starken Jahrgänge Ende der 80er 
Jahre sehr wohl im Arbeitsprozeß benötigt. Und 
letztendlich werden die Jugendlichen, die keinen 
Ausbildungsplatz finden, auf den Staat zukommen 
und ihn bitten, ihnen eine Ausbildung anzubieten, 
und dies würde der Verschulung Vorschub leisten. 

Meine Damen und Herren, nur noch eines zur 
Finanzierung, weil ich meine, daß dies das Wich-
tigste ist. Herr Friderichs hat es bereits angedeutet: 
All die Vorschläge, die bisher von seiten der CDU 
gekommen sind, differenzieren entweder überhaupt 
nicht oder nicht hinreichend nach den tatsächlichen 
Kosten der Berufsausbildung in dem jeweiligen Be-
ruf. Wenn wir diese Differenzierung nicht vorneh-
men, werden wir zwangsläufig die sogenannten bil-
ligen Ausbildungen in einer großen Anzahl anbie-
ten und den Jugendlichen, die diese Berufsausbil-
dung annehmen, damit die Berufschancen später 
ganz erheblich verbauen. Dies kann nicht der von 
Ihnen gewollte Struktureffekt sein. Im meine, daß 
der Regierungsentwurf einschließlich seines Finan-
zierungsmodells geeignet ist, ohne Strukturverzer-
rungen ein hinreichendes Angebot an Ausbildungs-
plätzen zu schaffen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident von Hassel: Wir fahren in der Aus-
sprache fort. Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Engholm. 

Engholm (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte auf einige Äußerungen ein-
gehen, die der Kollege Pfeifer heute morgen ein-
gangs der Debatte gemacht hat, und dazu feststel-
len, daß es eigentlich für Herrn Pfeifer typisch ist, 
hier in einer so hohen Summe bildungspolitisches 
Falschgeld zu wechseln, für das sich draußen im 
Lande niemand etwas kaufen kann. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zuruf 
von der CDU/CSU: Falschgeld?) 

Und wenn ich es — auch in bezug auf den von mir 
persönlich sehr geschätzten Kollegen Schedl — et-
was netter formulieren darf, dann will ich einmal 
zum Wort des Dichters greifen, der da gesagt hat: 
Durch Heftigkeit ersetzt der Irrende, was an Wahr-
heit und an Kraft ihm fehlt. Tasso, bei Goethe nach-
zulesen. 

(Sehr gut! bei der SPD — Zuruf von der 
CDU/CSU: Akademische Bildung! Sehr gut!) 

Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie lange 
die Unionsparteien gebraucht haben, um dem Bun-
desparlament einen Entwurf zur Berufsbildungs-
reform  vorzulegen, 

(Stücklen [CDU/CSU]: „Was lange währt, 
wird endlich gut" !) 

daß sie es gerade eben geschafft haben, sechs Mo-
nate vor Ablauf dieser Legislaturperiode einen sol-
chen Entwurf einzubringen — sechs Monate vor 
Schluß der Sitzungen des Bundestages! —, dann 
sage ich: Wer so fahrlässig mit Berufsbildungs

-

reform umgeht, dem kann an Reform wohl ernsthaft 
nicht gelegen sein. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wenn ich einige Blicke auf die Inhalte dieser 
CDU/CSU-Novelle werfen darf, dann gibt es dort 
manches, was registriert und zu Protokoll gegeben 
werden muß. Da, wo im Entwurf der Unionsparteien 
akzeptable Antworten wiederzufinden sind, findet 
man eine enge Anlegung an das, was der Regie-
rungsentwurf über ein Jahr vorher zu Papier ge-
bracht hat. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Da, wo Antworten dringend erforderlich wären, et-
wa bei der hier schon diskutierten Frage der finan-
ziellen Abstützung eines ausreichenden Ausbil-
dungsplatzangebotes, sind weiße Flecken im CDU/ 
CSU-Entwurf. Statt dessen versucht die Union mit 
einem in sich unseriösen, wirtschafts- und steuer-
politisch nicht haltbaren Antrag zur steuerlichen 
Entlastung, diese weißen Flecken auszufüllen. Nach 
dem, was der Wirtschaftsminister heute morgen den 
Unionsparteien vorexerziert hat, hoffe ich, daß diese 
ihren Antrag noch in dieser Sitzung wegen Unserosi-
tät zurückziehen. 

(Zustimmung bei der SPD und der FDP) 

Meine Damen und Herren, entsprechende Ant-
worten fehlen auf die Frage: Wie organisieren wir 
die Berufsbildung auf Bundesebene? Da greift die 
Union zur Konstruktion einer sogenannten Zentral-
stelle. Das heißt nichts anderes als daß alle Fragen 
der Kooperation der Partner einschließlich der wich-
tigen Fragen der Abstimmung zwischen Schule und 
Betrieb auf ein kündbares Verwaltungsabkommen 
verlagert werden. Das bedeutet, daß künftig ein 
Bundesland, dem der ganze Kram nicht paßt, dieses 
Abkommen kündigen kann. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU]: Das glauben Sie ja 
selbst nicht!) 

Es wird damit ein instabiles System in einer Zeit 
geschaffen, in der es auf Stabilität und Dauerhaftig-
keit besonders ankommt. 

Im übrigen werden die Mitwirkungsrechte der Be-
teiligten, ganz besonders der Gewerkschaften, be-
schnitten. Man scheint bei den Unionsparteien auf 
den Sachverstand der Tarifpartner nur wenig Wert 
zu legen. 

Wo der Entwurf schließlich ganz deutlich wird, 
etwa bei der Frage, was mit den vorhandenen Bun-
deskompetenzen geschieht, werden alle unbestritte-
nen Bundeskompetenzen bis hin zur letzten Rechts-
verordnung einer totalen Zustimmung des Bundes-
rates ausgesetzt. Wenn man Berufsbildungspolitik 
gerade in jenen Teilen, von denen Frau Schuchardt 
gesprochen hat, bei den Rechtsverordnungen, bei 
denen es um Schnelligkeit und Flexibilität geht, in 
den Graubereich der Kultusbürokratien der Länder 
verlagert, dann ist das jene Art der Atomisierung, 
die uns die Unionsparteien immer vorgeworfen ha-
ben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 
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Es ist exzessiver Föderalismus, und das in einer 
Zeit, in der wir doch wissen, daß die Bürger draußen 
im Lande genau das Gegenteil wünschen, nämlich 
eine maßvolle Vereinheitlichung der Bildungs- und 
Entscheidungsstrukturen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Schließlich ein letztes Wort zu diesem Entwurf. 
Es ist eine Kleinstnovelle, bei der wir nicht einmal 
mehr die Chance haben, sie eingehend zu beraten. 
Der Entwurf hat von keiner Seite der Gruppen un-
serer Gesellschaft wirklich Zustimmung gefunden. 
Diese Kleinstnovelle trägt den Keim ihrer erneuten 
Novellierung in sich. Wer heute halbherzig an die 
Reform des Ausbildungssystems herangeht, muß be-
reits morgen erneut novellieren. Das würde aber 
psychologisch das Klima auch bei der Wirtschaft 
verderben. Schon deshalb müssen wir den Entwurf 
der Unionsparteien ablehnen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich möchte noch einmal auf einige Widersprüch-
lichkeiten zurückkommen zwischen dem, was die 
Unionsnovelle enthält, und dem, was in mehr oder 
minder wohlklingenden programmatischen Äuße-
rungen in den letzten zwei Jahren von CDU-Partei-
seite gesagt worden ist. Ich möchte es deutlich ma-
chen am Beispiel des Finanzierungsfonds und damit 
noch einmal das aufgreifen, was Minister Friderichs 
und Frau Kollegin Schuchardt schon gesagt haben. 
Da gibt es den Beschluß des Hamburger Parteitages 
der CDU vom Jahre 1973, in dem, nachlesbar für 
jedermann, ein neues Finanzierungsverfahren ge-
fordert wird. Da sagt der heutige Spitzenkandidat 
der CDU/CSU, Helmut Kohl, auf dem Berufsbil-
dungskongreß in Saarbrücken, daß dies eine mög-
liche Einigungsgrundlage in der Finanzierungsfrage 
sei. Da gibt es das berühmte Kieler Modell der 
christlich-demokratischen Arbeitnehmer. Da gibt es 
ähnliche Beschlüsse der Jungen Union. Sie alle ha-
ben in programmatisch niedergelegter Form die Not-
wendigkeit eines Finanzierungsverfahrens betont. 
Es soll auch einen Brief von Helmut Kohl an den 
Deutschen Gewerkschaftsbund geben, in dem das 
noch einmal bekräftigt worden ist. 

Was ist von diesen wohltuenden Bekundungen 
geblieben? Dazu zitiere ich Herrn Dr. Probst, den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung und Wis-
senschaft, der im „Deutschland-Union-Dienst" ge-
sagt hat: 

Finanzierungsregelungen wollen nur System-
veränderer. 

Ich stehe nicht an, Helmut Kohl in der Truppe der 
Systemveränderer zu begrüßen. Nur, hier wird ein 
abgrundtiefer Zynismus deutlich. Auf der einen 
Seite wird programmatisch etwas gefordert, und 
wenn die Regierung es dann verwirklicht, wird ihr 
das denunziatorisch ans Bein gehängt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die Sozialausschüsse haben in ihrer Zeitschrift „So-
ziale Ordnung" in knapper und treffender Form ge-
sagt: Diese Methode hieße „einen Schritt vor und 
zwei zurück". Wenn ich mit Ihnen gemeinsam richtig 
rechnen kann, ist das unter dem Strich minus eins. 

Minus eins heißt Rückschritt, und wir nennen das im 
politischen Vokabular manchmal auch Reaktion. 

Ich meine, daß an diesem Beispiel — ich will es 
aus Zeitgründen nicht auf andere Gebiete ausdehnen 
— deutlich wird, welche Funktion Programme bei 
den Christlichen Demokraten seit den Kölner Leit-
sätzen oder seit dem Ahlener Programm bis  zum 
heutigen Tage haben. Programme sind dazu da, zu 
Papier gebracht und dann möglichst schnell in der 
praktischen Politik wieder über Bord geworfen zu 
werden, d. h., Programme sind dazu da, von den 
Sonthofener Strategen in diesem Hause außer Kraft 
gesetzt zu werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Stück

-

len [CDU/CSU): Das Godesberger Pro

-

gramm, was? — Weitere Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Ich will auch noch einige Worte zur Qualität der 
Ausschußberatungen sagen. Die Unionsparteien ha-
ben die Ausschußberatungen mehr oder minder fra-
gend oder schweigend begleitet. Es ist Ihr gutes 
Recht, wenn Sie sich auf Grund einer anderen Kon-
zeption an der Sachberatung nicht beteiligen. Sie 
haben sich der bei der Sachberatung gezeigten Absti-
nenz aber nach außen hin leider nicht befleißigt. Ich 
muß hier noch einmal einige Worte des Abgeordne-
ten Dr. Probst aufgreifen, stellvertretend für einige 
andere; ich könnte auch Herrn Filbinger, Herrn Car-
stens und andere zitieren. Da spricht Herr Dr. Probst 
in den „CSU-Pressemitteilungen" vom 17. März 1976 
in bezug auf Bildungsminister Helmut Rohde von 
einem Systemveränderer, von Verstaatlichungs

-
ideologie, von Lösung von der betrieblichen Ausbil-
dung und von kaltschnäuzigem Vorgehen. 

(Zuruf von der SPD: Unglaublich!) 

Ähnlich äußert er sich in der Rede am 23. Januar 
dieses Jahres im Bundestag, wo er von Kollektivis-
mus, Reglementierung, ideologischen Scheuklappen, 
Umfunktionierung, Funktionärsherrschaft und ähn-
lichem mehr redet. 

(Zuruf von der SPD: Das kann nur aus 
Bayern kommen!) 

Meine Damen und Herren, das einem Manne vorzu-
werfen, der es als erster Bildungsminister in der 
Bundesrepublik Deutschland immerhin fertigge-
bracht hat, der Berufsbildungspolitik im Parlament 
erste Priorität zu verleihen, ist für meine Begriffe 
schlicht infam. Das ist der nackte Versuch der poli-
tischen Denunziation. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident von Hasse!: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Dr. Gölter? 

Engholm (SPD) : Bitte schön. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Kollege Engholm, 
sind Sie der Auffassung, daß einzelne Begriffe aus 
dem Zusammenhang der Sätze herauszureißen und 
zu addieren eine seriöse Zitierweise darstellt? 
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Engholm (SPD) : Ich konnte mich darauf beschrän-
ken, diese Begriffe herauszunehmen, 

(Dr. Gölter [CDU/CSU]: Unseriös!) 

weil in den Äußerungen an bildungspolitischer Sub-
stanz nichts steht. Diese Papiere strotzen vor Be-
griffen, als hätte man sie mit Hilfe von Allensbach 
aus dem Negativvokabular herausgefieselt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Gölter [CDU/CSU] : Ein unseriöses Vorge

-

hen ist das!) 

Ich muß auch sagen: Was die Unseriosität betrifft, 
so habe ich in der Bildungspolitik in den letzten 
sieben Jahren selten etwas so sachlich Substanz-
loses wie diese Äußerungen und etwas so geistig 
Reflexionsarmes gehört und gelesen wie das, was 
Herr Dr. Probst von sich gegeben hat. Ich sage 
das deshalb, weil es für die Bildungspolitik, die es 
im deutschen Bundesparlament ganz gewiß nicht 
leicht hat, eine tiefe Beschämung darstellt, die nicht 
in der Lage ist, der Bildungspolitik zu mehr Rang 
und Würde zu verhelfen. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU]: Sie verhelfen ihr 
dazu noch weniger!) 

Lassen Sie mich noch einige Worte zu dem Ver-
fahren sagen, das der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung nun in den kommenden Monaten zu er-
warten hat. Wir haben an diesem Gesetzentwurf 
über 18 Monate gearbeitet, gefeilt, geändert, Kom-
promisse gesucht, gefunden und beschlossen. Das 
sind 18 Monate harter parlamentarischer Alltags-
arbeit. Unser Dank sollte, unabhängig von den par-
teipolitischen Kontroversen, allen Mitarbeitern die-
ses Hauses und besonders den Mitarbeitern im Bil-
dungsministerium gelten, die alles getan haben, 
um uns die Arbeit zu erleichtern. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man aber bereits heute vor Abschluß der 
Beratungen und vor Beginn der letzen Runde im 
Bundesrat, hier im Hause nebenan, deutlich und 
verkündet wird, der Bundesrat werde dieses Gesetz 
mit dem bekannten Federstrich ablehnen und zu 
den Akten legen, dann ergeben sich für mich als ein 
einfaches Mitglied dieses Hauses, das seine Arbeit 
immer noch mit Leidenschaft versieht, doch be-
stimmte Fragen. 

Ist es eigentlich im Sinne und im Interesse des 
Souveräns — das ist der Bürger, der uns als frei 
gewählte Abgeordnete hierher geschickt hat, um 
Gesetze zu machen —, daß hier ein Haus Jahre 
hindurch arbeitet, damit in der zweiten Kammer 
nebenan Gesetze ohne lange Debatten weggeschau-
felt und zunichte gemacht werden? 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich frage mich, ohne daß ich damit die verfassungs-
rechtliche Legitimation des Bundesrats in Frage 
stelle, 

(Dr. Evers [CDU/CSU] : Natürlich tun Sie 
das!) 

ob es verfassungspolitisch sinnvoll ist, daß alle 
wichtigen außenpolitischen und innenpolitischen Ge

-

setze und Verträge bei einer Kammer auflaufen I 
können, die nicht frei gewählt ist, die nur die Auf-
gabe hat, die spezifischen Interessen der Länder 
einzubringen. 

Ist es wirklich im Sinne unseres Staates, daß die 
Gewichte der Entscheidung aus dem ersten Organ 
des Staates langsam aber sichtbar in das zweite 
verlagert werden? Dies schafft auf Dauer nicht nur 
Frustration in diesem Hause; dies schafft auf Dauer 
Unverständnis und mürrische Reaktionen bei den 
Bürgern draußen, die nicht mehr wissen, an wen 
sie sich wenden sollen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich habe immer noch die Hoffnung, daß der Bun-
desrat sich auf Grund der Notwendigkeit der ak-
tuellen Problemlösungen bereit finden wird, diesem 
Berufsbildungsgesetzentwurf der Bundesregierung 
etwas Besseres angedeihen zu lassen als ein Be-
gräbnis erster Klasse. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf — 
darüber ist heute morgen mehrfach gesprochen wor-
den — ist ein maßvoller, weil von Kompromissen 
getragener Gesetzentwurf. Das heißt, er vertritt 
sowohl die Interessen der Jugendlichen, wie er 
auch die Interessen der ausbildenden Wirtschaft 
mit einbindet. Er sichert die Kontinuität der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung in unserem 
Lande. Deswegen bitte ich Sie alle und das Haus 
nebenan, zu diesem Gesetzentwurf nicht einfach 
nein zu sagen, nicht mit einem Federstrich die Ar-
beit, in die viel investiert worden ist, zu den Akten 
zu legen. Die Ausbildungsbombe, so hat es kürzlich 
jemand formuliert, tickt in diesem Lande laut, ver-
nehmlich und bedrohlich. Lassen Sie uns die letzte 
Chance in dieser Legislaturperiode nutzen, diese 
Ausbildungsbombe zu entschärfen. Wir tun das am 
besten, indem wir mit großer Mehrheit dem Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zustimmen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Klein (Stolberg). Für ihn sind fünf 
Minuten angemeldet. 

Dr. Klein (Stolberg) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kol-
lege Engholm hat gerade die Diskussion darauf ab-
zustellen versucht, daß die Union ihre Programme 
nicht verwirkliche. Er hat auf angebliche Wider-
sprüche verwiesen. 

Herr Kollege Engholm, ich meine, wer im Glas-
haus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Eigen [CSU/ 
CSU]: So ist es!) 

Wer hat denn in diesem Lande 1969, mit program-
matischem Anspruch versehen, gerade der Jugend 
bildungspolitische Paradiese versprochen? Dies wa-
ren doch Sie mit programmatischem Anspruch. Wo 
wir heute stehen, das wissen wir alle: Sackgassen 
im Bildungssystem, wohin wir schauen. 

(Stücklen [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 
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Dr. Klein (Stolberg) 
Wenn Sie eine gute Politik betrieben hätten, brauch-
ten wir uns heute in der Weise über die dringlichen 
Probleme, wie wir sie heute haben, überhaupt nicht 
zu unterhalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wüster [SPD] : 
Was haben denn Ihre Länder gemacht?) 

Ich finde es schon kurios, in welcher Weise hier von 
seiten der Koalition versucht wurde, das Umlage-
system, das die Regierung vorgeschlagen hat, auf 
Programmvorschläge der Union auf ihren 22. Partei-
tag in Hamburg zu beziehen. 

Vizepräsident von Hassel: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Möllemann? 

Dr. Klein (Stolberg) (CDU/CSU): Bitte schön. 

Möllemann (FDP) : Herr Kollege Klein, da Sie ge-
rade von den programmatisch verkündeten bildungs-
politischen Sackgassen sprachen, möchte ich Sie fra-
gen: Würden Sie freundlicherweise dem Hohen 
Hause mitteilen, wer den Bildungsgesamtplan, in 
dem diese bildungsprogrammatischen Aussagen in 
der Entwicklung des Bildungssystems der nächsten 
Zeit festgeschrieben sind, unterschrieben hat? 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Zum 37. Mal!) 

Dr. Klein (Stolberg) (CDU/CSU) : Dies ist sicher 
keine originelle Frage. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Die stellt er immer!) 

Eines ist allerdings deutlich sichtbar: Die bildungs-
politische Euphorie ist von Ihrer Seite erzeugt wor-
den und hat in diesem Lande ein Klima geschaffen, 
dem sich politisch kaum jemand entziehen konnte. 
Wir waren allerdings diejenigen, die rechtzeitig vor 
dieser Euphorie gewarnt haben, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

wobei zuzugeben ist, daß auf allen Seiten gewisse 
Fehler gemacht worden sind. 

Aber, meine Damen und Herren, kommen wir zu-
rück auf die Frage der Finanzierung der beruflichen 
Bildung. Da kann ich nur sagen: Umlage ist nicht 
gleich Umlage. Hier wird versucht, die Bevölkerung 
zu täuschen. In Ihre Umlageregelung sind zwei ent-
scheidende Konstruktionsfehler eingebaut, nämlich 
einmal die einjährige Dauer — dies schafft nichts 
anderes als Verunsicherung — 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

und zweitens sagen Sie doch: „Gefördert werden 
Ausbildungsplätze, die zusätzlich zum Durchschnitt 
der letzten drei Jahre zur Verfügung gestellt wer-
den". Das bedeutet doch nichts anderes als eine Ver-
führung der Betriebe dazu, zunächst einmal die von 
ihnen angebotene Zahl von Ausbildungsplätzen zu 
senken, um anschließend die Prämie zu kassieren. 
Das ist doch keine seriöse Lösung im Sinne der 
Jugendlichen in diesem Lande. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Katzer [CDU / 
CSU] : Leider wahr!) 

Ein entscheidender Punkt, den wir sehen müs-
sen, ist doch das Verhältnis von Aufbringungsseite 
einerseits und Verwendungsseite andererseits. Es 
ist kein Geheimnis, daß es in unseren Reihen Dis-
kussionen über die Aufbringung gibt, ob sie besser 
durch eine Umlage zwischen den Betrieben oder 
durch Mittel der öffentlichen Hand erfolgen soll. 
Entscheidender als die Aufbringung ist jedoch die 
Verwendung, Kollege Engholm. 

Da gibt es zwei entscheidend von einander ab-
weichende Möglichkeiten, nämlich einmal, nur da 
zu fördern, wo zusätzliche Plätze geschaffen wer-
den — dazu sind Prämiensysteme wie das Ihre ge-
eignet —; das zweite Problem ist aber, nicht nur 
zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen, sondern 
ein weiteres Absinken ihrer Zahl zu verhindern. 
Dies ist eben durch ein Prämiensystem wie das 
Ihre nicht zu packen. Dazu bedarf es der Einbezie-
hung der bestehenden Ausbildungsplätze. Sonst 
würde uns folgendes passieren: Während wir es 
auf der einen Stelle mühsam durch Prämien — ob 
durch Umlage oder aus Steuermitteln aufgebracht, 
sei einmal dahingestellt — erreichen, zehn neue 
Ausbildungsplätze zu schaffen, gehen uns anders-
wo zehn, zwanzig oder dreißig Ausbildungsplätze 
verloren, die geschlossen werden und deren Ver-
lust wir mit einem Prämiensystem, wie es mit Ihrem 
Fonds vorgesehen ist, überhaupt nicht verhindern 
können. 

(Stücklen [CDU/CSU] : Leider wahr!) 

Das ist doch gegenwärtig das Problem. 

Genau da hilft unsere Steuerlösung auf alle Fälle; 
denn sie eröffnet nicht nur einen Anreiz dazu, neue 
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, son-
ders sie verhindert vor allen Dingen, daß beste-
hende Ausbildungsplätze geschlossen werden. Hier-
durch kommt es zu einer kostenmäßigen Entlastung 
für diejenigen, die heute schon bereit sind, hohe 
Kosten für die Ausbildung auf sich zu nehmen. In-
sofern besteht ganz klar Einigkeit innerhalb der 
Union, daß wir eine kontinuierliche Entlastung für 
alle Ausbildungsplätze anstreben. Denn was heute 
durch Steuerstundung im Jahre 1976 als Steuer-
geschenk wirkt, wirkt doch im Jahre 1977 als eine 
Sanktionsmöglichkeit oder Bestrafungsmöglichkeit 
- wenn ich das einmal so sagen darf — für den-
jenigen, der Ausbildungplätze schließt. Ab 1977 
wird es dann so sein, daß für jeden Ausbildungs-
platz, der geschlossen wird, die gestundete Steuer 
zurückgezahlt werden muß. Dies wird sich ein Be-
trieb dann doppelt und dreifach überlegen. 

(Abg. Engholm [SPD] meldet sich zu einer 
Zwischenfrage) 

— Ich darf zum Schluß kommen. 

Meine Damen und Herren, aus diesem Grunde, 
meine ich, muß hier noch einmal ganz deutlich 
gesagt werden, daß das, was Sie zur Finanzierung 
vorgeschlagen haben, nicht nur unsolide, sondern 
höchst gefährlich ist und daß wir der deutschen 
Jugend einen Gefallen tun, wenn wir dieses Instru-
ment überhaupt nicht zur Wirkung kommen lassen, 
sondern seine Anwendung verhindern. 

(Zuruf von der SPD: Reine Behauptung!) 
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Dr. Klein (Stolberg) 

Für den Fall, daß Sie zur Vernunft kommen, bitte 
ich Sie, mit uns in den künftigen Stufen des Ver-
fahrens auf eine vernünftige Lösung hinzuarbeiten. 
Wir werden wie bisher konstruktiv mitarbeiten, 

(Zuruf von der SPD: „Wie bisher" !) 

werden aber alles daransetzen, Negativlösungen zu 
vermeiden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren, weitere Wortmeldungen zur allgemeinen Aus-
sprache in der zweiten Beratung liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe § 1 des 
Gesetzes in der Ausschußfassung und im Zusammen-
hang damit den Änderungsantrag der CDU/CSU auf 
Drucksache 7/4995 auf. Dieser Antrag befaßt sich 
mit dem gesamten Gesetz und wird daher jetzt ins-
gesamt behandelt; es wird auch insgesamt darüber 
bei § 1 abgestimmt. 

Wer wünscht zur Begründung des Antrags Druck-
sache 7/4995 das Wort? — Keine Begründung. Wird 
sonst das Wort zu diesem Antrag gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

Wir treten in die Abstimmung über den Ihnen 
vorliegenden Gesamtantrag auf Drucksache 7/4995 
ein. Wer diesem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Einzelberatung der Bestim-
mungen des Gesetzes in der Ausschußfassung. Wir 
stimmen kapitelweise ab. 

Ich rufe das Erste Kapitel auf. Dazu liegen keine 
Änderungsanträge vor. Wird das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer dem Ersten Kapitel zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei 
zahlreichen Enthaltungen und einigen Gegenstim-
men ist das Erste Kapitel angenommen. 

Ich rufe das Zweite Kapitel auf. Wortmeldungen 
und Änderungsanträge liegen nicht vor. Wer dem 
Zweiten Kapitel seine Zustimmung zu geben 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Ohne 
Enthaltungen mit den Stimmen der Koalition ange-
nommen. 

Ich  rufe das Dritte Kapitel auf. Wortmeldungen 
und Änderungsanträge liegen nicht vor. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? —
Mit dem gleichen Mehrheitsverhältnis angenommen. 

Das Vierte Kapitel entfällt. 

Ich rufe das Fünfte Kapitel auf. Wortmeldungen 
und Anträge liegen nicht vor. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei 
einer Enthaltung ohne Gegenstimmen so beschlos-
sen. 

Ich rufe das Sechste Kapitel auf. Wortmeldungen 
und Anträge liegen nicht vor. Wer zuzustimmen 

wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Mit 
demselben Mehrheitsverhältnis wie das Erste, Zweite 
und Dritte Kapitel angenommen. 

Ich rufe das Siebente Kapitel auf. Wortmeldungen 
und Anträge liegen nicht vor. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Mit 
dem gleichen Stimmenverhältnis angenommen. 

Ich rufe das Achte Kapitel auf. Wortmeldungen 
und Anträge liegen nicht vor. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Im 
gleichen Stimmenverhältnis angenommen. 

Ich rufe das Neunte Kapitel auf. Keine Wortmel-
dungen, keine Anträge. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Mit dem glei-
chen Stimmenverhältnis angenommen. 

Ich rufe das Zehnte Kapitel auf. Wortmeldungen 
und Anträge liegen nicht vor. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit dem gleichen 
Stimmenverhältnis angenommen. 

Ich' rufe das Elfte Kapitel auf. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ist so beschlossen. 

Ich muß außerdem noch Einleitung und Überschrift 
aufrufen. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Mit dem gleichen Stimmenverhältnis 
angenommen. 

Wir treten ein in die 

dritte Beratung. 

Das Wort hat der Herr Bundesminister Rohde. 

Rohde, Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Heute morgen konnte man über weite Strecken der 
Debatte den Eindruck gewinnen, daß sich die Aus-
bildungsinteressen der Jugendlichen und die beruf-
liche Bildung überhaupt überwiegend auf einige 
Korrekturen am geltenden Steuerrecht reduzieren 
ließen. Das wäre aber ein Abdanken der Bildungs-
politik und gleichzeitig auch eine Degeneration der 
Erwartungen, die von allen gesellschaftspolitischen 
Kräften in den letzten Jahren mit der Zukunft der 
beruflichen Bildung verbunden worden sind. 

Bildungspolitisch stehen wir heute vor einer ent-
scheidenden Weichenstellung. Bundestag und da-
nach Bundesrat sehen sich der Frage gegenüber, ob 
sie einen positiven Schritt zugunsten der beruflichen 
Bildung und damit für die Mehrheit der Jugend-
lichen unternehmen wollen, nachdem in den letzten 
Jahren in der Bildungsreform überwiegend die 
Hochschulen und die Gymnasien im Vordergrund 
der Bildungsreform gestanden haben. 

(Dr. Hauser [Sasbach] [CDU/CSU] : Wer ist 
dafür verantwortlich?) 
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Bundesminister Rohde 
Berufsschule und die berufliche Bildung sind dabei 
weithin Stiefkind der Bildungsreform gewesen. Es 
sind aber auf der anderen Seite 60 bis 70 v. H. eines 
Altersjahrganges, die ihren Weg in das Arbeits-
leben über die berufliche Bildung gehen. Es ist 
höchste Zeit, die berufliche Bildung zu einem gleich-
wertigen Bestandteil des Bildungswesens zu ent-
wickeln. Hinter dieser zentralen bildungspolitischen 
Frage verblassen die polemischen Ausfälle der Op-
position, die nicht mehr sind als ein Alibi, eine 
Tarnung für das Nein der Opposition zur Reform 
der beruflichen Bildung darstellen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Eines, Herr Kollege Pfeifer, will ich Ihnen noch 
hinzufügen: Sie können hier nicht den Kalender bil-
dungspolitischer Unzulänglichkeiten aufblättern und 
für alles den Bund verantwortlich machen. Eine 
solche Arbeitsteilung, bei der sich die Zuständig-
keiten im Bereich der Bildungspolitik überwiegend 
bei den Ländern befinden und auf der anderen Seite 
dem Bund alle Verantwortung zugeschoben wird, 
werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen, auch 
nicht in dieser Debatte. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Stark [Nürtin

-

gen] .[CDU/CSU] : Der Wähler läßt Sie nicht 
durchgehen!) 

Wenn Sie die Frage nach der Hauptschule auf-
werfen, die — und das haben wir in unserer Zwi-
schenbilanz im Blick auf die Entwicklung des Schul-
wesens in den Ländern deutlich gemacht — zur Rest-
schule des Bildungssystems zu werden droht, 

(Pfeifer [CDU/CSU] : Sie wollten sie doch 
mit der Gesamtschule abschaffen!) 

dann müssen Sie doch die Frage beantworten, wer 
dafür die Verantwortung trägt, 

(Erneuter Zuruf des Abg. Pfeifer [CDU/ 
CSU]) 

ebenso dafür, daß sich die Berufsschulen nicht im 
gleichen Maße wie die Oberschulen und die Gymna-
sien im Gesamtbildungssystem entwickelt haben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das Klima, das 
Sie geschaffen haben, hat dabei eine wich

-

tige Funktion! — Weiterer Zuruf des Abg. 
Pfeifer [CDU/CSU]) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß 
heute die Notwendigkeit einer Reform der beruf-
lichen Bildung besteht, kann ernsthaft nicht bestrit-
ten werden. Ich will dafür gravierende Sachverhalte 
nennen: 

erstens die Unsicherheit, die Labilität im Ausbil-
dungsplatzangebot, die zu Sorgen vieler Jugend-
lichen und Eltern geführt hat; 

zweitens mangelnde Vorausschau und mangelnde 
Planung auf dem Gebiete der beruflichen Bildung; 

drittens eine völlig ungenügende Abstimmung der 
Ausbildungsinhalte von Betrieb und Schule; 

viertens das Fehlen einer gemeinsamen Adresse 
für die an der beruflichen Bildung Beteiligten; 

fünftens unzulängliche Voraussetzungen für Ko-
operation in der beruflichen Bildung und für Partner-
schaft derjenigen, die dieses System tragen; 

sechstens ungenügende Verknüpfung von beruf-
licher Erstausbildung und Weiterbildung, wovon die 
Bildungschancen vor allem großer Teile der Arbeit-
nehmerschaft abhängen; 

siebentens unzulängliche Ausstattung der beruf-
lichen Schulen, Lehrermangel, überfüllte Klassen so-
wie unzulängliche Vorbereitung auf das auch von 
der Wirtschaft immer stärker geforderte Berufs-
grundbildungsjahr. 

Diese Mängel sind in der Berufsbildungsdebatte 
der letzten beiden Jahre sichtbar geworden. Eine 
weitere Erfahrung haben wir machen können, daß 
nämlich diejenigen Jugendlichen am ehesten von 
Gefahren der Arbeitslosigkeit betroffen sind, die 
keine oder nur eine unzureichende berufliche Vor-
bildung haben. Aus diesen Erfahrungen müssen jetzt 
Konsequenzen gezogen werden. 

Aus unserer Sicht sind das vor allem zwei Konse-
quenzen: erstens, durch gemeinsame Anstrengungen 
ein Berufsbildungsgesetz zu verabschieden, das die 
Schwächen des geltenden Systems überwindet, und 
zweitens, den Stufenplan von Bund und Ländern zu 
verwirklichen, der von den Regierungschefs unter-
schrieben worden ist und eine bessere Entwicklung 
und Ausstattung des beruflichen Schulwesens im 
ganzen vorsieht. Keiner dieser beiden Punkte darf 
zu Lasten des anderen vernachlässigt werden. Die 
Wirtschaft muß ihre Verantwortung für die Absi-
cherung des Ausbildungsplätzeangebotes wahrneh-
men — unser Finanzierungsvorschlag soll dazu bei-
tragen —, und der Staat muß seine Verantwortung 
im Ausbau des beruflichen Schulwesens und auch 
bei der Förderung der überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten beweisen. 

Beides hat deshalb so großes Gewicht, weil bis 
in die 80er Jahre hinein Hunderttausende von Ju-
gendlichen mehr als bisher nach Ausbildungsstel-
len fragen werden. Allein von 1977 bis 1980 brau-
chen wir eine halbe Million Ausbildungsplätze mehr. 
Diese 400 000 bis 500 000 Jugendlichen werden auch 
vor den Türen der Berufsschulen stehen. Deshalb 
dürfen wir auch die Investitionen in diesen Bereich 
unseres beruflichen Bildungssystems nicht vernach-
lässigen. 

Als ich zu Beginn der Berufsbildungsdebatte vor 
zwei Jahren auf die Schere hingewiesen habe, die 
sich zwischen dem seit anderthalb Jahrzehnten fest-
stellbaren Rückgang der Zahl der Ausbildungsplätze 
auf der einen Seite und der wachsenden Zahl der 
Schulabgänger auf der anderen öffnet, habe ich — 
wie in anderen Punkten — den Vorwurf geerntet, 
dies sei nichts anderes als eine Dramatisierung und 
der Versuch, damit das Berufsbildungsgesetz zu 
rechtfertigen. Damals meinten die meisten unter 
Ihnen, es reiche aus, Appelle an die Wirtschaft zu 
richten, dann würden die Verhältnisse schon wieder 
ins Lot kommen; gesetzliche Verbesserungen und 
Veränderungen der Struktur der beruflichen Bildung 
brauche man nicht. Nach der Erfahrung der letzten 
beiden Jahre ist niemandem mehr eine solche Ein- 
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Schätzung der Lage erlaubt. Die öffentliche Diskus-
sion und die Sorgen der Jugendlichen spiegeln das 
wider. 

Eigentlich hätte erwartet werden können, daß die 
sich nunmehr abzeichnende gemeinsame Einschät-
zung der Probleme und auch der Konsens über die 
Grundlagen des beruflichen Ausbildungssystems, 
das sich nach gemeinsamer Auffassung auf die Lern-
orte Betrieb und Schule stützen soll, auch auf seiten 
der Opposition zu größerer Aufgeschlossenheit in 
der parlamentarischen Beratung geführt hätte. Die 
Opposition hat aber der Konfrontation den Vorzug 
gegeben und selbst jene Regelungen und Vorschläge 
des Regierungsentwurfs kritisiert und abgelehnt, 
die sie in früheren Jahren auf Parteitagen und Fach-
kongressen noch für richtig gehalten hatte. 

Wir stehen heute vor der Frage, ob nur ein paar 
Paragraphen im geltenden Recht zu ändern sind 
oder ob es im Hinblick auf die Anforderungen der 
Zukunft und gegründet auf die Erfahrungen der letz-
ten Jahre einer Neufassung des Berufsbildungsrechts 
unter Einbeziehung auch des geltenden Rechts be-
darf. Die Opposition hat sich für mäßige, zum Teil 
noch verschlechternde Korrekturen am geltenden 
Recht entschieden. Wir sind für die Neufassung. 
Ich will die Gründe dafür an dieser Stelle knapp dar-
legen. 

Erstens, meine Damen und Herren, hat sich in-
zwischen gezeigt, daß — was die Bundesregierung 
zu einem wesentlichen Ausgangspunkt ihrer Reform-
überlegungen gemacht hat — eine bessere Absiche-
rung des Ausbildungsplätzeangebots ohne eine ent-
sprechende Finanzregelung nicht erreicht werden 
kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies hat die Opposition lange Zeit bestritten. Sie 
hat in den Ausschußberatungen des Bundestages 
keine Vorschläge vorgelegt, hat zwar auf Fachkon-
gressen und durch die Sozialausschüsse der Union 
Überlegungen angekündigt, ist aber nie über den 
innerparteilichen Streit zu einer konkreten Aussage 
vorgedrungen. Ich hätte es begrüßt, wenn die Oppo-
sition in den Ausschußberatungen des Deutschen 
Bundestages in Sachen Finanzierung konkret gewor-
den wäre. Das war nicht der Fall. Jetzt kommt sie 
mit einem Alibi-Antrag, dessen bildungspolitische 
und steuerliche Fragwürdigkeiten sich schon bei der 
ersten heutigen Beratung herausgestellt haben. Er 
steht im übrigen in Widerspruch zu den Aussagen, 
die von der Opposition früher an anderer Stelle ge-
macht worden sind. 

Herr Kollege Klein, ich kann mir zwar die Art und 
Weise erklären, wie Sie sich hier zu den Vorschlä-
gen der Bundesregierung geäußert haben. Aber 
wenn Sie sich einmal selbstkritisch fragten, wie es 
denn um den Vorschlag in dem Gesetzentwurf und 
sein Verhältnis zu den Überlegungen der Sozialaus-
schüsse der CDU/CSU steht, dann müßten Sie zu-
geben, daß die von der Bundesregierung vorge-
sehene Finanzierung im Sinne eines Ausgleichs 
innerhalb der Wirtschaft den Vorschlägen der Sozial-

ausschüsse sehr viel nähersteht als der Antrag, den 
heute Ihre Fraktion eingereicht hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident von Hassel: Herr Bundesminister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Dr. Klein (Stolberg)? 

Dr. Klein (Stolberg) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister Rohde, ist Ihnen nicht bekannt, daß die 
entscheidenden Unterschiede zwischen dem, was Sie 
vorgeschlagen haben, und dem, was bei uns dis-
kutiert worden ist, geradezu essentiell und substan-
tiell sind? Bei Ihrem Vorschlag handelt es sich näm-
lich um eine Schön- bzw. Schlechtwetterlösung mit 
einjährigem Rhythmus rauf und runter. Ist Ihnen 
zweitens bekannt, daß die bei uns diskutierten Vor-
schläge eine Entlastung für alle Betriebe, also auch 
für die ausbildenden Betriebe, vorsehen, während 
Sie nur die zusätzlichen Ausbildungsplätze fördern 
wollen und insofern diejenigen Ausbildungsplätze, 
die möglicherweise abgebaut werden, überhaupt 
nicht erfassen? Und ist Ihnen nicht bewußt — — 

Vizepräsident von Hassel: Ich darf Sie bitten, sich 
kurzzufassen. 

Dr. Klein (Stolberg) (CDU/CSU) : Ja. — Ist Ihnen 
nicht bewußt, daß hier ein ganz entscheidender Un-
terschied liegt und daß Sie deswegen diese zwei 
Dinge — Umlage hier, Umlage da — überhaupt nicht 
in einen Topf werfen können?  

Rohde, Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft: Herr Kollege Klein, ich sage es ungern, aber 
ich muß es in diesem Zusammenhang aussprechen: 
Ihre Frage zeigt, daß Sie den Gesetzentwurf nicht 
gründlich gelesen haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Denn der von uns unterbreitete Vorschlag berück-
sichtigt nicht nur die Schaffung zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze — was ja angesichts der wachsenden 
Jahrgangsstärken der Schulentlassenen in den näch-
sten Jahren wichtig ist. Er bezieht auch die Sta-
bilisierung des Ausbildungsplätzeangebots, also die 
jetzt ausbildenden Betriebe mit ihren Ausbildungs-
angeboten, ein. Sein wesentlicher Inhalt besteht dar-
in, zwischen den Betrieben, die ausbilden, und jener 
großen Zahl von Betrieben, die sich seit Jahren mit 
keiner Mark an der Ausbildung beteiligen, einen 
Ausgleich zu schaffen. Wir wollen nicht, Herr Kol-
lege Klein, daß jene Betriebe der Wirtschaft, die 
man als die „Trittbrettfahrer" des beruflichen Bil-
dungssystems bezeichnen kann, in Zukunft belohnt 
werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Es handelt sich also nicht darum, auf die Wirtschaft 
eine neue Belastung zukommen zu lassen. Es geht 
vielmehr darum, die Mittel, die in den Betrieben 
und von den Betrieben für die Berufsausbildung auf-
gewandt werden, gerechter zu verteilen und, wie 
gesagt, an der Aufbringung dieser Mittel auch die 
nicht ausbildenden Betriebe zu beteiligen. 
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Aber, Herr Kollege Klein, ich kenne das Verfah-

ren, das einige aus den Sozialausschüssen der Union 
anwenden: Wenn man sich mit seinen Vorschlägen 
in den eigenen Reihen nicht durchsetzen kann, greift 
man immer ersatzweise zu dem Mittel, die Vor-
schläge der sozialliberalen Koalition zu diffamieren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die Finanzierungsregelung der Bundesregierung 
ignoriert nicht die Ausbildungsanstrengungen der 
Wirtschaft. Sie werden in jeder Beziehung in Rech-
nung gestellt. Aber wenn das Ausbildungsplatz-
angebot nicht ausreicht, soll eine Abgabe erhoben 
werden, die der Stabilisierung vorhandener und 
der Schaffung neuer Ausbildungsplätze dient. Dies 
ist das Wesentliche: daß in Zukunft der Staat und 
die anderen an der beruflichen Bildung verantwort-
lich Beteiligten handlungsfähig sein sollen, wenn 
das Ausbildungsplätzeangebot hinter der Nachfrage 
zurückbleibt. 

In diesem Zusammenhang will ich anmerken, daß 
sich die Bundesregierung an der staatlichen Ver-
antwortung für die Berufsbildungsfinanzierung auch 
direkt beteiligt. Das findet seinen Ausdruck in der 
verstärkten Förderung überbetrieblicher Ausbil-
dungsstätten und in dem neuerlichen einstimmigen 
Beschluß des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestags, mittelfristig weitere 400 Millionen DM 
in solche Aubildungskapazitäten zu investieren, 
wie sie der von mir schote zitierte Stufenplan für 
die berufliche Bildung vorsieht. 

Wir meinen es also ernst mit der Kurskorrektur 
zugunsten der beruflichen Bildung im Gesamtbil-
dungssystem und wollen diese Kurskorrektur voll-
ziehen, indem wir die Verantwortung der Wirt-
schaft wie die Verantwortung des Staates für Lei-
stungen im beruflichen Bildungsbereich stärken. 

Dazu gehören auch die Sofortmaßnahmen. Herr 
Kollege Pfeifer, was Sie über das Sofortprogramm 
zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit gesagt und 
an Vorwürfen gegen die Bundesregierung erhoben 
haben, steht in völligem Widerspruch zu der Wahr-
heit. Wahrheit ist, daß die Bundesregierung im vo-
rigen Jahr weit über 6 Milliarden DM der Bundes-
anstalt für Arbeit zur Verfügung gestellt hat — 
nicht nur zur Zahlung von Arbeitslosenunterstüt-
zung, sondern auch um dieser Institution das breite 
Spektrum von Umschulungsmaßnahmen, Fortbil

-

dungsmaßnahmen und berufsfördernden Maßnah-
men zu ermöglichen und die Angebote auszuweiten. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit einer Handbewegung wischen Sie die große 
Anstrengung der Bundesregierung zur Seite, die 
Arbeitsförderung und Berufsvorbereitung trotz 
Haushaltsschwierigkeiten in einer solchen Weise 
mit zusätzlichen Mitteln auszustatten. 

Das zweite ist, daß die Bundesregierung mit dem 
300-Millionen-Programm auch für dieses Jahr eine 
zusätzliche Leistung erbracht hat, um den Abbau 
der konjunkturell bedingten Jugendarbeitslosigkeit 
zu beschleunigen. 

Das dritte ist, daß im Haushalt der Bundesregie-
rung selbst die Mittel für die berufliche Bildung in 
den letzten Jahren wesentlich erhöht worden sind. 

Herr Kollege Pfeifer, es wäre besser gewesen und 
hätte auch der Sache und den Jugendlichen noch 
gedient, wenn Sie darauf verzichtet hätten, in der 
Berufsbildungsdebatte immer nur rhetorische 
Schlachtfelder zu schaffen, statt sich den eigentlichen 
Aufgaben zuzuwenden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Was das Ausbildungssystem im ganzen angeht, so 
haben wir klargestellt, daß Betrieb und Schule nach 
diesem Gesetz weithin die Eckpfeiler der beruflichen 
Bildung sind. In dieser Beziehung sollten nun alle 
polemischen Verdächtigungen beiseite gelassen wer-
den. Überbetriebliche Ausbildungsstätten treten er-
gänzend — vor allem als Hilfe und Stütze für die 
Klein- und Mittelbetriebe — hinzu. Meine Damen 
und Herren, die Opposition hat über lange Zeit und 
in völlig unsinniger Weise erklärt, diese überbe-
triebliche Ausbildung höhle das System dualer Aus-
bildung aus. Inzwischen hat die Wirtschaft selbst 
eine klare Antwort gegeben. Über 200 Millionen 
DM wurden ihr bisher aus dem Förderungspro-
gramm des Bundes für den Bau überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten bewilligt. Anträge mit einem 
Volumen in gleicher Höhe werden zur Zeit bear-
beitet. Das zeigt, welche Bedeutung die betriebs-
ergänzende überbetriebliche Ausbildung inzwischen 
gewonnen hat. Über 700 000 Jugendliche sind in 
Klein- und Mittelbetrieben beschäftigt, und viele 
dieser Kleinbetriebe — das sagen mir die Hand-
werksmeister selbst — können nicht alle Ausbil-
dungsanforderungen erfüllen, weil sie unter Wett-
bewerbsdruck teilweise eine hohe Spezialisierung 
der Produktion vollziehen mußten. Das ist auch der 
Grund dafür, warum in enger Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Bundesbildungsministerium 
dieses große und in die Zukunft weisende Programm 
für den Bau überbetrieblicher Ausbildungsstätten 
auf den Weg gebracht worden ist. Was die Oppo-
sition in den letzten Jahren in den Versammlun-
gen im Lande im Zusammenhang mit der Wirkung 
und Notwendigkeit überbetrieblicher Ausbildung an 
Verunsicherung geschaffen hat, kann nun ad acta 
gelegt werden. Das Thema der überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten kann nicht länger polemischer 
Zankapfel sein. 

Was die Ausbildungsinhalte betrifft, so gründet 
sich dieser Gesetzentwurf auf die Erkenntnisse der 
Berufsbildungspädagogik. Breit angelegte Grundaus-
bildung soll mit darauf aufbauender Fachbildung 
kombiniert werden. Diesem Grundsatz des Gesetz-
entwurfs hätte eigentlich auch die Opposition zu-
stimmen können. Diesem Grundsatz sind übrigens 
viele Einzelfragen zugeordnet, z. B. die Anforderun-
gen an die Prüfungen, an die ausbildenden Betriebe 
und die Rechte und Pflichten der Auszubildenden 
und der Ausbilder. 

Der Kollege Pfeifer hat hier unter dem Beifall der 
Opposition erklärt, was die Regierung in ihrem 
Gesetzentwurf über die Prüfungsausschüsse und 
deren staatliche Anerkennung sage, zeuge von einer 
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so unglaublichen Bürokratisierung, so daß es mit 
allem Nachdruck zurückgewiesen werden müsse. 
Wir haben in dem Gesetzentwurf nichts anderes 
niedergelegt, als die Opposition selbst in ihrem An-
trag zur Berufsausbildung vom 29. März 1974, den 
sie gleichsam als Auftrag zur Berufsausbildungs-
reform verstanden wissen wollte, ausgeführt hat. 
Dort heißt es: 

Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die 
gemeinsame Prüfung für Betrieb und Schule 
werden von der zuständigen staatlichen Be-
hörde berufen. 

An anderer Stelle wird hinzugefügt: 

Die öffentliche Verantwortung für die berufliche 
Bildung erfordert staatliche Kontrolle. 

Herr Kollege Pfeifer, daß Sie sich von Ihrem ur-
sprünglichen Reformansatz in  der beruflichen Bil-
dung entfernen, ist Ihre Sache; daß Sie das aber 
noch benutzen, um polemisch die Regierung zu ver-
dächtigen, das geht zu weit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vor einem allerdings, meine Damen und Herren 
— auch gegenüber manchen Zwischentönen der heu-
tigen Debatte —, möchte ich warnen, nämlich die 
wachsenden Jahrgangsstärken zum Anlaß zu neh-
men, die Qualität der beruflichen Bildung abzu-
bauen. Dies wäre das Gegenteil von dem, was alle 
gesellschaftlichen Kräfte fordern und auch als 
Erwartung an die Bundesregierung gerichtet haben, 
nämlich die Gleichwertigkeit der Berufsbildung mit 
anderen Bildungsgängen herzustellen. An der Qua-
lität der beruflichen Bildung entscheidet sich weit-
hin die Entwicklung des Gesamtbildungssystems in 
der Bundesrepublik. Berufliche Bildung soll zur 
Oberstufe des Bildungswesens gehören. Wenn wir 
nicht wollen, daß die Oberstufe immer mehr zur 
Einbahnstraße wird, die in die Hochschule hinein-
führt, dann müssen wir der beruflichen Bildung, 
auch ihrer Qualität, ein anderes Gewicht im Ge-
samtbildungssystem geben. Ihre Abschlüsse sind mit 
schulischen Abschlüssen nicht gleichartig, aber sie 
sollen nach unserer Auffassung deshalb nicht we-
niger wert sein. 

Inzwischen ist auch klargestellt worden, daß die-
ser Gesetzentwurf — entgegen den. Unterstellungen 
der Opposition — keine „Atomisierung" der beruf-
lichen Bildung bringt. Mit diesem Wort ist im Lande 
viel Unfug getrieben worden, und der Kollege 
Pfeifer hat es heute wieder in die Debatte einge-
führt. Es handelt sich in Wahrheit um eine einfache 
und einsehbare Sache, die unser Gesetzentwurf 
regelt. Er sieht vor, daß in Zukunft mehrere Ausbil-
dungsbetriebe an der Ausbildung eines Jugend-
lichen teilnehmen können. Das ist z. B., wie manche 
Kollegen wissen, in der Landwirtschaft der Fall 
und ist auch im Dienstleistungsgewerbe, beispiels-
weise bei Friseuren, nicht unüblich. Der Deutsche 
Industrie- und Handelstag hat im übrigen gefordert, 
daß in Zukunft, um die Zahl der Ausbildungsplätze 
steigern zu können, solche Kooperationsmöglichkei-
ten zwischen den Betrieben bei der Ausbildung von 
Jugendlichen erleichtert werden sollen. Es wird sich 

dabei auch in Zukunft nur um eine begrenzte Zahl 
von Fällen handeln. Aber es ist überhaupt nicht 
einzusehen, warum Betrieben vom Gesetzgeber 
solche Kooperationsmöglichkeiten nicht eröffnet 
werden sollen. Herr Kollege Gölter, Sie hätten viel 
von der Verunsicherung, die Sie sonst in der Debatte 
über die berufliche Bildung beklagen, vermeiden 
können, wenn gerade Sie nicht durch die Lande 
gezogen wären und mit dem Blick auf diesen ein-
fachen Paragraphen, der eine einsehbare Sache 
regelt, von der „Atomisierung der Berufsbildung" 
gesprochen und damit vielen Handwerksmeistern 
Angst gemacht hätten. 

(Beifall bei der SPD) 

Was wir an statistischen Grundlagen fordern, ist 
nicht überzogen, sondern aus der Sache heraus not-
wendig. Hätte es nicht die totale Verweigerung der 
Opposition in den Ausschußberatungen des Parla-
ments gegeben, hätten wir darüber ohne große 
Schwierigkeiten zu einer Einigung gelangen kön-
nen. Wir brauchen bessere Zahlen über das Ausbil-
dungsplätzeangebot. Es ist nicht zu verantworten, 
daß alljährlich ein Lotteriespiel über die Zahl der 
Ausbildungsplätze eingeleitet wird, Eltern und Ju-
gendliche über ihre Zukunftsaussichten wenig oder 
irritierend unterrichtet werden und die Statistik der 
Berufsbildung wie ein politisches Schlaginstrument 
in der Ausbildungsdebatte, je nach Bedarf und In-
teressenlage, eingesetzt wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen erreichen, daß von der Bundesregie-
rung — darauf hat die Bevölkerung Anspruch — in 
Zukunft Jahr für Jahr ein Berufsbildungsbericht vor-
gelegt wird, aus dem die Betroffenen ersehen kön-
nen, wie die Lage ist, welche Maßnahmen eingeleitet 
werden sollen, welche Zukunftsaussichten es in der 
beruflichen Bildung gibt und wie man sich mit dem 
Blick auf eben diese Zukunft wohl am zweckmäßig-
sten entscheidet. 

Meine Damen und Herren, daß es um die Organi-
sation der beruflichen Bildung kontroverse Debatten 
gegeben hat, war nicht verwunderlich; das ist in den 
unterschiedlichen Auffassungen der Beteiligten be-
gründet. Aber eines ist deutlich geworden: Auf Bun-
desebene brauchen wir eine bessere Kooperation 
zwischen dem Staat, vertreten durch Bund und Län-
der, und der Wirtschaft, repräsentiert durch Arbeit-
geber und Gewerkschaften. In den letzten Monaten 
hat sich angesichts der drängenden Probleme von 
Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsstellenman-
gel deutlicher noch als früher gezeigt, wie die Fülle 
von Ausschüssen, Gremien und Institutionen der 
beruflichen Bildung ein partnerschaftliches und ab-
gestimmtes Vorgehen der Hauptverantwortung des 
dualen Systems behindert Fällige Entscheidungen 
kommen nicht zustande. Die Abstimmung der Aus-
bildungsinhalte von Betrieb und Schule ist mangel-
haft. Und auch bei den Sofortmaßnahmen gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit konnte es auf Grund der 
heute zerklüfteten Organisationsstruktur der beruf-
lichen Bildung nicht jene Kooperation geben, die 
wünschenswert gewesen wäre. 
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Diese Erfahrungen — und nichts anderes — ha-

ben die Bundesregierung zu ihrem Vorschlag ver-
anlaßt, die tragenden Kräfte des beruflichen Bil-
dungssystems auf Bundesebene zu einer gemeinsa-
men Adresse — genannt Bundesinstitut — zusam-
menzufassen. Wir wollen das im Gesetz regeln und 
nicht — wie die Opposition — auf die unsicheren 
Grundlagen eines jederzeit kündbaren Verwaltungs-
abkommens von Bund und Ländern stellen. Wir 
sind der Auffassung, daß unser berufliches Bildungs-
system, das rund 75 % der Jugendlichen umfaßt, 
einer gesetzlich gesicherten Organisationsgrundlage 
bedarf, bei der auch die Mitgestaltungsrechte der 
Arbeitgeber und der Gewerkschaften gesichert er-
scheinen. Nach dem Vorschlag der Opposition könn-
ten sie bestenfalls beratende Zaungäste des beruf-
lichen Bildungssystems werden. Die Abstimmung der 
Ausbildungsinhalte in Betrieb und Schule würde 
durch das Bundesinstitut eine völlig neue Chance 
erhalten. 

Bedauerlich finde ich es auch, daß die Opposition 
nicht unserem Vorschlag gefolgt ist, die Stellung der 
Berufsbildungsausschüsse in den zuständigen Stel-
len, d. h. den Kammern, wesentlich zu verbessern 
und zu stärken. Wer gestandene Vertreter der 
Arbeitgeber und der Gewerkschaften in einen Be-
rufsbildungsausschuß beruft, muß ihnen auch die 
Möglichkeit geben, ein wirklich mitgestaltender und 
nicht nur ein gelegentlich mitberatender Faktor zu 
sein. 

Übrigens hat sich die Erfahrung bestätigt: Wo 
draußen im Lande jenseits der Bonner Schlagworte 
und der zugespitzten Formulierungen wirklich der 
Inhalt des Gesetzentwurfs diskutiert worden ist, hat 
sich sehr schnell auch ein Klima sachlicher Erörte-
rungen entwickelt. Das trifft auch zu für unsere Vor-
schläge, die wir zu einer engeren Verbindung der 
Berufsausbildung mit den Weiterbildungsmöglich-
keiten der Arbeitnehmer gemacht haben. 

Großes Verständnis haben wir auch für unseren 
Vorschlag gefunden, behinderte Jugendliche und 
Lernschwache in das Berufsbildungsrecht einzube-
ziehen und ihnen durch entsprechende Gestaltung 
der Ausbildungsordnungen anerkannte Abschlüsse 
zu ermöglichen. In der Sozialpolitik hat die Bundes-
regierung in den letzten Jahren begonnen, durch 
eine entsprechende Gestaltung des Sozialrechts end-
lich die traditionelle Besenbinder- und Bürsten-
macher-Philosophie zu überwinden und den behin-
derten Jugendlichen eine soziale Sicherung für ihr 
Leben zu geben. Nunmehr wollen wir diese Politik 
auch im Bereich der beruflichen Bildung fortsetzen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Meine Damen und Herren, es kann nicht im Ernst 
bestritten werden, daß es sich bei all diesen Punk-
ten um konkrete Bedürfnisse der Jugendlichen und 
der beruflichen Ausbildung handelt. Es ist deshalb 
mehr als ein bloßer Ausrutscher, wenn dieses gesetz-
geberische Bemühen als „Ausbildungsverhinde-
rungsgesetz" diffamiert wird. Das ist nichts anderes 
als die Sprache der politischen Konfrontation. Will 
die Opposition — so muß man fragen — diesen Stil 
weiter fortsetzen und die Interessen der Jugend-
lichen ihren Wahlkampfbedürfnissen unterordnen? 

Wer in dieser Lage ein Nein zur Reform der beruf-
lichen Bildung sagt und dabei — wie die Opposition 
— eigene Parteibeschlüsse und Versprechungen 
gegenüber den Jugendlichen verleugnet, der kann 
sein Nein kaschieren, wie er will: es bleibt dabei, 
daß er eine Politik zu Lasten der Ausbildungsinter-
essen der Jugendlichen betreibt. 

(Beifall bei der SPD — Widerspruch von 
der CDU/CSU) 

Jetzt hat der Bundesrat das Wort. Zwei Abgeord-
nete der Opposition haben schon vor der Beschluß-
fassung des Deutschen Bundestages über die Köpfe 
der Ministerpräsidenten der Länder hinweg das 
Nein des Bundesrates gleichsam auf eigene Paust 
vorweggenommen. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Uhu, das Nacht

-

gespenst!) 

Herr Kollege Pfeifer, das zeigt, wie Sie dieses Parla

-

ment als Volksvertretung einschätzen und wie Sie 
die Rolle des Bundesrates aus Ihrer Sicht bewerten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Pfeifer 
[CDU/CSU] : Sie sollten erst einmal lesen, 
was wir gesagt haben, bevor Sie solche Be

-

hauptungen aufstellen!) 

Wir haben keine Illusion über die Schwierigkei-
ten der Beratungen in der Länderkammer; aber der 
Bundesrat steht jetzt vor der Frage, ob sein Beitrag 
zur Sache nichts anderes sein soll als die Fortset-
zung der Konfrontationspolitik der Opposition im 
Bundestag. Dies ist für die Länder eine schwerwie-
gende Frage, weil sie mit ihrer Verantwortung für 
die Berufsschulen ein wesentlicher Partner des dua-
len beruflichen Ausbildungssystems sind. Diese Ver-
antwortung darf nicht leichtgenommen werden. 

Zum Schluß, meine Damen und Herren, will ich 
all jenen danken, die in den letzten Monaten durch 
sachlichen Rat und durch ihre Erfahrungen zu den 
Beratungen des Gesetzentwurfs beigetragen haben. 
Die Ihnen heute vorliegende Drucksache weist aus, 
daß dieser Rat nicht ignoriert worden ist; er zeigt 
sich in vielen Veränderungen und Weiterentwick-
lungen des  Gesetzentwurfs. Natürlich konnten nicht 
alle Meinungen berücksichtigt werden, weil sie sich 
vielfach, wie wir alle erlebt haben, diametral ge-
genüberstanden. Die Opposition hat diesen Tatbe-
stand unterschiedlicher Meinungen über die konkre-
ten Inhalte der Reform in den letzten Monaten po-
lemisch gegenüber der Bundesregierung ausgenutzt. 
Wenn aber die einen, wie das ja auch heute zitiert 
worden ist, z. B. jede Finanzierungsregelung ableh-
nen und andere die Finanzierungsvorschläge der 
Bundesregierung für nicht weitgehend genug hal-
ten, so ist es schlicht unredlich, daraus eine ein-
hellige Ablehnung konstruieren zu wollen. Der Kol-
lege Diebäcker von der CDU/CSU-Fraktion hat 
schon im Jahre 1969 bei den damaligen Berufsbil-
dungsberatungen erklärt: 

Zu diesem Gesetz gibt es Demonstrationen der 
verschiedensten Art. Der einen Seite geht die-
ses Gesetz nicht weit genug, der anderen er-
scheint das Ganze eine zu weitgehende Lösung 
zu sein. 
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Meine Damen und Herren, das, was der Kollege 
Diebäcker in diesen Worten ausdrückte, haben wir 
auch in den letzten Monaten erlebt. 

Aber genauso wie damals kann auch heute der 
Staat nicht nur eine Registrierkasse der unterschied-
lichen Auffassungen sein. Er muß aus seiner Ver-
antwortung für die junge Generation seine ausglei-
chende und, wo Ausgleich wegen der unterschied-
lichen Auffassungen der Interessenten und Beteilig-
ten nicht erreichbar ist, auch seine ordnende Kraft 
einsetzen. Ein Staat, der trotz drängender Probleme 
vor unterschiedlichen Interessen und Verbandsmei-
nungen kapituliert, der nicht mehr die Courage hat, 
über Einzelinteressen hinaus zur sozialen Verant-
wortung für das Ganze vorzustoßen, würde oppor-
tunistisch abdanken. Das aber wäre das denkbar 
schlechteste Ende des Ringens um die berufliche Bil-
dung. 

Angesichts geburtenstarker Jahrgänge geht es 
heute um Berufs- und Lebenschancen einer ganzen 
Generation. Diejenigen, die die unterschiedlichen 
Auffassungen in der Berufsbildungsdebatte zur An-
klage gegen die Bundesregierung umgemünzt ha-
ben, diese Kolleginnen und Kollegen aus der Op-
position bitte ich, einmal ihr eigenes Verhalten an 
ihren Aussagen des Mannheimer Parteitages über 
die Rolle der Verbände und das Selbstbewußtsein 
des Staates in dieser Gesellschaft zu messen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bitte Sie eindringlich und gestützt auf unsere 
Erfahrungen, die wir in der Berufsbildung und an-
gesichts der Sorgen um die . Ausbildungsplätze ma-
chen, die Berufsausbildung nicht zu vertagen, son-
dern über ihre Verbesserung und Weiterentwicklung 
positiv zu entscheiden. Das bedeutet, die Kombina-
tion von Sofortmaßnahmen gegen die Jugendar-
beitslosigkeit, Reform der beruflichen Bildung für 
die Zukunft und Erfüllung des Stufenplanes von 
Bund und Ländern zur besseren Ausstattung der 
Berufsschulen und überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten herzustellen. Das ist unser Konzept, und für 
dessen Verwirklichung kämpfen wir. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident von Hassel: Wir fahren in der all-
gemeinen Aussprache in der dritten Beratung fort. 
Das Wort  hat der Abgeordnete Dr. Gölter. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Es geht am heu-
tigen Tag nicht darum, die Berufsbildungsreform zu 
vertagen, was auch immer man darunter verstehen 
möge; sondern es geht am heutigen Tag darum, ob 
das vorliegende Konzept der Koalition geeignet ist, 
den Anforderungen der kommenden Jahre gerecht 
zu werden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Man kann zwar sehr schöne Reden halten, man kann 
auch sehr viele sehr allgemein gehaltene Ausfüh-
rungen machen, aber man muß auch die konkrete 
Antwort auf die sehr genaue Frage geben, ob die 
Formulierung der Paragraphen, so wie Sie, meine 

Damen und Herren von der SPD und FDP, sie heute 
verabschieden, geeignet ist, Ausbildung in den kom-
menden Jahren zu sichern. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Bundesminister Friderichs hat eine sicher 
sehr interessante Rede — und das wäre sicherlich in 
einer weiteren Debatte fortzusetzen — über Pro-
bleme der Finanzierung gehalten. Nur, ich wäre 
sehr gespannt gewesen, von Herrn Bundesminister 
Friderichs zu hören, ob er den ordnungsrechtlichen 
Teil dieses Gesetzes als hilfreich betrachtet  oder 
nicht. 

(Pfeifer [CDU/CSU]: So ist es!) 

Das war der Versuch, von den eigentlichen Pro-
blemen des Gesetzes abzulenken, indem man ein 
bestimmtes Problem in den Vordergrund stellt. 

In den letzten Jahren — das will ich in der dritten 
Lesung noch einmal grundsätzlich feststellen - ha-
ben sich in der Bundesrepublik Deuts chland Bil-
dungs- und Beschäftigungssystem auseinanderbe-
wegt. Nur Blindheit kann noch leugnen, daß sich 
zwischen Bildung und Beruf Gräben geöffnet ha-
ben, die größer zu werden drohen. Die Notwendig-
keit der Abstimmung von Bildung, Beruf und Be-
schäftigungssystem wird von vielen nicht nur ge-
leugnet. Bis hinein in die letzten Tage wird dem, 
der auf den notwendigen Zusammenhang von Bil-
dung und Beruf hinweist, vorgeworfen, er reduziere 
die Zielsetzung der Bildung auf die Fragestellung 
der ökonomischen Verwertbarkeit. 

Die zehn Jahre lang ununterbro chen erhobene 
Forderung nach dem Ausbau allgemeinbildender 
Einrichtungen, insbesondere des Gymnasiums und 
der Hochschule, der Ruf nach möglichst hohen Abi-
turienten- und Studentenzahlen hatten den Blick auf 
die berufliche Seite der Bildung verstellt. Die prak-
tische und soziale Dimension der Bildung wurde 
weitgehend übersehen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Diejenigen, die den Zusammenhang zwischen 
Bildung und Beruf leugnen, die Bildungs- und Be-
schäftigungssystem weiter auseinanderbewegen 
wollen, die sich gegen die Wiederherstellung zur 
Wehr setzen, übersehen doch, daß eine Politik un-
menschlich wird, die Bildung samt Hoffnungen und 
Erwartungen vermittelt, soziale und berufliche 
Chancen aber verweigert. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Diese Gruppe verkennt, daß eine Politik, die mög-
lichst viele auf den Weg zur Spitze der Bildungs-
pyramide führt, d. h. auf den Weg zu Abitur und 
Studium, einen brutalen Konkurrenzkampf auslöst, 
einen unmens chli chen Verdrängungswettbewerb zu 
Lasten der großen Mehrheit unserer Nichtabiturien-
ten und Nichthochschulabsolventen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Pfeifer [CDU/ 
CSU] : Sehr wahr!) 

Ich möchte hier unterstreichen: Es ist grundlegen-
des Ziel der Opposition, in den kommenden Jahren 
das Gleichgewicht zwischen Bildung und Beruf, be-
ruflicher und allgemeiner Bildung wiederherzustel- 
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len. Gleichwertigkeit von Berufsbildung und Allge-
meinbildung heißt sicher auch, daß berufsbezogene 
Bildungsgänge neue Chancen und Wege eröffnen, 
Wege, die heute in aller Regel das Abitur zur Vor-
aussetzung haben. Gleichwertigkeit bedeutet jedoch 
vor allem und zuerst, die kulturelle Funktion be-
ruflicher Bildung als gleichwertig mit der Allgemein-
bildung anzuerkennen und in den Berufsstrukturen 
auch als gleichwertig zu realisieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir wollen die Kurskorrektur zugunsten der Be-
rufsbildung und damit auch des Berufs. 

(Möllemann [FDP] : Im Gegenteil!) 

Wir werden die beruflichen und sozialen Chancen 
der jungen Generation in dem Abschnitt der vor 
uns liegenden schweren zehn Jahre sichern, indem 
wir den Zusammenhang von Bildung und Beruf, von 
Schule und Arbeitswelt, überhaupt wieder ins Blick-
feld rücken. Dazu gehören auch — aber nicht nur — 
die  Fragen des gesellschaftlichen Bedarfs, dazu ge-
hören auch die Fragen der Zielsetzung, der Bildungs-
inhalte und der Didaktik. 

Eine Kurskorrektur zugunsten der Berufsbildung 
ist die einzige Chance, einer zunehmenden Zahl 
junger Menschen in dem kommenden Jahr das 
Schicksal zu ersparen, vor verschlossenen Türen zu 
stehen. Der Weg über Abitur und Studium erweist 
sich immer mehr als Sackgasse. Die öffentliche Hand, 
die in den zurückliegenden zehn Jahren 60 % aller 
Hochschulabsolventen aufgenommen hat, ist wie ein 
mit Wasser vollgesogener Schwamm an die Grenze 
der Aufnahmefähigkeit gelangt. Die Berufschancen 
der Hochschulabsolventen werden sich — dies müs-
sen wir zur Kenntnis nehmen — dramatisch ver-
schlechtern. 

Kurskorrektur zugunsten der Berufsbildung, ein 
hohes Maß berufsbezogener Qualifizierung mög-
lichst vieler Jugendlicher sind die Voraussetzung, 
um der Bundesrepublik Deutschland als exportorien-
tiertem Land wirtschaftliche Leistungs- und damit 
Konkurrenzfähigkeit zu sichern. Sie ist die Voraus-
setzung für wirtschaftliches Wachstum, für sozialen 
Fortschritt und  für die Humanisierung der Lebens-
bedingungen. 

Meine Damen und Herren, die Kurskorrektur 
zugunsten der Berufsbildung ist von der Koalition 
verbal übernommen. So ist beispielsweise in der 
Bildungspolitischen Zwischenbilanz, die Minister 
Rohde vor wenigen Wochen der Öffentlichkeit vor-
gelegt hat, von der Kurskorrektur zugunsten der 
beruflichen Bildung die Rede. Die vom Bundesmini-
ster für Bildung und Wissenschaft gegebene Defi-
nition dessen, was er unter „Kurskorrektur" ver-
steht, ist jedoch ebenso verwaschen wie vielsagend. 
Es heißt wörtlich, die Berufsbildung müsse „nicht 
nur in der Idee, sondern tatsächlich und politisch 
als Bestandteil des Bildungswesens begriffen, ge-
ordnet und vor allem gefördert werden". 

Eine solche Formulierung beweist, daß Sie, Herr 
Minister Rohde, die berufliche Bildung nach wie 
vor und zuallererst an ihrer Fähigkeit messen, den 

Zugang zu Abitur und zur Universität zu verschaf-
fen.  

(Pfeifer [CDU/CSU] : Das ist leider richtig!) 

Vor wenigen Tagen haben Sie in Tutzingen nach 
dem verteilten Manuskript geäußert: 

Es wäre doch unendlich viel erreicht, wenn ein 
qualifizierter Berufsschulabschluß echte Mög-
lichkeiten im allgemeinen Schulwesen eröff-
nen würde. 

Nichts gegen diese Möglichkeit. Aber haben wir 
denn nicht Erfahrungen mit 10 Jahren Bildungsex-
pansion auf Kosten der beruflichen Bildung? Warum 
ist diese berufliche Bildung erst dann etwas wert, 
wenn sie den Weg zur Hochschule öffnet? Hinter 
Ihrer Politik, Herr Minister Rohde, verbergen sich 
doch die alten sozialliberalen Vorurteile über den 
zweitrangigen Wert der Berufsbildung und über die 
vermeintlich höhere Weihe, die von der allgemei-
nen Bildung des Gymnasiums und der Hochschule 
ausgeht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der bayerische Kultusminister Hans Meier hat es 
einmal wie folgt ausgedrückt: 

Eine Bildung ohne soziale und berufliche Di-
mension ist kein schöner Traum; sie ist ein 
Alptraum. 

(Windelen [CDU/CSU] : Hört! Hört!) 

Zur Wiederherstellung des Zusammenhangs von 
Bildung und Beruf gibt es keine Alternative. Es ist 
um so schlimmer, daß Altreformer vom Schlage der 
Professoren Becker oder Edding angesichts der 
Schwierigkeiten der kommenden Jahre den Rat er-
teilen, die Gräben zwischen Bildung und Beschäfti-
gungssystem weiter zu vertiefen. Helmut Becker 
schrieb in der „Zeit" : 

Niemand wird mehr eine Garantie haben, daß 
er eine Arbeit findet, die seinem Bildungsgrad 
entspricht. 

Friedrich Edding schrieb in der „Süddeutschen Zei-
tung": 

Wichtig ist, daß künftig mit dem Hochschul-
abschluß keinerlei Anspruch auf akademische 
Positionen verbunden werden kann. 

Meine Damen und Herren, hier manifestiert sich 
keine liberale Humanität. Die Abkopplung des Bil-
dungswesens vom Beschäftigungssystem bedeutet 
die Installierung von Dauerproblemen, Dauersorgen 
und Kämpfen beim Übergang von der Schule zum 
Beruf, bedeutet die Installierung eines gnadenlosen 
Verdrängungswettbewerbs unter den Schulabsol-
venten, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

eines Wettbewerbs, der dann noch seine Weihe von 
einer angeblich höheren Bildung erhalten soll. Eine 
solche Politik ist nichts anderes als eindeutig un-
sozial. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, was muß ganz konkret 
in der unmittelbar vor uns liegenden Zeit geschehen, 
damit die aufgezeigte Zielsetzung verwirklicht wer-
den kann? 
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Erstens. Alle Verantwortlichen im Bereich der 

Wirtschaft und der Politik müssen in Bund, Ländern 
und den jeweiligen Regionen zusammenwirken, um 
ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Ausbil-
dungsplätzen zu sichern. Die geburtenstärksten 
Jahrgänge der Nachkriegszeit werden 1978 bis 1983 
die verschiedenen Formen unseres Schulwesens ver-
lassen und nach Ausbildungsplätzen fragen. Hinzu 
kommt der erhebliche Zuwachs an Abiturientenzah-
len. Angesichts der verschlechterten Berufschancen 
der Hochschulabsolventen werden auch Abiturienten 
zunehmend Ausbildungsverhältnisse eingehen wol-
len. 

Ein ausreichendes Ausbildungsplatzangebot, die 
bestmögliche, an Neigung und Eignung orientierte 
berufsbezogene Qualifizierung möglichst vieler jun-
ger Menschen sind darüber hinaus Voraussetzung, 
um der in der zweiten Hälfte der 80er Jahre ein-
setzenden Lücke an Fachkräften rechtzeitig entge-
genzuwirken. In diesem Zusammenhang bekenne ich 
mich namens unserer Fraktion ausdrücklich zu dem 
Gedanken der „Ausbildung auf Vorrat". 

Zweitens. Ein ausreichendes Ausbildungsplatzan-
gebot wird nicht zu sichern sein, wenn weitere 
mittelständische Betriebe aus der Ausbildung aus-
scheiden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die breite Palette der Ausbildungsbetriebe gerade 
in der mittelständischen Wirtschaft muß unter allen 
Umständen erhalten bleiben. Dies setzt logischer-
weise voraus, daß die mittelständische Wirtschaft in 
Zukunft überhaupt noch ausbilden kann. Die An-
forderungen an die Ausbildung müssen demnach 
auf dem Teppich der Möglichkeiten bleiben. 

(Beifall bei der CDU/CSU). 

Sie  müssen unterscheiden zwischen dem, was für 
eine qualifizierte Ausbildung notwendig ist, und 
dem, was sich auf dem Papier ganz gut liest, in der 
Praxis aber nur von wenigen Großbetrieben gelei-
stet werden kann. Dies, meine Damen und Herren, 
ist nichts anderes als eine Forderung der Vernunft. 
Auf eine solche Forderung direkt oder indirekt, wie 
es Herr Bundesminister Rohde vor wenigen Minuten 
getan hat, mit dem Hinweis zu antworten, sie be-
deute Demontage der erreichten Qualität, ist schlicht 
unsinnig. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, es ist auch müßig, den 
Streit darüber weiterzuführen, wer in den letzten 
Jahren die Ausbildungsordnungen immer im einzel-
nen unterschrieben hat. Es steht völlig außer Frage, 
daß auch von seiten der Fachverbände in vielen 
Fällen das Maß dessen, was dem Betrieb zugemutet 
werden kann, überzogen worden ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber wenn wir dies heute wissen und sehen, dann 
sollten wir doch eine vernünftige Ordnungspolitik 
gemeinsam in den kommenden Jahren betreiben und 
hier nicht versuchen, den Schwarzen Peter hin- und 
herzuschieben. 

(Möllemann [FDP] : Treiben Sie doch mal 
eine!) 

Drittens. Die Position des berufsbildenden Schul-
wesens muß gestärkt werden. Es ist nicht zu be-
streiten, daß die Berufsschule in der Vergangenheit 
im Vergleich zu anderen Feldern unseres Bildungs-
wesens vernachlässigt worden ist. Der stürmische 
Ausbau des weiterführenden allgemeinbildenden 
Schulwesens und der Hochschulen hat dem Ausbau 
der Berufsbildung insgesamt sogar Mittel entzogen. 
Wer die Kurskorrektur zugunsten der Berufsbildung 
will, der muß, wo immer er auch steht, den Mut 
haben, eine Gewichtsverlagerung in der Haushalts-
politik aller Bundesländer zugunsten der Berufs-
bildung mit zu tragen. 

Viertens. Die Hauptschule muß in ihrer Funktion 
als Grundlage der Berufsbildung gestärkt werden; 
sie muß frei werden von einem falschen Prestige-
denken. Eine einseitige Intellektualisierung bringt 
viele der jungen Menschen um ihre Chance, die für 
eine praxisbezogene Ausbildung durchaus geeig-
net sind. Die Konzeption der Hauptschule als „wei-
terführende" Schule hat dazu geführt, daß sie sich 
zu sehr an dem geringen Prozentsatz derjenigen 
orientiert, die in der Tat dann auch „weitergeführt" 
werden. Die Hauptschule braucht also eine Verstär-
kung des Bezugs zur Praxis, zur Arbeitswelt; sie 
braucht eine Vertiefung im musischen und sport-
lichen Bereich. 

Fünftens. Die Zusammenarbeit von Bund und Län

-

dem muß verbessert werden. Ausbildungsordnun-
gen und Rahmenlehrpläne sind nach wie vor nicht 
ausreichend aufeinander abgestimmt. Nur wenn 
Bund und Länder gemeinsam dafür Sorge tragen, daß 
Berufsbildung in Betrieb und Schule als einheitlicher 
Prozeß gestaltet und erfahren werden kann, ist die 
Grundlage für ein reibungsloses Miteinander vor 
Ort und qualifiziertes Ausbildungsplatzangebot ge-
geben. 

Sechstens. Bund und Länder und die ausbildende 
Wirtschaft müssen ihre Bemühungen beim Ausbau 
eines breiten Spektrums berufsorientierter und be-
rufsqualifizierender Bildungsgänge forcieren. Duale 
Ausbildungswege — die Verbindung von Theorie 
und Praxis — müssen auch für bislang der Hoch-
schulausbildung vorbehaltene Bereiche entwickelt 
werden. 

Zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten, meine Da-
men und Herren, über das berufliche Bildungssystem 
und mehr Durchlässigkeit in den Berufs- und Lauf-
bahnstrukturen werden ermöglichen, den Drang zu 
Abitur und Studium abzumildern und — ohne eine 
Verschlechterung der beruflichen Aufstiegsmöglich-
keiten des einzelnen — die Expansion des Gymna-
siums und die Zahl der Studienbewerber in vertret-
bare Bahnen zu lenken. 

(Pfeifer [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, diesen im Namen der 
Fraktion der CDU/CSU getroffenen Feststellungen 
kann unseres Erachtens nur derjenige widersprechen, 
dem es um Ideologie und Zerstörung des dualen 
Systems geht. 

(Beifall bei CDU/CSU — Zuruf des Abg. 
Möllemann [FDP]) 
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— Ja, gut. Ich fahre gleich fort, Herr Möllemann. — 
Die  notwendige Schlußfolgerung muß dann jedoch 
lauten: Maßnahmen des Gesetzgebers müssen, so-
weit gesetzgeberische Maßnahmen überhaupt dien-
lich sein können, der aufgezeigten Zielsetzung die-
nen; sie dürfen sie nicht unmöglich machen. 

(Zuruf des Abg. Möllemann [FDP]) 

Meine Damen und Herren, letzteres — das Un-
möglichmachen — wäre jedoch die Konsequenz, 
wenn die Vorlage, über die Sie heute in dritter Le-
sung zu befinden haben, geltendes Recht würde. 
Nicht die Förderung, sondern — ich formuliere dies 
ganz bewußt und mit aller Überzeugung — die Ver-
hinderung der Ausbildung, vor allem in der mittel-
ständischen Wirtschaft, wäre die Folge. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies ist das eindeutige Ergebnis der dreitägigen 
öffentlichen Anhörung im September vergangenen 
Jahres und der intensiven Beratungen im Ausschuß 
für Bildung und Wissenschaft im ersten Durchgang. 

Selten in der Parlamentsgeschichte der Bundesre-
publik Deutschland ist ein Gesetzentwurf in der 
Öffentlichkeit einem solchen Verriß ausgesetzt ge-
wesen wie die Vorlage der Bundesminister Rohde 
und Friderichs. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Carstens 
[Fehmarn] [CDU/CSU] : Leider wahr! — Zu

-

rufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, zugegeben, die Kritik er-
folgte zum Teil aus unterschiedlichen Motiven und 
unterschiedlichen Standpunkten. Festzustellen bleibt 
jedoch, daß der Gesetzentwurf von niemandem be-
grüßt wird. Nur diejenigen, die ihn selbst formuliert 
haben, wünschen, daß er Gesetz wird. Auch unter 
den Autoren hat bereits die Absetzbewegung einge-
setzt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es! — Zu

-

ruf von der SPD: Der Unionsentwurf ist 
nicht einmal diskussionswürdig!) 

Meine Damen und Herren, ich fasse die Kritik am 
Regierungsentwurf in folgenden zehn Punkten zu-
sammen: 

(Zurufe von der SPD) 

— Entschuldigung, rechnen Sie einmal zusammen, 
wielange die Koalition heute gesprochen hat. 

Erstens. Die Koalitionsfraktionen halten nach wie 
vor an ihrer Zielsetzung fest, Ausbildungsbetriebe 
und Ausbilder, in der Konsequenz aber auch die in 
Zukunft zu erlassenden Ausbildungsordnungen, mit 
neuen Anforderungen zu konfrontieren. Trotz eini-
ger kosmetischer Veränderungen, die SPD und FDP 
im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft vorge-
nommen haben, liegt auch der Ausschußfassung die 
Zielsetzung des „Baukastensystems", verbunden mit 
einer Fülle von Prüfungen, zugrunde. Kooperation 
zwischen Ausbildungsbetrieben im Sinne der Hilfe-
stellung und Ergänzung ist in vielen Fällen sinn-
voll; eine gesetzliche Verordnung des Baukasten-
systems für alle Betriebe ist jedoch der Tod der Aus-
bildung in der mittelständischen Wirtschaft. 

Zweitens. Die zur Ergänzung der betrieblichen 
Ausbildung sinnvollen und von uns bejahten über-
betrieblichen Ausbildungsstätten können sich nach 
dem Wortlaut der Ausschußfassung zunehmend ver-
selbständigen. Es liegen zu viele Aussagen aus den 
Reihen der Koalition vor, die für die schrittweise 
Ablösung der betrieblichen Ausbildung durch über-
betriebliche Einrichtungen plädieren, als daß man 
diese Gesetzesvorlage für unverfänglich halten 
könnte. Überbetriebliche Einrichtungen dürfen sich 
nicht zu einer dritten Säule entwickeln, die zuneh-
mend blutleer würde, unter inhaltlichen und finan-
ziellen Schwierigkeiten leiden müßte. 

Drittens. Die von der Koalitionsmehrheit verab-
schiedete Fassung wird nicht nur für die Berufsbil-
dungsorganisation auf allen Ebenen erhebliche 
Mehrbelastungen mit sich bringen, sie wird insbe-
sondere das Prüfungswesen der Kammern, das bis-
lang auf der ehrenamtlichen Mitwirkung aufbaut, 
erheblichen Schwierigkeiten aussetzen. 

Viertens. Die Koalitionsfraktionen haben sich nicht 
bereit gezeigt, die Fülle der Rechtsverordnungen, die 
durch den Regierungsentwurf der Bundesregierung 
übertragen werden soll, ernsthaft zu überprüfen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Meinecke [Hamburg] 
[SPD]) 

Würde der Entwurf Gesetz, so wüßte die ausbil-
dende Wirtschaft in entscheidenden Bereichen nicht, 
was in den kommenden Jahren auf sie zukommt. 

Fünftens. Die Koalitionsfraktionen gehen nicht ab 
von perfektionistischen und bürokratischen Vorstel-
lungen in der Weiterbildung. Jede Form in der 
Weiterbildung, die mit Qualifikation verbunden 
sein soll, soll nach dem Willen der Koalition in der 
Zielsetzung letztlich spiegelbildlich zur Erstausbil-
dung geregelt werden. Dies bedeutet, daß sich auch 
hier der Staat in einer Fülle von Rechtsverordnun-
gen austoben muß. Die Konsequenz ist jedoch: Wei-
terbildung wird erstickt statt gefördert. 

Sechstens. Die Vorstellungen der Koalitionsfrak-
tionen zur Berufsbildungsplanung sind unrealistisch. 
Sie sind Ausfluß technokratischer Planungseuphorie, 
die glaubt, die Wirklichkeit und die zukünftige Ent-
wicklung der Berufsbildung nach Plänen vom grü-
nen Tisch ausrichten zu können. 

Siebtens. Das von der Koalition vorgeschlagene 
Bundesinstitut für Berufsbildung wird die Aufgabe 
der Abstimmung von Bund und Ländern nicht lei-
sten können. Es ist undenkbar, eine solch schwierige 
und heikle Aufgabe zwischen selbstbewußten Ver-
fassungspartnern einem Institut zu übertragen, das 
weisungsabhängig vom Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft arbeiten muß und in das die Län-
der mit Hilfe halsbrecherischer und fragwürdiger 
Konstruktionen eingebunden werden sollen. 

Achtens. Die Verwirklichung des Gesetzentwurfes 
der Koalition würde für die Berufsbildung in allen 
Bereichen und auf allen Ebenen eine erhebliche 
Kostenvermehrung mit sich bringen. Die diesbe-
züglichen Angaben der Koalition im Gesetzentwurf 
und im Ausschußbericht von 8 bis 10 Millionen DM 
zeigen, welches Maß an Ernsthaftigkeit und Serio- 
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sität der Vorlage der Koalition überhaupt noch be-
scheinigt werden kann. 

Neuntes. Ein Berufsbildungsgesetz des Bundes 
kann selbstverständlich die Berufsschule auf Grund 
der Verfassungslage nicht einbeziehen. Trotzdem 
hätte es der Koalition freigestanden, die Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Berufsschulen und der Leh-
rer an berufsbildenden Schulen auf allen Ebenen zu 
verbessern. Die Koalition hat sich dieser Zielset-
zung versagt.  

Zehntens. Die im Regierungsentwurf vorgesehene 
Finanzierungsregelung ist untauglich. Durch sie 
würden in erheblichem Umfang auch Betriebe be-
lastet, die in den zurückliegenden Jahren konti-
nuierlich ausgebildet haben. Da im wesentlichen 
jedoch nur zusätzliche Ausbildungsplätze gefördert 
werden sollen, hätten den Nutzen vor allem jene 
Betriebe, die sich gerade nicht oder nicht stetig in 
gleichem Umfang der Aufgabe der Ausbildung un-
terzogen haben. 

(Pfeifer [CDU/CSU] : So ist es!) 

Hinzu kommt, daß ein erheblicher Teil der Ausbil-
dungsbetriebe in der mittelständischen Wirtschaft 
sein Ausbildungsvolumen nicht ausweiten kann, 
wenn die Betriebsstruktur nicht überfordert und 
wenn die Qualität der Ausbildung gesichert sein 
soll. 

Meine Damen und Herren, es muß auch darauf 
hingewiesen werden — dies sage ich mit Blick auf 
die FDP —, daß Herr Bundesminister Rohde den 
Gesetzentwurf mehrfach als einen Einstieg in eine 
umfassende Fondslösung qualifiziert hat. 

(Pfeifer [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Das ist aber nicht unser Problem, sondern das ist das 
Problem des Koalitionspartners. 

Die Schlußfolgerung aus dem Finanzierungssystem 
der Koalition wäre: das vorgeschlagene System 
müßte von den soliden Ausbildungsbetrieben, die 
die Last der Ausbildung in den letzten Jahren ge-
tragen haben, als Bestrafungsaktion verstanden wer-
den. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Sehr wahr!) 

Die fast ausschließliche Förderung zusätzlicher Aus

-

bildungsplätze verschärft darüber hinaus die Gefahr 
der Ausbildung in Berufen, die in den kommenden 
Jahren auf dem Arbeitsmarkt gar nicht gefragt sein 
werden. Die von der Koalition vorgeschlagene tech-
nische Durchführung des Systems ist zudem ein ge-
glücktes Beispiel für bürokratischen Aufwand. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Vorgehen der Koalition ist im Ansatz falsch. Das 
neue Berufsbildungsgesetz gefährdet das vorhan

-

dene Ausbildungsplatzangebot. Es würde auf Grund 
der zusätzlichen Anforderungen im ordnungsrecht-
lichen Teil Ausbildungsplätze vernichten. Jede An-
strengung, zusätzliche Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung zu stellen, würde zum Scheitern verurteilt. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Möllemann 
[FDP] : Wider besseres Wissen sagen Sie 

das!) 

— Herr Möllemann, seien Sie vorsichtig! Zu viele in 
Ihren Reihen sehen das so wie ich. — Auch die von 
der Koalition vorgeschlagene Finanzierungsregelung 
— unterstellt, sie wäre praktikabel — könnte nur als 
Reparatur des von Ihnen selbst in den ordnungs-
rechtlichen Teilen des Gesetzes angerichteten Scha-
dens wirksam werden. Meine Damen und Herren, 
Sie holen mit diesem Gesetz fünf Teufel ins Haus 
und versuchen, diese fünf Teufel anschließend mit 
einer Figur auszutreiben, die von Ihnen selbst zu-
nehmend als Beelzebub betrachtet wird. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Vor die-
sem Hintergrund mit neuen Anforderungen zu kom-
men — ich wiederhole: vor dem Hintergrund des 
Bedarfs zusätzlicher Ausbildungsplätze mit neuen 
Anforderungen zu kommen —, ist falsch und unver-
ständlich. Es ist zudem grundverkehrt, die Kräfte 
aller Verantwortlichen in den kommenden Jahren 
auf die Umsetzung eines neuen, komplizierten, büro-
kratischen und perfektionistischen Gesetzes zu kon-
zentrieren, statt alle Kräfte für die Ausweitung des 
Ausbildungsplatzangebotes zu mobilisieren. 

Vizepräsident von Hassel: Ich darf Sie bitten, zum 
Abschluß zu kommen. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Wir appellieren auch bei 
dieser Gelegenheit noch einmal an Bund und Länder, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sich auf ein schnell 
umzusetzendes und damit wirksames Programm zur 
Sicherung des Ausbildungsplatzangebotes zu eini-
gen. Wir haben bereits am 30. Januar 1975 ein C 
Dringlidikeitsprogramm eingebracht. Sie haben ab-
gewinkt, fixiert auf Ihr Gesetz und auf eine frag-
würdige Finanzierungsregelung. Wir haben Anfang 
Januar dieses Jahres eine Novelle, verbunden mit 
einem Programm zur Sicherung des Ausbildungs-
platzangebotes, eingebracht. 

Vizepräsident von Hassel: Herr Kollege, ich darf 
Sie noch einmal bitten, zum Abschluß zu kommen. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Ja, sofort, Herr Präsident. 
— Diese Novelle, verbunden mit einem Programm, 
wäre ein geeigneter, konkreter gesetzgeberischer 
Fortschritt im Sinne einer praxisorientierten Ver-
besserung des Gesetzes von 1969. Der Weg, den Sie 
mit dem heutigen Tag gehen wollen, führt nicht nur 
in eine Sackgasse; viel schlimmer, er kostet Aus-
bildungsplätze, und dies muß im Interesse der jun-
gen Generation verhindert werden. 

Wir lehnen daher das Berufsbildungsgesetz in der 
dritten Lesung einhellig ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident von Hassel: Das Wort hat Herr Ab-
geordnete Dr. Meinecke (Hamburg). 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben 
in der dritten Lesung noch einige Regularien zu er- 
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ledigen. Das wollen wir bei diesem hervorragenden 
Akt von kämpferischem Konservativismus des Kol-
legen Gölter nicht vergessen. 

Es liegt ein Antrag der Fraktionen der SPD und 
der FDP vor, der sich im Prinzip mit der Ausbildung 
der in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
stehenden Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
befaßt. Dieser Entschließungsantrag zu dem Berufs-
bildungsgesetz empfiehlt der Innenausschuß einstim-
mig zur Annahme. Die Fraktionen der SPD und der 
FDP bitten das Haus, diesen Antrag anzunehmen. 

Über den Entschließungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU Drucksache 7/5010 — ich möchte mal sa-
gen: über das 2,8-Milliarden-Ding — ist hier aus-
reichend und erläuternd durch Herrn Bundesminister 
Friderichs geredet worden. Waren wir am Anfang 
der Diskussion noch geneigt, den Antrag einem Aus-
schuß zu überweisen und in seinen Konsequenzen 
zu diskutieren, so müssen wir jetzt feststellen, daß 
hier eine eingehende Diskussion stattgefunden hat, 
deren Ablauf und Ergebnisse durch den Redner der 
Opposition, Herrn Kollegen Gölter, in der dritten 
Lesung überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. 
Das heißt offenbar, daß Sie engstirnig auf der Auf-
fassung beharren, daß die Bildung steuerlicher Rück-
lagen die einzige Möglichkeit ist, das Problem zu 
lösen. Daher empfehlen wir Ihnen die Ablehnung 
dieses Entschließungsantrags. Es ist noch Zeit, neue 
Vorschläge zu erarbeiten und zu bedenken. Ich bin 
sicher, daß Sie sich auf dem Weg zum Bundesrat und 
darüber hinaus noch Neues einfallen lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was nun die fünf Teufel und den Akt des Exorzis-
mus angeht, mit dem sie hier ausgetrieben worden 
sind, so wollte ich Ihnen, da Sie jetzt sicher den 
letzten sozialdemokratischen Redner vor der Oster-
pause noch kurz ertragen wollen — ich will mir 
Mühe geben —, dennoch ein kleines Osterei mit auf 
den Weg geben. Es stammt aus dem Jahr 1961 und 
hat eine Beziehung zu dem Spannungsfeld zwischen 
Qualität und Quantität der Ausbildungsplätze. 

In der Sozialenzyklika des Papstes Johannes 
XXIII. vom 15. Juli 1961 heißt es — er geht hier auf 
die gesellschaftlichen und ökonomischen Verände-
rungen ein, die auch Herr Kollege Gölter seiner 
Kritik am Bildungssystem zugrunde gelegt hat —: 

Vom Arbeiter verlangt es heute erhöhte Ge-
schicklichkeit, längere Erfahrung. Darum braucht 
er eine reichere Ausstattung mit Arbeitsmitteln, 
aber auch Zeit für eine entsprechende Ausbil-
dung als Facharbeiter wie auch Gelegenheit für 
Weiterbildung und religiöse Gesamtbildung. 

Dann kommt die gesellschaftliche Verpflichtung. 
Weiter: 

Unter diesen Umständen kann den Jugendlichen 
mehr Zeit gelassen werden für ihre Allgemein-
bildung und berufliche Lehre. 

Also so ist es nun nicht, daß diese ganze Bildungs-
philosophie Ausgangspunkt marxistischer Überle-
gungen wäre, Herr Kollege Gölter. Ich könnte Ihnen 

noch sehr viele Zitate aus dem christlichen Schrift

-

turn liefern, die im Prinzip alle eindeutig in eine 
Richtung gegangen sind. 

Sie haben davon gesprochen, daß es die Sozial-
demokraten gewesen seien, die der beruflichen Bil-
dung jahrelang eine Zweitrangigkeit zugebilligt hät-
ten und dies in der Politik auch so konsequent her-
beigeführt hätten. Damit haben Sie aber die Ge-
schichte verfälscht. Das Jahr der Sozialenzyklika 
— 1961 — war nämlich ein interessanter Ausgangs-
punkt. Denn genau in dem darauf folgenden Jahr 
1962 haben die Sozialdemokraten im Bundestag 
einen Antrag eingereicht, mit dem die damalige 
Bundesregierung aufgefordert wurde, dem Deutschen 
Bundestag bis zum 1. Oktober 1962 den Entwurf 
eines Gesetzes über Berufsausbildung vorzulegen. 
In einem einstimmigen Beschluß vom 27. Juni 1962 
hat dieses Haus die Bundesregierung erneut aufge-
fordert, einen entsprechenden Gesetzentwurf vor-
zulegen, und zwar nunmehr bis zum 1. Februar 1963. 
Aus diesen Jahren kenne ich immer nur die sonore 
Stimme des damaligen Bundeskanzlers : Unser Be-
rufsausbildungssystem ist das beste der Welt. 

Am 2. April 1963 beschloß der Ministerrat der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft „allgemeine 
Grundsätze zur Durchführung einer gemeinsamen 
Politik der Berufsbildung", die der Bundesregierung 
damals ebenfalls zugeleitet worden sind. Auch dar-
auf hat die damalige Bundesregierung keine Reak-
tion gezeigt. 

Deshalb wollte die sozialdemokratische Fraktion 
1963 in einer großen Anfrage wissen, wann die Bun-
desregierung endlich dem einstimmig gefaßten Be-
schluß des Deutschen Bundestages entsprechen 
werde. In der Aussprache über diese Große Anfrage 
blieb es bei dem Versprechen, einen ausgereiften 
Gesetzentwurf noch in der 4. Legislaturperiode vor-
zulegen. Dieses Versprechen wurde jedoch nicht er-
füllt. 

Der damalige Bundeskanzler Erhard wiederholte 
daher in seiner Regierungserklärung 1965 diese Zu-
sage. 

Das ist die Historie. Ich will sie noch ein wenig 
fortsetzen, weil ich mich an die Äußerung des Kol-
legen Pfeifer erinnere, die Sozialdemokraten und 
die Freien Demokraten hätten bloß Ihren Vorstel-
lungen zu folgen brauchen, dann wäre alles schön 
gelaufen. 

Die Sozialdemokraten haben dann im Bundestag 
das Arbeitsmarktanpassungsgesetz eingebracht. Die 
zuständigen Ministerien der damaligen Kleinen Koa-
lition konnten sich nicht einigen. Dann haben alle 
gemeinsam im Ausschuß ein Arbeitsmarktanpas-
sungs- oder -förderungsgesetz und ein Berufsbil-
dungsgesetz vorgelegt. 

Dies wurde 1969 beschlossen. Dieses in seiner 
Substanz damals von allen gelobte Gesetz ist ja 
allenfalls das Gesetz, das die Konditionen heute 
bestimmt. Und wenn ein Gesetz heute als Arbeits-
platzverhinderungsgesetz zu bezeichnen ist, dann 
kann dies nur das geltende Gesetz sein, nicht aber 
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ein Gesetz, das in seinen Konturen zwar festliegt, 
aber noch nicht beschlossen ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

In der damaligen Debatte — ich kann Ihnen das 
nicht ersparen — hat, wie der Herr Bundesminister 
schon zitiert hat, der Herr Kollege Diebäcker davor 
gewarnt, durch ein Gesetz zeitgemäße Entwicklun-
gen zu verbauen, und betont, ein Berufsbildungs-
gesetz müsse in erster Linie der Verbesserung der 
Ausbildung dienen. Damals — 1969 — saß uns, 
wenn ich mich recht entsinne, die Krise von 1966 
noch in den Knochen. 

Genau dieser Intention sind wir mit unserem Ge-
setz gefolgt, indem wir — aus zeitgemäßen Grün-
den — meinen, daß die Qualität der Berufsausbil-
dung den heutigen Anforderungen entsprechen muß. 
Denn nur eine gute Ausbildung sichert die Chance 
auf einen Arbeitsplatz. Das wissen wir doch heute, 
wenn wir die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen 
differenzieren. Das wird ganz bewußt vertuscht. Die 
meisten davon haben keinen Hauptschulabschluß. 
Daß wir den Hauptschulabschluß und die Güte der 
Hauptschule mit diesem Gesetz nicht regeln können, 
weiß mittlerweile jedes Baby in diesem Land. Für 
so dumm sollten Sie das Wahlvolk nicht halten! 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Das Wort „Ausbildungsverhinderungsgesetz" ist 
von Ihnen gekommen, Herr Kollege Carstens. Dazu 
zitiere ich Ihnen — das können Sie gelegentlich 
nachlesen — Ihren Kollegen Müller (Remscheid) : 

Die Berufsausbildung ist für die Mehrheit der 
jungen Menschen das Kapital ihres Lebens. Aus 
diesem Grund muß eben die Vorbereitung auf 
das Berufsleben und die Berufsausbildung die 
beste sein, die man sich nur denken kann. Sie 
darf den weiteren beruflichen Weg des einzel-
nen nicht blockieren, sondern muß ihn fördern. 
Sie muß bei der laufenden Wandlung der Berufe 
Spielraum lassen für die auf der Grundbasis 
sich aufbauenden beruflichen Möglichkeiten. 

Es gibt noch ein Zitat aus der damaligen Zeit. 
Diese Worte wurden nicht vom Podium des Bundes-
tages gesprochen, sondern zu Protokoll gegeben. Es 
ist also am Schreibtisch wohlüberlegt schriftlich for-
muliert worden. Meine Damen und Herren von der 
Opposition, bekommen Sie jetzt keinen Schreck, 
wenn ich auch den Kollegen und damaligen Arbeits-
minister Katzer zitiere: 

Heute gibt es kaum noch eine Frage in unserer 
gesellschaftspolitischen Entwicklung, die nichts 
mit Bildungsnotwendigkeiten zu tun hätte. Die 
Bildung ist ein unentbehrliches Mittel des Zu-
sammenhalts und der Verständigung in unse-
rer Gesellschaft geworden. Sie richtet sich mehr 
und mehr auf die Erschließung neuer sozialer 
Chancen, ja auf Gleichheit der Chancen und 
Startbedingungen unserer sozialen Gesellschaft, 
und sie will ein Höchstmaß an persönlicher 
Verantwortung in allen Schichten unseres Vol-
kes. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Was hat das mit 
diesem Gesetz zu tun?) 

Und nun kennen wir doch die Eiertänze, die Sie 
aufgeführt haben, um von der Chancengleichheit 
herunterzukommen. Sie haben ja ein Jahr gebraucht, 
um der Bevölkerung zu sagen: Chancengleichheit 
haben wir nicht gemeint, sondern Chancengerech-
tigkeit. Dieser Ausdruck stammt  von dem damaligen 
Arbeitsminister Katzer! 

Ich will mit der Reihe der Zitate nicht fortfahren. 
Ich nehme an, daß ich meinen Bonus-Malus hier 
bald erreicht habe. Nur, Herr Kollege Gölter, daß 
Sie  so  ungeschickt waren, wieder mit der Behaup-
tung anzufangen, überbetriebliche Ausbildungsstät-
ten zerstörten das duale System, ist eine derartige 
Torheit, daß auch die Wirtschaft hier nicht mehr 
lange mitspielen wird. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das hat er doch 
gar nicht gesagt! Sie sollten besser zuhö

-

ren!) 

— Ja, ich höre gut zu. Der damalige Bundesarbeits-
minister Katzer hat seinerzeit verlangt, daß im dua-
len System die überbetrieblichen Ausbildungsstät-
ten überall dort, wo es notwendig ist, gleichberech-
tigt einzurichten und zur Verbesserung der Qualität 
der Ausbildung heranzuziehen sind. 

Meine Damen und Herren, Ihr Weg von der da-
maligen Zeit bis heute ist lang gewesen. Da Sie 
meinen, daß alle diejenigen, die Verbesserungen in 
der Qualität wollen, der Ideologie verfallen sind, 
will ich hier noch ein Zitat aus dem Lande Baden-
Württemberg anführen. Damals hat dieses Land 
noch eine Verfassung gehabt, in der es hieß: 

Die öffentlichen Volksschulen sind christliche 
Gemeinschaftsschulen. In ihnen sollen in Erzie-
hung und Unterricht auch die geistigen und sitt-
lichen Werte der Humanität und des Sozialis-
mus zu Worte kommen. 

Dies sei im Anschluß an die gestrige Debatte ge-
sagt. 

Was sollen wir von Ihrer Aufforderung halten, 
nunmehr gemeinsam das Notwendige zu unterneh-
men, wenn Ihr Ministerpräsident Filbinger, der die 
Wahl nun ja gewonnen hat, noch drei Tage vor der 
Wahl in Baden-Württemberg gefordert hat, das In-
stitut der Gemeinschaftsaufgaben aufzugeben? 

(Wehner [SPD] : Hört! Hört!) 

Das haben die Bürger dort in diesem Land nur nicht 
mehr gehört. 

Ich habe gehört, daß sich auch Herr Minister Vo-
gel hier noch zu Wort gemeldet hat. Lassen Sie mich 
deshalb noch dies sagen: Gerade das Land Rhein-
land-Pfalz ist doch auf dieses Gesetz und dieses Fi-
nanzierungsinstrument angewiesen, denn bei einer 
prozentualen Aufschlüsselung der arbeitslosen und 
beschäftigungslosen Jugendlichen ergibt sich, daß 
dieses Bundesland im Vergleich zu allen anderen 
Bundesländern weit an der Spitze liegt. 

(Dr. Gölter [CDU/CSU] : Das stimmt nicht! 
Wir liegen hinter Nordrhein-Westfalen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin 
der Meinung, daß die Zeit der Konfrontation und der 
unterschiedlichen Deutung der Gesetzestexte nun- 
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mehr vorbei sein muß. Wenn ich mich nicht irre, 
wird der Deutsche Bundestag dieses Gesetz in der 
dritten Lesung in wenigen Minuten mit Mehrheit 
annehmen. Über Ostern wird dann eine Zeit der 
Ruhe und der Besinnung möglich sein. Ich richte 
hier im Namen der sozialdemokratischen Fraktion 
und im Namen der Fraktion der Freien Demokraten 
den dringenden Appell an den Bundesrat, dieses 
Gesetz zusammen mit den Begründungen unter be-
sonderer Berücksichtigung der vorgenommenen Än-
derungen noch einmal vorurteilsfrei und in aller 
Sachlichkeit zu lesen und der deutschen Bevölke-
rung nicht das traurige Schauspiel zu bieten, dieses 
Gesetz aus Gründen parteipolitischer Vorprogram-
mierung abzulehnen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident von  Hassel:  Weitere Wortmeldun-
gen liegen in der dritten Beratung nicht mehr vor. 
Wir kommen zur Abstimmung. Es ist namentliche 
Abstimmung beantragt worden. 

Bevor wir in die Abstimmung eintreten, gebe ich 
bekannt, daß im Anschluß an diese namentliche Ab-
stimmung noch einige weitere Abstimmungen im 
Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf anstehen 
und anschließend die namentliche Abstimmung über 
den Zusatzpunkt zur Tagesordnung — die erste 
namentliche Abstimmung über diesen Punkt fand 
heute nacht statt — wiederholt wird. Ich bitte, sich 
darauf einzustellen. 

Ich eröffne die namentliche Abstimmung in dritter 
Beratung. 

Meine Damen und Herren, ich schlage vor, wie 
folgt zu verfahren. Wir beginnen jetzt mit der Aus-
zählung, sind aber bereit, noch während der Aus-
zählung kommende Kollegen ihre Stimmkarten drü-
ben abgeben zu lassen. — Ich sehe keinen Wider-
spruch. Ich darf bitten, mit der Auszählung zu be-
ginnen. 

Wir fahren fort. Wir haben noch folgendes zu 
erledigen. Nach der Schlußabstimmung haben wir 
über die Anträge des Ausschusses unter Nrn. 2, 3, 4 
und 5 auf Seite 4 der Drucksache abzustimmen. Wer 
den Anträgen zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Mit den Stimmen der Koalition gegen die 
Stimmen der Opposition angenommen. 

Ich rufe den Entschließungsantrag der Fraktionen 
der SPD und der FDP auf Drucksache 7/5001 auf. Es 
ist beantragt, ihn an den Innenausschuß zu über-
weisen. Wer zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Es ist 
so beschlossen. 

Dann der Entschließungsantrag der CDU/CSU auf 
Drucksache 7/5010. Wer dem Entschließungsantrag 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Mit den Stimmen der Koalition abge-
lehnt. 

Da die Auszählung noch nicht abgeschlossen ist, 
rufe ich jetzt den Zusatzpunkt auf, zu dem heute 
nacht die namentliche Abstimmung stattgefunden 

hat, bei der die Beschlußunfähigkeit des Hauses 
festgestellt wurde: 

Schlußabstimmung über den von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurf eines Geset-
zes über die Personalstruktur des Bundes-
grenzschutzes (BGSPersG) 
- Drucksache 7/3494 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/4539 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Walther 

b) Bericht und Antrag des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 
-- Drucksache 7/4534 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Gerster (Mainz) 
Abgeordneter Pensky 

(Erste Beratung  168. Sitzung) 

Ich darf dazu folgendes mitteilen. Die Fraktionen 
haben mich wissen lassen, daß der Antrag auf na-
mentliche Abstimmung von heute nacht zurückgezo-
gen wird. Wird dem widersprochen? — Das ist nicht 
der  Fall.  

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— Der Zurückziehung des Antrags auf namentliche 
Abstimmung wird nicht widersprochen; folglich ist 
der Antrag zurückgezogen. 

(Rawe [CDU/CSU] : Völlig richtig, Herr Prä

-

sident!) 

Wir kommen also zur Wiederholung der Schluß-
abstimmung. Es wird normal abgestimmt. Wer dem 
Gesetz in der Schlußabstimmung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Wer enthält sich? — Bei 
einigen Gegenstimmen und einigen wenigen Ent-
haltungen ist das Gesetz in der dritten Beratung an-
genommen. 

Wir haben noch zu befinden über- den Ausschuß-
antrag unter Nr. 2. Wer zustimmt, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Der Ausschußantrag ist angenom-
men. 

Wir haben jetzt noch über einen Entschließungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 
7/5004 zu befinden. Es ist Antrag auf Überweisung 
an den Innenausschuß gestellt. Wer der Überwei-
sung an den Innenausschuß zuzustimmen wünscht, 
den darf ich um das Handzeichen bitten. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Es ist so 
beschlossen. 

Meine Damen und Herren, sind Sie damit einver-
standen, daß wir bis zum Vorliegen des Auszäh-
lungsergebnisses der namentlichen Abstimmung in 
der Tagesordnung fortfahren? Wir haben noch eine 
ganze Reihe von Punkten zu erledigen, die aber kein 
Problem bedeuten. Sind Sie damit einverstanden? — 
Ich sehe keinen Widerspruch. 
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Ich rufe also Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Ä nderung des Ge-
setzes zu dem Übereinkommen vom 4. Dezem-
ber 1965 zur Errichtung der Asiatischen Ent-
wicklungsbank 
— Drucksache 7/4819 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 7/5000 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Esters 

b) Antrag des Ausschusses für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (19. Ausschuß) 
— Drucksache 7/4945 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Schleifenbaum 

(Erste Beratung 228. Sitzung) 

Bitte schön, Herr Berichterstatter. 

Schleifenbaum (FDP) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die Änderung des Gesetzes be-
treffend die Asiatische Entwicklungsbank beinhaltet, 
wie aus den Ihnen vorliegenden Unterlagen hervor-
geht, eine selektive Erhöhung des deutschen Anteils 
am Stammkapital. Die Asiatische Entwicklungsbank 
hat sich mit ihren 41 Mitgliedern — die Bundesre-
publik Deutschland war 1966 eines der 29 Grün-
dungsmitglieder — die Finanzierung von Entwick-
lungsprojekten in den weniger entwickelten asiati-
schen Mitgliedsländern zum Ziel gesetzt. Hieran 
wirken neben uns auch andere Industrieländer, von 
Japan über Europa bis zu den USA, mit. 

Das Finanzierungsvolumen ist, wie aus dem Jah-
resbericht 1975 hervorgeht, stark gestiegen. Die 
Tätigkeit der Asiatischen Entwicklungsbank ent-
spricht unseren entwicklungspolitischen sektoralen 
Zielsetzungen. Die Erhöhung des deutschen Anteils 
am Stammkapital entspricht den Wünschen der Bank 
und verstärkt die deutschen Mitwirkungsmöglichkei-
ten durch den damit entstehenden Anspruch auf eine 
ständige Mitgliedschaft im Direktorium. 

Der federführende Ausschuß für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit empfiehlt Ihnen einstimmig die 
Annahme des Gesetzentwurfs. Haushaltsausschuß 
und Finanzausschuß haben ebenfalls einstimmige 
Voten abgegeben. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung 
zu dem Gesetzentwurf. 

Vizepräsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig angenommen. 

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, gebe 
ich das vorläufige Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmung bekannt. Insgesamt haben sich an der Ab-
stimmung 388 uneingeschränkt stimmberechtigte und 
17 Berliner Abgeordnete beteiligt. Mit Ja und damit 
für das Gesetz haben 225 uneingeschränkt stimmbe-

rechtigte und 12 Berliner Abgeordnete, mit Nein 163 
uneingeschränkt stimmberechtigte und 5 Berliner 
Abgeordnete gestimmt. 

Endgültiges Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 388 und 17 Berliner Abgeordnete; 
davon 

ja: 224 und 12 Berliner Abgeordnete, 

nein: 163 und 5 Berliner Abgeordnete, 

ungültig: 1. 

Ja 

SPD 

Ahlers 
Amling 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Augstein 
Baack 
Bäuerle 
Bahr 
Barche 
Dr. Bardens 
Becker (Nienberge) 
Biermann 
Blank 
Dr. Böhme (Freiburg) 
Börner 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück 
Buchstaller 
Büchler (Hof) 
Büchner (Speyer) 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Conradi 
Coppik 
Frau Dr. Däubler-Gmelin 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Dr. Ehrenberg 
Frau Eilers (Bielefeld) 
Dr. Emmerlich 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Ewen 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Frau Dr. Focke 
Franke (Hannover) 
Friedrich 
Gansel 
Geiger 
Gerstl (Passau) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Dr. Glotz 
Gnädinger 
Grobecker 
Grunenberg 
Dr. Haack 
Haase (Fürth) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Dr. Haenschke 
Halfmeier 

Hansen 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Herold 
Höhmann 
Hofmann 
Dr. Holtz 
Horn 
Frau Huber 
Huonker 
Immer (Altenkirchen) 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Jaunich 
Dr. Jens 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kater 
Kern 
Koblitz 
Kratz 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kulawig 
Lambinus 
Lattmann 
Dr. Lauritzen 
Lemp 
Lenders 
Frau Dr. Lepsius 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Lutz 
Mahne 
Marquardt 
Marschall 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinike (Oberhausen) 
Metzger 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müller (Bayreuth) 
Müller (Nordenham) 
Müller (Schweinfurt) 
Dr. Müller-Emmert 
Müntefering 
Neumann 
Dr.-Ing. Oetting 
Offergeld 
Freiherr 

Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Dr. Penner 
Pensky 
Peter 
Polkehn 
Porzner 
Rapp (Göppingen) 
Rappe (Hildesheim) 
Ravens 
Frau Dr. Rehlen 
Reiser 
Frau Renger 
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Reuschenbach 
Frau Dr. Riedel-Martiny 
Röhlig 
Rohde 
Sander 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Schäfer (Appenweier) 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Scheffler 
Scheu 
Frau Schimschok 
Schinzel 
Schirmer 
Schlaga 
Schluckebier 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Wattenscheid) 
Dr. Schmude 
Dr. Schöfberger 
Schonhofen 
Schreiber 
Schulte (Unna) 
Dr. Schweitzer 
Dr. Schwenk (Stade) 
Simon 
Simpfendörfer 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Stahl (Kempen) 
Frau Steinhauer 
Suck 
Sund 
Tietjen 
Frau Dr. Timm 
Tönjes 
Vahlberg 
Vit 
Dr. Vogel (München) 
Vogelsang 
Waltemathe 
Walther 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Wendt 
Dr. Wernitz 
Westphal 
Wiefel 
Wilhelm 
Wimmer (Eggenfelden) 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram (Recklinghausen) 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zeitler 

Berliner Abgeordnete 

Bühling 
Dr. Dübber 
Egert 
Grimming 
Frau Grützmann 
Löffler 
Männing 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Schwedler 

FDP 

Dr. Bangemann 
Baum 

Christ 
Engelhard 
Ertl 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Grüner 
Hölscher 
Hoffie 
Jung 
Kirst 
Kleinert 
Dr. Kreibaum 
Dr.-Ing. Laermann 
Dr. Graf Lambsdorff 
Logemann 
Frau Lüdemann 
Dr. Dr. h. c. Maihofer 
Mischnick 
Möllemann 
Opitz 
Peters (Poppenbüll) 
Schleifenbaum 
Schmidt (Kempten) 
von Schoeler 
Frau Schuchardt 
Spitzmüller 
Wolfgramm (Göttingen) 
Wurbs 
Zywietz 

Berliner Abgeordnete 

Hoppe 

Fraktionslos 

Emeis 

Nein 

CDU/CSU 

Dr. Abelein 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Becker 

(Mönchengladbach) 
Frau Benedix 
Benz 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
von Bockelberg 
Braun 
Breidbach 
Bremm 
Burger 
Dr. Carstens (Fehmarn) 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dr. Dregger 
Dreyer 
Eigen 
Eilers (Wilhelmshaven) 
Engelsberger 
Ernesti 
Dr. Evers 
Ey 
Dr. Eyrich 
Dr. Franz 
Frau Geier 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gerster (Mainz) 
Gewandt 
Gierenstein 

Dr. Gölter 
Dr. Gruhl 
Dr. Häfele 
Dr. Hammans 
von Hassel 
Hauser (BN-Bad Godesberg) 
Hauser (Krefeld) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Hösl 
Dr. Hornhues 
Horstmeier 
Frau Hürland 
Dr. Hupka 
Hussing 
Dr. Jaeger 
Jäger (Wangen) 
Dr. Jahn (Münster) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Dr. Klein (Göttingen) 
Dr. Klein (Stolberg) 
Dr. Kliesing 
Dr. Köhler (Duisburg) 
Dr. Köhler (Wolfsburg) 
Krampe 
Dr. Kraske 
Freiherr 

von Kühlmann-Stumm 
Lampersbach 
Lemmrich 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Link 
Löher 
Dr. Luda 
Dr. Marx 
Maucher 
Dr. Mertes (Gerolstein) 
Mick 
Dr. Mikat 
Milz 
Möller (Lübeck) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Narjes 
Frau Dr. Neumeister 
Nordlohne 
Orgaß 
Frau Pack 
Pfeffermann 
Pfeifer 
Picard 
Pohlmann 
Dr. Probst 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Frau Dr. Riede (Oeffingen) 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Röhner 
Rommerskirchen 
Sauer (Salzgitter) 
Sauter (Epfendorf) 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-

Hohenstein 
Dr. Schäuble 
Schedl 
Schetter 

Frau Schleicher 
Schmidhuber 
Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Schmitz (Baesweiler) 
Schmöle 
Dr. Schneider 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Lüneburg) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulte 

(Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Sick 
Solke 
Dr. Freiherr 

Spies von Büllesheim 
Spilker 
Spranger 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Graf Stauffenberg 
Dr. Stavenhagen 
Frau Stommel 
Strauß 
Stücklen 
Susset 
de Terra 
Thürk 
Tillmann 
Dr, Todenhöfer 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Vehar 
Frau Verhülsdonk 
Vogel (Ennepetal) 
Vogt 
Volmer 
Dr. Waffenschmidt 
Dr. Waigel 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Werner 
Frau Dr. Wex 
Frau Will-Feld 
Windelen 
Wissebach 
Dr. Wittmann (München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Zeyer 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann 

Berliner Abgeordnete 

Frau Berger (Berlin) 
Kunz (Berlin) 
Frau Pieser 
Straßmeir 
Wohlrabe 

FDP 

Dr. Böger 

Damit ist das Gesetz in dritter Lesung angenom-
men worden. 

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Ich rufe 
Punkt 8 der Tagesordnung auf: 
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Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 

Änderung des Viehseuchengesetzes 
— Drucksache 7/4919 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (feder-
führend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Das Wort wird nicht begehrt. Den Überweisungs-
vorschlag des Ältestenrates ersehen Sie aus der Ta-
gesordnung. Wer diesem Überweisungsvorschlag zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Sammelübersicht 56 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
zu Petitionen 
— Drucksache 7/4905 —

Es ist empfohlen worden, zuzustimmen. Wer dem 
folgen will, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — So beschlossen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. 
Arndt (Hamburg), Dr. Meinecke (Hamburg), 
Kleinert und Genossen betr. Ä nderung des 
Personenstandsgesetzes 
— Drucksache 7/4940 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Innenausschuß (federführend) 
Rechtsausschuß 

Wer dem Überweisungsvorschlag des Altesten-
rates — Sie ersehen ihn aus der Tagesordnung — 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — So beschlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags des Haushaltsausschus-
ses (8. Ausschuß) zu der Unterrichtung durch 
die Bundesregierung betr. Zustimmung zur 
Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe 
bei Kap. 23 02 apl. Tit. 666 02 — Beitrag der 
Bundesrepublik Deutschland zum Zinssubven-
tionskonto für die Ölfazilität des Internatio-
nalen Währungsfonds 
— Drucksachen 7/4745, 7/4913 —

Berichterstatter: Abgeordneter Esters 

Gibt es dazu Wortmeldungen? — Das ist nicht der 
Fall.  

Wer dem Antrag des Haushaltsausschusses zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Es  ist so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 12 bis 19 der Tagesordnung 
auf: 

12. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu dem von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlag der EG-Kommission für 

eine Richtlinie des Rates zur Durchführung 
der Richtlinie vom 4. März 1969 hinsichtlich 
der Ausbesserungsvorgänge im Rahmen des 
aktiven Veredelungsverkehrs 
— Drucksachen 7/4562, 7/4912 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber 

13. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) zu dem 
von der Bundesregierung zur Unterrichtung 
vorgelegten Vorschlag der EG-Kommission 
für eine Verordnung (EWG) betreffend Fi-
nanzvorschriften für das Europäische Zentrum 
für die Förderung der Berufsbildung und für 
die Europäische Stiftung zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
— Drucksachen 7/4255, 7/4914 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Carstens (Emstek) 

14. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Innenausschusses (4. Ausschuß) zu den von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlägen der EG-Kommission für 
eine 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten be-
treffend den zulässigen Geräuschemissions-
pegel von Turmdrehkränen 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betref-
fend den zulässigen Geräuschemissionspegel 
von Schweißstromerzeugern 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betref-
fend den zulässigen Geräuschemissionspegel 
von Kraftstromerzeugern 
— Drucksachen 7/4650, 7/4915 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Volmer 
Abgeordneter Konrad 

15. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (10. Ausschuß) zu dem von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorgeleg-
ten Vorschlägen der EG-Kommission für eine 
Mitteilung der Kommission an den Rat 
zum Getreidenahrungsmittelhilfeprogramm 
für 1975/1976 und die Verwendung der im 
Programm 1974/1975 vorgesehenen Sahel-Re-
serve 

Verordnung (EWG) des Rates zur Abwei-
chung von der Verordnung in bezug auf die 
Verfahren zur Bereitstellung von Getreide für 
die Nahrungsmittelhilfe 

Entscheidung des Rates über die gemeinschaft-
liche Finanzierung einer Ausgabe für die Nah-
rungsmittelhilfe im Rahmen des Programms 
1975/1976 
— Drucksachen 7/4496, 7/4916 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Vit 
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Vizepräsident von Hassel 
16. Beratung des Berichts und des Antrags des 

Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (10. Ausschuß) zu den von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorge-
legten Vorschlägen der EG-Kommission für 
eine Verordnung (EWG) des Rates über die 
Lieferung von Magermilchpulver an das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz zu-
gunsten der Flüchtlinge aus Timor im Rah-
men des Nahrungsmittelhilfeprogramms 1975 
einen Beschluß des Rates über die gemein-
schaftliche Finanzierung bestimmter Ausga-
ben betreffend die Nahrungsmittelhilfe an das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu-
gunsten der Flüchtlinge aus Timor im Rahmen 
des Programms 1974/1975 

eine Verordnung (EWG) des Rates zur Ab-
weichung von der Verordnung (EWG) 
Nr. 2750/75 in bezug auf die Verfahren für 
die Bereitstellung der Nahrungsmittelhilfe für 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
zugunsten der Flüchtlinge aus Timor 
— Drucksachen 7/4540, 7/4918 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Rainer 

17. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (10. Ausschuß) zu dem von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorgeleg-
ten Vorschlag der EG-Kommission für eine 
Richtlinie betreffend das Gemeinschaftsver-
zeichnis der benachteiligten landwirtschaft-
lichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/ 
EWG (Frankreich — überseeische Gebiete) 
— Drucksachen 7/4642, 7/4935 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Marquardt 

18. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (10. Ausschuß) zu den von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorgeleg-
ten Vorschlägen der EG-Kommission für eine 
Mitteilung der Kommission an den Rat be-
treffend das Butteroil-Nahrungsmittelhilfepro-
gramm für 1976 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung 
der Grundregeln für die Lieferung von Milch-
fett im Rahmen des Nahrungsmittelhilfepro-
gramms 1976 an bestimmte Entwicklungslän-
der und internationale Organisationen 

Verordnung (EWG) des Rates über die Liefe-
rung von Milchfett an bestimmte Entwick-
lungsländer und internationale Organisatio-
nen im Rahmen des Nahrungsmittelhilfepro-
gramms für 1976 

Verordnung (EWG) des Rates über die Liefe-
rung von Butteroil an Pakistan als Nahrungs-
mittelhilfe, im Rahmen der Verordnung EWG 
Nr. 1542/75 
— Drucksachen 7/4522, 7/4938 — 

Berichterstatterin: 
Abgeordnete Frau Dr. Riedel-Martiny 

19. Beratung des Berichts und des Antrags des 
Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu dem von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlag der EG-Kommission für 
eine Verordnung des Rates über den Erlaß 
oder die Erstattung von Ein- und Ausfuhrab-
gaben 
— Drucksachen 7/4641, 7/4950 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber 

Wünschen die Berichterstatter das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. 

Wird das Wort in der Aussprache gewünscht? — 
Auch das ist nicht der Fall. 

Zur Abstimmung ist eine schriftliche Erklärung 
eingereicht worden. Sie wird in das Protokoll auf-
genommen. 

Ist das Haus damit einverstanden, daß wir über 
die Punkte 12 bis 19 der Tagesordnung gemeinsam 
abstimmen? — Ich höre keinen Widerspruch. Dann 
kommen wir zur Abstimmung über die Ausschußan-
träge auf den Drucksachen 7/4912, 7/4914, 7/4915, 
7/4916, 7/4918, 7/4935, 7/4938 und 7/4950. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Bei einer Gegenstimme ohne Enthaltungen sind die 
Ausschußanträge angenommen. 

Wir sind damit am Ende unserer Sitzung ange-
langt. 

Ich berufe die nächste Sitzung auf Mittwoch, den 
5. Mai 1976, 13 Uhr ein. 

Ich schließe die Sitzung mit den besten Wünschen 
für eine geruhsame Osterpause. 

(Schluß der Sitzung: 13.21 Uhr) 
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Anlage i 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordneter) 	entschuldigt bis einschließlich 

Dr, Achenbach * 	9.4. 
Adams * 	 9. 4. 
Dr. Ahrens ** 	9. 4. 
Dr. Aigner * 	9.4. 
Alber **** 	 9. 4. 
Amrehn **** 	 9. 4. 
Dr. Artzinger * 	 9. 4. 
Baier 	 9. 4. 
Dr. Bangemann * 	9. 4. 
Dr. Barzel 	 9. 4. 
Batz 	 9.4. 
Dr. Bayerl * 	9. 4. 
Dr. Becher (Pullach) 	 9. 4. 
Behrendt * 	9. 4. 
Berger 	 9. 4. 
Dr. Dr. h. c. Birrenbach 	 9. 4. 
Dr. von Bismarck 	 9. 4. 
Blumenfeld * 	 9. 4. 
Frau von Bothmer **** 	 9. 4. 
Prof. Dr. Burgbacher * 	 9. 4. 
Dr. Corterier * 	 9. 4. 
Eilers (Wilhelmshaven) 	 9. 4. 
Dr. Enders **** 	 9. 4. 
Entrup 	 9. 4. 
Prof. Dr. Erhard 	 9. 4. 
Erhard (Bad Schwalbach) 	 9. 4. 
Fellermaier * 	 9. 4. 
Flämig *** 	 9. 4. 
Franke (Osnabrück) 	 9. 4. . 
Frehsee * 	 9.4. 
Dr. Früh * 	9. 4. 
Dr. Fuchs 	 9.4. 
Gerlach (Emsland) * 	 9. 4. 
Dr. Götz 	 9. 4. 
Haase (Fürth) **** 	 9. 4. 
Härzschel * 	9. 4. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 	 9. 4. 
Dr. Klepsch * 	 9. 4. 
Köster 	 9. 4. 
Konrad 	 9. 4. 
Krall * 	 9.4. 
Dr. Kunz (Weiden) *** 	9. 4. 
Lange * 	9. 4. 
Lautenschlager * 	9. 4. 
Leicht * 	9.4. 
Lücker * 	 _ 	9. 4. 
Dr. Mende **** 	 9. 4. 
Memmel* 	 9. 4. 
Dr. Miltner 	 9. 4. 
Müller (Berlin) 	 9. 4. 
Dr. Müller-Hermann 	 9. 4. 

* für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 

** für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 
*** für die Teilnahme an Sitzungen der Nordatlantischen 
Versammlung 

**** für die Teilnahme an Sitzungen der Versammlung der 
Westeuropäischen Union 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Müller (Mülheim) * 	 9. 4. 
Dr. Müller (München) **** 	 9. 4. 
Mursch (Soltau-Harburg) * 	 9. 4. 
Niegel 	 9. 4. 
Dr.-Ing. Oldenstädt 	 9. 4. 
Frau Dr. Orth * 	 9. 4. 
Pieroth 	 9. 4. 
Rollmann 	 9. 4. 
Rosenthal 	 9. 4. 
Roser 	 9.4. 
Richter ** 	 9. 4. 
Russe 	 9.4. 
Schmidt (München) * 	 9.4. 
Dr. Schulz (Berlin) * 	 9. 4. 
Schwabe * 	 9.4. 
Dr. Schwencke **** 	 9. 4. 
Dr. Schwörer * 	 9. 4. 
Seefeld * 	 9. 4. 
Seibert 	 9.4. 
Seiters 	 9. 4. 
Sieglerschmidt **** 	 9. 4. 
Springorum * 	 9. 4. 
Dr. Sprung 	 9. 4. 
Dr. Starke (Franken) ' 	 9. 4. 
Suck * 	 9. 4. 
Dr. Vohrer **** 	 9. 4. 
Dr. h. c. Wagner (Günzburg) 	21.5. 
Walkhoff * 	 9. 4. 
Dr. Wallmann 	 9. 4. 
Frau Dr. Walz * 	 9. 4. 
Dr. Warnke 	 9. 4. 
Wende 	 9.4. 
Dr. Wendig 	 9. 4. 
Zebisch 	 9. 4. 
Prof. Dr. Zeitel 	 9. 4. 

Anlage 2 

Schriftliche Erklärung 

des Abgeordneten Dr. Schweitzer (SPD) gemäß § 59 
der Geschäftsordnung zu den Punkten 12 bis 19 der 

Tagesordnung 

Im Hinblick auf meinen Plenarbeitrag zur Sache 
am 1. 4. 76 sowie nach dem gestrigen im eigent-
lichen Europateil völlig unbefriedigenden Debatten-
verlauf, der m. E. zumindest in einer gemeinsamen 
Resolution des Hauses mit einem dringenden Appell 
an die Völker der Europäischen Gemeinschaft hätte 
enden müssen, nunmehr auf ihre Regierungen einen 
stärkeren Druck in Richtung auf eine Überwindung 
der derzeitigen ernsten Schwierigkeiten bei der 
europäischen Integrationspolitik auszuüben, lehne 
ich auch heute aus grundsätzlichen europapoliti-
schen Erwägungen die zur Kenntnis vorgelegten EG-
Vorlagen insbesondere im Bereich der Verordnungen 
ab. Ich werde mich auch weiterhin aus geschäftsord-
nungstechnischen Erwägungen so lange zu einem 
solchen Abstimmungsverhalten gezwungen sehen, 
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bis der Geschäftsordnungsausschuß dieses Hauses 
endlich sinnvolle Reformvorschläge zur Behandlung 
der sogenannten sekundären europäischen Gesetz-
gebung durch den Deutschen Bundestag vorlegt. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Reddemann (CDU/CSU 
(Drucksache 7/4963 Fragen A 7 und 8) : 

Haben Mitglieder der Bundesregierung, und gegebenenfalls 
welche und in welcher Form, auf die Leitung des ZDF und auf 
den Fernsehrat des ZDF eingewirkt, um eine Absetzung oder 
inhaltliche Einschränkung der vom ZDF-Magazin vorbereiteten 
Sendung „Hilferuf von drüben" am 23. März 1976 zu erreichens 

Billigt die Bundesregierung derartige Handlungen, oder sieht 
sie in ihnen eine grundgesetzwidrige Vorzensur und eine Ver-
letzung von Artikel 5 des Grundgesetzes? 

Zu Frage A 7: 

Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehun-
gen hat der Leitung des ZDF sowie den verantwort-
lichen Redakteuren schriftlich und mündlich seine 
Bedenken gegen die geplante Form der Sendung 
„Hilferufe von drüben" vorgetragen. Am 9. März 
d. J. führte Bundesminister Franke in dieser Ange-
legenheit ein längeres persönliches Gespräch mit 
den Herren Prof. Dr. Holzamer, Dr. Woller, Löwen-
thal und Schenk, bei dem alle Aspekte der Ange-
legenheit ausführlich diskutiert wurden. Der neu-
gewählte Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates, Herr 
Fuchs, wurde von Herrn Minister Franke am 
23. März unter Vorlage des bis dahin geführten 
Schriftwechsels unterrichtet. 

Der tatsächliche Ablauf der Sendung am Abend 
des 23. März beruht auf einer persönlichen Entschei-
dung des verantwortlichen Intendanten. Herr Profes-
sor Dr. Holzamer hat dazu öffentlich erklärt: 

„Die Entscheidung, keine Namen und Adressen 
zu nennen, habe ich nach gründlichen. Überlegungen 
ganz allein und unbeeinflußt von dem Minister für 
innerdeutsche Angelegenheiten gefällt." 

Zu Frage A 8: 

Der zuständige Bundesminister hat aus seiner 
Kenntnis der Problematik und in Übereinstimmung 
mit der generellen Auffassung der Bundesregierung 
seine Bedenken gegen die öffentliche Nennung von 
Namen und Adressen im Rahmen der angekündig-
ten Sendung „Hilferufe von drüben" vorgetragen. 
Seine Kontakte zum ZDF standen unter dem selbst-
verständlichen Vorbehalt, daß die Programmver-
antwortung allein beim ZDF liege. Das hat Herr 
Intendant Holzamer in seiner öffentlichen Stellung-
nahme ausdrücklich bestätigt — nachzulesen in der 
Tageszeitung „Die Welt" vom 26. März. Von einer 
gesetzwidrigen Vorzensur oder einer Verletzung 
von Artikel 5 Grundgesetz kann also keine Rede 
sein. 

Herr Minister Franke sah sich zur Geltend-
machung seiner Bedenken um so mehr aufgefordert, 
als er von der Voraussetzung ausging, daß es den 
verantwortlichen Journalisten und den Programm-
verantwortlichen ebenso ausschließlich um das 
Wohl der direkt Betroffenen wie auch anderer 
Menschen in ähnlicher Lage gehen müsse wie der 
Bundesregierung. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Geldner (FDP) (Druck-
sache 7/4963 Frage A 17) : 

Wie sind die Ergebnisse der Brüsseler Konferenz über den 
Schutz der natürlichen Umwelt zu bewerten, und auf welche 
Weise gedenkt die Bundesregierung, diese Ergebnisse in prak-
tische Politik umzusetzen? 

Die Brüsseler Konferenz über den Schutz der na-
türlichen Umwelt hat unter den 18 Mitgliedstaaten 
des Europarates zu einer weitgehenden Überein-
stimmung über praktische Grundsätze und Verfah-
ren der Naturschutzpolitik in Europa geführt. Ihre 
Ergebnisse werden von mir deshalb sehr begrüßt. 

Der Wert der vereinbarten Beschlüsse besteht 
darin, daß die nationale Naturschutzpolitik an den 
Grenzen der Bundesrepublik Deutschland künftig 
nicht mehr halt machen wird. Das ist von großer 
Bedeutung für die Möglichkeiten z. B. den Schutz 
gefährdeter, über die nationalen Grenzen wandern-
der Tierarten zu sichern oder bestehende Über-
einkommen, z. B. das internationale Übereinkom-
men über den Handel mit gefährdeten Arten frei-
lebender Pflanzen und Tiere vom 3. März 1973, ge-
meinsam anzuwenden. 

Bisher haben nur die Bundesrepublik und die 
Schweiz dieses Übereinkommen ratifiziert. Nun 
besteht begründete Aussicht, daß die anderen 16 
Staaten des Europarates und weitere als Beobach-
ter vertretene Staaten wie z. B. Portugal und Spa-
nien folgen werden. Erst dann wird ein wirkungs-
voller Schutz der durch den Handel mit Europa ge-
fährdeten Arten gewährleistet sein; außerdem wird 
sich die Kontrolle an den Grenzen für die Bundes-
republik erheblich vereinfachen. Von besonderer 
Bedeutung ist ferner der Beschluß, beschleunigt ein 
Rechtsinstrument zum Schutz aller gefährdeten 
Pflanzen und Tiere in Europa zu schaffen, das dann 
in das Recht der Bundesrepublik Deutschland um-
gesetzt werden muß. 

Darüber hinaus wird der Vollzug von Naturschutz 
und Landschaftspflege in der Bundesrepublik 
Deutschland durch weitere Beschlüsse erheblich er-
leichtert, die sich auf die Anwendung gemeinsamer 
Grundsätze erstrecken, z. B. bei der Prüfung der 
Umweltverträglichkeit öffentlicher Maßnahmen, bei 
der Errichtung und Verwaltung von Naturschutz-, 
Landschaftsschutz- und Erholungsgebieten und beim 
Schutz der Kulturlandschaft. Der Inhalt dieser Be

-

schlösse wird in der Bundesrepublik Deutschland 
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bereits weitgehend vollzogen. Wesentlich ist, daß 
die Beschlüsse auch geeignet sind, der Gefahr von 
Wettbewerbsverzerrungen in Europa mit vorzu-
beugen. 

Schließlich wurde der Beschluß über die Zusam-
menarbeit staatlicher Stellen des Naturschutzes mit 
privaten Organisationen verabschiedet. Er geht von 
der gemeinsamen Einsicht aus, daß die freiwillige 
Mitarbeit eine Bedingung dafür ist, die erweiterten 
Ziele des Naturschutzes überhaupt zu verwirklichen. 
Der Beschluß soll, soweit in Europa noch nicht üb-
lich, der öffentlichen Verwaltung, dem Bürger und 
seinen Naturschutzorganisationen ein Ansporn für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit sein. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Gerlach (Obernau) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage A 18) : 

Teilt die Bundesregierung die vom Parlamentarischen Staats-
sekretär Schmidt in der Fragestunde vom 31. März 1976 geäußerte 
Auffassung, daß man mit der Bezeichnung der DKP als verfas-
sungsfeindlicher Organisation sehr vorsichtig sein sollte, und 
wie vereinbart sich das mit der Aussage des Bundesinnenmini-
sters in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion der 
CDU/CSU vom 29. Oktober 1975 (Drucksache 7/4231), daß kein 
Zweifel an der Verfassungsfeindlichkeit der DKP bestehe? 

Eine Äußerung des in Ihrer Frage wiedergegebe-
nen Inhalts, „daß man mit der Bezeichnung der DKP 
als verfassungsfeindlicher Organisation sehr vorsich-
tig sein sollte", hat der Kollege Schmidt in der 
Fragestunde am 31. März 1976 nicht gemacht. Seine 
Aussage bezieht sich, wie dem Protokoll zu entneh-
men ist, auf die Wirkungen, die ein Verbot oder 
Nichtverbot der DKP auf die Wählbarkeit und die 
Abberufungsmöglichkeit eines Vertrauensmannes 
der Truppe hat. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
DKP verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Sie hat 
dies wiederholt erklärt, zuletzt in der von Ihnen 
zitierten Antwort auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion der CDU/CSU vom 28. Oktober 1975. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Frage A 19) : 

Sind genügend Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit Ter-
roristen und andere Kriminelle in Druckereien und sonstigen da-
mit befaßten Institutionen nicht an Dokumente und Dokumenten

-

vordrucke gelangen? 

Die Zahl von Einbrüchen in Diensträume von Paß-
ämtern oder Gemeindeverwaltungen, bei denen Bun-
despersonalausweis- und Reisepaßvordrucke ent-
wendet worden sind, hat in der letzten Zeit deutlich 
zugenommen. Der Bundesminister des Innern hat 

daher kürzlich die Innenminister und -senatoren der 
Länder in diesem Zusammenhang darauf hingewie-
sen, daß die mit Falscheintragungen versehenen Vor-
drucke nicht nur in Fällen der allgemeinen Krimina-
lität, sondern auch im Rahmen der politisch moti-
vierten Gewaltkriminalität verwendet werden. Er 
hat ihnen eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, 
die das Bundeskriminalamt ausgearbeitet hat, um 
weitere Diebstähle von Vordrucken zu verhindern 
bzw. zu erschweren. Die Innenminister und -senato-
ren der Länder haben diese Vorschläge aufgegriffen 
und entsprechende Vorkehrungen angeordnet. 

Auch die Bundesdruckerei, bei der die Bundes-
personalausweis- und Paßformulare gedruckt wer-
den, hat in personeller und materieller Hinsicht die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, 
um deren mißbräuchliche Verwendung zu verhin-
dern. 

Ich bitte Sie um Verständnis, daß ich über die 
Einzelheiten der Sicherheitsmaßnahmen hier keine 
Ausführungen machen möchte. Ich bin selbstver-
ständlich bereit, dem zuständigen Ausschuß in ver-
traulicher Sitzung zu berichten, wenn er das wünscht. 

Die vom Bundesminister des Innern an die Länder-
innenminister gerichtete Bitte, entsprechende Vor-
kehrungen zu treffen, um eine mißbräuchliche Be-
nutzung von amtlichen Vordrucken auszuschließen, 
umfaßt auch die Führerschein- und Fahrzeugschein

-

vordrucke. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Grimming (SPD) (Druck-
sache 7/4963 Frage A 20) : 

Ist die Bundesregierung weiterhin bereit, die Einrichtung und 
den Betrieb der Verwaltungsakademie des Sports in Berlin 
(West) politisch wie finanziell aktiv zu unterstützen, und ist 
die Bundesregierung bejahendenfalls zur beschleunigten Ver-
wirklichung dieses Projekts bereit, mit dem Deutschen Sport-
bund (DSB) eine Vereinbarung über die Folgekosten dergestalt 
zu treffen, daß die Einnahmen des DSB aus der „Glücksspirale „ 

 nur einer flexiblen Anrechnung bzw. Beteiligung unterworfen 
werden? 

Die Führungs- und Verwaltungsschule des Deut-
schen Sportbundes in Berlin soll errichtet werden, 
um die Führungs- und Verwaltungsstruktur der 
Sportorganisationen durch Schulung von Führungs-
kräften und Mitarbeitern nachhaltig zu verbessern. 
Die Bundesregierung ist nach wie vor bereit, zur 
Errichtung dieser Einrichtung des Deutschen Sport-
bundes in Berlin beizutragen. Die Bundesregierung 
ist der Meinung, daß dieses Vorhaben ohne weitere 
Verzögerung verwirklicht werden sollte. 

Eine Klärung der Frage der Investitionskosten ist 
erfolgt. Danach wird die Gesamtbausumme vom 
Bund und vom Land Berlin im Verhältnis 60 : 40 
getragen. 

Nach einem Beschluß des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages können die Investitions-
mittel nur mit Zustimmung des Haushaltsausschus- 
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ses verausgabt werden. Eine solche Zustimmung 
wird nur erteilt, wenn auch Einigkeit über die Folge-
kosten erzielt worden ist. Über die Folgekosten be-
steht noch kein Einvernehmen. 

Nach dem haushaltsrechtlichen Subsidiaritäts-
grundsatz setzt die Bewilligung von Bundesmitteln 
voraus, daß der Zuwendungsempfänger die vorge-
sehenen Maßnahmen nicht auf andere Weise finan-
zieren kann. Eine solche andere Finanzierungsmög-
lichkeit könnte sich daraus ergeben, daß dem Deut-
schen Sportbund Mittel aus der Fernsehlotterie 
„Glücksspirale" zufließen werden; die Lotterie wird 
im Herbst 1976 ausgespielt werden. Nach dem Be-
schluß der Innenministerkonferenz soll der Deutsche 
Sportbund von dem Zweckertrag der Lotterie 12,5 % 
zur Führungs- und Entwicklungsarbeit im Freizeit-, 
Breiten- und Leistungssport erhalten. 

Ob dem Deutschen Sportbund tatsächlich ausrei-
chende freie Mittel zufließen werden, kann für die 
einzelnen Jahre jeweils nur von Fall zu Fall ent-
schieden werden. Insoweit ist die Bundesregierung 
auch bereit, die Einnahmen des Deutschen Sport-
bundes aus der „Glücksspirale" einer flexiblen An-
rechnung bzw. Beteiligung zu unterwerfen. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß bald 
ein abschließendes Gespräch mit dem Deutschen 
Sportbund in dieser Angelegenheit stattfinden wird. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Kunz (Berlin) (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 21) : 

Hält die Bundesregierung, angesichts der Bedeutung des 
Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Stu-
dien (BI-Ost), Köln, die Ausschreibung der vakanten Stelle des 
geschäftsführenden Direktors für notwendig? 

Der Geschäftsführende Direktor des Bundesinsti-
tuts für Ostwissenschaftliche und Internationale 
Studien ist der administrative Leiter dieser nicht-
rechtsfähigen Bundesanstalt. Für diesen Dienstpo-
sten entfällt gemäß § 8 Abs. 2 Bundesbeamtengesetz 
die Pflicht zur Ausschreibung. Auch das wissen-
schaftliche Direktorium hat ausdrücklich erklärt, daß 
es eine Ausschreibung nicht für notwendig erachte. 
Für die Position haben sich fünf Kandidaten bewor-
ben oder sind von dritter Seite vorgeschlagen wor-
den. Mit den in Betracht kommenden Bewerbern 
habe ich eingehende Vorstellungsgespräche geführt. 
Die danach gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt 
getroffene Entscheidung entspricht den Kriterien, 
die das wirtschaftliche Direktorium für den künfti-
gen Geschäftsführenden Direktor erstellt hatte. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 22) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß der Deutschland-
funk nicht — wie ein Bonner Pressedienst am 22. März 1976 
wohl fälschlich im Zusammenhang mit der Ablehnung der Ak-
kreditierung deutscher Reisejournalisten bei der Leipziger Früh-
jahrsmesse schrieb — ein „regierungseigener Sender" ist, bei 
dem „selbst Korrespondenten ihre gegen die Regierungspolitik 
gerichtete Meinung" vertreten können? 

Dem Deutschlandfunk steht nach dem Bundesrund-
funkgesetz das Recht zur Selbstverwaltung und dem-
zufolge auch die volle Selbstverantwortung zu. 

Er ist eine Sendeanstalt des Bundesrechts, nicht 
aber der Bundesregierung. Er unterliegt kraft Ge-
setzes keiner staatlichen Fachaufsicht. 

Verantwortlich für die Programmgestaltung sind 
nach dem Gesetz allein der Intendant und der Rund-
funkrat. 

Die Bundesregierung legt im übrigen Wert auf die 
Feststellung, daß sie sich in ihrem Verhältnis zur 
Rundfunkanstalt des Bundesrechts „Deutschland-
funk" strikt an das Verfassungsgebot der Rundfunk-
freiheit hält. 

Ich nehme insoweit Bezug auf die von der Bundes-
regierung gegebenen Antworten u. a. auf die Münd-
lichen Anfragen der Kollegen Spranger am 19. Fe-
bruar 1975 und Prof. Dr. Klein am 4. Juni 1975. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Abelein (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 23) : 

Stimmen die qualitativen Anforderungen, die die Bundes-
regierung für den geschäftsführenden Direktor des Bundesinsti-
tuts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien stellt, 
mit dem vom wissenschaftlichen Direktorium erarbeiteten Krite-
rienkatalog überein, und erfüllt der nunmehr vorgesehene Kan-
didat diese Anforderungen? 

Diese Frage kann uneingeschränkt mit Ja beant-
wortet werden. Das wissenschaftliche Direktorium 
des Bundesinstituts hat für den künftigen Geschäfts-
führenden Direktor eine Reihe von Kriterien aufge-
stellt, und zwar: 

Wissenschaftliche Qualifikation, 

Veröffentlichungen, 

gute Kenntnisse des Russischen, westlicher Ver-
kehrssprachen sowie eventuell anderer osteuropäi-
scher Sprachen, 

Leitungs- und Koordinierungsbefähigung, 

Initiativkraft, 

Engagement, 

Fähigkeit, das Bundesinstitut auch nach außen an-
gemessen zu vertreten. 

Der nunmehr vorgesehene Bewerber erfüllt diese 
Kriterien in vollem Umfange. Er gehört zum Kreis 
der Fachleute, die durch Kenntnisse und Leistungen 
auf dem Gebiet der Osteuropa-Forschung namhaft 
ausgewiesen sind. Er ist stellvertretender Leiter 
eines mit entsprechenden Fragen befaßten Instituts 
und im Koordinierungsausschuß der bundesgeförder- 
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ten Osteuropa-Forschung tätig. Er ist außerdem 
durch zahlreiche Veröffentlichungen auf dem Gebiet 
der Osteuropa-Forschung wissenschaftlich hervor-
getreten. In Ausübung der genannten Funktionen 
hat er gezeigt, daß er in der Lage ist, ein wissen-
schaftliches Institut zu leiten, insbesondere Initiative 
zu entfalten und interdisziplinäre Forschungsaktivi-
täten zu koordinieren. Außerdem verfügt er über 
die erforderlichen Sprachkenntnisse. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage A 24) : 

Trifft es zu, daß, nachdem die Bundesregierung die Veröffent-
lichung der 22 Bände Dokumentation über das Schicksal deutscher 
Kriegsgefangener unterbunden hat, im Koblenzer Bundesarchiv 
auf dem Ehrenbreitstein auch noch eine Dokumentation mit 
40 000 Einzelberichten über die Vertreibungsverbrechen unter 
Verschluß gehalten wird, in denen von Augenzeugen die Ver-
treibung seit 1945 aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, dem 
Sudetenland und Jugoslawien und die dabei verübten Verbrechen 
ausgewertet sind, wobei von den ca. 9,3 Millionen Einwohnern 
Ostdeutschlands bei der Vertreibung ca. 1,4 Millionen Menschen 
umgekommen sind, und welches sind gegebenenfalls die Gründe 
für diese unverständliche Geheimhaltung? 

Es trifft nicht zu, daß die Bundesregierung die 
Veröffentlichung zur Geschichte der deutschen 
Kriegsgefangenen des zweiten Weltkrieges, heraus-
gegeben von Prof. Erich. Maschke, unterbunden hat. 
Diese Dokumentation ist vielmehr nach der Fertig-
stellung aller 22 Bände seit Dezember vorigen Jah-
res über den Buchhandel erhältlich. 

Auch die von Ihnen erwähnten 40 000 Einzelstücke 
einer Zusammenstellung von Unterlagen zu den Ver-
treibungsvorgängen werden nicht unter Verschluß 
gehalten. Die Bundesregierung hat vielmehr wieder-
holt klargestellt, daß diese Unterlagen im Bundes-
archiv im Rahmen der dortigen Benutzungsordnung 
zur amtlichen, wissenschaftlichen und publizistischen 
Benutzung sowie für jedermann zur Verfügung ste-
hen, der daran ein berechtigtes persönliches Inter-
esse hat. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Vahlberg (SPD) (Druck-
sache 7/4963 Frage A 25) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß es bei den notwendi-
gerweise strengen Sicherheitsüberprüfungen des Personals von 
Kernkraftwerken zu starken Beeinträchtigungen des sozialen 
Status und der persönlichen Integrität von Betroffenen kommt, 
und welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, zu einer 
bundeseinheitlichen Regelung der personellen Sicherheitsüber-
prüfung in Kernkraftwerken zu kommen, die sowohl den hohen 
Sicherheitserfordernissen Rechnung trägt als auch für die be-
troffenen Personen unvertretbare berufliche Folgewirkungen aus-
schließt? 

Bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist 
es das oberste Ziel der Bundesregierung, die Be-
völkerung vor den Gefahren der Kernenergie und 

der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu 
schützen. Die Bundesregierung hat daher bereits 
mehrfach in diesem Hause betont, zuletzt in der 
Antwort auf die Große Anfrage betr. die friedliche 
Nutzung der Kernenergie, daß sie diesem Schutz 
absolute Priorität einräumt. Dies gilt für alle Be-
reiche der Sicherheit kerntechnischer Anlagen, ins-
besondere auch für die Sicherung kerntechnischer 
Anlagen gegen mißbräuchliche Einwirkungen Drit-
ter. 

Zur Erreichung dieses Zieles sind eine Reihe von 
Vorkehrungen notwendig. Diese sind bereits seit 
1972 in dem bundeseinheitlichen umfassenden spe-
ziellen Sicherungsmaßnahmenkatalog für Kernkraft-
werke getroffen worden. Innerhalb dieses Kata-
loges stellt die Sicherheitsüberprüfung des sog. 
Schlüsselpersonals einen Schwerpunkt dar. 

Der Katalog hat die Funktion einer Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zu § 7 des Atomgesetzes. Er 
wird von allen im Wege der Bundesauftragsverwal-
tung in den atomrechtlichen Genehmigungs- und 
Aufsichtsverfahren tätigen obersten Landesbehör-
den bundeseinheitlich angewandt. Der kürzlich vor-
gelegte Bericht einer Bund-Länder-Expertenkommis-
sion über die „Sicherung kerntechnischer Anlagen" 
bestätigt, daß der Sicherungsmaßnahmenkatalog 
sich gut bewährt. Es besteht daher kein Bedürfnis 
für zusätzliche bundeseinheitliche Regelungen. 

Die Sicherheitsüberprüfung des Schlüsselperso-
nals ist vertraulich und wird von den zuständigen 
Sicherheitsorganen der Länder durchgeführt. Der 
Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, in de

-

nen die Überprüfung zu Beeinträchtigungen des 
sozialen Status und der persönlichen Integrität Be-
troffener geführt haben. Die Überprüfung be-
schränkt sich auf die notwendigen Feststellungen. 
Den persönlichen Belangen der Betroffenen wird 
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rech-
nung getragen. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 26) : 

Trifft es zu, daß die Aktionäre der VEBA als Folge des von 
der Bundesregierung veranlaßten Zusammenschlusses mit der 
Gelsenberg AG eine Kürzung ihrer Dividende hinnehmen müs-
sen, und wie vereinbart — bejahendenfalls - die Bundesregie-
rung dies angesichts der Tatsache, daß es sich bei den Aktio-
nären der VEBA vielfach um Kleinaktionäre handelt, die ihre 
Aktien auf Grund staatlicher Vermögensbildungspolitik erwor-
ben haben, mit ihrer Pflicht zu einer kontinuierlichen Politik auf 
diesem Gebiet? 

Die VEBA AG hat in den letzten Jahren hohe 
Dividenden gezahlt. Sie betrugen 14 bzw. 15 %. Für 
das Jahr 1975 hat die VEBA eine Dividende in Höhe 
von 12 % angekündigt. Eine Ausschüttung in dieser 
Höhe ist im Vergleich zur allgemeinen Entwicklung 
der Dividenden immer noch günstig. 

Die, gemessen an den Vorjahren, etwas niedrigere 
Dividende hat ihre Ursachen in der allgemein un- 
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günstigen Lage auf dem Mineralölmarkt, die der 
VEBA keine kostendeckenden Erlöse ermöglichte. 
Diese Geschäftsentwicklung muß sich zwangsläufig 
auf die Höhe der Dividende auswirken. 

Zum zweiten Teil Ihrer Frage möchte ich bemer-
ken, daß die Bundesregierung die von Ihnen er-
wähnte Vermögensbildung gerade der weniger Ver-
dienenden mit Milliardenbeträgen aus dem Bundes-
haushalt fördert. Die Bundesregierung kann aber 
natürlich nicht stets gleich hohe Dividenden bei pri-
vatisierten Bundesunternehmen garantieren. Schon 
bei der Privatisierung der VEBA und später auch 
bei anderen Gelegenheiten hat Ihr Fraktionskollege 
Dr. Dollinger, der seinerzeit Bundesschatzminister 
war, darauf hingewiesen, daß die Aktie ein Risiko-
papier ist. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch klarstellen, daß 
der Zusammenschluß der VEBA AG und der Gelsen-
berg AG eine Entscheidung war, die entsprechend 
dem Aktienrecht von den Vorständen dieser beiden 
Unternehmen, und nicht etwa von der Bundesregie-
rung, zu treffen war. Der Zusammenschluß ist aller-
dings im Hinblick auf seine langfristig erwarteten 
positiven Auswirkungen von der Bundesregierung' 
begrüßt und gefördert worden. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Hauser (Krefeld) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen A 29 und 30) : 

Wie vereinbart die Bundesregierung ihre in der vom Bundes-
wirtschaftsministerium herausgegebenen Kooperationsfibel dar-
gelegte Auffassung, die leistungssteigernde Kooperation zwi-
schen kleinen und mittleren Unternehmen sei ein wichtiges Mit-
tel zur Eindämmung eines wettbewerbsschädlichen Konzentra-
tionsprozesses, mit der ablehnenden Bescheidung eines Ge-
suchs betreffend die Finanzierung einer als richtungweisend 
anerkannten Kooperation? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Richtlinien für eine För-
derung nach dem ERP-Kooperationsprogramm in der Weise pra-
xisnäher zu gestalten, daß auch solche Vorhaben, deren wett-
bewerbliche Bedeutung und Wert für die sich daran beteiligen-
den mittelständischen Unternehmen von der Bundesregierung 
selbst anerkannt werden, nach dem ERP-Kooperationsprogramm 
gefördert werden können? 

Zu Frage A 29: 

Die Bejahung des Grundsatzes, daß die leistungs 
steigernde Kooperation zwischen kleinen und mittle-
ren Unternehmen ein wichtiges Mittel zur Eindäm-
mung des wettbewerbsschädlichen Konzentrations-
prozesses ist, kann nicht so gedeutet werden, daß 
von der Bundesregierung alle Kooperationsvorhaben 
mittelständischer Unternehmen auch finanziell unter-
stützt werden müssen. Sie muß im Hinblick auf die 
nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen-
den Mittel eine Auswahl treffen. Bei der Festlegung 
der Förderungskriterien geht es der Bundesregie-
rung vor allem darum, solche Vorhaben zu fördern, 
die ohne öffentliche Hilfe nicht realisiert werden 
könnten, wobei stets eine angemessene Eigenbeteili-
gung vorausgesetzt wird. 

Die Bundesregierung hatte bei der Erörterung des 
hier in Rede stehenden Vorhabens darauf hingewie-
sen, daß die Voraussetzungen für eine Förderung im 
Rahmen des ERP-Kooperationsprogramms nicht vor-
lägen. 

Die Vertreter der anfragenden Gesellschaft wur-
den in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin-
gewiesen, daß eventuell entstehende Kosten für Ko-
operationsberatungen bei ihren Mitgliedern bezu-
schußt werden könnten. Ob davon Gebrauch gemacht 
wurde, ist mir nicht bekannt. 

Zu Frage A 30: 

Die Allgemeinen ERP-Vergabebedingungen sehen 
ausdrücklich vor, daß Kooperationsvorhaben in allen 
ERP-Programmen bevorzugt gefördert werden. 

Sofern die Voraussetzungen für die ERP-Pro-
gramme nicht vorliegen, besteht die Möglichkeit, 
Kooperationsvorhaben aus den eigenen Programmen 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu finanzieren 
(M I und M II) . 

Sofern die betriebliche Zusammenarbeit richtung-
weisend für weitere Kooperationen sein kann, 
kommt anstelle der vorgenannten Programme das 
spezielle ERP-Kooperationsprogramm in Betracht. 
Es ist bewußt auf diesen Bereich begrenzt. Eine Aus-
weitung ist weder beabsichtigt noch notwendig; sie 
würde im übrigen den Rahmen der vorhandenen 
Mittel zu Lasten der anderen Förderungsprogramme 
sprengen. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage A 34) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die derzeitige und abseh-
bare mittelfristige ertrags-, markt- und beschäftigungspolitische 
Lage der deutschen Porzellanindustrie, und was gedenkt sie zu 
tun, um den dort beschäftigten Menschen ihre Arbeitsplätze zu 
erhalten und zu sichern? 

Nach einem Produktionsrückgang in den letzten 
Jahren lassen die Auftragseingangszahlen in den 
ersten beiden Monaten dieses Jahres wieder ein 
besseres Produktionsergebnis erwarten. Die Auf-
tragseingänge liegen gegenüber dem gleichen Vor-
jahreszeitraum um 32 % (Inland 20 %, Ausland 
55 %) höher. Auch der Absatz hat sich in den ersten 
beiden Monaten nicht ungünstig entwickelt; hier 
betrug die mengenmäßige Steigerung 16,8 %. Es 
kann daher angenommen werden, daß sich die Be-
schäftigungssituation verbessern wird, zumal die in 
der Vergangenheit vorhandene Kurzarbeit weit-
gehend abgebaut werden konnte. 

Mittelfristig geht die Bundesregierung davon aus, 
daß die Markterwartung derjenigen Unternehmen, 
die insbesondere höherwertiges Porzellan herstel-
len, auch in Zukunft sowohl in der Bundesrepublik 
Deutschland als auch im Ausland nicht ungünstig 
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sind. Neben einem verschärften Wettbewerb muß 
sich die Porzellanindustrie auf wechselnde Verbrau-
chergewohnheiten sowie Substitutionseffekte ein-
stellen. 

Wegen ihrer besonderen Lage genießt die Porzel-
lanindustrie einen nicht unerheblichen Schutz. So ist 
die Einfuhr von Geschirrporzellan — als eines der 
wenigen Erzeugnisse — sowohl gegenüber den Ost-
staaten und der DDR als auch gegenüber Japan, 
einem wesentlichen Wettbewerber, noch kontin-
gentiert. Die Kontingente für die europäischen Ost-
staaten und China wurden — mit Ausnahme von 
typisch chinesischer Keramik - seit 1972 und für 
Japan seit 1970 nicht mehr erhöht. Das Kontingent 
für Haushaltsporzellan gegenüber der DDR ist eben-
falls seit 1971 unverändert. 

Auch im Hinblick auf die beschäftigungspolitische 
Bedeutung der Porzellanindustrie beabsichtigt die 
Bundesregierung derzeit nicht, eine Änderung der 
Einfuhrpolitik vorzunehmen. 

Über die Ertragslage kann die Bundesregierung 
keine detaillierten  Angaben machen, da ihr aus-
reichende betriebswirtschaftliche Unterlagen nicht 
zugänglich sind. Generell ist festzustellen, daß die 
Ertragslage bei den einzelnen Unternehmen unter-
schiedlich ist. Neben Firmen mit befriedigenden Er-
gebnissen stehen solche, deren Ertragslage ungün-
stig ist. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Fuchs (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 35) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Lage der ostbayerischen 
Granitindustrie, und welche Maßnahmen beabsichtigt sie ge-
gebenenfalls zu ergreifen, um die Arbeitsplätze in der Granit-
industrie zu sichern und nicht mehr gutzumachenden Schaden 
abzuwenden? 

Der Bundesregierung ist die Absatzlage der Gra-
nitindustrie bekannt. Zu ihrem Schutz hält die Bun-
desregierung die Genehmigungspflicht der Einfuhr 
von Bord- und Pflastersteinen aus Staatshandels-
ländern aufrecht. Kontingente bestehen gegenüber 
der CSSR, Polen und Rumänien, und zwar seit Jah-
ren mit  unveränderten Wertgrenzen. Die Einfuhren 
aus der CSSR sind geringfügig; die eingeführten Er-
zeugnisse unterliegen insgesamt bestimmten Ver-
wendungsbeschränkungen. Wegen der von der In-
dustrie beklagten niedrigen Preise für Einfuhren 
aus osteuropäischen Ländern hat die Bundesregie-
rung von Amts wegen ein Preisprüfungsverfahren 
eingeleitet. Dieses hat dazu geführt, daß das Ru-
mänienkontingent in zwei Tranchen — zunächst nur 
zur Hälfte (850 000,— DM) — ausgeschrieben wird. 
Außerdem wird die bestehende Verwendungsbe-
schränkung für die Regierungsbezirke Oberpfalz 
und Niederbayern auf den Regierungsbezirk Ober-
bayern ausgedehnt. Beide Maßnahmen verstärken 
den Schutz der einheimischen Industrie. 

Zu der Frage, welche Möglichkeiten zur Sicherung 
der Arbeitsplätze bestehen, habe ich bereits in der 
Antwort auf die Frage des Abgeordneten Dr. Kunz 
in der Fragestunde vom 5. November 1975 Stellung 
genommen. Danach liegen die Standorte der Granit-
industrie innerhalb der Fördergebiete der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur". Für Vorhaben der grundlegenden 
Rationalisierung oder Umstellung, die zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen erforderlich sind, können Inve-
stitionszuschüsse aus Mitteln der Gemeinschaftsauf-
gabe gewährt werden; außerdem kann bei grund-
legender Rationalisierung und Umstellung so-
fern der Betrieb im Zonenrandgebiet liegt — auch 
die Investitionszulage gewährt werden. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Dr. Riedel-Martiny 
(SPD) (Drucksache 7/4963 Frage A 38) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die gleichzeitigen, fast 
gleichhohen Preiserhöhungen von Unternehmen der Automobil-
industrie, und hält die Bundesregierung Maßnahmen für ange-
zeigt, um die Verbraucher vor den Auswirkungen unzureichenden 
Wettbewerbs und Mißbrauchs von Marktmacht auf dem Auto-
mobilmarkt zu schützen? 

Die Bundesregierung beobachtet die jüngsten 
Preiserhöhungen bei den großen deutschen Auto-
mobilunternehmen mit Sorge. Die gesamtwirtschaft-
liche Beurteilung dieser Preisanhebungen sieht die 
Bundesregierung — wie ich bereits bei der Beant-
wortung der Anfrage des Abgeordneten Dr. Jens 
ausführte — vor dem Hintergrund ihrer Bemühun-
gen um eine dauerhafte Sicherung von Stabilität, 
Beschäftigung und Wirtschaftswachstum. Das Bun-
deskartellamt prüft gegenwärtig die Preiserhöhun-
gen der wichtigen deutschen Automobilhersteller 
unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten. 

Anlage 18 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Kiechle (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 39) : 

Teilt die Bundesregierung — insbesondere unter dem Aspekt 
der Verfügbarkeit der benötigten Menge und der Entwicklung 
des Weltmarktpreises für Rindfleisch im Falle einer Vollversor-
gung der Bundesrepublik Deutschland aus dem sogenannten 
Weltmarkt — die Auffassung, daß die deutschen Verbraucher 
für Rindfleisch jährlich insgesamt etwa 8 Milliarden DM mehr 
ausgeben müssen, als wenn sie das Rindfleisch zu Weltmarkt-
preisen beziehen könnten, wie der AGV in der Veröffentlichung 
der Nr. 12 vom 23. März 1976 — ausgehend von einer vorsichtig 
geschätzten durchschnittlichen Verteuerung von nur 6 DM pro 
Kilo Rindfleisch — festgestellt hat, und wenn ja, welche Fol-
gerungen wird sie daraus ziehen? 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der 
AGV nicht. Die AGV geht offensichtlich bei den hier 
zitierten Berechnungen u. a. von den Annahmen 
aus, die Bundesrepublik würde ihren gesamten 
Rindfleischbedarf in Höhe von rd. 1,34 Millionen 
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Tonnen ausschließlich aus Drittlandimporten dek-
ken und diese zusätzliche Nachfrage auf dem Welt-
markt würde keinen Einfluß auf den Weltmarkt-
preis haben. 

Diese Annahmen sind völlig unrealistisch, weil 
die Weltmarktpreise bei einer derartigen Nachfrage 
aus dem EG-Raum bzw. der Bundesrepublik 
Deutschland sicherlich sehr schnell das EG-Niveau 
erreichen oder gar überschreiten würden. Ich darf 
in diesem Zusammenhang an die Erfahrungen er-
innern, die wir 1972/73 machen mußten. Knappe Lie-
fermöglichkeiten des Weltmarktes hatten zu star-
ken Preissteigerungen geführt. In jüngster Zeit zeigt 
uns der Kartoffelmarkt wieder sehr deutlich, wie 
wichtig eine kontinuierliche und ausreichende Er-
zeugung ist. 

Die in den Berechnungen der AGV unterstellte 
100%ige Abhängigkeit von Auslandslieferungen ist 
weder mit der Verpflichtung der Bundesregierung, 
die Ernährung der Verbraucher sicherzustellen, noch 
mit den Bemühungen der Bundesregierung, der 
deutschen Landwirtschaft einen gleichberechtigten 
Platz in der gesamten Volkswirtschaft einzuräumen, 
vereinbar und brächte somit keineswegs die hier 
rechnerisch ermittelten Preisvorteile für die deut-
schen Verbraucher. 

Die Bundesregierung ist deshalb der Auffassung, 
daß der Rindfleischproduktion in der Gemeinschaft 
auch im Interesse der Verbraucher und unter Be-
rücksichtigung außenhandelspolitischer Aspekte 
auch künftig wesentliche Bedeutung beigemessen 
werden muß. 

Im übrigen darf ich darauf hinweisen, daß 1975 
knapp 10 000 Tonnen Rindfleischstücke im Rahmen 
des GATT-Kontingents und der Export-Import-Re-
gelung mit dem normalen Zollsatz von 20 % aber 
abschöpfungsfrei in die Bundesrepublik eingeführt 
wurden und damit auch dem deutschen Markt preis-
günstige Ware aus Drittländern im Rahmen des 
Möglichen zugeführt wurde. 

Anlage 19 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Geldner (FDP) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 40) : 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß — wie der Baye-
rische Bauernverband meint — das im Agrarbericht 1976 aus-
gewiesene um 20 % im Vergleich zu Schleswig-Holstein nied-
rigere landwirtschaftliche Einkommen in Bayern nicht nur eine 
Frage der in Schleswig-Holstein wesentlich günstigeren Ver-
marktungswege der landwirtschaftlichen Produktion sei, und wie 
kann diesem Mangel in Bayern abgeholfen werden? 

Für das in Bayern im Vergleich zu Schleswig-Hol-
stein erzielte geringere Reineinkommen je Fam.-AK 
gibt es mehrere Ursachen. Neben den Einflüssen 
des Marktes, insbesondere der marktfernen Lage, 
spielen vor allem agrarstrukturelle Probleme eine 
Rolle. Dies zeigt sich u. a. an der durchschnittlichen 
Größe der Betriebe über der Grenze nach § 4 LwG, 
die in Schleswig-Holstein 39,10 ha, in Bayern 22,2 ha 

beträgt. Auch der Arbeitskräftebesatz ist in Schles-
wig-Holstein mit 4,68 AK je 100 ha (3,09 Fam.-AK 
je 100 ha) erheblich geringer als in Bayern mit 6,73 
AK je 100 ha (5,97 Fam.-AK je 100 ha). Die Einkom-
mensunterschiede wären noch ausgeprägter, wenn 
nicht in Bayern durch eine im Durchschnitt intensi-
vere Wirtschaftsweise ein gewisser Ausgleich ge-
schaffen würde. Diese Tatsache drückt sich in dem in 
Bayern mit 1 145 DM um über 200 DM gegen Schles-
wig-Holstein höheren Reineinkommen je ha LF aus. 

Die Bundesregierung trägt der unterschiedlichen 
agrarstrukturellen Situation in den Bundesländern 
bereits seit Jahren gezielt Rechnung, nicht zuletzt 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe. Über den tat-
sächlichen Einsatz der insgesamt verfügbaren Mittel 
entscheiden allerdings die Länder. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Zoglmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen A 43 und 44) : 

Trifft es zu, daß die Bundesanstalt für Arbeit seit 1971 „pol-
nische Aussiedler" betreut, wie es in einer Pressemitteilung des 
Hauses vom 17. März 1976 heißt, oder sind nicht vielmehr hier-
unter deutsche Aussiedler aus dem polnischen Staats- und Herr-
schaftsgebiet zu verstehen? 

Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, die ihr nach-
geordneten Behörden darauf hinzuweisen, daß es sich bei den 
Spätaussiedlern um Deutsche im Sinne unseres Grundgesetzes 
handelt, und wird sie selbst irreführenden Formulierungen durch 
einen korrekten, der Lage entsprechenden Sprachgebrauch ent-
gegenwirken? 

Die Bundesanstalt für Arbeit betreut seit 1971 
deutsche Aussiedler aus Polen, wie sich aus dem ge-
samten sonstigen Inhalt der Presseinformation der 
Bundesanstalt für Arbeit Nr. 18/76 vom 17. März 
1976 ergibt. 

Die Bundesregierung — und damit komme ich zu 
Ihrer zweiten Frage — geht davon aus, daß diese 
Tatsache nicht zuletzt durch die langanhaltende, 
intensiv geführte Diskussion allgemein bekannt ist. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die 
vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung am 16. März 1976 herausgegebene Pressemit-
teilung hinweisen. In ihr wird ausdrücklich von 
Deutschen gesprochen, die aus Polen aussiedeln wer-
den. Sie sieht deswegen keine Notwendigkeit, nach-
geordnete Behörden ausdrücklich darauf hinzuwei-
sen, daß es sich bei den Aussiedlern um Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes handelt. 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 45) : 

Ist die Bundesregierung bereit, auch für dieses Jahr alsbald 
Mittel zur verstärkten Förderung für Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen bereitzustellen, nachdem insbesondere in den struktur-
schwächeren Gebieten nicht damit zu rechnen ist, daß die Bau-
wirtschaft hinreichend ausgelastet sein wird? 
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Die Bundesregierung und die Bundesanstalt für 
Arbeit haben seit Beginn des vorigen Jahres über 
1,6 Milliarden DM für Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men zur Verfügung gestellt. Hiervon sind bis zum 
31. März 1976 knapp 300 Millionen DM ausgezahlt 
worden. Ein großer Teil der Förderungsmittel wird 
erst im laufenden Jahr wirksam werden und den 
Arbeitsmarkt entlasten. 

Von den Mitteln im Haushalt der Bundesanstalt 
für Arbeit entfallen allein 540 Millionen DM auf das 
Jahr 1976. Darüber hinaus stehen im laufenden Jahr 
zusätzlich Bundesmittel in Höhe von 100 Millionen 
DM für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für beson-
dere Gruppen des Arbeitsmarktes zur Verfügung. 

Die Bundesregierung wird die kommende Ent

-

wicklung des Bauarbeitsmarktes sorgfältig beob-
achten. Ob weitere Mittel zur verstärkten Förde-
rung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen benötigt 
werden, läßt sich gegenwärtig noch nicht beurteilen. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Evers (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 47) : 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, schwerbehin-
derte mittelständische Unternehmer dadurch zu entlasten, daß 
der Begriff des Arbeitsplatzes gemäß § 5 des Schwerbehinder-
tengesetzes bei weniger als 20 Beschäftigten auch auf den 
Arbeitsplatz des geschäftsführenden Eigentümers/Unternehmers 
ausgedehnt wird, bzw. besteht eine Möglichkeit, die Zahlung 
der Ausgleichsabgabe für derartige mittelständische Unterneh-
mer bis zu einer etwaigen Änderung des Gesetzes auszusetzen? 

Die Möglichkeit, den schwerbeschädigten Arbeit-
geber auf einen Pflichtplatz anzurechnen, war be-
reits im früheren Schwerbeschädigtengesetz enthal-
ten. Sie ist bei der Novellierung des Schwerbeschä-
digtenrechts aufgehoben worden, weil sie keine 
wesentliche Bedeutung erlangt hatte. Die von Ihnen 
nunmehr angeregte Gesetzesänderung würde auch 
jetzt nur sehr wenigen schwerbehinderten Arbeit-
gebern zugute kommen. Sie würde darüber hinaus 
für nichtbehinderte Arbeitgeber mit nur 15. Arbeit-
nehmern gegenüber der bisherigen Rechtslage nach-
teilig wirken. 

Eine Rechtsänderung in dem von Ihnen angereg-
ten Sinne wird deshalb zur Zeit nicht erwogen. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Böhme (Freiburg) 
(SPD) (Drucksache 7/4963 Frage A 48) : 

Wie hoch sind die Aufwendungen der Ortskrankenkassen und 
Ersatzkassen für ärztliche Behandlungen im Jahr 1975 gegen-
über dem Vorjahr gestiegen, und wie beurteilt die Bundes-
regierung diese Zuwachsraten? 

Die Aufwendungen für ärztliche Behandlung sind 
im Jahre 1975 bei den Ortskrankenkassen um 
11,6 v. H. je Mitglied und bei den Angestellten-
Ersatzkassen um 17,5 v. H. je Mitglied gestiegen. 
Der Gesamtaufwand der Ortskrankenkassen und 
Angestellten-Ersatzkassen für ärztliche Behandlung 
ist um etwa 14 v. H. gestiegen. Dies geht aus den 
amtlichen Meldungen dieser Krankenkassen hervor, 
die allerdings hinsichtlich des 4. Quartals 1975 zum 
Teil noch auf Schätzungen beruhen. Nennenswerte 
Abweichungen der endgültigen Ergebnisse sind je-
doch erfahrungsgemäß nicht zu erwarten. 

Mit diesen Zahlen werden meine Ausführungen 
zu Ihrer Frage in der Fragestunde am 14./15. Januar 
1976 im wesentlichen bestätigt. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Frage A 49) : 

Warum hat die Bundesregierung bisher verneint, es sei mög-
lich, mit der polnischen Seite über die Fragen des Umrechnungs-
kurses und der Anrechnungsbestimmungen beim Rentenexport-
prinzip zu verhandeln, während sie jetzt im Zusammenhang mit 
der Überweisung der Renten auf Grund der Besitzstandsregelung 
in den Artikeln 15 und 16 des Rentenabkommens mit der Volks-
republik Polen dies tun will? 

Ihre Frage bezieht sich auf Fälle, in denen auf 
Grund der Besitzstandswahrung des deutsch-polni-
schen Abkommens zukünftig noch Renten nach Polen 
gezahlt werden. Im Hinblick hierauf wird mit der 
polnischen Seite unter anderem auch über Fragen 
des Umrechnungskurses und der Anrechnungsbe-
stimmungen verhandelt werden. Solche Verhandlun-
gen sind gerade im Rahmen des zustande gekomme-
nen Abkommens möglich geworden. Ohne dieses 
Abkommen hätten sich die Verhandlungen aus-
schließlich auf vertragliche Verpflichtungen der pol-
nischen Seite beschränken müssen. Für diesen Fall 
hat die polnische Seite mehrfach deutlich gemacht, 
daß eine Einigung hierüber ausgeschlossen ist. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Löher (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Fragen A 52 und 53) : 

Trifft es zu, daß auf Grund einer aufsichtlichen Weisung der 
Deutschen Bundesbahn vom 18. April 1975 die Höchstversiche-
rung für Arbeiter und Angestellte der Deutschen Bundesbahn 
von 75 Prozent auf 70 Prozent wegen bestehender Überversor-
gung gekürzt werde, wie in dem Bericht „GdED: Die soziale 
Demontage stoppen!" in der Zeitung der Gewerkschaft der Eisen-
bahner Deutschlands Der deutsche Eisenbahner", März-Ausgabe 
1976, festgestellt wurde? 

Trifft es zu, daß der Bundesfinanzminister die Kürzung der 
Mittel für die Bundesbahn-Versicherungsanstalten, Abteilung B, 
um 300 Millionen DM im Wirtschaftsplan der Deutschen Bundes-
bahn für 1975 angeordnet haben soll, wie ebenfalls in diesem 
Bericht behauptet wurde? 
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Zu Frage A 52: 

Es trifft zu, daß der Vorstand der Deutschen Bun-
desbahn (DB), der die Aufsicht über die Bundesbahn

-

Versicherungsanstalt (BVA) — Abteilung B — führt, 
durch aufsichtliche Weisung die Gesamtversorgung 
auf 70 v. H. des Jahresbruttoentgelts begrenzt hat. 
Die BVA-Abteilung B führt für den Bereich der DB 
die Zusatzversicherungen durch, die außerhalb der 
Betriebsverwaltungen bei der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL) erfolgt. 

Das Leistungsrecht der BVA ist in wesentlichen 
Regelungen günstiger als das der VBL. Es entstehen 
Überversorgungen in dem Sinne, daß die aus Zu-
satzrente und gesetzlicher Rente bestehende Ge-
samtversorgung höher ist als das Nettoentgelt, das 
der Rentner als beschäftigter Arbeitnehmer erhalten 
würde. Die Jahresrechnung der BVA weist seit dem 
Jahre 1969 in steigendem Maße Fehlbeträge aus. 
Diese sind bis zum Jahre 1974 in voller Höhe durch 
Stützungsbeiträge über den Wirtschaftsplan der DB 
in der Erwartung abgedeckt worden, daß das Lei-
stungsrecht der BVA-Abteilung B an das der VBL 
angepaßt wird. Die Bemühungen des Vorstandes 
der DB um eine entsprechende Satzungsänderung 
haben bisher in den stimmenparitätisch besetzten 
Organen der BVA-Abteilung B keinen Erfolg gehabt. 
Der Vorstand der DB hat sich daher gezwungen ge-
sehen, durch aufsichtliche Weisungen die Überver-
sorgungen abzubauen und den Fehlbeträgen ent-
gegenzuwirken. 

Zu Frage A 53: 

Für die Jahresrechnung der BVA-Abteilung B für 
das Jahr 1975 war unter Berücksichtigung der auf

-

sichtlichen Maßnahmen ein Fehlbetrag von 390 Mil-
lionen DM zu erwarten. Da es einerseits auf Dauer 
nicht hinnehmbar ist, daß die bei der BVA-Abtei-
lung B versicherten Rentner gegenüber dem Lei-
stungsrecht der VBL eine höhere Gesamtversorgung 
erhalten und hierzu zu Lasten des Bundeshaushalts 
Mittel bereitgestellt werden, andererseits aber eine 
Anpassung des Leistungsrechts bisher unterblieben 
ist, hatte der Vorstand der DB einen Stützungsbei-
trag von 100 Millionen DM in den Wirtschaftsplan 
1975 eingestellt und die BVA für die weitere Finan-
zierung des Fehlbetrages auf den Kreditweg verwie-
sen. Gleichwohl wurde der Stützungsbeitrag zum 
Jahresende 1975 auf den Betrag aufgestockt, der er-
forderlich wurde, um Leistungen entsprechend dem 
Leistungsrecht der VBL zu finanzieren. 

Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Fragen A 54 und 55) : 

Ist die Bundesregierung bereit, einen Bericht über die Folge-
wirkungen, die durch das Verbot von Spikesreifen im Straßen-
verkehr entstanden sind, zu erstellen? 

Kann die Bundesregierung statistische Angaben über die Un-
fallhäufigkeit im Straßenverkehr machen, die infolge des Spikes

-

Verbots entstanden sind? 

Zu Frage A 54: 

Die Bundesregierung ist hierzu bereit. Sie wird 
dies im Zusammenhang mit dem Unfallverhütungs-
bericht 1974/1975 tun. 

Zu Frage A 55: 

Nach Ursachen aufgegliederte statistische Anga-
ben über die Straßenverkehrsunfälle im Winterhalb-
jahr 1975/76 liegen noch nicht vor. Nach Vorlage 
dieser Daten wird die Bundesregierung untersuchen, 
ob das Spikes-Verbot die Unfallentwicklung beein-
flußte. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Braun (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Fragen A 56 und 57) : 

Trifft es zu, daß an Bundesstraßen im Ortsbereich eine soge-
nannte Gelbphasenschaltung der Ampelanlagen in den Abend-
und Nachtstunden nicht zulässig ist und daß die Bundesregie-
rung die Ergebnisse eines zur Zeit in Arbeit befindlichen Gut-
achtens abwartet, um zu entscheiden, ob eine Gelbphasenschal-
tung während der Nachtstunden gestattet werden kann? 

Wird die Bundesregierung darauf hinwirken, daß die Deutsche 
Bundesbahn auf Grund der einstweiligen Verfügung des Land-
gerichts Berlin gegen den Slogan „Ein Jahr lang reisen zu hal-
ben Preisen" nunmehr den Senioren ein echtes und überschau-
bares Angebot unterbreiten wird? 

Zu Frage A 56: 

Das Ausschalten einer Lichtzeichenanlage wäh-
rend der Nacht, mit gelbem Blinklicht in den warte-
pflichtigen Zufahrten zur Kreuzung, ist nicht ver-
boten. Unter welchen Voraussetzungen das Aus-
schalten zulässig ist, regelt die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung. Die 
Entscheidung darüber obliegt den örtlich en Straßen-
verkehrsbehörden der Länder. 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen in Köln unter-
sucht dieses Problem im Rahmen eines Forschungs-
auftrages, der Ende 1976 abgeschlossen sein wird. 
Ob und welche Schlußfolgerungen im Hinblick auf 
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßen-
verkehrsordnung zu ziehen sein werden, wird dann 
zu entscheiden sein. 

Zu Frage A 57: 

Die Bundesregierung hat keine Möglichkeit, auf 
die Angebotsgestaltung der Bundesbahn, die nach 
dem Bundesbahngesetz ausschließlich der Deutschen 
Bundesbahn obliegt, Einfluß zu nehmen. Sie sieht 
sich hierzu aber auch nicht veranlaßt, weil sich die 
einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin, ge-
gen die die Bundesbahn Widerspruch einlegen wird, 
nicht gegen das Angebot selbst, sondern lediglich 
gegen die blickfangmäßige Werbeformulierung in 
den Werbeanzeigen richtet. 
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Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Fragen A 58 und 59) : 

Was sind die Gründe, daß der vorläufige Vorschlag eines 
Gesetzes über die Beförderung von Personen mit Krankenkraft-
wagen vom 18. Januar 1972 bis heute noch nicht als Gesetzes-
vorschlag eingebracht wurde, und wann rechnet die Bundes-
regierung mit einem solchen Gesetz? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß mangels eines Gesetzes 
über die Beförderung von Personen mit Krankenkraftwagen in 
zunehmendem Maße Krankentransporte von nicht oder nur man-
gelhaft ausgebildetem Personal  Ober  gewerbliche Unternehmen 
u. a. auch in ungeeigneten Fahrzeugen durchgeführt werden, und 
wenn ja, welche Folgerungen wird sie daraus ziehen? 

Der Entwurf eines Gesetzes über die Beförderung 
von Personen mit Krankenkraftwagen wird in die-
ser Legislaturperiode nicht mehr vorgelegt werden. 
Das Gesetz hat Kostenauswirkungen, die gegenwär-
tig festgestellt werden. Der Gesetzentwurf muß 
danach ggf. nochmals überarbeitet werden, 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß in 
zunehmendem Maße Krankentransporte von ge-
werblichen Unternehmen mit ungeeignetem Perso-
nal oder Fahrzeugen durchgeführt werden. Ret-
tungsdienste und Krankentransport werden vor 
allem von den Sanitätsorganisationen und den 
Feuerwehren, in geringerem Umfang auch von ge-
werblichen Unternehmern durchgeführt. Personal-
und Fahrzeugeinsatz werden stetig verbessert. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Berger (Berlin) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage A 60) : 

Gibt es im Rahmen des Bundesbahnrationalisierungsprogramms 
der Bundesregierung Überlegungen, auch im Eisenbahnverkehr 
mit Berlin Einschränkungen vorzunehmen? 

Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn gibt es 
keine Überlegungen, den Eisenbahnverkehr mit Ber-
lin einzuschränken. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Wernitz (SPD) (Druck-
sache 7/4963 Fragen A 61 und 62) : 

Trifft es zu, daß im Auftrag der Deutschen Bundesbahn durch-
geführte Untersuchungen ergeben haben, daß Bahnpolizei und 
Fahndungsdienst der Deutschen Bundesbahn insgesamt effektiv 
arbeiten, und welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
hieraus für eventuell beabsichtigte Neuorganisationspläne der 
beiden Dienste? 

Beabsichtigt die Bundesregierung — analog zu Überlegungen 
in Schweden —, die Führerscheinbestimmungen dahin gehend 
zu verschärfen, daß bestimmte rückfällige Straftäter, Alkohol-, 
Rauschgift- und Tablettensüchtige einer eingehenden Prüfung 
ihrer Persönlichkeit und Lebensführung unterzogen werden, die 
über Erwerb oder weiteren Besitz des Führerscheins entscheidet? 

Zu Frage A 61: 

Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn hat in 
der von Ihnen erwähnten Untersuchung zur Frage 
Stellung genommen, ob die öffentliche Sicherheit nur 
durch Vorhaltung einer hauptamtlichen Bahnpolizei 
gewährleistet werden kann oder ob andere Maß-
nahmen ein höheres Maß an Sicherheit gewährlei-
sten. Die Untersuchung ist erst vor wenigen Tagen 
dem Bundesminister für Verkehr vorgelegt worden; 
sie wird z. Z. gründlich überprüft und ausgewertet. 
Ein Ergebnis dieser Prüfung liegt deshalb noch nicht 
vor. 

Zu Frage A 62: 

Nein. Eine Änderung der Rechtsvorschriften ist 
nicht erforderlich. Bereits nach geltendem Recht ist 
u. a. auch bei rückfälligen Straftätern, Alkohol-, 
Rauschgift- und Tablettensüchtigen eine beantragte 
Fahrerlaubnis zu versagen oder eine erteilte Fahr-
erlaubnis zu entziehen, wenn der Betreffende zum 
Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr un-
geeignet ist. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Dübber (SPD) (Druck-
sache 7/4963 Fragen A 64 und 65) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß retroreflektie-
rende Warntafeln zur Sicherung der in § 17 Abs. 4 Satz 3 StVO 
erwähnten Fahrzeuge als eigene Lichtquelle im Sinne dieser 
Vorschrift anzusehen sind, und wenn nein, ist sie bereit, retro

- reflektierende Warntafeln als Eigenbeleuchtung in die Vorschrift 
aufzunehmen? 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß, wie der Senat 
von Berlin geäußert haben soll, die in § 17 Abs. 4 Satz 3 StVO 
vorgeschriebene Eigenbeleuchtung eine Dauerleistung von etwa 
110 Watt verlangt, und wenn nein, wie wird sie eine einheit-
liche Interpretation sicherstellen? 

Nach § 49 a Abs. i StVZO gelten auch Leuchtstoffe 
und rückstrahlende Mittel als lichttechnische Einrich-
tung an Kraftfahrzeugen und Anhängern. § 17 
Abs. 4 Satz 3 StVO schreibt die Art der Beleuchtung 
der dort genannten Fahrzeuge nicht vor. Um in der 
Praxis aufgetretene Zweifel über die Art der Siche-
rung der in Rede stehenden Fahrzeuge auszuräumen, 
hat der Bundesminister für Verkehr mit Zustimmung 
der Mehrheit der Länder im Verkehrsblatt vom 
31. März 1976 darauf hingewiesen, daß retroreflek-
tierende Warntafeln genügen, um den Vorschriften 
des § 17 Abs. 4 Satz 3 zu genügen. 

Für Parkleuchten, und um solche kann es sich bei 
der Eigenbeleuchtung der in § 17 Abs. 4 Satz 3 StVO 
genannten Fahrzeuge ja nur handeln, verlangt die 
StVZO keine Dauerleistung von etwa 110 W. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Evers (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 66) : 
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Wie beurteilt die Bundesregierung den Umstand, daß in der 
Freien und Hansestadt Hamburg im Wege der Ausnahmerege-
lung Kraftdroschken (Taxen) Wirtschaftswerbung als Fremdwer-
bung betreiben können, während die Bundesregierung auf ver-
schiedene Anfragen stets den Standpunkt vertreten hat, daß 
„Eigenwerbung" durch Anbringen von Namen und Telefonnum-
mer des Taxiunternehmers unzulässig sei, und beabsichtigt die 
Bundesregierung, ihre Einstellung zur Eigenwerbung zu ändern 
bzw. gegen Fremdwerbung an Taxis gesetzlich vorzugehen? 

Ein Anliegen von Teilen des Taxigewerbes auf-
greifend, haben sich die Verkehrsminister der Län-
der am 3. Dezember 1975 mit dem Werbeverbot an 
Taxen beschäftigt. Die Mehrzahl der Länderver-
kehrsminister sprach sich dabei für die Zulassung 
von Wirtschaftswerbung (Fremdwerbung) aus. Sie 
wollen aufgrund einer noch zu normierenden Er-
mächtigung in die Lage versetzt sein, für den Be-
reich einzelner Städte und Landkreise allgemeine 
Ausnahmen vom bestehenden generellen Werbever-
bot erteilen zu können. Der Beschluß der Länder-
verkehrsminister wird im Rahmen einer in Vorbe-
reitung befindlichen Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunter-
nehmen im Personenverkehr (BOKraft) berücksich-
tigt werden. Angesichts der offensichtlich schwie-
riger gewordenen wirtschaftlichen Situation ist es 
verständlich, wenn  das Taxengewerbe zusätz-
liche Einnahmequellen zu erschließen trachtet. 
Allerdings ist diese Entwicklung im Hinblick auf die 
rechtliche Verankerung des Taxenverkehrs und 
seine Abgrenzung zum Mietwagenverkehr nicht un-
problematisch. Deshalb ist die Bundesregierung der 
Auffassung, daß zunächst die Erfahrungen mit den 
regionalen Ausnahmen abgewartet werden sollten, 
bevor weiterreichende generelle Folgerungen gezo-
gen werden. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Geiger (SPD) (Drucksache 
7/4963 Frage A 67): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der Allgemeine Ret-
tungsverband Deutschland e.V., Sitz Stuttgart, seine Tätigkeit 
zur Rettung von Menschen, insbesondere auf den Verkehrs-
wegen, nicht voll ausüben kann, weil mit den ihm von der 
Deutschen Bundespost zugeteilten Frequenzen die Herbeirufung 
von Hilfe nicht störungsfrei geführt werden kann, und beab-
sichtigt die Bundesregierung, dem Rettungsverband eine Fre-
quenz zur Benutzung zuzuteilen, mit der die Hilfe störungsfrei 
herbeigerufen werden kann? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß der Allge-
meine Rettungsverband Deutschland e. V., Sitz Stutt-
gart, wie auch viele andere Rettungs-, Funkrettungs- 
und Funkhilfsvereine, Sprechfunkanlagen betreibt. 
Die benutzten Frequenzen werden von der Deut-
schen Bundespost jedoch niemals „zur Rettung von 
Menschen" zugeteilt. Diese Vereine sind keine an-
erkannten Hilfsorganisationen. Sie benutzen für 
ihre vielfältigen Kommunikationswünsche Funkfre-
quenzen, die von der Deutschen Bundespost als be-
sonders störanfällig bezeichnet wurden. Soweit die 
Verbände Nachrichtenübermittlung „zur Rettung 
von Menschen" organisieren, benutzen sie die 
Sprechfunkanlagen gegen den Rat der zuständigen 
Fernmeldebehörde. 

Die Deutsche Bundespost bereitet ein Regelung 
über die Genehmigung und den Betrieb von Sprech-
funkanlagen vor, mit deren Hilfe in allen Not-
situationen von Kraftfahrzeugen aus Nachrichten an 
Notruf-Aufnahmestellen übermittelt werden können. 
Dieses Kommunikationssystem, mit dem Hilfe rela-
tiv störungsfrei herbeigerufen werden kann, wird 
auch der Allgemeine Rettungsverband Deutschland 
e.V. einsetzen können. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Todenhöfer (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen A 70 und 71): 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung von Bundesminister 
Bahr, daß „Länder, die intervenieren", keine Entwicklungshilfe 
erhalten sollen, und sieht die Bundesregierung z. B. das Ver-
halten Nordvietnams gegenüber Südvietnam nach den Pariser 
Vietnamabkommen als „Intervention" an? 

Hat die Bundesregierung Nordvietnam völkerrechtlich verbind-
lich Entwicklungshilfe zugesagt, und wenn ja, wann, in welcher 
Höhe und für welche Maßnahmen? 

Zu Frage A 70: 

Bundesminister Bahr hat in einem Interview mit 
dem Deutschlandfunk erklärt, daß mit Kuba wegen 
seiner Intervention in Angola keine entwicklungs-
politische Zusammenarbeit aufgenommen werde, 
man aber die Frage der Intervention nicht zu einer 
neuen Doktrin erheben wolle. Die Bundesregierung 
wird von Fall zu Fall entscheiden, mit welchem 
Land sie entwicklungspolitisch zusammenarbeitet. 
Dabei spielen eine Reihe von Kriterien eine Rolle. 
Dies gilt auch für Vietnam. 

Zu Frage A 71: 

Eine völkerrechtlich verbindliche Zusage von Ent-
wicklungshilfe an Nordvietnam gibt es nicht. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Wawrzik (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage A 72): 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung beabsichtigt, 1976 Mo-
zambique, Angola, Guinea, Guinea-Bissau, den Kapverdischen 
Inseln, der Volksrepublik Kongo und Benin Entwicklungshilfe-
zusagen zu machen? 

Die Vorstellungen der Bundesregierung über die 
Verwendung der für Entwicklungshilfe zur Ver-
fügung stehenden Mittel  werden in einer Rahmen-
planung festgelegt, die als „vertrauliche Erläute-
rungen" dem Ausschuß für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und dem Haushaltsausschuß vorgelegt 
und beraten worden sind. Diese Sitzungen waren 
wie die ihnen zugrunde liegenden Erläuterungen 
vertraulich. Die Bundesregierung hält sich an diese 
Vertraulichkeit. 
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Anlage 36 

Antwort 

des Staatsministers Wischnewski auf die Schrift-
liche Frage der Abgeordneten Frau von Bothmer 
(SPD) (Drucksache 7/4963 Frage B 2) : 

Ist die Bundesregierung bereit, aus den sich zuspitzenden poli-
tischen Entwicklungen im südlichen Afrika den Schluß zu ziehen, 
daß die Achtlosigkeit deutscher Geschäftsleute und Firmen gegen-
über der brisanten Lage vor allem in Südafrika politisch gefähr-
lich ist, und daß sie im eigenen Interesse und dem diesel 
Vertreter unseres Landes dort bestimmte Verhaltensregeln emp-
fehlen sollte, die die Lebensrechte der Schwarzen berücksichti-
gen? 

Die Bundesregierung würde es in der Tat nicht 
nur als gefährlich sondern auch als politisch uner-
wünscht betrachten, wenn sich deutsche Geschäfts-
leute und Firmen in einer Weise verhielten, die 
der gespannten Lage im südlichen Afrika nicht 
Rechnung trägt. 

Sie hat wiederholt ihre grundsätzliche Auffassung 
klargestellt, daß sie eine ungleiche Behandlung von 
Menschen aufgrund von Rassenunterschieden miß-
billigt. Sie sieht jedoch keine Möglichkeit, über 
Empfehlungen hinaus verbindlich Verhaltensregeln 
aufzustellen. 

Anlage 37 

Antwort 

des Staatsministers Wischnewski auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Zimmermann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 3) : 

Hat die Sowjetunion die Auffassung vertreten, daß „die Ab-
sonderung des Westteils Europas und die Errichtung einer neuen 
militärpolitischen Gruppierung" — wie die Sowjetunion den 
Tindemans-Bericht  interpretiert — „den Beschlüssen der Gesamt-
europäischen Konferenz" widerspricht, und wie vereinbart — be-
jahendenfalls — die Bundesregierung damit ihre Versicherung 
vor der Unterzeichnung der Vereinbarungen von Helsinki, die 
europäische Option werde durch sie nicht berührt? 

Äußerungen der sowjetischen Regierung zum 
Tindemans-Bericht sind dem Auswärtigen Amt nicht 
bekannt. Daß der Bericht in osteuropäischen Medien 
z. T. kritisch gewürdigt wurde, insbesondere der 
Satz „die Europäische Union bleibt solange unvoll-
ständig, wie sie keine gemeinsame Verteidigungs-
politik besitzt" hat nicht überrascht. Ein Verstoß 
gegen die KSZE-Schlußakte kann daraus aber nicht 
abgeleitet werden. Im Gegenteil: Im I. Prinzip, 
gleich hinter der Aussage über die Möglichkeit 
friedlicher vereinbarter Grenzänderungen, heißt es 
wörtlich: 

„(Die Teilnehmerstaaten) haben ebenfalls das 
Recht, internationalen Organisationen anzugehören 
oder nicht anzugehören, Vertragspartei bilateraler 
oder multilateraler Verträge zu sein oder nicht zu 
sein, einschließlich des Rechtes, Vertragspartei eines 
Bündnisses zu sein oder nicht zu sein." 

In der KSZE-Schlußakte wurde die europäische 
Option nicht nur voll gewahrt, die gemeinsamen 
Verhandlungen von 1972-1975 haben vielmehr zur 
Intensivierung der politischen Zusammenarbeit im 
wichtigen Bereich der Ost-West-Beziehungen er

-

heblich beigetragen — eine Zusammenarbeit, die 
auch nach der Konferenz fortgesetzt wird. 

Durch Übergabe des Entwurfs eines Abkommens 
mit der EG vom 16. Februar 1976 haben die RgW-
Staaten gezeigt, daß sie sich daran gewöhnt haben, 
die europäischen Realitäten anzuerkennen. 

Anlage 38 

Antwort 

des Staatsministers Wischnewski auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 4): 

Wie verhält sich die Bundesregierung angesichts der  Tat-
sache, daß einerseits für die Drei Mächte und alle Bündnispart-
ner der NATO das Außenvertretungsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland für West-Berlin essentielles Element ist, anderer-
seits die DDR beim Beitritt zu älteren multilateralen Überein-
künften, deren Vertragspartner die Drei Mächte und die Bun-
desrepublik Deutschland seit langem sind, die Geltung der Über-
einkommen für Berlin auch nach Inkrafttreten des Viermächte-
abkommens ausschließt, woraus später sich schwere unmittelbare 
Nachteile für West-Berlin, wie z. B. beim TIR-Übereinkommen, 
zu ergeben drohen? 

Gegenüber den Versuchen der DDR, durch ein-
seitige Erklärungen beim Beitritt zu multilateralen 
Übereinkommen, deren Geltungsbereich hinsichtlich 
Berlins zu bestreiten, haben die Drei Mächte und die 
Bundesrepublik bestimmte Verfahren zur Zurück-
weisung entwickelt. 

Wie bereits in der Fragestunde des Deutschen 
Bundestages vom 18. September 1975 ausgeführt, ha-
ben derartige Erklärungen der DDR im übrigen nicht 
den Charakter von Vorbehalten. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schmude auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Hansen (SPD) 
(Drucksache 7/4963 Fragen B 5 und 6) : 

Kann aus der Mitteilung des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Baum, daß die „Überprüfung durch den Verfassungsschutz” in 
der Regel ein Vorgang ohne jeden Ermittlungscharakter ist, „der 
lediglich in der automatischen Abfrage einer Datei besteht und 
der einen sehr geringen Zeit-, Personal- und Organisationsauf-
wand erfordert" (Stenographischer Bericht über die 229. Sitzung 
vom 17. März 1976, S. 15 972) geschlossen werden, daß diese 
Datei genaue und über Jahre sich erstreckende Angaben über 
die Teilnahme von mindestens einer halben Million Bürger an 
öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen, Demonstrationen 
usw. enthält, die jederzeit ohne großen Kostenaufwand abfragbar 
sind? 

Hält die Bundesregierung gegebenenfalls solche Lebenslauf-
register für vereinbar mit den grundgesetzlich garantierten Per-
sönlichkeitsrechten sowie den politischen Betätigungsrechten? 

In den in der Öffentlichkeit mehrfach erwähnten 
etwa 500 000 Fällen hat eine Überprüfung durch den 
Verfassungsschutz entgegen anderslautenden Be-
hauptungen tatsächlich nicht stattgefunden. Es han-
delt sich vielmehr um Anfrageverfahren, durch die 
die Einstellungsbehörden sich darüber unterrichten, 
ob den Verfassungsschutzbehörden des Bundes oder 
der Länder Informationen über den Einstellungs-
bewerber vorliegen. Etwa 99 °/o solcher aus Anlaß 
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der Einstellung in den öffentlichen Dienst gestellten 
Anfragen werden durch die Auskunft erledigt, daß 
über diesen Bewerber keine Erkenntnisse angefallen 
sind und sein Name deshalb in der Datei des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz nicht erfaßt ist. Bei 
etwa 1 % der Anfragen gibt die Datei Hinweise auf 
Behörden, bei denen Vorgänge über die genannte 
Person geführt werden. Welcher Art diese Vorgänge 
sind, ist den Hinweisen nicht zu entnehmen. Aus-
künfte über das Verhalten einer Person können also 
bei der Datei nicht abgefragt werden. 

Nach den bisherigen Erfahrungen wird nur einem 
geringen Bruchteil von jenem 1 % der Bewerber, 
über die bei Verfassungsschutzbehörden Vorgänge 
geführt werden, letztlich die Einstellung in den 
öffentlichen Dienst versagt. Die Ablehnungen erfol-
gen auf Grund der eigenen Angaben der Bewerber 
und der von den Verfassungsschutzbehörden der Ein-
stellungsbehörde übermittelten Informationen. Diese 
sind bei Wahrnehmung der üblichen Aufgaben der 
Verfassungsschutzbehörden angefallen. Eine „vor-
sorgliche" Sammlung und Speicherung personen-
bezogener Informationen, etwa im Hinblick auf eine 
eventuelle spätere Verwendung des Betroffenen im 
öffentlichen Dienst, findet nicht statt, ebenfalls nicht 
die unterschiedslose Erfassung der Teilnahme an 
öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und 
Demonstrationen. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 7) : 

Hält die Bundesregierung die Bestimmung des § 2 Abs. 6 des 
Bundesumzugskostengesetzes im Hinblick darauf, daß sie heute 
bei einem Wechsel des Dienstorts in ländlichen Bereichen durch 
die erhebliche Ausweitung der Gemeindegrenzen im Zuge der 
Gebietsreformen für Bundesbedienstete große Nachteile bringt, 
in dieser Fassung nodi für gerechtfertigt, und wenn nein, wird 
sie eine entsprechende Initiative ergreifen? 

Nach § 2 Abs. 2 und 3 des Bundesumzugskosten-
gesetzes (BUKG) darf Umzugskostenvergütung nur 
bei einem Wechsel des Dienstortes zugesagt werden. 
§ 2 Abs. 6 BUKG bestimmt dazu ergänzend, daß zum 
inländischen Dienstort auch sein inländisches Ein-
zugsgebiet gehört. Einzugsgebiet ist nach der gesetz-
lichen Begriffsbestimmung das Gebiet, in dem sich 
Wohnungen befinden, die auf einer üblicherweise 
befahrenen Strecke nicht mehr als 20 km von der 
Gemeindegrenze des Dienstortes entfernt liegen. 

Die Vorschrift ist erforderlich, weil der Dienst-
herr im Rahmen der Wohnungsfürsorge für die Be-
diensteten in Großstädten und Ballungsgebieten ge-
zwungen ist, auch in weiterer Entfernung von der 
Gemeindegrenze des Dienstortes Bundesdarlehens-
wohnungen zu errichten. In Einzelfällen beträgt die 
Entfernung schon jetzt mehr als 20 km. Da die Woh-
nungen unter Aufwendung erheblicher Bundesmit-
tel im Interesse preisgünstiger Mieten errichtet wer-
den, muß davon ausgegangen werden, daß der Be-
dienstete mit dem Bezug einer solchen Wohnung als 

endgültig untergebracht gilt. Die Wohnung als vor-
läufig anzusehen und die Umzugskostenvergütung 
noch für einen weiteren Umzug zu gewähren, wäre 
nicht vertretbar. 

Die Einzugsgebietsregelung berücksichtigt außer-
dem den allgemeinen Trend zum Wohnen in einem 
entsprechenden Umkreis des Dienstortes. 

Bei dieser Rechts- und Sachlage, bei der sich in 
Großstädten und Ballungsgebieten von der Natur 
der Sache her schon immer weitere Entfernungen 
zwischen Wohnung und Dienststelle ergeben kön-
nen, müssen entsprechende Auswirkungen bei Ge-
bietsreformen in ländlichen Bereichen hingenommen 
werden. Sie können im Hinblick auf die oben dar-
gestellten Verhältnisse in Großstädten und Ballungs-
gebieten nicht als unzumutbar angesehen werden. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß nicht nur 
der Bund, sondern auch die in Betracht kommen-
den Länder eine Einzugsgebietsregelung getroffen 
haben. 

Eine Änderung der derzeitigen Rechtslage ist da-
her nicht beabsichtigt. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Blüm (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 8) : 

Wann ist der Bundesinnenminister zur Veröffentlichung des 
Nichtraucherschutzerlasses im Gemeinsamen Ministerialblatt be-
reit? 

Mein Rundschreiben vom 12. März 1976 an die 
obersten Bundesbehörden mit organisatorischen 
Empfehlungen zum „Rauchen im dienstlichen Be-
reich" wird im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 
11/1976 am 9. April 1976 auf Seite 135 veröffentlicht. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 9) : 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus der im 
Anwaltsblatt (März 1976) veröffentlichten Untersuchung über die 
berufliche Situation der Rechtsanwälte in der Bundesrepublik 
Deutschland?  

Der Verfasser der von Ihnen zitierten Untersu-
chung (Dr. Holger Volks, Zur beruflichen Situation 
der Rechtsanwälte in der Bundesrepublik, Anwalts-
blatt 1976 S. 57) befürwortet auf Grund seiner Erhe-
bungen eine Spezialisierung der Rechtsanwälte auf 
wirtschaftsnahe Rechtsgebiete sowie den Zusammen-
schluß zu Sozietäten mit einer größeren Zahl von 
Rechtsanwälten, um auf diesem Wege die Position 
der Anwaltschaft im Wettbewerb mit anderen be-
ratenden Berufen zu halten oder sogar zu verbes- 
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Bern. Er schlägt ferner vor, die juristische Ausbil-
dung stärker auf ein im Wirtschaftleben verwert-
bares Wissen auszurichten und auf die besonderen 
Anforderungen des Anwaltsberufes abzustimmen. 
Die Bildung größerer Sozietäten und die weitge-
hende Spezialisierung ihrer Mitglieder auf be-
stimmte Rechtsgebiete, die in den letzten Jahren in 
zunehmendem Maße zu beobachten ist, hat sich un-
ter den Bedingungen des geltenden Rechts vollzo-
gen. Änderungen dieses Rechts erscheinen im Hin-
blick auf das von Dr. Volks befürwortete Ziel da-
her vorerst nicht geboten. Die mit der Feststellung 
der Standesauffassung (§ 177 Abs. 2 Nr. 2 BRAO) 
befaßte Bundesrechtsanwaltskammer ist bemüht, 
den sich anbahnenden Änderungen durch neue Re-
geln in den „Grundsätzen des anwaltlichen Standes-
rechts" über Sozietäten, insbesondere hinsichtlich 
der Namensführung und der Zusammenarbeit mit 
Angehörigen anderer Berufe, Rechnung zu tragen. 
Die Diskussion unter den Organisationen der An-
waltschaft befaßt sich gegenwärtig mit der Frage, ob 
die Bezeichnung als Fachanwalt für ein bestimmtes 
Rechtsgebiet in größerem Umfang als bisher ge-
stattet sein soll. Das Bundesministerium der Justiz 
ist wegen dieses Problems bereits mit der Bundes-
rechtsanwaltskammer in Verbindung getreten. 
Grundsätzlich jedoch muß es den Rechtsanwälten 
als Angehörigen eines freien Berufes vorbehalten 
bleiben, inwieweit sie von der offenbar in mancher 
Beziehung mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunde-
nen Organisationsform der größeren Sozietät und 
der Möglichkeit der Spezialisierung auf wirtschafts-
nahe Rechtsgebiete Gebrauch machen. 

Die seit Jahrzehnten geforderte Reform der Juri-
stenausbildung hat durch das Gesetz zur Änderung 
des Deutschen Richtergesetzes vom 10. September 
1971 (BGBl. I S. 1557) entscheidende Impulse erhal-
ten. Das Gesetz schafft die Voraussetzung für die 
Entwicklung neuer Ausbildungsgänge und für die 
Verbesserung der herkömmlichen Ausbildung. 

Durch die Einführung der sogenannten Experimen-
tierklausel (§ 5 b DRiG) wird die Erprobung ein-
stufiger, Theorie und Praxis verbindender Ausbil-
dungsmodelle ermöglicht und dadurch eine Neuord-
nung der Juristenausbildung von Grund auf vorbe-
reitet. Eine stärkere Einbeziehung praxisbezogener 
Fragen in das Studium und eine wissenschaftliche 
Durchdringung der praktischen Ausbildung soll da-
zu beitragen, die Kluft zwischen Theorie und Praxis 
zu überwinden. 

Über die auf Grund des Gesetzes zur Änderung 
des Deutschen Richtergesetzes eingeleiteten Refor-
men ist insgesamt im gegenwärtigen Zeitpunkt ein 
abschließendes Urteil noch nicht möglich. Insbeson-
dere die einstufigen Ausbildungsgänge bedürfen 
während ihrer Erprobung noch der Ausformung und 
Konkretisierung. Die durch das Ausbildungsgesetz 
eingeleitete Entwicklung kann jedoch als positiv 
bewertet werden. Im übrigen wird auf den Bericht 
der Bundesregierung über die Juristenausbildung 
in den Ländern vom 7. Mai 1975 (BT-Drucksache 
7/3604) verwiesen. 

Die in dem Ihrer Frage zugrundeliegenden Auf-
satz aufgestellte Behauptung, auch der heutige Aus

-

bildungsgang (nach der Reform des Deutschen Rich-
tergesetzes) behalte die alten Ausbildungsinhalte 
und -prinzipien im wesentlichen unverändert bei, 
ist sachlich nicht begründet. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wohlrabe (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 10) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß es bei Überweisungen 
von Guthaben aus der DDR an in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebende Kontoinhaber gemäß der Vereinbarung vom 25. 
April 1974 über den Guthaben-Transfer immer wieder zu Un-
regelmäßigkeiten und Verzögerungen kommt, und was gedenkt 
die Bundesregierung dagegen zu unternehmen? 

Der Bundesregierung ist der von Ihnen aufge-
zeigte Tatbestand bekannt. Sie beabsichtigt, die 
Verhandlungen mit der DDR über den nichtkom-
merziellen Zahlungs- und . Verrechnungsverkehr 
fortzusetzen. Dabei wird sie sich für die Erweite-
rung und Verbesserung der Sperrguthabenverein-
barung einsetzen. Die Sicherstellung einer konti-
nuierlichen Abwicklung der Transferaufträge von 
Kontoinhabern aus der Bundesrepublik wird ein 
vordringliches Thema der Erörterungen bilden. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 11): 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, die Deutsche 
Bundesbank zu veranlassen, eine neue Meldepflicht über Kredit-
zusagen an Inländer (siehe Handelsblatt Nr. 45, S. 6 vom Don-
nerstag, dem 4. März 1976) nur dann einzuführen, wenn gleich-
zeitig diese Meldepflicht für Kredite an Ausländer, besonders 
Staatshandelsländer, festgelegt wird? 

Die Deutsche Bundesbank ist nach § 18 BBankG 
berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgabe Statistiken 
auf dem Gebiet des Bank- und Geldwesens bei al

-

len Kreditinstituten anzuordnen und durchzuführen. 
Sie ist gemäß § 12 Satz 2 BBankG bei der Ausübung 
dieses Befugnisses von Weisungen der Bundesregie-
rung unabhängig. 

Gegen eine Beeinflussung der Bundesbank durch 
die Bundesregierung in die von Ihnen genannte 
Richtung sprechen neben den gesetzlichen auch 
sachliche Gründe. 

Die von der Bundesbank in Aussicht genom-
mene Meldepflicht für den Stand der Kreditzusagen 
an inländische Unternehmen und Privatpersonen 
soll eingeführt werden, um einen Frühindikator für 
die Entwicklung der Kreditnachfrage der inländi-
schen Wirtschaft zu gewinnen. 

Das Vorhaben auf statistische Angaben auszu-
weiten, die mit dem hier gesetzten Ziel nichts zu 
tun haben, dürfte sich nicht empfehlen und würde 



16560* 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 236. Sitzung. Bonn, Freitag, den 9. April 1976 

die Erreichung des Zieles unnötig erschweren. Die 
Meldepflicht soll daher auf inländische Unterneh-
men und Privatpersonen beschränkt bleiben. 

Diese Meldepflicht verbessert die für die Geld-
politik maßgebenden Erkenntnismöglichkeiten der 
Bundesbank und liegt damit im Interesse einer 
— von allen Parteien befürworteten — Verstetigung 
der monetären Politik. 

Im übrigen werden die Kredite (nicht die Kredit-
zusagen) an Ausländer, auch an Staatshandelslän-
der, von der Bundesbank bereits seit langem erfaßt. 
Sowohl die deutschen Banken als auch die Unter-
nehmen melden monatlich den Stand ihrer Forde-
rungen an das Ausland. 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Blüm (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 12) : 

Ist die Bundesregierung bereit, eine Versteuerung der Tabake 
nach der Höhe des Teer- und Nikotingehalts oder nach filter-
losen Zigaretten bzw. der Filterwirksamkeit von Zigaretten vor-
zunehmen und liegen ihr Erfahrungsberichte hierüber vor? 

Die unterschiedliche Besteuerung von Zigaretten 
ist nach der Richtlinie des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften vom 19. Dezember 1972 über die 
anderen Verbrauchsteuern auf Tabakwaren als die 
Umsatzsteuer (Amtsblatt der EG Nr. L 303/1 vom 
31. Dezember 1972) seit dem 1. Juli 1973 nicht mehr 
zulässig. Nach Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 
müssen der Satz des proportionalen (preisabhängi-
gen) und der Betrag des spezifischen (mengenab-
hängigen) Steueranteils in den einzelnen Mitglied-
staaten für alle Zigaretten jeweils gleich hoch sein. 

Die wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über 
die Schädlichkeit der zahlreichen Rauchinhaltsstoffe 
und über praktikable Methoden zur Feststellung 
und vor allem zur laufenden Kontrolle der schäd-
lichen Bestandteile reichen bisher im übrigen auch 
nicht aus, um Abgrenzungen gesetzlich festzulegen 
und eine sachgerechte Einordnung der verschiede-
nen Erzeugnisse sicherzustellen. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Sprung (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen B 13 und 14) : 

In welcher Höhe mußte die Deutsche Bundesbank infolge der 
Währungsunruhen seit Jahresbeginn in "Schlangen"-Währungen 
intervenieren (insgesamt und aufgegliedert nach einzelnen Wäh-
rungen)? 

In welcher Höhe tätigte die Deutsche Bundesbank im gleichen 
Zeitraum Offenmarkt-Geschäfte zur Abschöpfung binnenwirt-
schaftlicher Liquidität? 

1. Im ersten Vierteljahr 1976 mußte die Bundes-
bank aufgrund der Interventionsverpflichtung inner-
halb der „Schlange" andere Währungen im Gegen-
wert von 2,3 Mrd. DM aufkaufen. Gleichzeitig haben 

Notenbanken von anderen „Schlangen"-Mitgliedern 
auf ihren Devisenmärkten zur Stützung ihrer Wäh-
rung mit von der Bundesbank geborgten DM-Be-
trägen in Höhe von 6,5 Mrd. DM interveniert. Ins-
gesamt sind die Währungsforderungen der Bundes-
bank aus eigenen Interventionen und aus DM-
Interventionen anderer Notenbanken im ersten 
Vierteljahr 1976 um 8,8 Mrd. DM gestiegen. 

Eine Aufgliederung nach einzelnen Währungen 
kann gegenwärtig nicht gegeben werden, da dies nur 
mit Zustimmung der anderen beteiligten Notenban-
ken möglich wäre. Es ist nicht damit zu rechnen, daß 
die anderen Notenbanken ihre Zustimmung im ge-
genwärtigen Augenblick geben würden. 

2. Der Bestand der Bundesbank an Wertpapieren 
hat von Ende 1975 bis 31. März 1976 um 1,4 Mrd. 
DM abgenommen. Hiervon wirkten Verkäufe in 
Höhe von 1,0 Mrd. DM liquiditätsmindernd. Weitere 
0,4 Mrd. DM entfielen darauf, daß dem Bund Wert-
papiere in dieser Höhe im Zusammenhang mit der 
Ausschüttung des Restgewinns übertragen wurden. 
Dadurch wurde verhindert, daß durch die Gewinn-
ausschüttung die Bankenliquidität erhöht wurde. 

In den letzten drei Monaten ist den Banken Liqui-
dität im Betrage von rd. 0,5 Mrd. DM zugeführt 
worden, weil Nichtbanken ihren Bestand an rück-
gebbaren Mobilisierungs- und Liquiditätspapieren 
vermindert haben. 

Anlage 47 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 15) : 

In welchem Umfang ist die Wohnungsversorgung der Bundes-
bediensteten in München sichergestellt, wieviel Wohnungen wer-
den nodi benötigt, und in welchem Umfang werden Baupro-
gramme verwirklicht? 

Zum 31. Dezember 1975 — neuere statistische An-
gaben stehen mir frühestens im Mai d. J. zur Ver-
fügung — haben die Bedarfsdienststellen für Mün-
chen einen Bedarf an 11 803 Wohnungen angemel-
det. 

Zur Deckung dieses Bedarfs stehen am Stichtag 
11 044 Wohnungen zur Verfügung. Weitere 365 
Wohnungen befinden sich im Bau bzw. kurz vor 
Baubeginn. Der dann noch verbleibende Bedarf 
(knapp 400 Wohnungen) wird durch Einzelbaumaß-
nahmen im Rahmen der Förderung nach den Fami-
lienheimrichtlinien, im Rahmen der Fluktuation und 
durch Anmietung von Wohnungen des freien Woh-
nungsmarktes gedeckt. 

Anlage 48 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift- 
liche Frage des Abgeordneten Müller (Berlin) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 16) : 
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In welchen EG-Staaten werden auf Arzneimittel und in welcher 
Höhe Mehrwertsteuer erhoben, und hat die Bundesregierung die 
Absicht, bei nächster Gelegenheit ihrerseits eine Angleichung 
vorzunehmen? 

Die Umsätze von Arzneimitteln werden in sieben 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) unterworfen. 
Lediglich zwei Staaten, nämlich das Vereinigte Kö-
nigreich vor Großbritannien und Nordirland sowie 
die Irische Republik, haben die Arzneimittelumsätze 
unter gleichzeitiger Zubilligung des Vorsteuerab-
zugs von der Umsatzsteuer befreit. Aus der nach-
folgenden Ubersicht ergibt sich die Höhe der Um-
satzsteuer für Arzneimittelumsätze in den einzelnen 
Mitgliedstaaten. 

Staat 

Steuersatz 
für  

Arzneimittel 
v. H. 

Belgien 6 

Bundesrepublik Deutschland 11 

Dänemark 15 

Frankreich 20 

(daneben ermäßigter Steuersatz für 
bestimmte Vitamine und Heilkräuter) 

Großbritannien und Nordirland 0 

Irland 0 

Italien 6 

Luxemburg 2 

Niederlande 4 

Eine Angleichung der umsatzsteuerrechtlichen Be-
handlung der Arzneimittelumsätze in den Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften, die ange-
sichts der starken Differenzierung ohnehin außer-
ordentlich schwierig wäre, steht gegenwärtig und 
für die nächste Zukunft nicht zur Diskussion. Insbe-
sondere sieht die zur Zeit von der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften vorbereitete Sechste 
Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz-
steuern keine Vereinheitlichung der Steuersätze vor. 

Anlage 49 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 17): 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die steuer-
lichen Erleichterungen für Aufwendungen zu verbessern, die bei 
der Aufnahme von Gästen aus der DDR Bürgern der Bundes-
republik Deutschland entstehen, aber auch bei der steuerlichen 
Anerkennung von Sonderausgaben bei Reisen in die DDR? 

Nachgewiesene oder zumindest glaubhaft gemach-
te Unterhaltsaufwendungen für Verwandte oder 
sonstige Angehörige in der DDR werden ab 1975 
bis zu 3 000 DM jährlich für jede unterhaltene Per

-

son als außergewöhnliche Belastung nach § 33 a 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt. 
Durch Erlasse der obersten Finanzbehörden der Län-
der sind aus Vereinfachungsgründen u. a. folgende 
Pauschbeträge zugelassen worden: 

1. Für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen 
anläßlich eines Besuchs aus der DDR erwachsen, 
bei einem Aufenthalt von 28 Tagen ein Pausch-
betrag von 100 DM, bei einem Aufenthalt von 
weniger als 28 Tagen ein entsprechend niedrige-
rer Pauschbetrag und 

2. für Zuwendungen bei einem Besuch in der DDR, 
die über übliche Gastgeschenke hinausgehen, ein 
Pauschbetrag von 30 DM, wenn es sich um einen 
Besuch im Rahmen des grenznahen Verkehrs 
handelt, im übrigen ein Pauschbetrag von 50 DM. 

Die Möglichkeit, nachgewiesene oder glaubhaft 
gemachte Unterhaltsaufwendungen bis zu 3 000 DM 
jährlich für jede unterhaltene Person einkommens-
mindernd zu behandeln, stellt eine erhebliche Ver-
besserung gegenüber der früheren Regelung dar; bis 
einschließlich 1974 konnten Unterhaltsaufwendungen 
nur bis zu 1 200 DM jährlich als außergewöhnliche 
Belastung abgezogen werden. Eine Erhöhung der 
genannten Pauschbeträge kommt nicht in Betracht. 

Nach Feststellungen der obersten Finanzbehörden 
der Länder erfüllen die geschilderten Vereinfa-
chungsmaßnahmen nach wie vor ihren Zweck. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß hinsichtlich der Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse der Zuwendungs-
empfänger von Nachweisen abgesehen wird. Erwach-
sen einem Steuerpflichtigen tatsächlich höhere Auf-
wendungen, die er nachweist oder zumindest glaub-
haft macht, so kann er sie über die Pauschbeträge 
hinaus geltend machen. 

Dies hat Ihnen Herr Parl. Staatssekretär Haehser 
in der Fragestunde am 16./17. Oktober 1974 bereits 
mitgeteilt (Anlage 10 zum Stenographischen Bericht 
über die 126. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
18. Oktober 1974). 

Ergänzend weise ich darauf hin, daß mit dem ge-
nannten Pauschbetrag von 100 DM für die besuchs-
weise Aufnahme von Verwandten und sonstigen 
Angehörigen aus der DDR lediglich Aufwendungen 
für die Beherbergung und Beköstigung einschließlich 
etwaiger Nebenausgaben pauschal abgegolten wer-
den. Sonstige Unterhaltsleistungen, wie z. B. An-
schaffung von Kleidung für den Besucher, können 
gesondert neben dem Pauschbetrag im Rahmen des 
bezeichneten Höchstbetrages von 3 000 DM berück-
sichtigt werden. 

Anlage 50 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Zeitel (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen B 18 und 19) : 

In welchem Umfang müssen die in der Fortschreibung des 
Energieprogramms der Bundesregierung aufgeführten Planzahlen 
für den Ausbau der Kraftwerkskapazität in der Bundesrepublik 
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Deutschland auf Grund der neueren Erkenntnisse revidiert wer-
den, und welche Kernreaktorkapazität erwartet die Bundes-
regierung insbesondere für die Jahre 1980 bzw. 1985? 

In welchem Umfang hat die Entsorgung der Kernkraftwerke 
Einfluß auf den Betrieb der gebauten oder geplanten Kernkraft-
werke, und trifft es insbesondere zu, daß 1979 — spätestens 
1981 — Kernkraftwerke stillgelegt werden müssen, sofern nicht 
neue große Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente bis zu 
diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, und welche Konsequen-
zen ergeben sich aus diesen Zusammenhängen für die Energie-
politik der Bundesregierung? 

Zu Frage B 18: 

Die von der Bundesregierung in der 1. Fortschrei-
bung ihres Energieprogramms genannten Orientie-
rungszahlen für die erforderliche Kraftwerkskapazi-
tät müssen im Gesamtrahmen der energiewirtschaft-
lichen Entwicklung gesehen werden. Die energie-
wirtschaftliche Entwicklung der beiden Jahre 1974/75 
gibt allein noch keine verläßliche Basis, um die ge-
nannten Kraftwerkskapazitäten, insbesondere die 
Zubauleistung der Kernkraftwerke, zu revidieren. 
Prognosen aus einer Baissesituation heraus fallen 
erfahrungsgemäß leicht zu pessimistisch aus. 

Der während der letzten beiden Jahre stagnierende 
bzw. leicht rückläufige Stromverbrauch wird selbst bei 
einem Einpendeln auf die längerfristigen Erfahrungs-
werte des Stromzuwachses kaum voll aufgeholt wer-
den können. Andererseits ergeben sich bei den 
Kraftwerkszubauten und insbesondere bei Kern-
kraftwerken Bauverzögerungen von 1 bis 3 Jahren. 
Ein derzeit etwa vorhandener Leistungsüberhang 
wird daher mit großer Wahrscheinlichkeit in weni-
gen Jahren kompensiert werden. Die Elektrizitäts-
wirtschaft muß sich im übrigen bei ihren Investi-
tionsüberlegungen an der Obergrenze einer mög-
lichen Verbrauchsentwicklung orientieren, um ihrer 
Versorgungspflicht voll gerecht zu werden. Im übri-
gen ist in den ersten Monaten dieses Jahres ein 
deutlicher Stromverbrauchszuwachs zu verzeichnen. 
Auch wird der weitere Verlauf des konjunkturellen 
Aufschwungs eine verstärkte Inanspruchnahme der 
Leistungsreserven zur Folge haben. 

Gegenwärtig sind rd. 3 500 MW Kernkraftwerks-
leistung in Betrieb. Weitere 12 Kernkraftwerke mit 
rd. 11 900 MW befinden sich im Bau bzw. in der 
Fertigstellungsphase. Mit der Inbetriebnahme von 
3 Kernkraftwerksblöcken ist noch in diesem Jahr 
zu rechnen. Weiterhin sind zur Zeit 8 Anlagen mit 
rd. 10 000 MW bestellt. Die Inbetriebnahme dieser 
Leistung ist bis Ende 1981/82 vorgesehen. Darüber 
hinaus befinden sich weitere 18 Kernkraftwerks-
blöcke in der Planung und werden von den Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen dann in Auftrag ge-
geben, wenn es die Belastungsentwicklung erfordert. 

Zu Frage B 19: 

Die Bundesregierung sieht in der nuklearen Ent-
sorgung, d. h. der Errichtung der für die Schließung 
des Brennstoffkreislaufs notwendigen Anlagen, ei-
nen unverzichtbaren Teil der angestrebten Auswei-
tung der Kernenergienutzung. Insbesondere aus 
Sicherheitsgründen müssen für die beim Betrieb von 
Kernreaktoren anfallenden abgebrannten Brennele-
mente rechtzeitig geeignete Lagerbecken vorhanden 
sein. 

Gemäß dem Konzept der Bundesregierung sollen 
zentrale Lagerbecken in der Bundesrepublik bis zu 
dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, von dem an 
eine Zwischenlagerung und Wiederaufarbeitung ab-
gebrannter Brennelemente im Ausland im Rah-
men der United Reprocessors GmbH (Gesellschaf-
ter: Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesellschaft, 
British Nuclear Fuels Ltd., Commissariat à l'Energie 
Atomique) nicht mehr möglich sein werden. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß bei 
etwaiger Verzögerung die Elektrizitätsversorgungs-
wirtschaft für die Zwischenzeit ihre bei den Kern-
kraftwerken bestehenden Zwischenlager ausbaut 
oder für andere Lagermöglichkeiten sorgt. Sollte dies 
im Einzelfall nicht in ausreichendem Maße realisiert 
werden, werden die für die Sicherheit zuständigen 
Behörden über die aus Sicherheitsgründen jeweils 
erforderlichen Maßnahmen entscheiden. 

Anlage 51 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Jahn (Braun-
schweig) (CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen 
B 20 und 21) : 

Welche  grundsätzliche Haltung nimmt die Bundesregierung ein 
zu dem von der Kommission der EG dem Rat vorgelegten 
Aktionsprogramm für die europäische Luftfahrtindustrie und Luft-
fahrt? 

Teilt die Bundesregierung die Meinung des Politischen Aus-
schusses des Europäischen Parlaments, daß im Fall eines Aus-
bleibens von gemeinschaftlichen Maßnahmen — kombiniert für 
den zivilen und militärischen Bereich — die Zeit absehbar ist, 
in der die technologische Eigenständigkeit Europas im Flugzeug-
bau verlorengehen wird? 

Zu Frage B20: 

Die Bundesregierung begrüßt die Initiative der 
EG-Kommission zur Fortentwicklung einer gemein-
samen Politik auf dem Gebiet der Luftfahrtindustrie 
und der Luftfahrt. Sie stimmt mit der Kommission 
insbesondere in der Problemanalyse und der volks-
wirtschaftlich-technologischen Bewertung der Luft-
fahrtindustrie überein. 

Die Kommissionsvorschläge werden im einzelnen 
auf Ratsebene zu prüfen sein. Sie stellen z. T. ein 
Maximalprogramm dar, das aus heutiger Sicht, ins-
besondere im Hinblick auf die besondere Interessen-
lage der einzelnen Partnerländer, schwer realisier-
bar erscheint. 

Die Bundesregierung wird sich bei der Beratung 
der Kommissionsvorschläge jedoch dafür einsetzen, 
daß die positiven Impulse der Kommissionsinitiative 
für die europäische Zusammenarbeit genutzt wer-
den und die Koordination der Politik der europäi-
schen Partner verbessert wird. 

Zu Frage B 21: 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß 
eine technologisch und wirtschaftlich eigenständige 
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Luftfahrtindustrie in Europa die Fortentwicklung 
der europäischen Zusammenarbeit sowohl im zivi-
len als auch im militärischen Bereich erfordert. Sie 
hat diesen Grundsatz einer eigenständigen europäi-
schen Luftfahrtindustrie in der Fortschreibung des 
Basisprogramms 1974-1978 vom 13. Dezember 1974 
(Drucksache 7/2986) und zuletzt mit der Verabschie-
dung des Berichts des Koordinators für Luft- und 
Raumfahrt zur Struktur der LRI am 14. Januar 1976 
bekräftigt. 

Die Behauptung technologischer Eigenständigkeit 
in wichtigen Teilbereichen des Flugzeugbaus er-
öffnet zugleich die Chance, daß die europäische 
Luftfahrtindustrie technologisch anspruchsvolle Auf-
gaben auch in Zusammenarbeit mit der amerikani-
schen Luft- und Raumfahrtindustrie auf partner-
schaftlicher Basis wahrnehmen kann. 

Anlage 52  

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift

-

lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen B 22 und 23) : 

Ist die Bundesregierung zur Rettung der Arbeitsplätze in der 
Natursteinindustrie bereit, die sich in den am meisten von der 
Arbeitslosigkeit heimgesuchten Bezirken konzentriert, die Ein-
fuhrkontingente aus dem Ostblock und anderen Nicht-EG-Ländern 
entsprechend der Einschränkung des Straßenbaus in der Bundes-
republik Deutschland zu reduzieren und Frachthilfe auch für den 
Lkw-Transport zu gewähren? 

Ist die Bundesregierung weiterhin bereit, zur Rettung der 
Arbeitsplätze in der Natursteinindustrie die Ausschreibung für 
öffentliche Baumaßnahmen des Bundes so zu gestalten, daß für 
die Arbeitsplätze in der einheimischen Natursteinindustrie auch 
künftig noch eine Chance der Erhaltung verbleibt? 

Zu Frage B 22: 

Zum Schutz der Bord- und Pflastersteinindustrie 
hält die Bundesregierung die Genehmigungspflicht 
der Einfuhr von Bord- und Pflastersteinen aus 
Staatshandelsländern aufrecht. Kontingente beste-
hen gegenüber der CSSR, Polen und Rumänien, und 
zwar seit Jahren mit unveränderten Wertgrenzen. 
Die Einfuhren aus der CSSR sind geringfügig; die 
eingeführten Erzeugnisse unterliegen insgesamt be-
stimmten Verwendungsbeschränkungen. Von dem 
Kontingent (2,2 Mio. DM) gegenüber Polen darf 
der größte Teil (1;9 Mio. DM) nur in Berlin, die 
restlichen 0,3 Mio. DM im Bundesgebiet -- aus-
genommen Bayern, Baden-Württemberg und Hes-
sen — verwendet werden. 

Wegen der von der Industrie beklagten niedrigen 
Preise für Einfuhren aus Polen und Rumänien hat 
die Bundesregierung von Amts wegen ein Preis-
prüfungsverfahren eingeleitet. Dieses hat dazu ge-
führt, daß das Rumänienkontingent in zwei Tran-
chen — zunächst nur zur Hälfte (850 000 DM) — 
ausgeschrieben wird. Außerdem wird die beste-
hende Verwendungsbeschränkung für die Regie-
rungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern auf den 
Regierungsbezirk Oberbayern ausgedehnt. Beide 
Maßnahmen dürften einen nicht unwesentlichen 
Effekt zugunsten der einheimischen Industrie zur 

Folge haben. Darüber hinaus ist derzeit nicht beab-
sichtigt, Veränderungen der Wertgrenzen der Kon-
tingente vorzunehmen. 

Schwerlastgüter, zu denen auch die Erzeugnisse 
der Natursteinindustrie gehören, werden beim 
Transport auf dem Schienenweg begünstigt; sie sind 
von der Frachthilfe beim Lkw-Versand ausgenom-
men. Die Frage einer verkehrswettbewerbsneutra-
len Gestaltung der Frachthilfe, d. h. die Einbezie-
hung von Schwerlastgütern auch beim Versand mit 
dem Lkw, wird zur Zeit mit den beteiligten Bundes-
ländern eingehend geprüft. 

Zu Frage B 23: 

Die in der Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) und der Verdingungsordnung für Lei-
stungen (VOL) verankerten Grundsätze der Gleich-
behandlung und des Wettbewerbs setzen einer ge-
zielten Auftragsvergabe zugunsten der einheimi-
schen Natursteinindustrie sehr enge Grenzen. 

Es darf in diesem Zusammenhang nicht außer acht 
gelassen werden, daß alle internationalen Zusam-
menschlüsse wirtschaftlichen Charakters (EWG, 
OECD, GATT) Diskriminierungen oder protektio-
nistische Maßnahmen untersagen bzw. auf ihre Be-
seitigung drängen. 

Für das Zonenrandgebiet, das zum Ausgleich der 
ihm durch die Teilung Deutschlands entstandenen 
Nachteile in besonderer Weise der Förderung be-
darf, hat die Bundesregierung Richtlinien für die 
bevorzugte Berücksichtigung von Bewerbern aus 
diesem Gebiet bei öffentlichen Aufträgen erlassen 
(s. Bundesanzeiger Nr. 152 vom 20. August 1975). 
Die Bevorzugung besteht in der Gewährung von 
Mehrpreisen und in der Eintrittsmöglichkeit in das 
wirtschaftlichste oder annehmbarste Angebot. 

Die Bundesregierung würde es begrüßen, wenn 
auf die Ausschreibungen der öffentlichen Auftrag-
geber in zunehmendem Maße Angebote dieser be-
günstigten Bewerber eingehen und dadurch die Er-
haltung von Arbeitsplätzen im strukturschwachen 
bayerischen Grenzland abgesichert wird. 

Anlage 53 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Sund (SPD) (Druck-
sache 7/ 4963 Frage B 24) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, Konsequenzen aus den Vor-
würfen zu ziehen, die in der ARD-Fernsehsendung vom 27. Ja-
nuar 1976„Bemerkungen über den Hund als Ware" (Autor: 
Horst Stern) gegen die Hundezucht und den Hundehandel er-
hoben worden sind? 

Die Bundesregierung sieht die von Herrn Horst 
Stern in der ARD-Sendung vom 27. Januar d. J. 
herausgestellten „Vorwürfe" zunächst als Appell an 
die Eigenverantwortlichkeit von Hundezüchtern, 
-händlern, -käufern und -haltern an. Diese Äußerun-
gen werden zugleich als Anregung für Aufklärungs- 
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aktionen seitens Tierschutzorganisationen und für 
die Durchführungspraxis hier relevanter Vorschrif-
ten aufgefaßt. 

Die derzeitigen Rechtsvorschriften in ihren jewei-
ligen Zielsetzungen — wie z. B. Ordnungsrecht, Ge-
werberecht, Tierschutzgesetz und Verordnung über 
das Halten von Hunden im Freien mit eingehenden 
Vorschriften über Lebensschutz, Haltung von Tie-
ren, Anzeigepflicht für den gewerblichen Tierhandel 
usw. — reichen aus, um einschlägigen Vorkommnis-
sen wirksam begegnen und Mißstände abstellen zu 
können. Diese Rechtsvorschriften engen die grund-
gesetzlich gesicherte persönliche Freiheit des Bür-
gers bereits in anläßlich ihres Erlasses eingehend 
geprüftem, hier vertretbarem Maße ein. Weiterge-
hende Regelungen, insbesondere auch im Hinblick 
auf das Tierzuchtrecht, werfen u. a. die Frage der 
Rechtsetzungskompetenz des Bundes auf. 

Die Bundesregierung sieht angesichts dieser Sach-
lage z. Z. keine Notwendigkeit für weitere Maß-
nahmen; sie wird die Anregungen von Herrn Stern 
dennoch bei der Fortentwicklung der verschiedenen 
Rechtsbereiche in die Überlegungen einbeziehen. 

Anlage 54 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Kiechle (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 25) : 

Trifft es zu, daß die amerikanische Armee in der Bundesrepu-
blik Deutschland in ihren PX-Dienststellen finnische Butter ver-
kauft, und was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, 
um angesichts der finanziellen Leistungen der Bundesrepublik 
Deutschland zu den Stationierungskosten die Amerikaner zum 
Bezug von Butter aus EG-Ländern zu veranlassen? 

Aufgrund des NATO-Truppenstatuts und seiner 
Ausführungsvereinbarungen bezieht die amerikani-
sche Armee in der Bundesrepublik ihre Versor-
gungsgüter z. T. durch öffentliche Ausschreibungen. 
Unter den eingehenden Angeboten werden jeweils 
die günstigsten berücksichtigt. 

Hinsichtlich des Bezuges von Butter sind in der 
Vergangenheit Lieferungen aus verschiedenen Län-
dern getätigt worden, darunter aus der Bundes-
republik Deutschland, Dänemark und den Niederlan-
den. 

Bei der letzten Butter-Ausschreibung stammte das 
günstigste Angebot aus Finnland; die Finnen erhiel-
ten daraufhin den Zuschlag. Da Finnland jedoch 
nicht in der Lage war, den gesamten Bedarf der US-
Armee zu decken, wurde zusätzlich auch Butter in 
der Bundesrepublik Deutschland gekauft. 

Die Bundesregierung wird nach wie vor bemüht 
bleiben, in Brüssel in angemessener Weise auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der EG-Butter hinzuwirken. 

Anlage 55  

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Geldner (FDP) 
(Drucksache 7/4963 Fragen B 26 und 27): 

Welche Hilfen bietet die Bundesregierung kleineren landwirt-
schaftlichen Betrieben an, und ist es wirklich so, wie der baye-
rische Staatsminister Dr. Eisenmann erklärt hat, daß 90 % der 
bayerischen Bauern aus unverständlichen Gründen abgeschrieben 
würden, weil sie das nötige Einkommen nicht haben und man sie 
als nicht „entwicklungsfähig" bezeichnet? 

Wie steht die Bundesregierung zu den Zweifeln des Vizepräsi-
denten des Bayerischen Bauernverbands, Sühler, an der Objek-
tivität des Agrarberichts und insbesondere zu dem Vorwurf, 
es sei immer stärker die Tendenz zu erkennen, daß es sich 
nicht mehr um einen Situationsbericht über die Lage der Land-
wirtschaft handele, sondern um einen agrarpolitischen Erfolgs-
bericht der Bundesregierung, und wie wird sie diesem Vorwurf 
entgegentreten? 

Zunächst muß festgestellt werden, daß grundsätz-
lich alle Landwirte an den allgemeinen Maßnahmen 
der Preis-, Markt-, Struktur- und Sozialpolitik teil-
haben. 

Bei der einzelbetrieblichen Investitionsförderung 
wird seit 1971 das Prinzip einer gezielten Förderung 
angewendet. Gezielte Förderung bedeutet, Anpas-
sung der Förderungsmaßnahmen an die betriebsin-
dividuelle Situation. Damit soll den Betrieben ge-
holfen werden, Fehlinvestitionen zu vermeiden. Sie 
bedeutet nicht den völligen Ausschluß oder auch 
das  Abschreiben von bestimmten Landwirten bei der 
Förderung. 

Das Nebeneinander der Förderung von entwick-
lungsfähigen Betrieben mit der Aufstiegshilfe, dem 
Überbrückungskredit, der Nebenerwerbsförderung 
und der Wohnhausförderung zeigt den weiten und 
umfassenden Rahmen dieses Programms. 

Die Bundesregierung hält den Vorwurf des Vize-
präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes Süh-
ler für ganz und gar unbegründet. Vermutlich hat 
Herr Sühler übersehen, daß die Bundesregierung 
aufgrund des Landwirtschaftsgesetzes nicht nur zu 
einer differenzierten Darstellung der Lage der 
Landwirtschaft verpflichtet ist, sondern auch zu einer 
Darstellung der agrar-, wirtschafts- und finanzpoliti-
schen Maßnahmen, die sie zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen und sozialen Situation der in der 
Landwirtschaft tätigen Menschen zu ergreifen ge-
denkt. Diesen Gesetzesauftrag versucht die Bundes-
regierung nach besten Kräften zu erfüllen. Sie be-
trachtet es dabei als außerordentlich hilfreich, daß 
ihr bei der Lösung der zum Teil sehr schwierigen 
methodischen Probleme der Einkommensanalyse ein 
Sachverständigenbeirat zur Seite steht, dem u. a. 
auch Vertreter des Berufsstandes angehören. 

Anlage 56 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Schmidt (Kempten) 
(FDP) (Drucksache 7/4963 Frage B 28) : 
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Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, und wenn nein, 
was ist sie bereit zu tun, daß Studenten mit einer privaten 
Krankenversicherung den Anspruch auf den Bundeszuschuß nach 
§ 8 des Gesetzes über die Krankenversicherung der Studenten 
haben, wenn ihr Monatsbeitrag mindestens 25 DM beträgt 
(§ 381 a Abs. 1 RVO, § 180 Abs. 3 b RVO)? 

Das Bundesversicherungsamt als die für die 
Durchführung des § 8 des Gesetzes über die Kran-
kenversicherung der Studenten (KVSG) zuständige 
Stelle vertritt zu der von Ihnen aufgeworfenen 
Frage die Auffassung, ein Anspruch auf den Bun-
deszuschuß nach § 8 KVSG bestehe nur, wenn die 
vom privat versicherten Studenten zu erbringende 
Eigenleistung mindestens 25,— DM monatlich be-
trage. Das Bundesversicherungsamt begründet seine 
Auffassung wie folgt: 

Grundlage für die Gewährung des Bundeszuschus-
ses zur Krankenversicherung der Studenten ist die 
Berücksichtigung der eingeschränkten finanziellen 
Leistungsfähigkeit dieses Personenkreises, der zu 
einem sozial tragbaren Beitrag in einen wirksamen 
Krankenversicherungsschutz einbezogen werden 
sollte. Dabei sei es Absicht des Gesetzgebers gewe-
sen, einen sozial gerechten Versicherungsschutz für 
sämtliche Studenten zu sichern, wobei es — aus-
gehend von einer grundsätzlichen Gleichbehand-
lung der gesetzlichen und privaten Krankenversi-
cherung — gleichgültig sein sollte, ob die Studenten 
dem einen oder anderen Bereich der Krankenver-
sicherung angehörten. Bereits diesem Grundgedan-
ken würde es widersprechen, wenn durch Zahlung 
des Bundeszuschusses die Eigenleistung des privat-
versicherten Studenten auf einen Betrag von weni-
ger als 25,— DM gesenkt werden könnte. 

Aber auch der Wortlaut des § 8 Abs. 1 Satz 1 
KVSG spreche für diese Auffassung. Diese Vor-
schrift verweise ausdrücklich auf § 381 a Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung und damit auf die ent-
sprechend getroffene Regelung des Bundeszuschus-
ses in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier-
durch wurde zum Ausdruck gebracht, daß der Bun-
deszuschuß zu den Aufwendungen des jeweiligen 
Krankenversicherungsträgers bzw. in der privaten 
Krankenversicherung zu den Aufwendungen des 
jeweiligen Krankenversicherungs-Unternehmens 
gezahlt wird, nicht aber zu den Beiträgen des ein-
zelnen Studenten. Auch aus diesem wesentlichen 
Zusammenhang heraus sei eine Anrechnung des Zu-
schusses auf den Beitrag unzulässig. Hiermit stimme 
überein, daß es der Gesetzgeber auch in § 8 Abs. 1 
Satz 3 KVSG vermieden habe, von einem Zuschuß 
zu dem Beitrag des Studenten zu sprechen. 

Nach Abwägung aller in Betracht kommender Um-
stände und insbesondere unter Anwendung des Ge-
dankens der Gleichbehandlung zwischen gesetz-
licher und privater Krankenversicherung sei daher 
ein Krankenversicherungsschutz in beiden Fällen 
nur dann zuschußfähig, wenn er mindestens einen 
Gegenwert von 40,— DM monatlich (25,— DM Bei-
trag und 15,— DM Bundeszuschuß) entspreche. 

Die Bundesregierung hat gegen diese Auffassung 
des Bundesversicherungsamtes keine Bedenken; sie 
beabsichtigt daher auch nichts zu unternehmen, um 
eine Änderung herbeizuführen. 

Den privatversicherten Studenten, die der Auffas-
sung sind, auch dann einen Anspruch auf den Bun-
deszuschuß nach § 8 KVSG zu haben, wenn ihre 
Eigenleistung weniger als 25,— DM monatlich be-
trägt, bleibt es unbenommen, die Rechtslage durch 
die zuständigen Gerichte nachprüfen zu lassen. 

Anlage 57 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift- 
liche Frage des Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfs- 
burg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 29) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß mit Wirkung 
des Haushaltsstrukturgesetzes im Geltungsbereich des Arbeits-
förderungs- und des Bundesversorgungsgesetzes Härten einge-
treten sind, von denen Umsdiüler, die mit einem Umschulungs-
träger vertragliche Vereinbarungen vor dem 1. Januar 1976 ge-
troffen haben, besonders durch die Kürzung ihres Unterhalts-
gelds betroffen sind, und sieht die Bundesregierung Möglich-
keiten, auf dem Verordnungswege in begründeten Fällen eine 

Übergangsregelung in Kraft zu setzen? 

Die im Haushaltsstrukturgesetz — Arbeitsförde-
rungsgesetz — getroffene Übergangsregelung für 
alle Leistungsempfänger, die bereits von Inkrafttre-
ten des Gesetzes an beruflichen Bildungsmaßnah-
men teilgenommen haben, schützt das Vertrauen 
dieses Personenkreises auf die Weitergewährung 
der einmal bewilligten Leistungen. Eine Einbezie-
hung von Personen in diese Übergangsregelung, de-
nen noch keine Leistungen bewilligt waren, ist schon 
im Hinblick auf die Finanzsituation des Bundes und 
der Bundesanstalt für Arbeit nicht vertretbar. Aus 
diesem Grunde sieht das Haushaltsstrukturgesetz —
Arbeitsförderungsgesetz — auch keine Möglichkeit 
vor, durch eine Rechtsverordnung weitere Über-
gangsregelungen zu treffen. 

Anlage 58 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Kiechle (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 30) : 

Ist die Bundesregierung bereit, zwei marokkanischen Studen-
ten eine auf vier Monate befristete Ausnahmegenehmigung — 
bei Übernahme der finanziellen Kosten der An- und Abreise 
durch den Arbeitgeber — auf Aufnahme einer Beschäftigung als 
Kellner in einer Oberstdorfer Gaststätte zu erteilen, nachdem es 
dieser nicht gelungen ist, deutsche Fachkräfte vermittelt zu be-
kommen, die dringend zur Aufrechterhaltung des Betriebs wäh-
rend der Sommersaison benötigt werden, und ist sie ferner be-
reit, ähnlich wie die Schweiz, das Land des klassischen Touris-
mus, solchen Fachkräften während der Saison generell eine 
beschränkte Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen, gegebenen-
falls gegen Stellung einer Kaution? 

Studenten ausländischer Hoch- oder Fachschulen 
benötigen für eine Ferienbeschäftigung im interna-
tionalen Austausch sowie für eine Ferienbeschäfti-
gung, die von einer Dienststelle der Bundesanstalt 
für Arbeit vermittelt worden ist, gemäß § 9 Nr. 7 
der Arbeitserlaubnisverordnung keine Arbeitser-
laubnis. Ausländische Studenten, die diese Voraus-
setzungen nicht erfüllen, bedürfen — wie alle übri- 
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gen ausländischen Arbeitnehmer, die nicht Staatsan-
gehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaft sind — für die Aufnahme einer Tätig-
keit im Bundesgebiet einer Arbeitserlaubnis. 

Die Arbeitserlaubnis wird aufgrund des Anwer-
bestopps und der damit zusammenhängenden re-
striktiven Handhabung des Arbeitserlaubnisverfah-
rens für die erstmalige Arbeitsaufnahme im Bun-
desgebiet grundsätzlich nicht mehr erteilt. Ausnah-
men hiervon können — selbst für Wirtschaftsberei-
che, die wie das Hotel- und Gaststättengewerbe zeit-
weilig unter besonderen personellen Engpässen lei-
den — aus präjudiziellen Gründen nicht zugelassen 
werden; sie könnten dazu führen, die Bemühungen 
der Bundesregierung zur Konsolidierung der Aus-
länderbeschäftigung zu unterlaufen. 

In Anbetracht dieser konsequenten Durchführung 
des Anwerbestopps bemüht sich die Bundesanstalt 
für Arbeit, unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
— einschließlich des überregionalen Vermittlungs-
ausgleichs und der Gewährung von Leistungen zur 
Förderung der Arbeitsaufnahme —, die von Hotel-
und Gaststättenbetrieben benötigten Arbeitskräfte 
aus dem Bereich der Arbeitslosen zu vermitteln. Ich 
bin gern bereit, auch in dem von Ihnen geschilderten 
Fall den Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit 
zu bitten, den Sachverhalt zu prüfen, falls Sie mir 
nähere Einzelheiten dazu mitteilen. 

Zum zweiten Teil Ihrer Frage ist zu bemerken, 
daß eine Übernahme der Schweizer Regelung für 
Saisonkräfte die Gefahr einer partiellen Auflocke-
rung des Anwerbestopps auslöst. Im übrigen stößt 
die Übernahme der Schweizer Regelung auf Beden-
ken, weil — auch bei Stellung einer Kaution — nicht 
sichergestellt ist, daß die Saisonkräfte nach Beendi-
gung der Saison in ihre Herkunftsländer zurückkeh-
ren. 

Anlage 59 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift- 
lichen Fragen des Abgeordneten Hauser (Krefeld) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen B 31 und 32) : 

Wie erklärt sich die Bundesregierung den Widerspruch zwi-
schen der dem Petitionsausschuß am 18. Juli 1975 gegebenen Aus-
kunft, wonach von der Bundesregierung zur Zeit geprüft werde, 
„ob den gesetzgebenden Körperschaften die Aufhebung der 
Stiftung vorgeschlagen werden soll', und der Antwort in der 
Fragestunde am 18. Februar 1976 (Stenographischer Bericht 
S. 15 525), derzufolge die Bundesregierung zur Zeit nicht erwägt, 
die Stiftung für die Alterssicherung älterer Selbständiger auf-
zuheben? 

Ist die Bundesregierung bereit, klar ihre Position bezüglich der 
Stiftung und ihrer Finanzierung verbindlich darzustellen? 

In den mit Ihrer ersten Frage gegenübergestellten, 
zeitlich auseinanderliegenden Äußerungen der Bun-
desregierung vermag ich einen Widerspruch nicht zu 
erkennen. 

Die Bundesregierung steht ständig vor der Frage, 
ob die Stiftung für die Alterssicherung älterer Selb-
ständiger aufrechterhalten werden kann, solange ein 
Stiftungsvermögen nicht vorhanden ist. Dabei ist da- 

von auszugehen, daß eine Stiftung nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen auf Dauer nur bestehen kann, 
wenn noch Aussicht auf die Erlangung von Stiftungs-
vermögen besteht. Diese Möglichkeit schließt die 
Bundesregierung nach wie vor nicht aus, wie sich 
auch aus der Antwort auf Ihre Frage am 18. Februar 
1976 ergibt. 

Zu Ihrer zweiten Frage darf ich darauf hinweisen, 
daß die Bundesregierung von Anfang an ihre Posi-
tion bezüglich der Stiftung und ihrer Finanzierung 
eindeutig dargestellt hat. Sie hat die Stiftung immer 
als einen Solidarfonds der Wirtschaft bezeichnet und 
eine Beteiligung aus öffentlichen Mitteln nicht für 
vertretbar gehalten und deshalb abgelehnt. 

Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekrtärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Wernitz (SPD) 
(Drucksache 7/4963 Fragen B 33 und 34) : 

Ist die Bundesregierung bereit, zu prüfen, ob der Rahmen für 
Geldbußen über 20 000 DM hinaus angehoben werden kann, um 
besonders gravierenden Fällen von Verletzungen der Unter-
richtspflichten nach § 121 des Betriebsverfassungsgesetzes noch 
wirksamer als bisher begegnen zu können? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um für die 
anhängigen Fälle von Ordnungswidrigkeiten eine möglichst 
zügige Bearbeitung zu erreichen? 

Zu Ihren beiden Fragen darf ich im Einvernehmen 
mit dem Herrn Bundesminister der Justiz folgendes 
bemerken: 

Die Bundesregierung hat bei der Reform des Be-
triebsverfassungsgesetzes die Frage, welcher Buß-
geldrahmen bei Ordnungswidrigkeiten nach § 121 
des Betriebsverfassungsgesetzes angemessen er-
schien, unter Berücksichtigung von Bußgeldbestim-
mungen in anderen gesetzlichen Vorschriften ein-
gehend geprüft. Der Bundesregierung liegen keine 
Berichte darüber vor, daß sich dieser Rahmen in der 
Praxis als unzureichend erwiesen hat. Sollten der 
Bundesregierung diesbezüglich Anhaltspunkte be-
kannt werden, ist sie zu einer Überprüfung des Buß-
geldrahmens bereit. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes be-
merken: 

Das neue Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus 
dem Jahre 1968 ermöglicht eine einfache und zügige 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Daß sich in 
der Bearbeitung von Bußgeldverfahren nach § 121 
des Betriebsverfassungsgesetzes durch die nach Lan-
desrecht zuständigen Stellen in der Praxis Unzuträg-
lichkeiten ergeben haben, ist der Bundesregierung 
nicht bekannt. 

Anlage 61 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Franz (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 35) : 
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Treffen Meldungen zu, die Bundesanstalt für Arbeit habe einem 
Diakon der Stadtmission, der sich um die berufliche Eingliede-
rung von sogenannten randständigen Jugendlichen bemühte, 
unter Hinweis auf ihr „Vermittlungsmonopol" mit Strafen ge-
droht, obwohl sie nicht in der Lage war, diesen Jugendlichen 
Arbeitsplätze zu vermitteln, und wie rechtfertigt die Bundes-
regierung — bejahendenfalls — diese Auslegung ihres gesetz-
lichen Auftrags durch die Bundesanstalt für Arbeit angesichts 
ihres Unvermögens, die vorhandenen offenen Stellen durch 
Weckung der erforderlichen Mobilität der von ihr betreuten 
Arbeitskräfte zu besetzen? 

Der in Ihrer Frage geschilderte Sachverhalt ist 
mir aus Pressemeldungen bekannt geworden. 

Er bezieht sich auf einen Vorfall in Hamburg. 
Ich habe den Präsidenten der Bundesanstalt für 
Arbeit gebeten, der Angelegenheit nachzugehen 
und werde nach Eingang seiner Stellungnahme dar-
auf zurückkommen. 

Meldungen über derartige Vorkommnisse an an-
deren Orten sind mir nicht bekannt. Sofern Sie sich 
nicht auf den Hamburger Fall beziehen, wäre ich 
Ihnen dankbar, wenn Sie mir unter Angabe von Ort 
und Zeit des Vorfalls weitere Einzelheiten mitteilen 
würden. 

Anlage 62 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Schmidt auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 36) : 

Was war nach Meinung der Bundesregierung Veranlassung, 
u. a. auch in Regensburg bei der dortigen Bundeswehrfachschule 
das Trennungsgeld für kommandierte verheiratete Soldaten im 
Januar 1976 mit nur 70 %  als Abschlagszahlung an die betroffe-
nen Soldaten zu geben, nachdem sowohl nach Meinung des 
Bundesverteidigungsministeriums als auch des Bundesinnenmini-
steriums keine Kürzung vorgesehen ist, und was gedenkt die 
Bundesregierung zu tun, daß solche Kürzungen durch Truppen-
verwaltungen künftig unterbleiben? 

Die Tagessätze des  Trennungsgeldes sind unter 
bestimmten Voraussetzungen aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen zu ermäßigen. Dieser Tatbestand ist 
z. B. bei Teilnahme an Lehrgängen gegeben, wenn 
den Lehrgangsteilnehmern verbilligte Gemein-
schaftsverpflegung gegen Bezahlung von täglich 
4,— DM und unentgeltliche Unterkunft gewährt 
werden. Dadurch entstehen geringere, ausgleichs-
bedürftige Aufwendungen, so daß die Regelsätze 
des Trennungsgeldes, die auf Mehraufwendungen 
einer Selbstverpflegung und Unterbringung (z. B. in 
Gasthäusern) abgestellt sind, nicht gewährt werden 
dürfen. Die ermäßigten Tagessätze des Trennungs-
geldes bei Gemeinschaftsverpflegung und unentgelt-
licher Unterkunft betrugen bis 31. 12. 1975 für Sol-
daten bis einschließlich Feldwebel (Reisekosten

-

stufe A) 8,05 DM, bis einschließlich Oberleutnant 
(Reisekostenstufe B) 8,50 DM. 

Durch Änderung des Bundesreisekostengesetzes 
— Artikel 16 des Haushaltsstrukturgesetzes — wur-
den die hier maßgeblichen Kürzungssätze (§ 12 
BRKG) erhöht, so daß die vorgenannten ermäßigten 
Tagessätze des Trennungsgeldes ab 1. 1. 1976 nur 
noch in Höhe von 5,60 DM bzw. 5,80 DM zustehen, 
das sind knapp 70 v. H. der vorherigen Sätze. 

Die entsprechenden Abschlagszahlungen waren 
vor der Veröffentlichung des Haushaltsstruktur-
gesetzes im Dezember 1975 angeordnet worden, um 
Überzahlungen ab Januar 1976 zu vermeiden. Die 
nach der neuen Rechtslage zustehenden Tagessätze 
des Trennungsgeldes wurden mit Schnellbrieferlaß 
vom 9. 1. 1976 bekanntgegeben, so daß von den 
nachgeordneten Dienststellen bereits gewährte Ab-
schlagszahlungen verrechnet werden konnten. 

Anlage 63 

Antwort 

des Parl. Statssekretärs Schmidt auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Schröder (Wilhelminen-
hof) (CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen B 37 und 
38) : 

Haben die in der Presse angekündigten Verhandlungen des 
Staatssekretärs im Bundesverteidigungsministerium bezüglich der 
Wiederbelegung der Karl-von-Müller-Kaserne in Emden inzwi-
schen zu einem Ergebnis geführt? 

Falls nein, was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die 
negativen Auswirkungen des Abzugs der Marineeinheiten auf 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Raums Emden aufzu-
fangen? 

Zu Frage B 37: 

Es besteht die Absicht, in der Karl-von-Müller-
Kaserne ein ABC-Abwehrbataillon des Heeres zu 
stationieren. 

Voraussetzung für die Stationierung ist, daß eine 
Einigung mit dem Land Niedersachsen und der Stadt 
Emden hinsichtlich der Nutzung der vorhandenen 
Übungsflächen erzielt wird. Der Standortübungs-
platz „Rysumer Nacken" befindet sich auf bundes-
eigenem Spülgelände und wurde für die Durch-
führung von amphibischen Transport- und Um-
schlagübungen unter Beachtung bestimmter Aufla-
gen des Landes Niedersachsen eingerichtet. 

Das für die Nutzung ebenfalls vorgesehene „ka-
sernennahe bundes- und landeseigene Übungsge-
lände" ist in den Bebauungs- bzw. Flächennutzungs-
plänen der Stadt Emden nicht als Übungsgelände 
ausgewiesen. 

Zur Zeit werden objektbezogen Art und Umfang 
der erforderlichen Übungen für die neu zu stationie-
renden Einheiten festgestellt, damit über diese Nut-
zung mit dem Land Niedersachsen und der Stadt 
Emden verhandelt werden kann. 

Zu Frage B 38: 

Es wird davon ausgegangen, daß über die militä-
risch erforderliche Nutzung der Übungsflächen mit 
dem Land Niedersachsen und der Stadt Emden eine 
Einigung erzielt und ein ABC-Abwehrbataillon des 
Heeres in der Karl-von-Müller-Kaserne in Emden 
stationiert werden kann. 
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Anlage 64 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Rollmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Fragen B 39 und 40) : 

Worauf führt die Bundesregierung die steigende Zahl von 
Vergiftungsunfällen insbesondere bei Kindern zurück? 

Welche Konzeption hat die Bundesregierung zur Verringerung 
der Zahl der Vergiftungsunfälle insbesondere bei Kindern? 

Zu Frage B 39: 

Es ist eine Annahme, daß die Zahl der Vergif-
tungsfälle steige. Eine statistische Erfassung von 
Vergiftungsfällen gibt es nicht. Sie würde auch sehr 
großen Schwierigkeiten begegnen, u. a. mit einer 
sehr hohen Dunkelziffer belastet sein, wodurch der 
Wert einer solchen Statistik in Frage gestellt wäre. 

Das gilt auch für Vergiftungsfälle im Kindesalter, 
die Sie besonders ansprechen. Hierüber liegen 
Schätzungen vor, die zwischen 35 000 und 60 000 
Fällen schwanken. In diesen Zahlen sind zu etwa 
2/3 Anteil Bagatellfälle enthalten, also solche, bei 
denen keine echten Vergiftungssymptome festge-
stellt werden. Der Anteil relevanter Vergiftungs-
fälle dürfte etwa 5 % betragen. Aber auch das sind 
Schätzungen. 

Eine wachsende Gefahr liegt in dem Umstand, 
daß mehr und mehr chemische Produkte in die Haus-
haltungen gelangen. 

Zu Frage B 40: 

Die Bundesregierung vertritt angesichts dieser 
Entwicklung den Standpunkt, daß die technisch not-
wendigen Erzeugnisse mit entsprechenden Warn-
hinweisen versehen werden müssen, die den Ver-
braucher über die Gefahren, die von gefährlichen 
Erzeugnissen ausgehen, hinreichend informieren. 
Sie wird die bisherige Kennzeichnung, die nur durch 
ein Totenkopfsymbol oder das schlichte Wort „Vor-
sicht" auf die Gefahr hinwies, durch Hinweise auf 
die besondere Art der Gefahr und durch Sicherheits-
ratschläge wesentlich verbessern. 

Die Bundesregierung ist sich indessen bewußt, 
daß durch Symbole und Aufschriften Kinder im ge-
fährdeten Alter nicht gewarnt werden können und 
appelliert daher immer wieder an die Erziehungs-
berechtigten, gefährliche Erzeugnisse so aufzube-
wahren, daß sie Kindern nicht erreichbar sind. 

Darüber hinaus wird die Bundesregierung zur Ver-
hütung von Vergiftungsfällen bei Kindern für die 
Verpackung aller gefährlichen Erzeugnisse, die be-
stimmungsgemäß oder vorhersehbar in Haushaltun-
gen gelangen können, kindergesicherte Verschlüsse 
vorschreiben. Um sicherzustellen, daß nur erprobte 
Verschlüsse Verwendung finden, hat sie das Deut-
sche Institut für Normung gebeten, Normen für 
kindergesicherte Verschlüsse aufzustellen. 

Anlage 65 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Sund (SPD) (Drucksache 
7/4963 Frage B 41) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Pflege-
kostenentwicklung in Alten- und Pflegeheimen zu Besorgnis 
Anlaß gibt, und sieht sie Möglichkeiten, dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken? 

Die Pflegekosten in den Einrichtungen der Alten-
hilfe sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. 
Die Bundesregierung verfolgt diese Entwicklung 
mit großer Aufmerksamkeit, hat aber keine unmit-
telbare Einflußmöglichkeit auf die Festsetzung der 
Pflegekosten. Das Heimgesetz, das am 1. Januar 1975 
in Kraft getreten ist, soll verhindern, daß zwischen 
Entgelt und Leistung ein Mißverhältnis besteht. 
Diese Bestimmung gilt für alle Träger, also sowohl 
für öffentlich-rechtliche und freigemeinnützige als 
auch für gewerbliche Träger. Zur Nachprüfung im 
Einzelfall sind die Behörden zuständig, die die Lan-
desregierungen bestimmen. Durch diese gesetzliche 
Bestimmung soll die ungerechtfertigte Erhöhung der 
Entgelte in den Einrichtungen der Altenhilfe verhin-
dert werden. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung beim 
Kuratorium Deutsche Altershilfe ein Forschungsvor-
haben „Kostenanalyse von Einrichtungen der ge-
schlossenen Altenhilfe unter Berücksichtigung ihrer 
Größe, Organisation und baulichen Konzeption" be-
reits 1973 in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wird 
in den nächsten Monaten erwartet. Außerdem ist 
seit 1975 das Deutsche Zentrum für Altersfragen in 
Zusammenarbeit mit dem Kuratorium Deutsche 
Altershilfe mit einem „Betriebsvergleich in Einrich-
tungen der Altenhilfe" beauftragt. Die zu erwarten-
den genauen Analysen der kostentreibenden Fak-
toren werden eine erste Grundlage zur Beantwor-
tung der Frage 'sein, wie dem Anstieg der Pflegeko-
sten entgegengewirkt werden kann. 

Im Rahmen der Haushaltsgruppe „Gesellschafts-
politische Maßnahmen für die ältere Generation" 
hat die Bundesregierung außerdem solche Modelle 
für ambulante und teilstationäre Dienste gefördert, 
die geeignet sind, die Selbständigkeit älterer und 
pflegebedürftiger Menschen zu erhalten oder min-
destens zu verlängern. 

Es wird geprüft werden, ob diese Modelle über 
diesen unmittelbaren Zweck hinaus auch geeignet 
sind, einer weiteren Kostensteigerung in den Ein-
richtungen der Altenhilfe entgegenzuwirken. 

Anlage 66 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Biechele (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen B 42 und 43) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die mögliche Gesundheits-
gefährdung aller Lebewesen unseres Erdraums durch Chlorfluor

-

kohlenwasserstoffe, die als Treibmittel in Spraydosen verwen- 
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det werden und die, wie vermutet wird, die Ozonschicht in der 
Stratosphäre zerstören können? 

Wie kann nach Meinung der Bundesregierung diese Gesund-
heitsgefährdung verhindert werden? 

Zu Frage B 42: 

Die zunächst von Wissenschaftlern in den USA 
rechnerisch ermittelte mögliche Ozonzerstörung ist 
eine Hypothese, die durch laufende Forschungsmaß-
nahmen, die in großem Umfang von der Bundesre-
gierung und in den USA eingeleitet worden sind, 
aufgeklärt werden soll. 

Bereits jetzt liegen Meßergebnisse (von Strato-
sphärenballons und Raketen) vor, wonach in der 
Stratosphäre auch andere, chlorhaltige und vermut-
lich ozonspaltende Verbindungen vorhanden sind. 
Andere Untersuchungen wiederum deuten darauf 
hin, daß der gesamte Ozongehalt der Stratosphäre 
langfristig ansteigt. 

Die Bundesregierung schenkt den im Gange be-
findlichen Untersuchungen im Hinblick auf die mög-
lichen gesundheitlichen Auswirkungen große Be-
achtung, sie ist sich jedoch im klaren, daß bei dem 
hohen Schwierigkeitsgrad der durchzuführenden Un-
tersuchungen kaum mit einer kurzfristigen Klärung 
gerechnet werden kann. 

Zu Frage B 43: 

Sollte sich herausstellen, daß Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe oder andere Chemikalien die Ursache 
einer Zerstörung der Ozonschicht in der Stratosphä-
re sind, wird sich die Bundesregierung dafür ein-
setzen, daß weltweit ein Verbot der Verwendung 
dieser Stoffe durchgesetzt wird. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf meine 
Antwort an den Abgeordneten Hoffie vom 20. Juni 
1975 im Stenographischen Bericht der 182. Sitzung. 

Anlage 67 

Antwort 
 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Blüm (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 44) : 

Weshalb brauchen die Hersteller bzw. Abpacker von Tabak-
waren auf der Packung keine Angaben über ihre Anschrift zu 
machen? 

Eine Rechtsvorschrift, welche die Angabe der An-
schrift des Herstellers oder Abpackers vorschreibt, 
besteht bisher nicht. Sie wurde m. W. bisher auch 
von keiner Seite verlangt. 

Anlage 68 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Egert (SPD) (Drucksache 
7/4963 Frage B 45) : 

Trifft es zu, daß Träger von Altenheimen und Altenpflege-
heimen Pflegesatzerhöhungen mit Auswirkungen des Heim-
gesetzes begründen, und was gedenkt die Bundesregierung ge-
gebenenfalls dagegen zu tun? 

Der Bundesregierung ist im Rahmen der Vorbe-
reitungen einer Verordnung über die Mindestanfor-
derung für Altenheime, Altenwohnheime und Pfle-
geheime für Volljährige (Heimmindestverordnung) 
bekanntgeworden, daß die Träger von Einrichtun-
gen auch auf die Möglichkeit einer Erhöhung der 
Pflegekosten hingewiesen haben. Diese Verordnung 
ist indessen noch nicht in Kraft getreten und dürfte 
in ihrer endgültigen Fassung auch keine Mehrko-
sten verursachen. 

Im übrigen obliegt die Durchführung des Heim-
gesetzes allein den zuständigen Behörden in den 
Ländern. Der Bundesregierung sind bisher keine 
Auswirkungen des Heimgesetzes bekanntgeworden, 
die unter dem Aspekt einer Pflegekostenerhöhung 
Anlaß zu gesetzlichen Konsequenzen bei der Durch-
führung des Heimgesetzes geben könnten. 

Anlage 69 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Gansel (SPD) 
(Drucksache 7/4963 Fragen B 46 und 47) : 

Wie haben sich die Unterbringungskosten in Heimen unter-
schiedlichen Standards in den letzten fünf Jahren im Verhältnis 
zu Renten, Pensionen und Sozialhilferegelsätzen entwickelt? 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, 
daß in Zukunft Pflegesatzerhöhungen und Erhöhungen von Ver-
sorgungsleistungen in einen zeitlichen Zusammenhang gebracht 
werden können? 

Zu Frage B 46: 

Die Einrichtungen der Altenhilfe werden von 
öffentlich-rechtlichen, von frei-gemeinnützigen so-
wie von gewerblichen Trägern betrieben. Für die 
Festsetzung der Pflegesätze fehlt dem Bund die Zu-
ständigkeit. Es gibt deshalb auch keine Bundes-
statistik über die Erhöhung der Pflegesätze. 

Die Festsetzung der Pflegesätze für die Einrich-
tungen der frei-gemeinnützigen Träger erfolgt auf-
grund von Pflegesatzvereinbarungen durch soge-
nannte Pflegesatzkommissionen, und zwar sowohl 
für die „allgemeinen Pflegesätze" als auch für die 
„Sonderpflegesätze". Die Pflegesatzvereinbarungen 
sind vertragliche Abmachungen; sie haben in den 
Ländern unterschiedlichen Wortlaut. Sie sind dazu 
bestimmt, die Kostentragung durch die Träger der 
Sozialhilfe, der Kriegsopferversorgung und der Ju-
gendhilfe innerhalb des Landes zu regeln. Die Ta-
gessätze in den öffentlich-rechtlichen Einrichtungen 
der Altenhilfe werden in der Regel an die der frei-
gemeinnützigen Träger angeglichen. Für gewerb-
liche Einrichtungen gelten die von der Pflegesatz

-

kommission anerkannten allgemeinen Pflegesätze 
nur, wenn ein öffentlich-rechtlicher Träger im Ein-
zelfall bereit ist, die Kosten für die Aufnahme eines 
Hilfebedürftigen in einem gewerblichen Heim zu 
übernehmen. 
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Die vorliegenden Zahlen über die Erhöhung der 
„allgemeinen Pflegesätze" in den Bereichen einzel-
ner Pflegesatzkommissionen lassen keine auch nur 
annähernd verbindliche Schlußfolgerung über die 
durchschnittliche Erhöhung der Pflegesätze zu. Da-
zu sind insbesondere die Kostenfaktoren in den Son-
derpflegesätzen zu verschieden. 

Zu Frage B 47: 

Die Versorgungsleistungen, wie z. B. Rente, Un-
fallrente, Kriegsopferversorgung, Pensionsbezüge 
und andere werden nicht zum gleichen Zeitpunkt 
erhöht. Die frei-gemeinnützigen Träger können 
nach der Gemeinnützigkeitsverordnung nur in sehr 
geringem Umfange Rücklagen bilden. Sie sind des-
halb bei wesentlichen Veränderungen der Kosten-
faktoren auf eine rasche Anpassung der Tagessätze 
angewiesen. Aus diesen Gründen wäre auch durch 
eine Empfehlung der Bundesregierung, in Zukunft 
Pflegesatzerhöhungen an die Veränderung der Ren-
tenleistungen anzupassen, eine zeitliche Überein-
stimmung dieser Vorgänge nicht zu erreichen. 

Anlage 70 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Glombig (SPD) (Drucksache 
7/4963 Frage B 48) : 

Wann gedenkt die Bundesregierung, die Rechtsverordnung zu 
§ 4 (Mitwirkung der Heimbewohner) zum Gesetz über Alten-
heime, Altenwohnheime und Pflegeheime für Volljährige vorzu-
legen, und ist sie bereit, der Absicht des Gesetzgebers ent-
sprechend, dabei den möglichen Rahmen voll auszuschöpfen? 

Die Vorarbeiten für den Erlaß der Rechtsverord-
nung zu § 5 Heimgesetz (Heimmitwirkungsverord-
nung) sind weitgehend abgeschlossen. Es ist beab-
sichtigt, die Verordnung dem Bundesrat in Kürze 
zur Zustimmung zuzuleiten. 

Bei der Konzipierung der Verordnung hat die 
Bundesregierung den vom Gesetz eingeräumten 
Ermächtigungsrahmen ausgeschöpft. 

Anlage 71 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Stavenhagen (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Fragen B 49 und 50) : 

Wann rechnet die Bundesregierung mit der Vorlage des For-
schungsprogramms „Forschung und Technologie im Dienst der 
Gesundheit"?  

Warum wurde die Pressekonferenz für den 31. März 1976 zu 
diesem Programm abgesagt, und trifft es insbesondere zu, daß 
der Bundesfinanzminister gegen dieses Programm Einwendungen 
erhoben hat? 

Die Vorlage des Entwurfs eines Rahmenprogramms 
„Forschung und Technologie im Dienst der Gesund-
heit" wird nach Beendigung der Abstimmung zwi

-

schen den beteiligten Ressorts erfolgen. Ein genauer 
Zeitpunkt hierfür kann noch nicht genannt werden. 

Die Pressekonferenz wurde abgesagt, weil die 
Abstimmung mit dem Bundesminister der Finanzen 
noch nicht abgeschlossen war. 

Anlage 72 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 7/4963 Frage B 51): 

Ist die Bundesregierung bereit, die auf den Bundesautobahnen 
im Winter 1975/1976 verwendeten Streusalze im Hinblick auf 
ihren Tau- und Verschmutzungseffekt und damit im Hinblick auf 
ihre Zweckmäßigkeit einer Überprüfung zu unterziehen, die ins-
besondere auch noch den Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit 
berücksichtigt? 

Das für den Streudienst auf Bundesautobahnen 
verwendete Streusalz wird von den Straßenbauver-
waltungen der Länder beschafft. Maßgebend für die 
Qualität des Streusalzes sind die im „Merkblatt für 
Maßnahmen gegen Winterglätte auf Straßen" fest-
gelegten Kriterien. 

Dem Bundesminister für Verkehr ist nicht be-
kannt, daß im Winter 1975/76 auf den Bundesauto-
bahnen verwendetes Streusalz nicht diesen Anforde-
rungen entsprach und Tausalze mit verminderter 
Tauwirkung bzw. mit Verunreinigungen, die eine 
Verschmutzung hervorriefen, verwendet wurden. Es 
besteht deshalb keine Notwendigkeit, im Winter 
1975/76 verwendete Tausalze bzw. noch vorhandene 
Restbestände bei den Straßenbauverwaltungen der 
Länder daraufhin untersuchen zu lassen. 

Bei einer Verwendung von Tausalzen, die den ge-
stellten Forderungen entsprechen, ist eine wirtschaft-
liche Durchführung des Winterdienstes gewährlei-
stet, da der erforderliche Taueffekt mit geringstem 
Materialaufwand erzielt wird. 

Anlage 73 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pfeifer (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Frage B 52) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß es besser wäre, 
es den einzelnen Bundesländern zu überlassen (siehe Resolution 
des ADAC Württemberg vom 27. März 1976), aus der Sicht der 
verantwortlichen Landespolitik und unter Berücksichtigung regio-
naler Entwicklungsziele und Verkehrsbedürfnisse Änderungen 
der Dringlichkeiten und Anpassungsvorschläge zu entwickeln, 
soweit sie sich im Rahmen der den einzelnen Ländern zugewie-
senen Mittelquote des Bundesfernstraßenhaushalts bewegen, 
statt starr an den im Bedarfsplan zum Ausbau der Bundesfern-
straßen festgestellten Dringlichkeiten und Ausbauzielen festzu-
halten, und wenn ja, welche Folgerungen wird sie daraus 
ziehen? 

Bundesfernstraßen stehen im Eigentum und in 
der Baulast des Bundes. Hieraus folgende wichtige 
Entscheidungen über Bundesfernstraßen obliegen 
daher den Organen des Bundes. Selbstverständlich 
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können die Bundesländer Vorschläge über Ausbau- 
dringlichkeiten machen, wovon die Länder auch 
Gebrauch gemacht haben. Über solche Vorschläge 
wurde zwischen Bund und Ländern in weitem Um-
fang Einigung erzielt. 

Anlage 74 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Seiters (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Frage B 53) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung im einzelnen die Chancen 
für die Verwirklichung der Emsland-Autobahn, nachdem die 
niedersächsische Landesregierung in ihrer Regierungserklärung 
dieser Autobahn höchste Priorität zugesprochen hat, und welche 
Aussichten sieht die Bundesregierung, niedersächsische Teilstücke 
der Emsland-Autobahn auf Grund der im Vergleich zu anderen 
Bundesländern weit fortgeschrittenen und nicht in Streit befind

-

lichen Planung schneller als bisher vorgesehen zu verwirklichen? 

Der dem deutschen Bundestag als Anlage zu dem 
Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über den 
Ausbau der Bundesfernstraßen in den Jahren 1971 
bis 1985 vorliegende überprüfte Bedarfsplan ent-
hält die A 31 (Emslandautobahn) nahezu durch-
gehend Dringlichkeitsstufe I b, die erst nach Reali-
sierung der Stufe I a zum Bau ansteht. Diese Ein-
stufung ist das Ergebnis einer zielbezogenen und 
für das ganze Bundesgebiet einheitlichen Bewertung 
nach dem Nutzen-Kosten-Verhältnis. Die Regie-
rungserklärung der niedersächsischen Landesregie-
rung hat darauf keinen Einfluß. 

Für eine gegenüber der bisherigen Einplanung 
beschleunigte Verwirklichung der in Dringlichkeit 
I a befindlichen Teilstrecke der A 31 wäre neben 
dem erforderlichen finanziellen Spielraum Voraus-
setzung, daß durch einen entsprechenden Planungs-
fortschritt die Durchführung der Maßnahme auch 
rechtlich gesichert ist. Dieser Stand ist bei den 
Planungen für die A 31 in Niedersachsen aber noch 
keineswegs gegeben. 

Anlage 75 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Härzschel (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 54) : 

Trifft es zu, daß die Tarifermäßigungen für Rentner bei der 
Deutschen Bundesbahn gegenüber dem Vorjahr erschwert und 
verschlechtert wurden, und was waren die Gründe für die Ver-
änderungen? 

Eine ausschließliche Rentnerermäßigung hat es 
bisher nicht gegeben. Die bisherigen zeitlich be-
fristeten und kommerziell ausgerichteten Sonderan-
gebote, die allgemein die älteren Mitbürger begün-
stigten, sind auf vielfachen Wunsch aus dem Kreis 
der Berechtigten durch eine Dauerermäßigung er-
setzt worden. Dauerermäßigungen müssen kaufmän-
nisch anders kalkuliert werden als kurzfristig an-
gekündigte und zeitlich eng begrenzte Aktionen. Das 

neue Angebot setzt sich deshalb aus einem Festpreis 
und stark ermäßigten Rückfahrkarten zusammen, die 
insgesamt dem häufig fahrenden Reisenden beträcht-
liche Preisvorteile bieten. 

Anlage 76 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) (Drucksache 
7/4963 Frage B 55) : 

Ist gewährleistet, daß nach Einstellung des Personenverkehrs 
auf der Bundesbahnnebenstrecke Lohr-Wertheim die bisherigen 
D-Zug- und Eilzug-Halte auf der Strecke Aschaffenburg—Würz-
burg in Lohr in vollem Umfang erhalten bleiben und somit die 
Standortqualität für Industrie, Dienstleistungsgewerbe und Frem-
denverkehr bestehenbleibt? 

Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn bleiben 
die bisherigen Halte der D- und Eilzüge in Lohr be-
stehen. 

Anlage 77 

Antwort 

des Parl. Statssekretärs Jung auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Fragen B 56 und 57): 

Welcher Begrenzungswert wird bei der zu erstellenden Durch-
führungsverordnung zum Immissionsschutzgesetz vom 15. März 
1974 im Zusammenhang mit der Einbeziehung von Immissions-
schutzmaßnahmen an Bundesautobahnen zugrunde gelegt (unter 
oder über 68 Dezibel)? 

Besteht die Absicht, im Vorgriff auf den Bau des Autobahn-
teilstück der A 61 von Kerpen-Süd bis Thorr/Bergheim bereits 
jetzt die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen und die Umklap-
pung der Autobahnanschlußstelle Kerpen/Sindorf vorzunehmen, 
und ist im Bereich zwischen Horrem/Sindorf eine Tunnelführung 
beabsichtigt oder sogar möglich? 

Zu Frage B 56: 

Die Meinungsbildung über die Höhe des Immis-
sionsgrenzwertes in der noch zu erlassenden Stra-
ßenschallschutzverordnung ist noch nicht abgeschlos-
sen, so daß die Bundesregierung noch keine end-
gültige Festlegung treffen konnte. 

Zu Frage B 57: 

Da hinsichtlich des Immissionsgrenzwertes noch 
keine endgültige Entscheidung getroffen ist, wird bei 
Straßenbaumaßnahmen als Übergangsregelung z. Z. 
ein Immissionsgrenzwert (Beurteilungspegel) von 
nicht wesentlich unter 70 dB (A) zugrunde gelegt. 
Davon wird auch bei der Prüfung, ob entlang der 
geplanten A 61 Kerpen—Sindorf bis Thorr—Bergheim 
Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt werden kön-
nen, ausgegangen. Nach dem vorliegenden Straßen-
bauentwurf liegt die A 61 im Bereich Horrem—Sin-
dorf in einem Einschnitt. Ein Tunnel ist nicht vorge-
sehen. Im Bereich der Änderung der AS Kerpen se-
hen die Pläne keine Lärmschutzanlagen vor. 
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Anlage 78 

Antwort 

des Parl. Staatssekretär Jung auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dreyer (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Fragen B 58 und 59) : 

Trifft es zu, daß der Bundesverkehrsminister im Jahr 1974 noch 
16 Referendare für die Laufbahn des höheren technischen Ver-
waltungsdienstes in der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des 
Bundes eingestellt hat, obwohl bereits seit 1972 das Gutachten 
des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 
zur Neuordnung der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung vorlag, 
seit Mitte 1974 eine Projektgruppe mit diesem Thema beschäf-
tigt und bereits damals mit einer erheblichen Straffung der Was-
ser- und Schiffahrtsbehörden zu rechnen war? 

Wird die Bundesregierung diesen letzten Jahrgang von Was-
ser- und Schiffahrtsreferendaren nach bestandenem Examen in 
den Bundesdienst aufnehmen, nachdem diese Referendare auf 
schriftliche Aussagen („Nach bestandener Prüfung wird der 
Bauassessor sofort oder nach einer kurzen Zeit im Angestell-
tenverhältnis unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
zum Regierungsbaurat z. A. ernannt") vertrauten und zwei Jahre 
ihres Berufslebens für eine Ausbildung gegeben haben, die auf 
die besonderen Belange des Bundes zugeschnitten und außerhalb 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung praktisch kaum ver-
wendbar ist? 

Zu Frage B 58: 

Im Jahre 1974 wurden 18 (nicht 16) Referendare 
in den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des 
höheren technischen Verwaltungsdienstes einge-
stellt, Anfang 1975 nochmals drei Referendare, de-
nen schon 1974 Einstellungszusagen gegeben worden 
waren. Diese Einstellungen erfolgten nach dem da-
mals vorausschätzbaren Bedarf an Nachwuchskräf-
ten. Das im Jahre 1972 erstattete Gutachten des 
Präsidenten des Bundesrechnungshofes als Beauf-
tragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 
hatte die möglichen Personaleinsparungen bei einer 
Neuordnung der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
(WSV) nicht näher quantifiziert. Als sich durch die 
Arbeit der Projektgruppe, deren im Juni 1975 vor-
gelegter Bericht zur Neuordnung der WSV auch 
eine Quantifizierung der Personaleinsparungen ent-
hielt, der Umfang dieser Einsparungen abzeichnete, 
wurden keine Einstellungen mehr vorgenommen. 

Zu Frage B 59: 

Den Baureferendaren wurde bei ihrer Einstellung 
ein achtseitiges Merkblatt ausgehändigt, in dem in 
allgemeiner Form auch dargestellt war, daß nach 
bestandener Prüfung der Bauassessor sofort oder 
nach einer kurzen Zeit im Angestelltenverhältnis 
zum Baurat z. A. ernannt wird. Hiervon konnte zur 
Zeit der Aushändigung des Merkblattes noch aus-
gegangen werden. Im Jahre 1975 trat eine grund-
legend neue Situation ein durch 

-- die sich aus dem Bericht der Projektgruppe er-
gebenden Personaleinsparungen, insbesondere 
im höheren bautechnischen Dienst, 

— die auch parlamentarisch geforderte baldige Neu-
ordnung der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
und zügige Verwirklichung der damit verbunde-
nen Personaleinsparungen, 

— die zusätzlich im Haushalt 1976 zu besorgenden 
erheblichen Stellenkürzungen. 

Deshalb wurde im Juli 1975 eine Einstellungs-
sperre für die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
angeordnet. Da Planstellen oder Stellen für Ange-
stellte im WSV-Bereich nicht zur Verfügung stehen, 
war die Nichtübernahme in den Bundesdienst zu 
meinem Bedauern unausweichlich. Der Versuch einer 
Unterbringung bei anderen Behörden hatte wegen 
der Einsparungsauflagen auch bei diesen Behörden 
nur einen sehr geringen Erfolg. 

Anlage 79 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 60) : 

In welchem Umfang wurden bei der Deutschen Bundespost 
durch die Übertragung des Gebühreneinzugs für Fernsehen und 
Rundfunk an die GEZ in Köln Arbeitskräfte freigesetzt, und 
welche neuen Aufgaben haben diese freigesetzten Arbeitskräfte 
übernommen? 

Das Einziehen der Rundfunk- und Fernsehgebüh-
ren wurde aufgrund des von den Landesrundfunk-
anstalten gekündigten Auftrags zum Gebührenein-
zug ab 1. Januar 1976 an die Gebühreneinzugszen-
trale in Köln übertragen. Zur Bewältigung der Ein-
ziehungen wurden bis dahin in den Rundfunkabrech-
nungsstellen der Deutschen Bundespost rund 1 800 
Dienstkräfte beschäftigt. 

Der größte Teil dieser Mitarbeiter (ca. 86 v. H.) 
ist bereits zum 1. Januar 1976 auf andere Arbeits-
plätze bei Post- und Fernmeldedienststellen umge-
setzt worden. Die übrigen Kräfte, die z. Z. noch mit 
Abwicklungsarbeiten bei den Rundfunkabrechnungs-
stellen beschäftigt sind, werden bis 31. Mai 1976 
ebenfalls im Post- und Fernmeldewesen unterge-
bracht. 

Der Mehrzahl der Kräfte konnten gleichwertige 
Arbeitsplätze bei Dienststellen an ihrem bisherigen 
Tätigkeitsort übertragen werden. In Einzelfällen war 
die Versetzung an einen anderen Ort nicht zu ver-
meiden. Einige Dienstkräfte haben selbst um Ver-
setzung auf freigewordene Arbeitsplätze an einem 
anderen Ort gebeten. Bei den früheren Rundfunk-
abrechnungsstellen Marburg und Düren wurde die 
Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter am Ort durch 
Verlagerung von Aufgaben anderer Postdienststel-
len nach Marburg und Düren ermöglicht. 

Anlage 80 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfsburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 61) : 

Kann die Bundesregierung Meldungen bestätigen, nach denen 
beabsichtigt ist, durch entsprechenden Personalabbau im Fern-
meldebezirk Helmstedt die An- und Abmeldestelle für Fern-
meldeeinrichtungen zu schließen und den Kundendienst erheb-
lich einzuschränken, und was gedenkt die Bundesregierung zu 
tun, um diesem Abbau von Dienstleistungen und den nicht ver-
tretbaren Verschlechterungen für den Bürger entgegenzuwirken? 
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Auf örtlicher Ebene wird z. Z. untersucht, ob im 
Bereich des Fernmeldeamts Braunschweig günsti-
gere organisatorische Lösungen gefunden werden 
können, die auch den Interessen der Postkunden 
gerecht werden. Diese Überlegungen sind noch nicht 
abgeschlossen. Die zu denkbaren Veränderungen 
beim Fernmeldebezirk Helmstedt erforderliche Zu-
stimmung des Bundespostministeriums wurde bis-
her nicht beantragt. 

Anlage 81 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Walther (SPD) (Druck-
sache 7/4963 Fragen B 62 und 63) : 

Hat das Bundespostministerium seine Zustimmung zur Ämter-
neuorganisation im Bereich der Stadt Hofgeismar, Landkreis 
Kassel, mit dem Ergebnis gegeben, daß hier eine Anzahl von 
Arbeitsplätzen im Zonenrandgebiet vernichtet werden, und wenn 
ja, was waren die Gründe dafür? 

Wieviel Arbeitsplätze werden durch die beabsichtigte Maß-
nahme im Zonenrandgebiet tatsächlich vernichtet? 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmelde-
wesen hat die angesprochenen Organisationsmaß-
nahmen angeordnet. Die bei den Postämtern Hof-
geismar, Marsberg und Warburg anfallenden Ver-
waltungsaufgaben sollen beim Postamt Warburg 
zusammengefaßt werden. Damit soll der Anteil des 
Verwaltungsaufwands am gesamten Arbeitsanfall 
der Postämter herabgesetzt werden. Die Postversor-
gung und die Bedienung der Postkunden werden 
durch die Neuordnung nicht berührt. 

Sieben Arbeitsplätze werden von Hofgeismar 
nach Warburg verlegt. 

Die Bildung einer größeren Verwaltungseinheit 
wird eine Spezialisierung in  den  immer schwieriger 
werdenden Verwaltungsaufgaben zulassen, damit 
den Arbeitsablauf erleichtern und die Arbeitsquali-
tät verbessern. Etwa drei Arbeitsposten können bei 
der neuen Verwaltungseinheit eingespart werden. 
Die Neuordnung schafft auch die Voraussetzung für 
die Verlagerung von Zuständigkeiten aus der mitt-
leren in die unterste Behördenstufe, die den Arbeits-
ablauf erleichtern soll. 

Die im Raum Hofgeismar — Warburg — Marsberg 
vorgesehenen Maßnahmen sind Teil eines das ge-
samte Bundesgebiet umfassenden Rationalisierungs-
vorhabens. Die Deutsche Bundespost verfolgt damit 
das Ziel, die ihr übertragenen Aufgaben mit einem 
möglichst geringen Aufwand an Arbeitskräften und 
Betriebsmitteln zu erfüllen. Der für das Jahr 1975 
ausgewiesene bescheidene Gewinn ist als erstes Zei-
chen dieser Anstrengungen zu werten. Dem Bundes-
postminister wurde daher die klare Aussage mög-
lich, daß bis 1977 die Post- und Fernmeldegebühren 
stabil bleiben werden. 

Anlage 82 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 64) : 

Hält es die Bundesregierung mit dem sogenannten Geist von 
Helsinki für vereinbar, wenn in einem seit November 1972 lau-
fenden Übersiedlungsfall sich Bundestagsabgeordnete Ende 1973 
und im Sommer 1975 mit Schreiben an den Vorsitzenden des 
Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik wandten, 
ohne daß bis heute der Bitte auf Übersiedlung noch auf Beant-
wortung der Schreiben entsprochen wurde? 

Die Bundesregierung nimmt Ihre Frage zum An-
laß, erneut ihrer Erwartung Ausdruck zu geben, daß 
die Unterzeichnung der Schlußakte von Helsinki 
durch die 35 Teilnehmerstaaten der KSZE auch bei 
der Regierung der DDR zu einer großzügigeren 
Handhabung bei der Lösung von Fällen der Fami-
lienzusammenführung führt. Es darf jedoch nicht 
übersehen werden, daß die DDR durch die Unter-
zeichnung der Schlußakte von Helsinki keinen 
durchsetzbaren individuellen Anspruch auf Aus-
reise anerkannt hat. Die Bundesregierung setzt sich 
jedoch nach wie vor dafür ein, daß die in den 
Schlußdokumenten zum Ausdruck gebrachten politi-
schen und moralischen Absichtserklärungen auch 
in dem von Ihnen angesprochenen Fall zu konkreten 
Maßnahmen führen. 

Im übrigen muß ich darauf hinweisen, daß die 
Bundesregierung keine Möglichkeiten hat, den Vor-
sitzenden des Ministerrates der DDR zur Beantwor-
tung von Eingaben zugunsten übersiedlungswilliger 
Bewohner der DDR zu veranlassen. 

Anlage 83 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pfeifer (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Frage B 65) : 

Wie hat sich der jährliche Buchexport von der Bundesrepublik 
Deutschland in die DDR und der Buchimport aus der DDR in 
die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren seit 1971 ent-
wickelt, und wie ist dabei der jeweilige Anteil der wissen-
schaftlichen Bildher? 

Die Buchhandelsbeziehungen sind seit der Wäh-
rungsreform Bestandteil des innerdeutschen Han-
dels. Das Volumen betrug 1971 für Bücher (ohne 
Zeitungen und Zeitschriften) bei Lieferungen in die 
DDR etwa 6 Millionen Verrechnungseinheiten und 
bei Bezügen aus der DDR etwa 14 Millionen Ver-
rechnungseinheiten. Diese Zahlen haben sich von 
1971 bis 1975 insgesamt um etwa 9 % gesteigert. 

In dem Posten „Bezüge aus der DDR" sind auch 
die Aufwendungen für die Druckaufträge an Druk-
kereien in der DDR enthalten. 

Genaue Zahlen für die Aufteilung nach Gruppen 
liegen nicht vor. Es kann davon ausgegangen wer-
den, daß es sich bei der überwiegenden Zahl um 
wissenschaftliche Bücher handelt. 
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Jahr Lieferungen 
in die DDR 

Bezüge 
aus der DDR 

1971 6 015 14 107 

1972 6 377 13 323 

1973 6 007 14 263 

1974 6 316 14 891 

1975 6 533 15 383 

in 1 000 VE in 1 000 VE 

Anlage 84 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Hösl (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Frage B 66) : 

Treffen Meldungen zu, Ost-Berlin lasse nach wie vor in den 
Betrieben Fragebögen zur Angabe sogenannter Westkontakte 
verteilen, verlange z. B. auch von Montagearbeitern den Ab-
bruch aller dieser Kontakte, nehme aus diesem Grund Entlas-
sungen vor bzw. lehne Bewerbungen ab und schikaniere sogar 
Rentner beim Empfang von Besuchern aus dem freien Teil 
Deutschlands, und wird die Bundesregierung das Inkrafttreten 
des UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte zum An-
laß nehmen, von Ost-Berlin den Verzicht auf alle rechtswidrigen 
Behinderungen zu verlangen? 

Der Bundesregierung ist seit längerem bekannt, 
daß Behörden und Betriebe in der DDR oftmals be-
müht sind, sogenannte Westkontakte zu erschweren 
oder zu unterbinden. Darauf habe ich im Deutschen 
Bundestag wiederholt aufmerksam gemacht. 

Die Bundesregierung bemüht sich — unbeschadet 
des Inkrafttretens des UN-Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte — mit großem Nachdruck 
darum, den Reiseverkehr zwischen beiden deutschen 
Staaten und die Verbindung zwischen den Men-
schen zu fördern. Dazu gehören vordringlich auch 
alle unsere Versuche, die DDR zum Abbau der noch 
bestehenden Schranken im Reiseverkehr zu bewe-
gen. Die Bundesregierung geht dabei jedem ein-
zelnen Fall der Verweigerung von Reisegenehmi-
gungen nach, sofern feststeht, daß die Genehmigung 
nach den geltenden DDR-Bestimmungen hätte erteilt 
werden können. 

Anlage 85 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold auf die Schrift, 
liche Frage des Abgeordneten Windelen (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/4963 Frage B 67): 

Wann wird die 1959 in Auftrag gegebene, seit dem 25. März 
1975 im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen vor-
liegende und von Karl-Wilhelm Fricke bearbeitete Dokumentation 
„Zur Geschichte der politischen Verfolgung in Mitteldeutschland” 
veröffentlicht? 

Die Dokumentation wird gegenwärtig der wissen-
schaftlichen Begutachtung unterzogen. Vor deren Ab-
schluß kann über eine Veröffentlichung nicht ent-
schieden werden. 

Anlage 86 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/4963 Frage B 68) : 

Trifft es zu, daß Bundesländer und kommunale Körperschaften 
in jüngster Zeit die Barbeihilfen an Besucher aus der DDR redu-
ziert haben, um welche handelt es sich dabei, und wie beurteilt 
die Bundesregierung gegebenenfalls ein solches Verhalten? 

Die Regierung des Landes Hessen hat die Bar-
geldhilfe an Besucher aus der DDR und aus Berlin 
(Ost) ab 1. Januar 1976 neu geregelt. Sie beträgt 
30,— DM je Besucher bei den ersten beiden Be-
suchen im Kalenderjahr und wird nur solchen Be-
suchern gewährt, deren Gastgeber Sozialhilfeemp-
fänger bzw. Empfänger von Kriegsopferfürsorge 
sind. Damit weicht Hessen von einem Beschluß der 
Länder vom Oktober 1964 ab, allen Besuchern aus 
der DDR und aus Berlin (Ost) 20,— DM im Wege 
einer direkten Bargeldhilfe zu gewähren, um die 
vom Bund geleistete Hilfe von 30,— DM aufzustok-
ken. Die Bundesregierung bedauert diesen Beschluß 
der Landesregierung und hat bereits am 15. Januar 
1976 beim Hessischen Sozialministerium interveniert; 
dies hat jedoch zu keiner Änderung der Haltung der 
Landesregierung geführt. 

Im übrigen trage ich noch nach, daß das Land Ber-
lin die Zahlung des Landeszuschusses zur Bargeld-
hilfe von je 20,— DM bei den beiden ersten Be-
suchen im Kalenderjahr bereits ab 1. Januar 1973 
eingestellt hat. Der Senat begründete die Einstellung 
mit den großen finanziellen Anstrengungen des Lan-
des zur Förderung des Besuchsreiseverkehrs. Der 
hohe Anteil von älteren Mitbürgern an der Gesamt-
bevölkerung von Berlin (West) bringe es mit sich, 
daß die Berliner Gastgeber häufig aus finanziellen 
Gründen nicht in der Lage seien, ihre Gäste aus der 
DDR oder Berlin (Ost) bei sich aufzunehmen. Um 
diese Besuche nicht zu gefährden, leiste der Senat 
bei rund 40 % der Besucher Sozialhilfe in Höhe von 
rund 4,50 DM pro Tag und Person und bringe zahl-
reiche Besucher auf Kosten der öffentlichen Hand in 
städtischen Einrichtungen unter. 

Anlage 87 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Richter (SPD) (Drucksache 
7/4963 Frage B 69) : 

Teilt die Bundesregierung die in der Empfehlung 275 der 
Westeuropäischen Union ausgedrückte Auffassung, daß im Rah-
men einer bestehenden europäischen Organisation ein Europä-
isches Institut für Meereskunde geschaffen werden sollte, und in 
welcher Weise strebt sie gegebenenfalls die Verwirklichung 
dieses Vorhabens an? 

Die Bundesregierung teilt nicht die unter Ziffer 2 
der Empfehlung 275 der WEU ausgedrückte Auf- 
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fassung, daß die Notwendigkeit für ein Europäisches 
Institut für Meereskunde besteht. Sie macht sich 
vielmehr die Antwort des Generalsekretariats auf 
diese Empfehlung vom 25. Februar 1976 zu eigen. Die 
Bundesregierung ist der Ansicht, daß im Rahmen der 
Europäischen Gemeinschaft hinreichende und aus-
baufähige Mechanismen existieren, über die die 
notwendige europäische Abstimmung herbeigeführt 
werden kann. 

Im übrigen werden im weltweiten Rahmen, ins-
besondere in der Intergovernmental Oceanographic 
Commission (IOC) der UNESCO, meereskundliche 
Arbeiten koordiniert. Ein Bedürfnis zur Schaffung 
eines besonderen europäischen Instituts besteht an-
gesichts der ausreichenden Forschungskapazität in 
den einzelnen Staaten und der begrenzten, spezifisch 
europäischen Koordinierungsaufgaben in diesem Be-
reich nicht. 

Anlage 88 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pfeifer (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/4963 Frage B 70): 

Welche Forschungsaufträge sind in den Jahren 1969 bis 1972 
von den einzelnen Ministerien der Bundesregierung direkt oder 
indirekt an Mitglieder des Bundestages gewährt worden, nach 
Sachgegenstand, Auftragssumme und Förderungsbetrag geordnet? 

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort vom 
10. März 1976 (BT-Drucksache 7/4873) auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Schröder (Lüneburg), 
Link und Genossen dargelegt, weshalb eine der-
artige Frage nicht in der gewünschten Art beant-
wortet werden kann. Der hierfür erforderliche Ver-
waltungsaufwand ist in der Antwort auf die Frage 
des Abgeordneten Link in der Fragestunde vom 
31. März/1. April 1976 (233. Sitzung des Deutschen 
Bundestages, Anlage 37) näher erläutert. 
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